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INFORMATIONEN ZUR AUSSCHREIBUNG

Es ist beabsichtigt, die in anliegender
Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im
Namen und fir Rechnung des unten angegebenen
Auftraggebers zu vergeben. Einzelheiten ergeben
sich aus den Vergabeunterlagen.

INFORMATIONEN

|
VerkehrsGesellschalt V G I
Frankfurt am Main

ALLGEMEIN

Auftragsnummer VGF 210/25

MafRnahme

Auftragsbezeichnung VARR-Bahnsteigverlangerun g Varrentrappstral3e => Planungsleistungen Verkehrsanlagen

Auftragsbeschreibung Das Frankfurter StraRenbahnnetz wird weiter ausgebaut und um neue Linien erweitert. Unmittelbar vor
der Haltestelle ,VarrentrappstraRe, stadteinwérts gesehen, werden zwei Streckenaste, einer davon
eingleisig, zusammengefuhrt. Im weiteren Verlauf fuhrt die Strecke in Richtung Messe. Aufgrund einer
hohen Zugdichte ist die Haltestelle bereits jetzt stark belastet. Geplant ist eine Verdichtung der
Zugfolge auf dem eingleisigen Abschnitt durch eine weitere Linie, sowie eine zusatzliche auf dem
zweigleisigen Ast. Als Folge ist zu erwarten, was durch eine Verkehrssimulation bestatigt wurde, dass
es haufiger zu Situationen kommt, in der Bahnen in der Haltestelle stadteinwarts nachfolgende Bahnen
im eingleisigen Abschnitt blockieren und damit auch die Freigabe der Strecke fur den Verkehr in
Gegenrichtung verhindern. So kénnen sich zusétzlich auch stadtauswarts die Bahnen aufstauen.
Geplant ist daher die Erweiterung der Haltestelle stadteinwarts zur Doppelhaltestelle und die Auslegung
fur 40 m lange Bahnen. Im Bereich dieser Haltestelle befindet sich bereits jetzt ein alter Baumbestand,
der sich auch im Bereich der geplanten Verlangerung fortsetzt. Bei einer Gesamtbreite von ca. 3,5 m
wird vor den Baumen die erforderliche Mindestbreite ab Bahnsteigkante von 1,5 m punktuell nicht
eingehalten. Die geplante Verlangerung der Haltestelle soll in gleicher Weise gestaltet werden. Die
Zuwegung zur Haltestelle erfolgt zukiinftig zweiseitig von der FuRgangerquerung an der Kreuzung
Varrentrappstrale/Hamburg er Allee und Emil-Sulzbach Str/Hamburger Allee. Der Baumbestand ist
politisch sehr sensibel, somit besteht nicht die Méglichkeit einer Baumentnahme.

VERFAHREN

Auftraggeber Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)

Auftraggebertyp Offentlicher Auftraggeber

Liefer-/Ausfihrungsort 60439Frankfurt am Main

Leistungsart Dienstleistung

Vergabeart Offentliche Ausschreibung(UVgO)

VERFAHRENSEIGENSCHAFTEN
Losweise Vergabe Nein
Art der losweisen Vergabe
Zuschlagskriterium Niedrigster Preis

Klassifizierungen Code Bezeichnung
71541000-2 Projektmanagement im Bauwesen

ANGEBOTE
Nebenangebote Nebenangebote sind nicht zugelassen
Nachlass zugelassen Ja
Skonto zugelassen Ja
Skonto Zahlungsziel 14Tag(e)

Verwendung elektronischer Mittel Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage darf nur elektronisch erfolgen

URL fur elektronische Angebote  https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off

Zulassige Signaturen Textform nach §126b BGB

SONSTIGE ANGABEN

Vertragsart Sonstige
Auf-/Abgebotsverfahren Standard
TERMINE
ALLGEMEIN
Vorausgegangene Vorinformation Nein
Besondere Dringlichkeit Nein
BEKANNTMACHUNG

Bekanntmachung


https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off

Vorinformation

ANGEBOTE UND BEWERTUNG

Frist Bieterfragen 13.11.2025 23:59
Eroéffnungstermin

(nur VOB)

Angebotsfrist 20.11.2025 10:00:00
Bindefrist 05.12.2025

Voraussichtlicher Versand
Vorabinformation

AUFTRAGSDAUER
Beginn 08.12.2025
Ende 31.12.2027
Anmerkungen

ELEKTRONISCHE TEILNAHME

Bitte melden Sie sich auf der Bekanntmachungsplattform unter
https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off
mit lhrem Benutzernamen und lhrem Passwort an.

Sofern Sie im System noch nicht registriert sind, kénnen Sie dies auf der Plattform vornehmen.
Die Registrierung ist kostenfrei.

AnschlieBend kdnnen Sie auf der Startseite bspw. nach dem Titel des Verfahrens tber die Direktsuche als Suchbegriff suchen. Folgen Sie
anschlieend der Anleitung im System, um an dem Verfahren teilzunehmen.

BIETERFRAGEN

Die Beantwortung von Bieterfragen sowie die Kommunikation zwischen Bietern und der Vergabestelle (hierzu z&hlt auch das
Bewerbungsverfahren im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs und/oder die Angebotsabgabe) erfolgt Uber das Online-Portal
https://www.deutsche-ever gabe.de. Wir empfehlen daher den interessierten Bietern sich auf diesem Portal zu registrieren, damit der Bieter
evtl. Bieterfragen stellen bzw. Uber evtl. Anderungen in den Ausschreibungsunterlagen vollumféanglich informiert werden kann.

Bieterfragen miissen bis spatestens 13.11.2025 23:59 Uhr eingegangen sein.

Fur spater eingehende Fragen wird deren Beantwortung nicht zugesichert.

Bieterfragen missen unter "Kommunikation mit der Vergabestelle" im eVergabe Bieterassistenten gestellt, sowie Antworten dort geprift
werden.

Den Assistenten erreichen Sie unter folgender Adresse: https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off

Fragen auf anderen Kommunikationswegen, wie telefonische, schriftliche oder E-Mail Anfragen werden nicht beantwortet.

Hinweis: Sie erhalten unmittelbar nach Beantwortung einer Bieterfrage eine Benachrichtigung per E-Mail uber das Vorliegen von
Antworten im Bieterassistenten. Sie miissen daher alle Antworten im Assistenten priifen und dort zur Kenntnis nehmen.

BEARBEITUNG DER DOKUMENTE/NACHFORDERUNG VON UNTERLAGEN

Es sind alle Unterlagen, die dieser Ausschreibung beigefiigt sind, zu sichten.

Ferner sind entsprechend den Anforderungen aus den Ausschreibungsunterlagen (Aufforderung zur Angebotsabgabe, Bekanntmachung
etc.)_ alle geforderten Formulare auszufiillen bzw. alle geforderten Unterlagen dem Angebot anzuhangen.

Grundsatzlich sind alle dem Angebot angehéangte Formulare direkt im Online-Portal zu bearbeiten.

Sollte dies nicht moglich sein, ist das jeweilige Formular bzw. Dokument auszudrucken, handschriftlich auszufillen und mit dem Angebot
hochzuladen.

Zu unterschreibende Formularen sind, sofern diese im Online-Portal bearbeitbar sind, in Textform zu unterzeichnen (Unterschrift mit
Tastatur in den dafir vorgesehenen Formularfeldern). Kénnen Formulare im Online-Portal nicht unterzeichnet werden, dann sind diese
auszudrucken, handschriftlich zu unterzeichnen und anschlieRend mit dem Angebot hochzuladen.

Das Online-Portal auf dem diese Ausschreibung inkl. Ausschreibungsunterlagen aufgefiihrt ist, unterscheidet bei den unter der Rubrik
"Vertragsbedingungen/Form ulare" aufgefuhrten Unterlagen nach PDF-Dokumenten mit blauen PDF-Symbolen (nur zu lesende
Dokumente) und PDF-Dokumenten mit roten PDF-Symbolen (zu bearbeitende Dokumente). Wir weisen aber darauf hin, dass es méglich
ist, dass Dokumente die mit einem blauen PDF-Symbol versehen sind, ebenfalls zu bearbeiten sind. Wir bitten daher die Bieter die
Anforderungen aus den Ausschreibungsunterlagen (insbesondere die Aufforderung zur Angebotsabgabe und die Bekanntmachung)
sorgféltig zu lesen und entsprechend die Unterlagen zu bearbeiten.

Bitte beachten Sie, dass nach Bearbeiten von Formularen im Online-Portal, das jeweilige Formular bzw. Dokument zu speichern ist. Hierfiir
ist in jedem Formular das Icon "Dokument speichern" (oben rechts im Formular) zu driicken. Ansonsten werden lhre Eintragungen nicht
gespeichert. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte aus dem Online-Portal.

Der Auftraggeber ist zur Anwendung der HVA-Dokumente verpflichtet. Die in den Vergabeunterlagen bzw. HVA-Formularen enthaltene
Verweise auf die VOB/A-EU und die VgV sind sinngemaf auf die SektVO zu
beziehen.

Bietergemeinschaften (BIGE) sind zugelassen: die Nachweise der technischen Leistungsfahigkeit (Fachkunde) miissen von dem Partner
der BIGE vorgelegt werden, der das jeweilige Gewerk spater ausfuhrt. Die Nachweise zur wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit und zur
Zuverlassigkeit sind von jedem Mitglied der BIGE individuell vorzulegen.

Im Falle einer Auftragserteilung ist die weitere Abwicklung gemafd AVA-Richtlinie der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main
mbH zwingend einzuhalten. Diese Richtlinie wird den Bietern als Teil der Vergabeunterlagen zur Verfugung gestellt.

Es gelten ausschlief3lich die Bedingungen vorliegender Vergabeunterlagen. Vertrags- und/oder Geschaftsbedingungen des Bieters werden
nicht Vertragsbestandteil und finden ausdricklich keine Anwendung. Dies gilt auch dann, wenn abweichenden oder ergdnzenden
Bedingungen des Bieters nicht ausdriicklich durch die VGF widersprochen worden ist. Abweichende oder erganzende Bedingungen des
Bieters entfalten ihre Wirksamkeit nur, wenn VGF ihnen ausdriicklich schriftlich zugestimmt hat.

Fehlende Erklarungen oder Nachweise werden, sofern rechtlich méglich, nachgefordert.

Die fehlenden Nachweise sind spétestens innerhalb von sechs Kalendertagen nach Aufforderung durch den Auftraggeber vorzulegen. Die
Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Aufforderung durch den Auftraggeber. Werden die Erklarungen oder Nachweise nicht


https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off
https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off

innerhalb der Frist vorgelegt, ist das Angebot auszuschlieen. Das Recht zur Nachforderung von Unterlagen begriindet keine
Verantwortung der Auftraggeberin fur die Vollstandigkeit der Angebote. Haftungsanspriiche aus einer fahrlassig versdumten Nachforderung
von Unterlagen sind ausgeschlossen. Die Bieter bleiben fir den Nachweis ihrer Eignung und die Vollstandigkeit ihres Angebotes allein
verantwortlich.

Die Bieter haben sich von der Vollstéandigkeit der ihnen liberlassenen Unterlagen zu iberzeugen. Bei Unvollstandigkeit der Unterlagen
haben sie die Auftraggeberin in Textform unverziglich dartiber zu unterrichten. Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung der
Bieter Unklarheiten, so haben die Bieter die Auftraggeberin unverzuglich und vor Abgabe ihrer Angebote in Textform darauf hinzuweisen.
Ferner haben die Bieter die Auftraggeberin auf eventuelle Widerspriiche in den Verdingungsunterlagen unverziiglich in Textform
aufmerksam zu machen. Gleiches gilt, falls die Bieter der Auffassung sind, dass die Unterlagen gegen geltendes Recht verstol3en.

Das HVA-Angebotsschreiben ist das zentrale Dokument der Angebotsunterlagen. Elektronisch eingereichte Angebote missen das
vollstandig ausgefiillte Angebotsschreiben enthalten.
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Verkehrsgesellschaft V G I
Frankfurt am Main

Bezeichnung der Leistung:

VGF 210/25 VARR-Bahnsteigverlangerung Varrentrappstrale => Planungsleistungen Verkehrsanlagen

(Wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Information Datenschutz
Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 der Verordnung
(EVU) 2016/679 vom 27. April 2016 — Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Der Schutz lhrer Personen bezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten lhre
Daten daher ausschlief3lich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Mit den folgenden
Informationen mdéchten wir lThnen einen Uberblick tiber die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten durch uns und lhre Rechte aus dem Datenschutzrecht geben.

1. Wer ist fur die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kénnen Sie sich wenden?

E-Mail-Adresse: datenschutz.einkauf@vgf-fim.de

Internet-Adresse: https://www.vgf-fim.de/de/datenschutz/

E-Mail-Adresse: datenschutz@vgf-fim.de

Internet-Adresse: https://www.vgf-ffim.de/de/datenschutz/

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschéftsbeziehung von
Ihnen erhalten. Zudem verarbeiten wir — soweit fir die Erbringung unserer Dienstleistung
erforderlich — personenbezogene Daten, die wir aus 6ffentlich zugénglichen Quellen (Handels- und
Vereinsregister, Gewerbezentralregister bzw. Wettbewerbsregister, Presse, Internet)
zulassigerweise gewinnen oder die uns von anderen Behorden des Bundes und der Lander oder
von sonstigen Dritten (z.B. Auskunfteien) berechtigt (bermittelt werden. Relevante
personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse und andere Kontaktdaten wie
Telefonnummer und E-Mail-Adresse und IP). Wir speichern Personen bezogene Daten z.B. im
Zusammenhang mit Bedarfserhebungen, Beschaffungsauftragen, Angeboten, Ihren Fragen welche
Sie z.B. Uber Webformulare oder per E-Mail an uns senden, Daten aus der Erfullung unserer
vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Zahlungsverkehr), Dokumentationsdaten (z.B. Uber Fragen und
Antworten zu unseren Vergabeverfahren).

3. Wofiur verarbeiten wir lhre Daten und aufgrund welchen Gesetzes (Zweck der
Verarbeitung)?

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten im Rahmen des Vergabeverfahrens auf der
Grundlage des Art. 6 Abs. 11it. a, b, c und e, Abs. 3 DSGVO wie folgt:

HVA Information Datenschutz 08-23 Seite 1




a) Zur Erfullung von vertraglichen Pflichten

Die Verarbeitung von Daten erfolgt zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der
fiskalischen Bedarfsdeckung fir Behdrden und andere staatliche Organisationen. Die Zwecke der
Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach den konkreten Produkten (z.B.
Bedarfserhebung, Abfragen und Analysen unter Behordenkunden kinftig auch u. U. mittels des
Bedarfserhebungstools;  Durchfihrung von Vergabeverfahren zur Durchfihrung von
vorvertraglichen und vertraglichen Mal3nahmen, und der Abwicklung von Rahmenvereinbarungen
im Rahmen des E-Procurements). Die weiteren Einzelheiten zu den Datenverarbeitungszwecken
konnen Sie den mal3geblichen Geschéfts- und Nutzungsbedingungen entnehmen.

b) Wahrung berechtigter Interessen

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten Uber die eigentliche Erfilllung des Vertrages hinaus
zur Erfullung rechtlicher Pflichten oder zur Wahrnehmung im offentlichen Interesse liegender
Aufgaben, insbesondere zur:

- Prufung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse zwecks direkter
Kundenansprache,

- Geltendmachung rechtlicher Anspriiche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten,

- Gewahrleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,

- Verhinderung und Aufklarung von Straftaten,

- Videouberwachungen zur Wahrung des Hausrechts, fUr Zutrittskontrollen,

- Geschéftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten.

¢) Aufgrund lhrer Einwilligung

Die Zusendung unseres Newsletters tiber Neuerungen bei der e-Vergabe oder Informationen tber
zuklnftige Vergaben in von lhnen ausgesuchten Produktbereichen beruht auf lhrer Einwilligung.

d) Aufgrund gesetzlicher Vorgaben

Zudem unterliegen wir als offentlicher Auftraggeber rechtlichen Verpflichtungen, das heif3t
gesetzlichen  Anforderungen (z. B. Gesetz gegen  Wetthewerbsbeschrankungen,
Vergabeverordnungen, Wettbewerbsregistergesetz, Steuergesetze). Zu den Zwecken der
Verarbeitung gehoren unter anderem die ldentitatspriifung, Betrugs- und Geldwaschepravention,
die Erfullung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten. AuRerdem erfolgt eine
Datenverarbeitung auf der Grundlage des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG).

4. Wer bekommt Ihre Daten?

Ihre Daten bekommen nur die fur die Bearbeitung zustdndigen Personen und diejenigen, die ein
berechtigtes Interesse durch ihre Beteiligung darlegen kdnnen. So bekommen insbesondere bei
Beschaffungen nur Personen bei dem Bedarfstrdger und der Vergabestelle Angebote zur
Kenntnis. AuBerdem kénnen zustandige Datenschutzbeauftragte, Vorgesetzte, Qualitdtsmanager,
Innenrevisoren, Nachprifstellen, Vergabekammern, Rechnungs- und Preisprifer sowie
Angehdrige der Rechnungshdfe in erforderlichem Umfang Einblick in Ihre Daten bekommen. Auch
von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter kdnnen zu diesem Zweck Daten erhalten. Dies geschieht
z.B. um Daten fir die Durchfiihrung der Risikoanalyse nach LKSG zu erheben. Soweit Ihre Daten
im Rahmen eines Auftragsverarbeitungsverhaltnisses verarbeitet werden, wird auch der
Auftragsverarbeiter zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften verpflichtet.
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5. Werden lhre Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation Gbermittelt?

Eine Datenlbermittlung in Drittstaaten (Staaten auf3erhalb der Union) durch uns findet nicht statt.

6. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Wir verarbeiten und speichern lhre personenbezogenen Daten, solange es fir die Erflllung

unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Dabei ist zu beachten, dass einige

unsere Geschaftsbeziehungen auf Jahre angelegte Dauerschuldverhaltnisse sind. Sind die Daten

fur die Erfullung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden sie

regelmafig geloscht, es sei denn, deren - befristete - Weiterverarbeitung ist erforderlich zu

folgenden Zwecken:

o Erflllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten:
Zu nennen sind das Handelsgesetzbuch (HGB), die Abgabenordnung (AO). Die dort
vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre. In
Fallen der Beschaffung im Zusammenhang mit EU-geforderten Programmen betragt die
Aufbewahrungsfrist in der Regel 10 Jahre nach Ablauf des Férderprogramms.

e Nach § 147 Abs. 1 Nr. 1 AO sowie § 257 Abs. Nr. 1 HGB betragt die Aufbewahrungsfrist in der
Regel 10 Jahre nach Abschluss der Beschaffung.

e Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjahrungsvorschriften. Nach den
88 195 ff. des Blurgerlichen Gesetzbuches (BGB) kénnen diese Verjahrungsfristen bis zu 30
Jahre betragen, wobei die regelmafiige Verjahrungsfrist drei Jahre betragt.

7. Welche Datenschutzrechte haben Sie?

a) Recht auf Auskunft
Es besteht ein Recht auf Auskunft betreffend der von der Vergabestelle verarbeiteten
personenbezogenen Daten.

b) Recht auf Berichtigung

Es besteht ein Recht auf Berichtigung, sofern die den Bewerber/Bieter betreffenden Angaben nicht
(mehr) zutreffend sind. Unvollstandige Daten kdnnen vervollstandigt werden.

¢) Recht auf Léschung

Es besteht grundsatzlich ein Recht auf Loschung der personenbezogenen Daten. Der Anspruch
hangt jedoch u. a. davon ab, ob die Daten zur Erfullung der Aufgaben noch benétigt werden (s.a.
Dauer der Speicherung).

d) Recht auf Einschrankung der Verarbeitung

Es besteht ein Recht, eine Einschrankung der Verarbeitung der Daten des Bewerbers/Bieters zu
verlangen.

e) Recht auf Widerspruch

Es besteht das Recht, aus Griinden, die sich aus der besonderen Situation des Bewerbers/ Bieters
ergeben, der Verarbeitung der diesen betreffenden Daten zu widersprechen, sofern nicht ein
Uberwiegendes o6ffentliches Interesse oder eine Rechtsvorschrift dem entgegensteht.
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f) Recht auf Unterrichtung

Es besteht ein Recht auf Unterrichtung, an welchen Empfanger Informationen weitergeleitet
wurden, die berichtigt worden sind, die geléscht wurden oder deren Verarbeitung eingeschrankt
wurde.

g) Recht auf Datentbertragbarkeit

Sie haben unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Ubertragung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gangigen und
maschinenlesbaren Format, wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag
beruht und mit Hilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

h) Recht auf Widerruf

Es besteht ein Recht eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten zu
widerrufen. Dies gilt auch fir den Widerruf von Einwilligungserklarungen, die vor der Geltung der
Datenschutzgrundverordnung, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenuber erteilt worden sind. Bitte
beachten Sie, dass der Widerruf erst fur die Zukunft wirkt. Die RechtmaRigkeit der Verarbeitungen,
die vor dem Widerruf erfolgt sind, wird davon nicht berthrt.

i) Recht auf Beschwerde

Es besteht ein Recht auf Beschwerde bei der zustéandigen Datenschutzaufsichtsbehérde.

8. Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten?

Im Rahmen unserer Geschaftsbeziehung ist es erforderlich, dass Sie diejenigen
personenbezogenen Daten bereitstellen, die fur die Aufnahme und Durchfihrung einer
Geschéftsbeziehung und der Erfillung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich
sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der
Regel nicht in der Lage sein, Vertrage mit Ihnen zu schlieBen oder diese auszufiihren. Sollten Sie
uns notwendige Informationen und Unterlagen nicht zur Verfiigung stellen, dirfen wir die von
Ihnen gewtinschte Geschéftsbeziehung nicht aufnehmen oder fortsetzen.

9. Findet eine automatisierte Entscheidungsfindung statt?

Zur Begrindung und Durchfihrung der Geschéftsbeziehung nutzen wir elektronische
Unterstitzung, aber grundsétzlich keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemaf Art. 22
DSGVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfdllen einsetzen, werden wir Sie - sofern es
gesetzlich vorgegeben ist - hiertiber gesondert informieren.

10. Anderung des Zwecks der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten mit dem Ziel, bestimmte personliche Aspekte zu bewerten
(Profiling). Wir setzen Profiling beispielsweise in Fallen von Teilnahmewettbewerben bei der
Vergabe von Dienstleistungen von Beraterteams, Dozenten und Coaching ein. Zudem wird im
Rahmen der Risikoanalyse nach LkSG ein Scoring erstellt, um den weiteren Handlungsbedarf zu
bestimmen. Wenn der Zweck der Verarbeitung der Daten durch uns gedndert werden soll, werden
Sie vorher dariber informiert.

Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Grunden, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund
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von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DS-GVO (Datenverarbeitung im offentlichen Interesse)
und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DS-GVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer
Interessenabwagung) erfolgt, Widerspruch einzulegen.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir lhre personenbezogenen Daten nicht mehr
verarbeiten, es sei denn, wir kbnnen zwingende schutzwirdige Grinde flir die Verarbeitung
nachweisen, die I|hren Interessen, Rechten und Freiheiten (berwiegen, oder die
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausubung oder Verteidigung von
Rechtsansprichen.
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.
Verkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

fir die Vergabe von Leistungen im Stral3en- und Brickenbau
Ausgabe: April 2017

Bewerbungsbedingungen

Hinweis:
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der ,Verfahrensordnung fiir die Vergabe 6ffentlicher Liefer- und Dienstleistungsauftrage
unterhalb der EU-Schwellenwerte (Unterschwellenvergabeordnung — UVgO)*.

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, Unvollstandigkeiten oder Fehler, so
hat er unverziiglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

2 Unzuladssige Wettbewerbsbeschréankungen

Angebote von Bietern, die sichim Zusammenhang mitdiesem Vergabeverfahren an einerunzuléssigen
Wettbewerbsbeschréankung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekdmpfung von Wettbewerbsbeschrankungen hatder Bieter auf Verlangen Auskinfte dariiber zu geben, ob und
aufwelche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mitUnternehmen verbunden ist.

3 Angebot
3.1 Das Angebotistin deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Fir das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebotist bis zu dem
von der Vergabestelle angegebenen Ablaufder Angebotsfristeinzureichen. Ein nicht form - und fristgerecht
eingereichtes Angebotwird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbstgefertigte Kopie oder Kurztassung des Leistungsverzeichnisses istzulassig. Das von der Vergabestelle
vorgegebene Leistungsverzeichnisistallein verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle
bestimmten Zeitpunkteinzureichen.

35 Entsprichtder Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nichtdem Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz
und Einheitspreis, soistder Einheitspreis maf3gebend.
Muster und Proben miissen als zum Angebotgehorig gekennzeichnetsein.

3.6  Alle Preise sindin Euro mit héchstens drei Nachkommastellen anzugeben.
Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssétze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der
Umsatzsteuerbetrag istunter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufiigen.
Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die
- ohne Bedingung als Vomhundertsatzaufdie Abrechnungssumme gewéahrtwerden und
- an derim Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefihrtsind.
Nicht zu wertende Preisnachlasse bleiben Inhaltdes Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung
Vertragsinhalt.

4 Unterlagen zum Angebot
Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle Unterlagen zur Preisermittiung zu dem von der Vergabestelle
bestimmten Zeitpunktvorzulegen. Dies giltauch fir Unterauftragnehmerleistungen.

5 Nebenangebote
5.1 Nebenangebote missen die geforderten Mindestanforderungen erfiillen; dies istmit Angebotsabgabe nachzuweisen..

5.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschdpfend zu beschreiben; die
Gliederung des Leistungsverzeichnissesist, soweitmoglich, beizubehalten.
Nebenangebote missen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausfiihrung der Leistung erforderlich
sind.
Soweitder Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfiihrung nichtin den Ergdnzenden Vertragsbedingungen oderin
den Vergabeunterlagen geregeltist, hater im Angebot entsprechende Angaben liber Ausfiihrung und Beschaffenheit
dieserLeistung zu machen.

53 Nebenangebote sind, soweitsie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (andern,
ersetzen, entfallen lassen, zusatzlich erfordern), nach Mengenansétzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei
Vergltung durch Pauschalsumme).

54 Nebenangebote, die den Nummern 5.1 bis 5.3 nichtentsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.
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6 Bietergemeinschaften

6.1 Bietergemeinschaften haben mitihrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
- inderdie Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklartist,
- inderalle Mitglieder aufgefiihrtsind und der fur die Durchfihrung des Vertrages bevollmé&chtigte Vertreter

bezeichnetist,

- dass derbewollméachtigte Vertreter die Mitglieder gegeniiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete in Schrift- oder Textform bzw.
fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklarung abzugeben.

6.2  Sofern nichtéffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erstnach der
Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildethaben, nichtzugelassen.

7 Unterauftragnehmer
Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von Unterauftragnehmern ausfiihren zu lassen oder sich bei der Erfiillung
eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzelle, technische und beruflichen
Leistungsfahigkeit Unterauftragnehmern zu bedienen (Eignungsleihe), so muss er die dafiir vorgesehenen
Teilleistungen/Kapazitaten in seinem Angebotbenennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle
zu einem von ihrbestimmten Zeitpunktnachzuweisen, dassihm im Falle der Eignungsleihe die erforderlichen Mittel der
benannten Unterauftragnehmer zur Verfligung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er hat den Namen, den
gesetzlichen \Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende
Verpflichtungserklarungen dieser Unternehmen vorzulegen.
Nimmtder Bieterin Hinblick aufdie Kriterien fur die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeitim Rahmen einer
Eignungsleihe die Kapazitaten anderer Unternehmen in Anspruch, missen diese entsprechend dem Umfang der
Eignungsleihe haften; die Haftungserklarung ist mit der ,Verpflichtungserklarung wirtschaftliche Eignungsleihe®
abzugeben.
Der Bieter hat Unterauftragnehmer, bei denen Ausschlussgrinde vorliegen oder die das entsprechende
Eignungskriterium nicht erfillen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen.

8 Eignung (Offentliche Ausschreibung, Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb)
Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung fir die zu vergebende Leistung mit dem Angebot
- entweder die ausgefillte ,Eigenerklarung zur Eignung®,
- oder eine Einheitliche Europaische Eigenerklarung (EEE)
ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise vorzulegen.
Bei Einsatz von Unterauftragnehmern im Rahmen einer Eignungsleihe sind auf gesondertes Verlangen die
Eignungsnachweise auch fir diese abzugeben ggf. ergdnzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.
Gelangtdas Angebotin die engere Wahl, sind die Eigenerklarungen (auch die der benannten Unterauftragnehmer) auf
gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ bzw. in der EEE genannten
Bescheinigungen zustandiger Stellen zu bestatigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind,
ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

9 Bevorzugte Bewerber
Bieter, die als ,Bevorzugte Bewerber*berticksichtigtwerden wollen, miissen dies im Angeboterklaren und auf
Verlangen den Nachweis fiir das Vorliegen der Voraussetzungen rechtzeitig vor Auftragserteilung fihren. Wird der
Nachweis nichtgefuhrt,so wird das Angebot wie die Angebote nichtbevorzugter Bieter behandelt.
Bietergemeinschaften, denen bevorzugte Bewerber als Mitglieder angehdren, haben zusatzlich den Anteil
nachzuweisen,den die Leistungen dieser Mitglieder am Gesamtangebothaben.

HVA L-StB Bewerbungsbedingungen 04-17 Seite 2
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Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH

Vergabestelle: Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH, 60276 Frankfurt am Main
Postanschrift:

60276 Frankfurt am Main

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am ort: Frankfurt am Main Hausanschif
Einkauf & Materialwirtschaft Datum: 31.10.2025 Kurt-Schumacher-Strafte 8
6U311 Frankfurt am Main
Kurt-Schumacher-Str. 8 Tel:  +49 6921323300 Ceiefon: 069 21503
f Fax: Fay: NRQ 213.29740
60311 Frankfurt am Main 2 TR 2132214
hi E-Mail: vergabestelle@vaf-fim.ge,. ¢ am de 1 vgr.fim.de
Deutschland Az VGF 210/25 -
5 30, 36 [0 11, 12, 14, 18 Bémeplatz
Vergabeart
[x] Offentliche Ausschreibung
L] Beschrankte Ausschreibung mit

Teilnahmewettbewerb
[] Beschrénkte Ausschreibung ohne
Teilnahmewettbewerb
[l Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb

[] Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb

Ablauf der Angebotsfrist:
Datum: 20.11.2025 Uhrzeit: 10:00:00

Bindefrist endet am: 05.12.2025

Aufforderung zur Angebotsabgabe

Bezeichnung der Leistung:

VGF 210/25 VARR-Bahnsteigverlangerung Varrentrappstra’e => Planungsleistung:
Anlagen:
A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:
HVA L-StB Bewerbungsbedingungen
[J HVA L-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien mit Anlage
Information Datenschutz
Eignungskriterien
g
g

Geschéftsfiihrung: Aufsichtsratsvorsitzender: Amtsgericht: Ust-IdNr.: Bankverbindung:

Kerstin Jerchel Stadtrat Wolfgang Siefert Frankfurt am Main DE 175749170 Landesbank Hessen-Thiringen
Thomas Raasch HRB 40832 IBAN DE15 5005 0000 0016846107
Michael Riiffer BIC: HELADEFF

11



NHONMHNXOONMNOOON =

NEHHNOOMMNE <XxNOMNHOOKNS

VGIF

die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:

BOstrab

ELVOR_NT3 4.4 Zusaetzlicher Vortext Elektroarbeiten

HVA L-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen

HVA L-StB Zusatzliche Vertragsbedingungen

AVA-Richtlinie

Brandschutzordnung unterirdische Verkehrsanlagen_01022009_Teile A und B2

CAD-Richtlinie
Kabelrichtlinie
Geschéaftsanweisung GA 04 Arbeiten im Bereich von Gleisen

AGB_Architekten_EHB_Stand 20210501
VOL / B (nicht beigefiigt, aber wird Vertragsbestandteil)

die, soweit erforderlich, ausgefiillt mit dem Angebot einzureichen sind:
HVA L-StB Angebotsschreiben

Leistungsbeschreibung — Kurzfassung —

Einheitliche Européische Eigenerklarung (EEE)

HVA L-StB Eigenerklarung zur Eignung

HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen
HVA L-StB Erklarung Bietergemeinschaft

Eigenerklarung zur Akzeptanz von Ausfiihrungsbedingungen zur Versicherungspflicht
Eigenerklarung zur Tariftreue nach HVTG

Eigenerklarung Sanktionen gegen Russland

Eigenerklarung zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz LkSG
Vertraulichkeitserklarung

Planervertrag Bahnsteigverlangerung Varrentrappstraf3e inkl. aller Anlagen zum Vertrag (ausgefillt und unterschreiben)

104a Verpflichtungserklarung Leistungen anderer Unternehmer Vordruck 04-17
104b Verpflichtungserklarung wirtschaftliche Eignungsleihe Vordruck 04-17

Alle unter Veraabeunterlagen>Anlagen>aufaefihrten Anlagen
Kostenblatt Kanalbau

Kostenblatt TA
Kostenblatt Verkehrsanlagen
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VGIF

D) die ausgefiillt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind:

x] HVA L-StB Verpflichtungserklarung

Unterschriebener Vertrag liber die Leistungen in Original - Zusendung per Post in zweifacher
Ausfertigung

[J  Urkalkulation

x] Rechtskraftig bestatigter Insolvenzplan

x] Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, soweit der Betrieb beitragspflichtig
ist

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes, soweit das Finanzamt derartige
Bescheinigungen ausstellt

[xX]  Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG

[x] Gewerbeanmeldung, soweit vorhanden

[x] Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer, soweit
vorhanden

X1  Angabe der Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschaftsjahren
jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach Lohngruppen mit extra
ausgewiesenem technischen Leitungspersonal

[x] Je eine Referenzbescheinigung fiir angegebene Referenzen. Die Bescheinigung muss die
Leistung und die Zeit und den Ort ihrer Ausflihrung genau bezeichnen, den Aussteller eindeutig
erkennen lassen und eine Telefonnummer und E-Mail der Person enthalten, die die
Bescheinigung ausgestellt hat.

O

O

g

(|

O

O

O

O

O

1 Es ist beabsichtigt, die oben genannte Leistung im Namen und fiir Rechnung

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH, Kurt-Schumacher-Str. 8, 60311 Frankfurt am Main

Zu vergeben.
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2 Kommunikation:

Die Kommunikation erfolgt:

Elektronisch Uber die Vergabeplattform

O In Textform unter nachstehender Anschrift:
Stelle: Stadtwerke Verkehrsgesellschaf Telefon: +49 6921303
Strae: Kurt-Schumacher-StralRe 8 Fax: +49 6921323336
PLZ/Ort: 60311 Frankfurt am Main E-Mail: \ergabestelle@vgt-fim.de

Vorlage von Nachweisen, Angaben und Unterlagen:
3.1 Folgende Nachweise, Angaben und Unterlagen sind — zusatzlich zu den in den
Bewerbungsbedingungen genannten — mit dem Angebot einzureichen:

siehe Bekanntmachung

siehe Punkt C) dieses Schreibens

3.2 Folgende Nachweise, Angaben und Unterlagen sind — zusatzlich zu den in den
Bewerbungsbedingungen genannten — auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

Siehe Bekanntmachung

siehe Punkt C) dieses Schreibens

siehe Auftragsbekanntmachung

O& KO

3.3 Vorlage von mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegenden Unterlagen zu den in
beigefigtem Vordruck HVA L-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw.

angekreuzten Zuschlagskriterien:

4 Losweise Vergabe:

[x] Nein
O Ja, Angebote sind méglich
O nur fir ein Los
| fir ein oder mehrere Lose
[l nur fir alle Lose (alle Lose missen angeboten werden)
| Bei zugelassener Angebotsabgabe flr mehr als ein Los; maximale Anzahl der Lose,

die an einen Bieter vergeben werden kénnen:

Zugehdrige Regelung zur Auswahl der Lose:

HVA L-StB Aufforderung zur Angebotsabgabe 04-17 Seite 4 von 7
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Nebenangebote
51 [ Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nr. 5 der Bewerbungsbedingungen gilt nicht
52 [ Nebenangebote sind zugelassen (s. auch Nr. 5 der Bewerbungsbedingungen)

] fir die gesamte Leistung
O nurfor nachfolgend genannte Leistungsbereiche

O

[ mit Ausnahme nachfolgend genannter Leistungsbereiche

O

O unter folgenden weiteren Bedingungen:

] Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen

O

Nebenangebote, die Nachlasse mit Bedingungen beinhalten, sind nicht zugelassen.

O Zusatzlich zu Nr. 5 der Bewerbungsbedingungen gilt:

Nebenangebote mussen die Mindestanforderungen der Ausfihrungsbeschreibung Abschnitt 1.3
erfullen.

6 Angebotswertung:
Kriterien flr die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote gemaf § 43 UvVgO
[x] Zuschlagskriterium Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssumme wird ermittelt aus der nachgerechneten

Angebotssumme unter Beruicksichtigung preislich glinstigerer Grund- oder Wahlpositionen sowie eines
eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen.
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Weiterhin werden berucksichtigt:

7 Angebote kdnnen abgegeben werden:
schriftlich,
elektronisch in Textform,

elektronisch mit fortgeschrittener Signatur,

OO&®d

elektronisch mit qualifizierter Signatur.

8 Angebotsabgabe => Die Angebotsabgabe erfolgt elektronisch liber die Deutsche eVergabe.
Falls Sie nicht die Absicht haben, ein Angebot abzugeben, werden Sie gebeten, die
Vergabestelle davon

umgehend zu unterrichten (entfallt bei 6ffentlicher Ausschreibung).

Bei schriftlicher Angebotsabgabe ist das beigefligte Angebotsschreiben zu unterschreiben und
mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum vorgenannten Ablauf der Angebotsfrist an
die folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:
OJ siehe Briefkopf
O  Stele:

Strale:

PLZ/Ort:

Der Umschlag ist auRen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe ,,Angebot
far ...

zu versehen (ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels).
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Bei elektronischer Angebotsibermittlung in Textform sind der Bieter und die naturliche Person,
die die Erklarung abgibt, zu benennen; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten

Signatur zu versehen.

Das elektronische Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist Uber

die Vergabeplattform der Vergabestelle zu tibermitteln.

9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachpriifung behaupteter Verstolie gegen die
Vergabebestimmungen wenden kann): (Nachprifungsbehdrde gemaf § 156 GWB):

Name: -Vergabekammern des Landes Hessen bei dem Regierungspréasidium Darmstadt-
StraRe: Dienstgebaude: WilhelminenstraBe 1- 3 Frj st bri ef kast en: Lui senplatz 2,
PLZ/Ort: 64283 Darmstadt

Tel .: +49 (0)6151/ 126603,
Fax.: +49 (0)6151/125816

10 Hinweispflicht bei Unvollstandigkeit oder Unklarheiten. Die Bieter haben sich von der
Vollstandigkeit der ihnen tberlassenen Unterlagen zu lGberzeugen. Bei Unvollstandig-
keit der Unterlagen haben sie die Auftraggeberin in Textform unverziglich dariber zu
unterrichten. Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung der Bieter
Unklarheiten, so haben die Bieter die Auftraggeberin unverziglich und vor Abgabe ih-
rer Angebote in Textform darauf hinzuweisen.

Ferner haben die Bieter die Auftraggeberin auf eventuelle Widerspriche in den
Verdingungsunterlagen unverziglich in Textform aufmerksam zu machen. Gleiches gilt,
falls die Bieter der Auffassung sind, dass die Unterlagen gegen geltendes Recht versto-
Ren.

Eine Erstattung von Kosten/Aufwendungen fir die Erstellung der Angebote durch den

Auftraggeber findet nicht statt.

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Einkauf und Materialwirtschaft (NK13)

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift glltig
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Anlage 10.2

Eignungskriterien
fir
Planungsleistungen
des Projekts

Haltestellenverlangerung Varrentrappstralle

Seite 1 von 2
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Anlage 10.2

1. Eignungskriterien Bietende

Der Bietende hat folgende Unterlagen mit dem Angebot einzureichen und folgende
Mindestanforderungen zu erflllen:

Nachweis der Eintragung in ein Berufs- oder Handelsregister (bei
Bietergemeinschaften ist eine Bestatigung je Mitglied erforderlich)

Umsatz des Buros der letzten drei abgeschlossenen Geschaftsjahre (mind.:
65.000,- €/Jahr)

. Eignung Projektleitung

1. Sie muss den Nachweis einer mindestens 5 jahrigen Berufserfahrung von
Projekten der Verkehrsanlagen im stadtischen Bereich vorzuweseisen

2. Die Projektleitung hat mindestens die geforderte Berufsqualitat Ingenieur/in:
B.Sc. / B.Eng. / Dipl.-Ing. / Dipl.-Ing. (FH) / Dr.-Ing. oder hdher

3. Erklarung (Anlage 10.1) von mindestens 3 Projekten der Verkehrsanlagen,
davon mindestens 1 im Rahmen eines Strallenbahn-Infrastrukturprojektes
nach BO-Strab, in den letzten 5 Jahren.
Bei den Referenzprojekten muss das Netto-Bauvolumen mindestens 0,4 Mio.€
betragen.

Il. Eignung stellvertrender Projektleitung

1. Sie muss den Nachweis einer mindestens 3 jahrigen Berufserfahrung von
Projekten der Verkehrsanlagen im stadtischen Bereich vorzuweseisen

2. Die Projektleitung hat mindestens die geforderte Berufsqualitat Ingenieur/in:
B.Sc. / B.Eng. / Dipl.-Ing. / Dipl.-Ing. (FH) / Dr.-Ing. oder hdher

3. Erklarung (Anlage 10.1) von mindestens 3 Projekten der Verkehrsanlagen,
davon mindestens 1 im Rahmen eines Strallenbahn-Infrastrukturprojektes
nach BO-Strab, in den letzten 5 Jahren.
Bei den Referenzprojekten muss das Netto-Bauvolumen mindestens 0,4 Mio.€
betragen.

Ill. Referenzen des Unternehmens

1. Benennung von 5 Referenzprojekten des Blros in den letzten 5 Jahren anhand
der in Punkt I. und Il. genannten Kriterien.
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.
Vlerkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

(Name und Anschrift des Bieters)

Vergabenummer: VGF 210/25

Verpflichtungserklarung

zu Tariftreue und Mindestlohn bei 6ffentlichen Auftragen unter Berlcksichtigung der

Vorgaben des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG) vom 12. Juli 2021,
GVBI. S. 338

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Verpflichtungserklarung zu Tariftreue und
Mindestlohn entsprechend den Vorgaben des § 4 HVTG zur Zahlung des Mindestlohns gemaf
§ 20 des Mindestlohngesetzes (MiLoG) bzw. des Tariflohns nach dem Arbeitnehmer-
Entsendegesetz (AENntG) nicht auf Beschéaftigte bezieht, die bei einem Bieter oder
Nachunternehmer im EU-Ausland beschéftigt sind und die Leistung im EU-Ausland erbringen.

Nachfolgende Erklarung ist mit dem Angebot abzugeben.
1. Ich/Wir verpflichte/n mich/uns,

meinen/unseren Beschéftigten bei der Ausfiihrung der Leistung mindestens diejenigen
Arbeitsbedingungen einschliellich des Entgelts zu gewahren, die dem jeweils
geltenden Tarifvertrag nach 8§ 4 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 HVTG oder der jeweils geltenden
Rechtsverordnung nach 8§ 4 Abs. 1 Nr. 3 HVTG entsprechen. Soweit die Leistungen
nicht von Abs. 1, sondern von § 4 Abs. 2 HVTG erfasst werden, verpflichte/n ich/wir
mich/uns, bei der Ausfiihrung der Leistung mindestens ein Entgelt und die Leistungen
zu gewahren, die den Vorgaben des MiLoG entsprechen. Ich/wir nehme/n weiterhin
zur Kenntnis, dass bei Vorliegen von Anhaltspunkten daflir, dass gegen diese
Verpflichtungen verstoRen wird, auf Anforderung dem 6ffentlichen Auftraggeber oder
dem Besteller deren Einhaltung nachzuweisen ist.

= meinen / unseren Beschéaftigten bei der Ausfuhrung einer Leistung Uuber
Verkehrsleistungen und freigestellte Schilerverkehre mindestens das in Hessen fir
diese Leistung in einem einschlagigen und reprasentativen mit einer tariffahigen
Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vorgesehene Entgelt einschlie3lich der
Aufwendungen fir die Altersversorgung und der fir entgeltrelevant erklarten
Bestandteile dieser Tarifvertrdge zu zahlen und Erhohungen waéhrend der
Ausflhrungszeit vorzunehmen. Ausgenommen hiervon sind Auszubildende.

2. Ich/Wir erklare/n, dass ich/wir nicht wegen eines VerstoRes nach 8§21 MiLoG
(BuRRgeldvorschriften) mit einer GeldbufRe von wenigstens 2.500 Euro belegt worden
bin/sind und damit nicht die Voraussetzungen fir einen Ausschluss von der
Auftragsvergabe nach § 19 Abs. 1 und 3 MiLoG vorliegen.

Verpflichtungserklarung Tariftreue und Mindestentgelt —Stand 07/2021
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Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, fir den Fall des Einsatzes von Nachunternehmen, die
Erfullung der Verpflichtungen nach den 88 4 und 5 HVTG durch die Nachunternehmen
sicherzustellen und dem 6ffentlichen Auftraggeber nach Auftragserteilung, spatestens
vor Beginn der Ausfihrung der Leistung durch das Nachunternehmen, eine
Verpflichtungserklarung des Nachunternehmens im vorstehenden Sinne vorzulegen.
Gleiches gilt, wenn ich/wir oder ein beauftragtes Nachunternehmen zur Ausfihrung des
Auftrags Arbeitskréafte eines Verleihunternehmens einsetze(n)/einsetzt. Diese
Verpflichtung gilt entsprechend auch fir alle weiteren Nachunternehmen und
Verleihunternehmen.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,

dass ein nachweislich schuldhafter Verstol3 gegen meine/unsere Verpflichtungen

den Ausschluss meines/unseres Unternehmens von diesem Vergabeverfahren zur
Folge haben kann,

den Ausschluss meines/unseres Unternehmens fir die Dauer von bis zu drei Jahren
von der Vergabe offentlicher Auftrdge der ausschlieRenden Vergabestelle zur Folge
haben kann,

ein solcher Verstol3 eine schwere Verfehlung nach § 17 Abs. 2 HVTG darstellt, die
gemal § 17 Abs. 9 HVTG der Informationsstelle bei der Oberfinanzdirektion Frankfurt
am Main mitgeteilt wird,

nach Vertragsschluss den Auftraggeber zur auRerordentlichen Kiindigung berechtigen
kann.

(Ort/Datum) (Firmenbezeichnung/-Stempel) Name des Erklarenden *)

*) Die Erklarung ist in Textform gem. § 126 b BGB abzugeben.

Verpflichtungserklarung Tariftreue und Mindestentgelt —Stand 07/2021
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.
Vlerkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

Bezeichnung der Leistung

VGF 210/25 VARR-Bahnsteigverlangerung Varrentrappstrale => Planungsleistungen Verkehrsanlagen

(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Vertraulichkeitserklarung
zum Vergabeverfahren

VGF 210/25 VARR-Bahnsteigverlangerung Varrentrappstrale => Planungsleistungen Verkehrsanlagen

des Bieters / der Bietergemeinschaft

- nachfolgend als ,Bieter” bezeichnet -

Vorbemerkung

Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (,Auftraggeber”), flhrt als Vergabestelle
ein Vergabeverfahren durch (,Vergabeverfahren“). Im Rahmen des Vergabeverfahrens werden dem
Bieter Informationen Ubermittelt, die vertraulich behandelt werden missen. Ausschliel3licher Sinn und
Zweck der Weitergabe vertraulicher Informationen im Rahmen des Vergabeverfahrens ist es, dem
Bieter Informationen zur Verfligung zu stellen, die es ihm ermdglichen, ein Angebot im
Vergabeverfahren abzugeben. Der Auftraggeber ist bereit, dem Bieter diese Informationen zur
Verfligung zu stellen.

Die Geheimhaltung dieser Informationen gegeniber Dritten ist fir die Auftraggeberin von groR3ter Be-
deutung. Ferner ist fur die Auftraggeberin von grof3ter Bedeutung, dass der Bieter die so erhaltenen
Informationen ausschlie3lich fir Zwecke verwendet, die im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren
stehen und nicht fir sonstige Zwecke. Vor diesem Hintergrund und zum Schutz des Auftraggebers
erklart der Bieter verbindlich folgendes zum Schutz der Vertraulichkeit:

1. Vertrauliche Informationen

1.1. Vertrauliche Informationen sind die in den Vergabeunterlagen niedergelegten Informationen
sowie Informationen, die nach sonstigen Umstanden als Geschafts- oder Betriebsgeheimnisse
des Auftraggebers erkennbar sind. Erfasst sind insbesondere Informationen tber die Ge-
schaftsfuhrung, Mitarbeiter, Berater und Vertragspartner, Informationen Gber die Bereiche Ein-
kauf, Betrieb, Verwaltung, Personal, Planung, Finanz- und Rechnungswesen des Auftragge-
bers.

1.2. Keine vertraulichen Informationen sind Informationen, von denen der Bieter nachweisen kann,
dass
a) sie zur Zeit ihrer Offenlegung gegeniber dem Bieter bereits offentlich bekannt waren,
b) sie nach ihrer Offenlegung gegeniber dem Bieter ohne dessen Verschulden verdffentlicht
wurden oder
c) sich der Bieter diese Informationen unabhangig von den vom Auftraggeber oder einem
Beratern vorgelegten Informationen zulassigerweise beschafft hat.
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				(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)


					 Vertraulichkeitserklärung
					   zum Vergabeverfahren
         "			      	      /										     "
						      

des Bieters / der Bietergemeinschaft ____________________________________________

- nachfolgend als „Bieter“ bezeichnet -

Vorbemerkung
Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH („Auftraggeber“), führt als Vergabestelle ein Vergabeverfahren durch („Vergabeverfahren“). Im Rahmen des Vergabeverfahrens werden dem Bieter Informationen übermittelt, die vertraulich behandelt werden müssen. Ausschließlicher Sinn und Zweck der Weitergabe vertraulicher Informationen im Rahmen des Vergabeverfahrens ist es, dem Bieter Informationen zur Verfügung zu stellen, die es ihm ermöglichen, ein Angebot im Vergabeverfahren abzugeben. Der Auftraggeber ist bereit, dem Bieter diese Informationen zur Verfügung zu stellen.

Die Geheimhaltung dieser Informationen gegenüber Dritten ist für die Auftraggeberin von größter Be-
deutung. Ferner ist für die Auftraggeberin von größter Bedeutung, dass der Bieter die so erhaltenen
Informationen ausschließlich für Zwecke verwendet, die im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren
stehen und nicht für sonstige Zwecke. Vor diesem Hintergrund und zum Schutz des Auftraggebers
erklärt der Bieter verbindlich folgendes zum Schutz der Vertraulichkeit:

1. Vertrauliche Informationen
1.1. 	Vertrauliche Informationen sind die in den Vergabeunterlagen niedergelegten Informationen
	sowie Informationen, die nach sonstigen Umständen als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse
	des Auftraggebers erkennbar sind. Erfasst sind insbesondere Informationen über die Ge-
	schäftsführung, Mitarbeiter, Berater und Vertragspartner, Informationen über die Bereiche Ein-
	kauf, Betrieb, Verwaltung, Personal, Planung, Finanz- und Rechnungswesen des Auftragge-
	bers.

1.2. 	Keine vertraulichen Informationen sind Informationen, von denen der Bieter nachweisen kann,
	dass
	a) sie zur Zeit ihrer Offenlegung gegenüber dem Bieter bereits öffentlich bekannt waren,
	b) sie nach ihrer Offenlegung gegenüber dem Bieter ohne dessen Verschulden veröffentlicht
	wurden oder
	c) sich der Bieter diese Informationen unabhängig von den vom Auftraggeber oder einem
	Beratern vorgelegten Informationen zulässigerweise beschafft hat.
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2. Geheimhaltungspflicht

2.1

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Der Bieter verpflichtet sich, alle vertraulichen Informationen, die er im Zusammenhang mit
diesem Vergabeverfahren Gber den Auftraggeber erhélt, vertraulich zu behandeln und
geheim zu halten. Er darf sie ohne die vorhergehende schriftliche Zustimmung des
Auftraggebers nicht an Dritte ganz oder teilweise weitergeben oder diesen offenlegen.

Der Bieter verpflichtet sich, vertrauliche Informationen ausschlief3lich zu dem Zweck der
Abgabe eines Angebotes in diesem Vergabeverfahren zu verwenden. Soweit dem Bieter
schriftliche Unterlagen, die vertrauliche Informationen enthalten, oder vertrauliche
Informationen in sonstiger kopierfahiger Form tberlassen werden, ist die Anfertigung von
Kopien ausschlief3lich zum Zwecke der Durchfuhrung dieses Vergabeverfahrens erlaubt.

Der Bieter ist berechtigt, seinen Arbeitnehmern vertrauliche Informationen offenzulegen,
soweit dies fur die Erstellung eines Angebotes notwendig ist. Die Arbeitnehmer des
Bieters unterliegen ebenfalls dieser Vertraulichkeitserklarung.

Der Bieter ist berechtigt, Dritten vertrauliche Informationen offenzulegen, soweit dies fur
die Erstellung eines Angebotes notwendig ist, z.B. gegentber Beratern oder Mitgliedern
seiner Aufsichtsgremien, die fur die Zwecke der Anbahnung und Abwicklung des
beabsichtigten Vertragsschlusses Zugang erhalten missen. Der Bieter sichert zu, den mit
vertraulichen Informationen befassten Dritten zur Wahrung der Vertraulichkeit im gleichen
Umfang zu verpflichten, wie er selbst aus der vorliegenden Erklarung verpflichtet wird,
sofern der Dritte nicht bereits gesetzlich (z.B. anwaltliche Verschwiegenheitspflichten)
oder aufgrund vertraglicher Regelung (z.B. Vertraulichkeitserklarungen im
Arbeitsverhaltnis) im gleichen Umfang zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Der Bieter
sichert zu, dass er Dritte von ihrer Verschwiegenheitsverpflichtung nicht ohne vorherige
ausdruckliche Zustimmung des Auftraggebers entbinden wird. Dies weist der Bieter dem
Auftraggeber auf dessen Verlangen nach.

Der Bieter tragt dafiir Sorge, dass ausschliellich diejenigen Mitarbeiter, ausgewahlte
Dritte (z.B. Berater) und Mitglieder von Gremien, die nach Mal3gabe der Ziffern 2.3 und
2.4 erlaubter Weise Zugang zu vertraulichen Informationen haben, Zugang zu solchen
schriftlichen und elektronischen Unterlagen einschlief3lich Kopien und
Speicherungsformen erhalten, die vertrauliche Informationen beinhalten.

Wenn und soweit der Bieter gesetzlich oder aufgrund einer verbindlichen behdérdlichen
oder gerichtlichen Anordnung verpflichtet ist, vertrauliche Informationen weiterzugeben
oder zu veroffentlichen, hat der Bieter dies dem Auftraggeber unverziglich, nachdem er
selbst Kenntnis von dieser Verpflichtung erlangt hat, schriftlich anzuzeigen und
vertrauliche Informationen nur insoweit an Dritte weiterzugeben oder zu veréffentlichen,
wie dies nach den einschlagigen rechtlichen Vorschriften oder Anordnungen erforderlich
ist.

Der Bieter wird den Auftraggeber unverziglich informieren, wenn der Bieter, dessen
Organe oder Mitarbeiter Kenntnis davon erlangen, dass vertrauliche Informationen unter
Verstol3 gegen diese Erklarung weitergegeben wurden

Die Verpflichtung gemaf vorstehenden Ziffer 2.1 bis 2.7 zur Wahrung der Vertraulichkeit
der erlangten Informationen schliel3t insbesondere die Pflicht ein, vertrauliche
Informationen aufRerhalb des Vergabeverfahrens nicht fir Wettbewerbszwecke zu nutzen.
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2. Geheimhaltungspflicht
2.1. 	Der Bieter verpflichtet sich, alle vertraulichen Informationen, die er im Zusammenhang mit
	diesem Vergabeverfahren über den Auftraggeber erhält, vertraulich zu behandeln und 
	geheim zu halten. Er darf sie ohne die vorhergehende schriftliche Zustimmung des 
	Auftraggebers nicht an Dritte ganz oder teilweise weitergeben oder diesen offenlegen.

2.2. 	Der Bieter verpflichtet sich, vertrauliche Informationen ausschließlich zu dem Zweck der
 	Abgabe eines Angebotes in diesem Vergabeverfahren zu verwenden. Soweit dem Bieter 				
	schriftliche Unterlagen, die vertrauliche Informationen enthalten, oder vertrauliche 
	Informationen in sonstiger kopierfähiger Form überlassen werden, ist die Anfertigung von 		
	Kopien ausschließlich zum Zwecke der Durchführung dieses Vergabeverfahrens erlaubt.

2.3. 	Der Bieter ist berechtigt, seinen Arbeitnehmern vertrauliche Informationen offenzulegen, 			
	soweit dies für die Erstellung eines Angebotes notwendig ist. Die Arbeitnehmer des 
	Bieters unterliegen ebenfalls dieser Vertraulichkeitserklärung.

2.4. 	Der Bieter ist berechtigt, Dritten vertrauliche Informationen offenzulegen, soweit dies für 	
	die Erstellung eines Angebotes notwendig ist, z.B. gegenüber Beratern oder Mitgliedern 	
	seiner Aufsichtsgremien, die für die Zwecke der Anbahnung und Abwicklung des 
	beabsichtigten Vertragsschlusses Zugang erhalten müssen. Der Bieter sichert zu, den mit 	
	vertraulichen Informationen befassten Dritten zur Wahrung der Vertraulichkeit im gleichen 
	Umfang zu verpflichten, wie er selbst aus der vorliegenden Erklärung verpflichtet wird, 
	sofern der Dritte nicht bereits gesetzlich (z.B. anwaltliche Verschwiegenheitspflichten) 	
	oder aufgrund vertraglicher Regelung (z.B. Vertraulichkeitserklärungen im 
	Arbeitsverhältnis) im gleichen Umfang zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Der Bieter
	sichert zu, dass er Dritte von ihrer Verschwiegenheitsverpflichtung nicht ohne vorherige 		
	ausdrückliche Zustimmung des Auftraggebers entbinden wird. Dies weist der Bieter dem 	
	Auftraggeber auf dessen Verlangen nach.

2.5. 	Der Bieter trägt dafür Sorge, dass ausschließlich diejenigen Mitarbeiter, ausgewählte 
	Dritte (z.B. Berater) und Mitglieder von Gremien, die nach Maßgabe der Ziffern 2.3 und 	
	2.4 erlaubter Weise Zugang zu vertraulichen Informationen haben, Zugang zu solchen 		
	schriftlichen und elektronischen Unterlagen einschließlich Kopien und 
	Speicherungsformen erhalten, die vertrauliche Informationen beinhalten.

2.6.	Wenn und soweit der Bieter gesetzlich oder aufgrund einer verbindlichen behördlichen 	
	oder gerichtlichen Anordnung verpflichtet ist, vertrauliche Informationen weiterzugeben 	
	oder zu veröffentlichen, hat der Bieter dies dem Auftraggeber unverzüglich, nachdem er 	
	selbst Kenntnis von dieser Verpflichtung erlangt hat, schriftlich anzuzeigen und 
	vertrauliche Informationen nur insoweit an Dritte weiterzugeben oder zu veröffentlichen, 	
	wie dies nach den einschlägigen rechtlichen Vorschriften oder Anordnungen erforderlich 	
	ist.

2.7. 	Der Bieter wird den Auftraggeber unverzüglich informieren, wenn der Bieter, dessen 
	Organe oder Mitarbeiter Kenntnis davon erlangen, dass vertrauliche Informationen unter 	
	Verstoß gegen diese Erklärung weitergegeben wurden
.
2.8. 	Die Verpflichtung gemäß vorstehenden Ziffer 2.1 bis 2.7 zur Wahrung der Vertraulichkeit 	
	der erlangten Informationen schließt insbesondere die Pflicht ein, vertrauliche 
	Informationen außerhalb des Vergabeverfahrens nicht für Wettbewerbszwecke zu nutzen.


3. Herausgabe, Vernichtung, Loschung

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Dem Bieter steht kein Recht, insbesondere auch kein Zurtickbehaltungsrecht, an den
vertraulichen Informationen zu. Der Bieter verpflichtet sich, alle ihm zur Verfigung gestellten
vertraulichen Informationen (einschlief3lich sdmtlicher davon gefertigten Kopien, Abschriften,
Aufzeichnungen auf Datentragern und sonstigen Vervielfaltigungen) zuriickzugeben oder zu
vernichten, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner Teilnahme am Vergabeverfahren
interessiert ist, endgultig vom Vergabeverfahren ausgeschlossen wird oder das
Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird.

Der Bieter verpflichtet sich ferner, alle auf Grundlage der dem Bieter tUberlassenen
vertraulichen Informationen gemachten Auswertungen von und Aufzeichnungen tber
vertrauliche Informationen zu vernichten beziehungsweise sicherzustellen, dass diese
vernichtet beziehungsweise geldscht werden, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner
Teilnahme am Vergabeverfahren interessiert ist, endgultig vom Vergabeverfahrens
ausgeschlossen wird oder das Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird. Auf
Verlangen des Auftraggebers hat der Bieter dem Auftraggeber die Vernichtung schriftlich
nachzuweisen.

Soweit den Bieter gesetzliche Pflichten zur Aufbewahrung von Informationen treffen, bleiben
diese von seinen Pflichten nach den Ziffern 3.1 und 3.2 unberthrt. Die Herausgabepflicht
nach den Ziffern 3.1 und 3.2 gilt nicht, wenn der Bieter in dem Verfahren den Zuschlag
erhalt. In diesem Fall richtet sich die Herausgabepflicht allein nach dem, zwischen dem
Auftraggeber und dem Bieter abgeschlossenen Vertrag.

Soweit auf Datentragern automatische Sicherungskopien gespeichert werden, deren
Vernichtung oder Loschung nach MalRgabe der Ziffern 3.1 und 3.2 unmdglich ist, sichert der
Bieter zu, daflr Sorge zu tragen, dass diese Informationen nur von Mitarbeitern oder Dritten
zuganglich sind, die zur Wahrung der Vertraulichkeit nach MalRgabe dieser Erklarung
verpflichtet sind. Der Bieter wird den Auftraggeber auf dessen Anforderung schriftlich
dariiber informieren, welche Mitarbeiter oder Dritte Zugang zu nicht vernicht- oder
|6schbaren vertraulichen Informationen haben.

Pflichtverletzung

Verstol3t der Bieter gegen eine oder mehrere seiner ihm nach Ziffer 2 oder 3 obliegenden
Pflichten, kann der Auftraggeber vom Bieter Schadensersatz verlangen. Der Bieter hat dem
Auftraggeber insbesondere Schadensersatz fur bereits vom Auftraggeber an den Bieter
gezahlte Vergutungen, Kosten der Wiederholung von Vergabeschritten oder Kosten eines
erneut durchzufihrenden Vergabeverfahrens zu ersetzen.

Geltungsdauer

Die Geheimhaltungspflicht nach Ziffer 2 dieser Vertraulichkeitserklarung wird durch die
Beendigung des Vergabeverfahrens oder durch die Ruckgabe beziehungsweise
Vernichtung der vertraulichen Informationen nicht berthrt.

Schlussbestimmung

Jegliche Anderung und Erganzung sowie die einvernehmliche Aufhebung dieses
Erklarungsinhalts bedirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch fir eine
Vereinbarung tber den Verzicht auf das Schriftftormerfordernis.
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3. Herausgabe, Vernichtung, Löschung
3.1. 	Dem Bieter steht kein Recht, insbesondere auch kein Zurückbehaltungsrecht, an den 
	vertraulichen Informationen zu. Der Bieter verpflichtet sich, alle ihm zur Verfügung gestellten 	
	vertraulichen Informationen (einschließlich sämtlicher davon gefertigten Kopien, Abschriften, 	
	Aufzeichnungen auf Datenträgern und sonstigen Vervielfältigungen) zurückzugeben oder zu 		
	vernichten, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner Teilnahme am Vergabeverfahren 		
	interessiert ist, endgültig vom Vergabeverfahren ausgeschlossen wird oder das 
	Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird.

3.2. 	Der Bieter verpflichtet sich ferner, alle auf Grundlage der dem Bieter überlassenen 
	vertraulichen Informationen gemachten Auswertungen von und Aufzeichnungen über 
	vertrauliche Informationen zu vernichten beziehungsweise sicherzustellen, dass diese 
	vernichtet beziehungsweise gelöscht werden, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner 	
	Teilnahme am Vergabeverfahren interessiert ist, endgültig vom Vergabeverfahrens 
	ausgeschlossen wird oder das Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird. Auf 
	Verlangen des Auftraggebers hat der Bieter dem Auftraggeber die Vernichtung schriftlich 	
	nachzuweisen.

3.3. 	Soweit den Bieter gesetzliche Pflichten zur Aufbewahrung von Informationen treffen, bleiben
	diese von seinen Pflichten nach den Ziffern 3.1 und 3.2 unberührt. Die Herausgabepflicht 	
	nach den Ziffern 3.1 und 3.2 gilt nicht, wenn der Bieter in dem Verfahren den Zuschlag 
	erhält. In diesem Fall richtet sich die Herausgabepflicht allein nach dem, zwischen dem 
	Auftraggeber	und dem Bieter abgeschlossenen Vertrag.

3.4. 	Soweit auf Datenträgern automatische Sicherungskopien gespeichert werden, deren 	
	Vernichtung oder Löschung nach Maßgabe der Ziffern 3.1 und 3.2 unmöglich ist, sichert der 	 
	Bieter zu, dafür Sorge zu tragen, dass diese Informationen nur von Mitarbeitern oder Dritten 	
	zugänglich sind, die zur Wahrung der Vertraulichkeit nach Maßgabe dieser Erklärung 
	verpflichtet sind. Der Bieter wird den Auftraggeber auf dessen Anforderung schriftlich 
	darüber informieren, welche Mitarbeiter oder Dritte Zugang zu nicht vernicht- oder 	
	löschbaren vertraulichen Informationen haben.

4. 	Pflichtverletzung
	Verstößt der Bieter gegen eine oder mehrere seiner ihm nach Ziffer 2 oder 3 obliegenden 	
	Pflichten, kann der Auftraggeber vom Bieter Schadensersatz verlangen. Der Bieter hat dem 	
	Auftraggeber insbesondere Schadensersatz für bereits vom Auftraggeber an den Bieter 
	gezahlte Vergütungen, Kosten der Wiederholung von Vergabeschritten oder Kosten eines	
	erneut durchzuführenden Vergabeverfahrens zu ersetzen.

5. 	Geltungsdauer
	Die Geheimhaltungspflicht nach Ziffer 2 dieser Vertraulichkeitserklärung wird durch die 	
	Beendigung des Vergabeverfahrens oder durch die Rückgabe beziehungsweise 
	Vernichtung der vertraulichen Informationen nicht berührt.

6. 	Schlussbestimmung
6.1. 	Jegliche Änderung und Ergänzung sowie die einvernehmliche Aufhebung dieses 				
	Erklärungsinhalts bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für eine 
	Vereinbarung über den Verzicht auf das Schriftformerfordernis.


6.2. Sollte eine Bestimmung dieser Erklarung ganz oder teilweise ungultig sein oder werden, so
bleiben die tGbrigen Bestimmungen dieser Erklarung in Kraft. Die ungultige Bestimmung gilt in
Ubereinstimmung mit der Absicht und dem Zweck dieser Erklarung durch eine giltige
Bestimmung ersetzt, die im Rahmen des gesetzlich Zulassigen in ihrer wirtschaftlichen
Auswirkung der ungiltigen Bestimmung so nahe wie mdglich kommt. Entsprechendes gilt fur
etwaige unbeabsichtigte Regelungsliicken.

6.3. Diese Vertraulichkeitserklarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Ausschliel3licher Gerichtsstand fur alle sich aus oder im Zusammenhang mit dieser
Vertraulichkeitserklarung ergebenden Streitigkeiten ist Frankfurt a.M.

Wir erklaren hiermit ausdrtcklich unser Einverstandnis mit dem Inhalt der vorstehenden Regelungen:

, den

Ort Datum

(Unterschrift des bevollméachtigten Vertreters des Bieters / der Bietergemeinschatt)

25


vladoj
Textfeld
6.2. 	Sollte eine Bestimmung dieser Erklärung ganz oder teilweise ungültig sein oder werden, so
	bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Erklärung in Kraft. Die ungültige Bestimmung gilt in
	Übereinstimmung mit der Absicht und dem Zweck dieser Erklärung durch eine gültige 
	Bestimmung ersetzt, die im Rahmen des gesetzlich Zulässigen in ihrer wirtschaftlichen 
	Auswirkung der ungültigen Bestimmung so nahe wie möglich kommt. Entsprechendes gilt für 	
	etwaige unbeabsichtigte Regelungslücken.

6.3. 	Diese Vertraulichkeitserklärung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
	Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit dieser 
	Vertraulichkeitserklärung ergebenden Streitigkeiten ist Frankfurt a.M.


Wir erklären hiermit ausdrücklich unser Einverständnis mit dem Inhalt der vorstehenden Regelungen:




_______________________, den ________________
Ort Datum




______________________________________
(Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des Bieters / der Bietergemeinschaft)


Bezeichnung der zu beauftragenden Leistung

VGF 210/25 VARR-Bahnsteigverlangerung Varrentrappstrale => Planungsleistunge

(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Eigenerklarung zur Einhaltung

der Sanktion gegen Russland

gemaR Artikel 5 aa der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1
Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022

Bezeichnung/Name des Auftragnehmers:

Die nachfolgende Erklarung gebe/n ich/wir verbindlich ab:

Der Auftragnehmer / die Auftragnehmer gehért / gehdren nicht zu den

in Artikel 5 aa) der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Artikel 1 Ziffer 23 der
Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 Uber restriktive Mallnahmen

angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren,

genannten Personen oder Unternehmen die einen Bezug zu Russland im Sinne der

Vorschrift aufweisen:

a) mit einer in Russland niedergelassenen nachfolgend aufgefiihrten juristischen Person,
Organisation oder Einrichtung, die sich unter o6ffentlicher Kontrolle oder zu uber 50 % in
offentlicher Inhaberschaft befindet oder bei der Russland und seine Regierung oder

Zentralbank das Recht auf Gewinnbeteiligung hat oder Russland und seine Regierung oder

Zentralbank andere wesentliche wirtschaftliche Beziehungen unterhalt,

b) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die aufierhalb der Union
niedergelassen ist und deren Anteile zu Uber 50 % unmittelbar oder mittelbar von einer

nachfolgend aufgeflhrten Organisationen gehalten werden, oder
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c) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die im Namen oder auf Anweisung

einer der nachfolgend aufgefiihrten Organisationen handelt.

Liste der betroffenen staatseigenen Unternehmen:

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)
JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

, den

Unterschriften




Bezeichnung der zu beauftragenden Leistung

VGF 210/ 25 VARR-Bahnsteigverlangerung Varrentrappstrale

=>Planungsleistungen Verkehrsanlagen

(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Verpflichtungs- und Eigenerklarung

zu unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten unter Berlicksichtigung der

Bezeichnung/Name des Auftragnehmers:

Vorgaben des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG)*

Die nachfolgende Erklarung ist mit dem Angebot abzugeben.

1. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns bei der Ausfiihrung der Leistung

a)

die in § 2 Abs. 2 und 3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt im
eigenen Geschaftsbetrieb einzuhalten und gegeniber den am Auftrag unmittelbar oder mittelbar
beteiligten Unterauftragnehmer:innen, Verleihunternehmen:innen und Lieferant:iinnen entlang der
Lieferkette angemessen zu adressieren.

in regelmaligen Abstdnden (mindestens einmal jahrlich) Schulungen/ Weiterbildungen zu den
Verpflichtungen nach lit. a) fir betroffene Mitarbeitergruppen im eigenen Geschéaftsbereich durchzufiihren.

angemessene KontrollmaRnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung der Verpflichtungen nach lit. a) im
eigenen Geschéftsbereich sicherzustellen und Vereinbarungen oder Zusicherungen zum Schutz der
Menschenrechte und der Umwelt entlang der Lieferkette durchzusetzen.

bei einer bereits eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Verletzung der Verpflichtungen nach lit.
a) im eigenen Geschaftsbereich unverziiglich angemessene Abhilfemafinahmen zu ergreifen, um diese
Verletzung zu verhindern und zu beenden oder — soweit dies unmdglich oder unzumutbar ist — zu
minimieren.

bei substantiierter Kenntnis des Auftraggebers Uber eine Verletzung oder mogliche Verletzung der unter
lit. @) genannten Verbote durch am Auftrag unmittelbar oder mittelbar beteiligte Unterauftragnehmer:innen,
Lieferant:innen oder Verleihunternehmen auf Verlangen des Auftraggebers anlassbezogen ein Konzept
zu erstellen und umzusetzen, um solche Verletzungen zu verhindern und zu beseitigen oder — soweit dies
unmoglich oder unzumutbar ist — zu minimieren.

Die Angemessenheit bestimmt sich nach § 3 Abs. 2 LkSG. Weitergehende gesetzliche Verpflichtungen
des Auftragnehmers nach dem LkSG bleiben unberihrt.

2. Ich/wir verpflichte(n) mich/uns:

a)

dem Auftraggeber auf Verlangen binnen angemessener Frist schriftliche Auskinfte Gber die Einhaltung
derin § 2 Abs. 2 und Abs. 3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt
bei der Ausfiihrung des Auftrags zu erteilen. Dies gilt unbeschadet etwaiger gesetzlicher Berichtspflichten
des Auftragnehmers nach § 10 Abs. 2 LkSG. Das Auskunftsverlangen des Auftraggebers kann umfassend
oder z.B. auf bestimmte Verbote, bestimmte Unternehmen oder Standorte oder bestimmte
Produktgruppen oder Produkte beschrankt sein. Von Unternehmen, die ihrerseits den Verpflichtungen des
LkSG unterliegen, kénnen Auskunfte zu allen nach diesem Gesetz zu erhebenden Informationen verlangt
werden.
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b) den Auftraggeber auf Verlangen tber die nach Ziffer 1 getroffenen MalRnahmen zu informieren und bei
Vorliegen von Anhaltspunkten dafiir, dass gegen die Verpflichtungen nach Ziffer 1 verstol3en wird, deren
Einhaltung gegenuber dem Auftraggeber nachzuweisen.

c) den Auftraggeber auf Verlangen zu bevollméachtigen, Auskiinfte Uber die Einhaltung der in § 2 Abs. 2 und
3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt bei der Ausfihrung des
Auftrags sowie der nach Ziffer 1 getroffenen MalRnahmen bei Dritten einzuholen.

3. Bei einem schweren oder fortgesetzten Versto3 des AN gegen die Verpflichtungen nach Ziffer 1 oder 2 ist der
AG zur fristlosten Kiindigung des Auftrags berechtigt.

4. Mir/Uns ist bekannt, dass Unternehmen von der Teilnahme an einem Verfahren (ber die Vergabe eines Liefer-,
Bau- oder Dienstleistungsauftrags bis zur nachgewiesenen Selbstreinigung nach § 125 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschrankungen ausgeschlossen werden sollen, die wegen eines rechtskraftig festgestellten
VerstoRBes nach § 24 Absatz 1 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) mit einer GeldbulRe nach Maf3gabe von
§ 22 Absatz 2 LkSG belegt worden sind.

5. Ich/Wir erkléare(n) hiermit,

a) dass keine Strafen oder GeldbuRen fiir die vorgenannten Tatbestdnde oder nach vergleichbaren
Vorschriften anderer Staaten gegen mein/unser Unternehmen oder eine Person verhangt worden sind,
deren Verhalten meinem/unserem Unternehmen zuzurechnen ist,

b) dass keine zuvor genannten Griinde vorliegen, die einen Ausschluss meines/unseres Unternehmens von
der Teilnahme am Vergabeverfahren rechtfertigen kénnten.

6. Uns ist bekannt, dass die Nichtvorlage oder die Unrichtigkeit vorstehender Erklarungen zu unserem
Ausschluss von diesem und kinftigen Vergabeverfahren sowie zur Kiindigung eines etwaig erteilten
Auftrags fuihren kann.

7. Ich/wir bin/sind uns bewusst, dass der Auftraggeber verlangen kann, dass mein/unser Unternehmen die
vorstehenden Erklarungen von Unterauftragnehmern zu fordern hat und diese vor Zustimmung des Auftraggebers
zur Weiterbeauftragung vorzulegen sind.

8. Ich/wir verpflichte(n) mich/uns dariiber hinaus:

a) beider Ausfihrung der vertraglich geschuldeten Leistungen alle mich/uns betreffenden Rechtsvorschriften
zur Bekampfung der Korruption einzuhalten. Diese Verpflichtung umfasst in jedem Fall das Verbot
unrechtmagiger Zahlungen oder der Gewahrung anderer unrechtmagiger Vorteile an Amtstrager:innen,
Geschéaftspartner:innen, an deren Mitarbeiter:innen, Familienangehdrige oder sonstige Partner:innen, und
das Verbot von Beschleunigungszahlungen an Amitstrageriinnen oder sonstige Personen. Die
Vertragsparteien werden sich gegenseitig bei Manahmen zur Verhinderung von Korruption unterstiitzen
und sich insbesondere gegenseitig unverzuglich informieren, soweit sie Kenntnis oder einen konkreten
Verdacht von Korruptionsfallen haben, die mit diesem Vertrag oder seiner Erfillung in einem konkreten
Zusammenhang stehen.

b) meine/unsere Sublieferant:innen im Zusammenhang mit dem Auftrag sorgfaltig auszuwahlen. Im Rahmen
des mir/uns Mdéglichen und Zumutbaren fordere ich/wir die/den jeweiligen Sublieferanten zur Einhaltung
alle ihn/sie betreffenden Rechtsvorschriften zur Bekampfung der Korruption auf.

* Alle Verweise auf das LkSG beziehen sich auf das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz vom 16. Juli 2021 (BGBI.
I S. 2959) in der am 01.01.2023 in Kraft tretenden und sodann jeweils aktuellen Fassung. Diese
Verpflichtungserklarung wird mit Vertragsschluss verbindlich. Sie gilt unabhéngig von dem Zeitpunkt des
vollstandigen In-Kraft-Tretens des LKSG.

Ort, Datum Unterschrift/Stempel
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Name und Anschrift des Bieters: ort:

Datum:
Tel.:

Fax:
E-Mail:
Ust.-ID-Nr.:

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF) Az.-Nr.:

Einkauf & Materialwirtschaft
Kurt-Schumacher-Str. 8
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Leistung:

VGF 210/25 VARR-Bahnsteigverlangerung Varrentrappstrale => Planungsleistungen Verkehrsanlagen

Ihre Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom

Anlagen”: [Q Vertrag inkl. aller aufgefiihrter Anlagen (ausgefllt und unterschreiben)
[O Vertraulichkeitserklarung
[ HVA L-StB Eigenerklarung Eignung
[0 VGF_Verpflerkl_Tariftreue_ HVTG_2021
[0 HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen
O HVA L-StB Erklarung der Bietergemeinschaft
[J Eigenerklarung Sanktion gegen Russland
[0 Eigenerklarung LkSG

O

1 Ich/wir biete(n) die Ausfuhrung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an.
An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2 Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschliel3lich Umsatzsteuer (brutto) gemal Leistungs-
beschreibung betragt:

EUR

3 Anzahl der zum Angebot gehtérenden Nebenangebote:
St.

4 Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme fiir Haupt- und alle Nebenangebote:
%

*) vom Bieter anzukreuzen und beizufigen

HVA L-StB Angebotsschreiben 04-17 Seite 1
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5 Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen
folgende Unterlagen:

+LAllgemeine Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Leistungen (VOL/B) — Ausgabe 2003,

— Unterlagen gem. Aufforderung bzw. EU Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

6  Ich/Wir erklare(n),
[] dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

[J dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im ,Verzeichnis der Leistungen von Unterauftragnehmern bzw.
anderen Unternehmen*® aufgefuhrt sind, im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

7 Ich/Wir erklare(n), dass

— ich/wir den Wortlaut des vom Auftraggeber verfassten Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich
anerkenne(n).

— mirfuns zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes
sind.

— das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz ,oder gleichwertiger Art bzw. oder
gleichwertig® enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung)
eingetragen wurden.

— falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschlie3en, umfasst.

Unterschrift (bei schriftichem Angebot), Name in Textform (bei elektronischem Angebot in Textform)

(Stempel und Unterschrift)

Ist

- bei einem elektronisch Gbermittelten Angebot in Textform der Name der nattrlichen Person, die
die Erklarung abgibt, nicht angegeben,

- ein schriftliches Angebot nicht an obiger Stelle unterschrieben oder

- ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert,

wird das Angebot ausgeschlossen.

HVA L-StB Angebotsschreiben 04-17 Seite 2

31



Anlage Eignung zur Eigenerklarung Objektplanung
Name und Anschrift des Bewerbers/Bieters
Ort:

Datum:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Ust.-ID-Nr.:

Eigenerklarung zur Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufiillen
sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Leistung:
VGF 210/25 VARR-Bahnsteigverlangerung Varrentrappstralle

.......... Hier: Planungsleistungen Verkehrsanlagen

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb/Interessensbestatigung)

I. Nichtvorliegen von Ausschlussgrunden

Angabe (ber Ausschlussgriinde geméni3 § 42 VgV bzw. § 31 UVQO in Verbindung mit § 123 und § 124
GWB

Ich erklare/wir erklaren, dass fir mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgriinde gemaf den §§ 123
und 124 GWB vorliegen, die meine/unsere Zuverlassigkeit in Frage stellen.

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht

* gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz oder

* gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder

* gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz

mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen
oder einer Geldbul3e von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur
Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der
Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO
beim Bundesamt fiir Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitrdgen zur gesetzlichen Sozialversicherung

Ich erklare/wir erklaren, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben
sowie der Beitrage zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unter-
fallen, ordnungsgemal erfullt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse' und eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes? auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

[ Ich/wir erklére(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren
weder beantragt noch eréffnet wurde, ein Antrag auf Eréffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde
und sich/mein Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

] Ein Insolvenzplan wurde rechtskraftig bestétigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

' Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

2 Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 1
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Anlage Eignung zur Eigenerklarung Objektplanung
Il. Befahigung und Erlaubnis zur Berufsausiibung

Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes

[ ] lch bin/Wir sind in einem Berufs-/Handelsregister eingetragen.
] Ich bin/wir sind nicht zur Eintragung in ein Berufs-/Handelsregister verpflichtet, ich/wir kann/kénnen
aber auf andere Weise die erlaubte Berufsausiibung nachweisen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur
Bestatigung meiner/unserer Erklarung auf gesondertes Verlangen vorlegen:
Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei
der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.

lll. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

XI* Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschlieBlich eines bestimmten
Mindestjahresumsatzes in dem Tatigkeitsbereich des Auftrags

Der geforderte Mindestjahresumsatz betragt: 65.000,- €*

Mein Jahresumsatz betrug: Jahr2024 €,
Jahr2023 €,
Jahr2022 €

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem

Tatigkeitsbereich des Auftrages betragt: €

Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug: Jahr2024 €,
Jahr 2023 €,
Jahr 2022 €

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine
Bestéatigung eines vereidigten Wirtschaftspriifers/Steuerberaters oder entsprechend testierte
Jahresabschliisse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen auf gesondertes
Verlangen vorlegen.

[]* Information iiber die Bilanzen des Bewerbers/Bieters

Methoden und Kriterien fir die transparente, objektive und nichtdiskriminierende Beriicksichtigung
des in den Bilanzen angegebenen Verhaltnisses zwischen Vermdgen und Verbindlichkeiten™:

Beigefiigt libersende ich die Bilanz meines/unseres Unternehmens

XJ* Nachweis einer Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung in bestimmter geeigneter Héhe

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir im Auftragsfall eine Berufshaft- oder Betriebshaftpflichtversicherung
fur Personenschaden in H6he von mindestens 5.000.000,- €* und fiir sonstige Schaden (Sach- und
Vermdgensschaden) in Hohe von mindestens 1.250.000,- €* abschlieRen werde(n).

Eine entsprechende Zusicherung der Versicherung bzw. einen entsprechenden Ver-
sicherungsnachweis werde ich auf gesondertes Verlangen iibersenden.

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 2



Anlage Eignung zur Eigenerklarung Objektplanung
IV. Technische und berufliche Leistungsfahigkeit

X* Vorlage geeigneter Referenzen iiber friiher ausgefiihrte Planungsleistung der in den letzten
hochstens drei Jahren erbrachten wesentlichen Leistungen

[]* Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als drei Jahre zuriickliegen

=> Siehe Anlage 10.2 Eignungskriterien

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes, des Liefer- bzw. Erbringungszeitpunktes und des
Auftraggebers:

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes, des Liefer- bzw. Erbringungszeitpunktes und des
Auftraggebers:

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes, des Liefer- bzw. Erbringungszeitpunktes und des
Auftraggebers:

Es kénnen auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter
Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir fiir
die oben genannten Leistungen Bescheinigungen liber die ordnungsgemaBe Ausfiihrung und das
Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.

[]* Vorlage geeigneter Referenzen iiber friiher ausgefiihrte Liefer- und Dienstleistungen der in
den letzten héchstens drei Jahren erbrachten wesentlichen Leistungen

[]* Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als drei Jahre zuriickliegen

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes, des Liefer- bzw. Erbringungszeitpunktes und des
Auftraggebers:

Es kdnnen auch mehr als eine Referenz angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter Anlage
vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir fiir
die oben genannten Leistungen Bescheinigungen liber die ordnungsgemaRe Ausfiihrung und das

Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.

XI* Angabe der technischen Fachkrifte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit
der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die fur die Ausflihrung der Leistungen erforderlichen Fachkrafte
zur Verfuigung stehen. => Siehe Anlage 10.2 Eignungskriterien

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 3
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Anlage Eignung zur Eigenerklarung Objektplanung

Angabe der technischen Fachkrafte, die die Leistung tatsachlich erbringen

Namen der Personen mit Funktion Berufliche Qualifikation
(auch technische Leitung)

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder
sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeiibten Tatigkeiten zu

den Personen einreichen

[ |* Beschreibung der technischen Ausriistung des Unternehmens
Angabe der technischen Ausriistung des Unternehmens

[ ]* Beschreibung der MaBnahmen zur Qualitdtssicherung des Unternehmens
Angabe der MaRnahmen zur Qualitatssicherung des Unternehmens

[]* Beschreibung der Untersuchungs- und Forschungsméglichkeiten des Unternehmens

| Angabe der Untersuchungs- und Forschungsmoglichkeiten des Unternehmens

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 4
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Anlage Eignung zur Eigenerklarung

Objektplanung

gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf

Unternehmen zur Vertragserfiillung zur Verfiigung steht

[]* Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferketteniiberwachungssystems, das dem

zur Vertragserflllung zur Verfuigung steht

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferketteniiberwachungssystems, das dem Unternehmen

gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17
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Anlage Eignung zur Eigenerklarung Objektplanung

[]* Bei komplexer Art der zu erbringenden Leistung oder bei solchen Leistungen, die
ausnahmsweise einem besonderen Zweck dienen sollen, eine Kontrolle, die vom
offentlichen Auftraggeber oder in dessen Namen von einer zustandigen amtlichen Stelle im
Niederlassungsstaat des Unternehmens durchgefiihrt wird; diese Kontrolle betrifft die
Produktionskapazitat beziehungsweise die technische Leistungsfahigkeit und
erforderlichenfalls die Untersuchungs- und Forschungsmoéglichkeiten des Unternehmens
sowie die von diesem fiir die Qualitidtskontrolle vorgesehenen Vorkehrungen

Folgende Kontrollen werden vom 6ffentlichen Auftraggeber oder in dessen Namen von einer
zustandigen amtlichen Stelle im Niederlassungsstaat des Unternehmens durchgefihrt:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

XJ* Studien- und Ausbildungsnachweise sowie Bescheinigqungen iiber die Erlaubnis zur
Berufsausiibung fiir die Inhaberin, den Inhaber oder die Fihrungskrafte des Unternehmens,
sofern diese Nachweise nicht als Zuschlagskriterium bewertet werden

Mein/unser Unternehmen verfligt tiber folgende Bescheinigungen und Erlaubnisse zur
Berufsausiibung:

=> Siehe Anlage 10.2 Eignungskriterien

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf

gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 6
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Anlage Eignung zur Eigenerklarung Objektplanung

[1* Angabe der UmweltmanagementmaBnahmen, die das Unternehmen wihrend der
Auftragsausfithrung anwendet

Folgende Umweltmanagementmafnahmen werde(n) ich/wir wahrend der Auftragsausfiihrung
anwenden:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[]* Erklarung, aus der die durchschnittliche jahrliche Beschéftigtenzahl des Unternehmens und
die Zahl seiner Fiihrungskrifte in den letzten drei Jahren ersichtlich ist

Ich/Wir erklare(n), dass wir im Durchschnitt der letzten drei Jahre Uber folgende Anzahl von
Beschaftigten und Fuhrungskraften verfiigten:

Anzahl der Beschaftigten Anzahl Fihrungspersonal

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf

| gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[]* Erklarung, aus der ersichtlich ist, iiber welche Ausstattung, welche Gerite und welche
technische Ausriistung das Unternehmen fiir die Ausfiihrung des Auftrags verfugt

Mein/unser Unternehmen verflgt fir die Ausfiihrung des Auftrags tber folgende Gerate und
technische Ausristung

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf

gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 7

38



Anlage Eignung zur Eigenerklarung Objektplanung

XI* Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir als Unterauftrige zu vergeben beabsichtige(n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir als Unterauftrage zu vergeben:

Siehe ausgefiillter Vordruck HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen
Unternehmen

[]* Bei Lieferleistungen Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Giiter

Folgende Muster, Beschreibungen oder Fotografien der von mir/uns zu liefernden Giter habe ich
beigeflgt:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/wir die Echtheit
auf gesondertes Verlangen des 6ffentlichen Auftraggebers nachweisen.

[]* Bei Lieferleistungen Bescheinigungen, die von als zustindig anerkannten Institutionen oder
amtlichen Stellen fiir Qualitatskontrolle ausgestellt wurden, mit denen bestatigt wird, dass
die durch entsprechende Bezugnahmen genau bezeichneten Giiter bestimmten technischen
Anforderungen oder Normen entsprechen

Die Einhaltung der technischen Anforderungen oder Normen durch Bescheinigung hierzu
anerkannter Institutionen oder amtlicher Stellen wird bestatigt.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestatigungen oder Nachweise auf gesondertes
Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden miissen und
mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollstandig
innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

(Stempel und Unterschrift)

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift giiltig

Hinweis:
Bei den mit ,, * ,, gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen,

ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene Eignungsnachweis verlangt wird.

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 8
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Bezeichnung der Leistung

VGF 210/25 VARR-Bahnsteigverlangerung Varrentrappstrae => Planungsleistungen Verkehrsanlagen

(wie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestatigung)

Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufillen)
Wir, die nachstehend aufgefihrten Unternehmen einer Bietergemeinschatt,
Bevollméachtigter Vertreter
Mitglied
USt-ID:
Weitere Mitglieder:

Mitglied
USt-ID:

Mitglied
USt-ID:

Mitglied
USt-ID:

beschlieen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden.
Wir erklaren, dass
- der bewllméachtigte Vertreter die Mitglieder gegenuiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,

- alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)
(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)
(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)
(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)

HVA L-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 04-17



Bezeichnung

der Leistung:

VGF 210/25

VARR-Bahnsteigverlangerung Varrentrappstrale => Planungsleistungen Verkehrsanlagen

(wie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestatigung)

Verzeichnis der Leistungen von Unterauftragnehmern
bzw. anderen Unternehmen

Zur Ausfihrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne(n) ich/wir Art und Umfang der
Teilleistungen, fur die ich mich/wir uns der Kapazitaten anderer Unternehmen bedienen werde(n).

oz

Beschreibung der Teilleistung

Namen des Unternehmens
(erst nach gesonderter
Aufforderung der Vergabestelle)

Eignungsleihe*
(Ja/Nein)

*) Sofern fir die von einem Unterauftragnehmer zu erbringende Teilleistung der Bieter nicht geeignet ist,
liegt ein Fall der Eignungsleihe hinsichtlich der technischen oder beruflichen Leistungsfahigkeit vor.

HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen 04-17
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Eignungsleihe im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

Bei der Ausfiihrung des Auftrags beabsichtige(n) ich mich/wir uns im Rahmen der wirtschatftlichen und
finanziellen Leistungsfahigkeit der Kapazitaten anderer Unternehmen zu bedienen. Hierzu benenne(n)
ich/wir nachfolgend die Namen, den gesetzlichen Vertreter und die Kontaktdaten der hierzu vorgesehenen

Unternehmen.

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des Angabe zu der von diesem Unternehmen
Unternehmens Uberlassenen Eighung

HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen 04-17 Seite 2

42



—
Verkehrsgesellschaft V G I
Frankfurt am Main

AVA-Richtlinien
der
Stadtwerke
Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH

Diese AVA-Richtlinien sind Bestandteil der Einkaufsrichtlinie der VGF
Stand August 2023

Herausgeber:
RIB iTWO-Projektgruppe der VGF
Uberarbeitet durch:
Sebastian Haimerl
Dennis Leber

Anlage: Datenubergabe

43



Allgemeines

1.

Kostenermittlung (HOAI Lph. 1-5)
11 Allgemein

1.2 Dateniibergabe an externen Auftragnehmer

Ausschreibungsphase (HOAI Lph. 6)
2.1 Allgemein
2.2 Datentbergabe an externen Auftragnehmer (HOAI Lph. 6)
2.3 Datenbearbeitung
2.4 Datentbergabe an VGF

. Auftragsvergabe (HOAI Lph. 7)

3.1 Ubergabe an die Vergabestelle der VGF (HOAI Lph. 7)

3.2 Veroffentlichung und Submission

3.2.1 Datenubergabe an Bieter

3.2.2 Dateniibergabe an VGF

3.3 Versand der Auftragsunterlagen an den Auftragnehmer

. Auftragsabwicklung / Ausfiithrung / Vertragsmanagement (HOAI Lph. 8)

4.1 Erfassen von Fremdleistungen

. Nachtragsmanagement

51 Vertragliche Abweichungen sind prinzipiell bei der Vergabestelle anzumelden.

5.1.1 Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen

5.1.2 Auftraggeber erfasst vertragliche Abweichungen
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Allgemeines

Samtliche Unterlagen sind in deutscher Sprache zu erstellen.

Als Wahrungseinheit ist generell der Euro einzusetzen.

Im Leistungsverzeichnis (LV) mussen alle Langtexte als Fliel3text erstellt werden.

Die AVA-Richtlinien gelten sowohl fur den internen als auch fir den externen Ge-
schaftsverkehr.

Bei detaillierter Hersteller- und/oder Fabrikatsbezeichnung im Ausschreibungs-LV
muss im Positionstext eine Bietertexterganzung mit dem Hinweis ,oder gleichwertig*
eingefugt und eine unterschriebene juristisch belastbare Begriindung fuir die Vergabe-
akte erstellt werden.

1. Kostenermittlung (HOAI Lph. 1-5)

1.1 Allgemein
Grundlage zu jeglicher Kostenermittlung bildet der abgestimmte Kostenstruk-
turplan.

1.2 Datenuibergabe an externen Auftragnehmer

- dem externen Auftragnehmer wird der abgestimmte Kostenstrukturplan als
PDF-Datei zur Verfugung gestellt.

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, erhalten den Kosten-
strukturplan als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Archive),
alternativim RPZ-Format.

- Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Dateniibergabe zu entfernen!
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.

Seite 3 von 11
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1.3 Datenbearbeitung

- LV-Name und Bezeichnung muss aus dem Kostenstrukturplan tbernom-
men werden.
Beispiel: 3.5. Prozessnetzwerk und Kommunikationstechnik

- LV-Gliederungsstruktur

XX XK XXXXAX)
Bereich —_— |
Abschnitt
Position
{Index)

Der Index wird zur spateren Nutzung des Verfahrens

GAEB-VB 23.004 (Aufmafd DA12) mit angelegt.

Bereich (1-99), Abschnitt (1-99), Position (10-9990) missen als numerische
Struktur angelegt werden.

Projekt  Bearbeiten  Ansicht  Einfligen  Menge  Extras  Fenster 7

L4 D Sz il 2 dire § P Pijk ik (WiHle §

5§ | =YL I CE[fe®oE=== %5 « «|F &
@8 \NT31\NT31_Uebung|PSP-Test ¥1 [ \NT31|NT31_Uebung|PSP-Test V1 - 2 - 2 (AUftr) - Aufmali 2.1.1, L¥/vA YNTILINTIL UsbunghPSP-Test vl -2 - 2 |

= ‘ﬁ' Ly 21,1, - Anpassung Gleizanlagen 0z Kurztest Menge ME | Einheitzpreiz

Eg 1. Station Bommersheim . 1. Station Bommersheim
=% 1.1 Aufbucharbeiten 11, Aufbrucharbeiten

1.1.10. Schutz flir varhandene B Surme, 2.120,000 | Stck 170.00

1.1, 20, Gleizplatten ausbauen / laden, 30,000 | gm 18,00

1.1, 30 Werbundpflaster aufbrechen ¢ laden, 1.500,000 | gm 12,00

1.1, 40. Gehweaplatten aufbrechen / laden, 70,000 | g 23.00

1.1, BO. Tiefbordzteine aufbrechen, 12,000 | m .00

Klare Zuordnungen der einzelnen Positionsarten sind zu beachten.

(z.B. Grund-/Wahlpositionen)

Bedarfspositionen sind grundsétzlich nicht in die Leistungsbeschreibung auf-
zunehmen. Stundenlohnarbeiten dirfen nur in dem unbedingt erforderlichen
Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden!
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2.1

2.2

1.4 Datenubergabe an VGF

- Die erstellten Leistungsverzeichnisse missen der VGF digital im Standard
GAEB XML 3.3 sowie PDF uibergeben werden.

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, konnen die erstellten
Leistungsverzeichnisse (Projekt) als RPA-Datei Ubergeben, alternativ RPZ.
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Datenlibergabe zu entfernen!
Ubergabe der gesammelten Kostenberechnungen an den Projektleiter.

Ausschreibungsphase (HOAI Lph. 6)

Allgemein

Ausschreibungs-LVs werden auf Basis der Kostenermittiungen als bepreiste
LVs unter jeweils einer Vergabeeinheit erstellt. Kostenermittlungen durfen
nicht veréndert werden.

Es sind die Vorgaben des HVA B-StB und HVA L-StB zu beachten.
Datenlbergabe an externen Auftragnehmer (HOAI Lph. 6)

- Die erstellten Leistungsverzeichnisse werden dem Auftragnehmer als PDF-
Datei sowie im Standard GAEB XML 3.3 Ubergeben.

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, erhalten die Leistungs-
verzeichnisse als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Ar-
chive), alternativ RPZ.

- Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Datentibergabe zu entfernen!
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.
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2.3

Datenbearbeitung

LV-Gliederungsstruktur

XA KK XXXXKAX)
Bereich —_— |
Abschnitt
Position
(Index)

Der Index wird zur spateren Nutzung des Verfahrens

GAEB-VB 23.004 (Aufmafd DA12) mit angelegt.

Bereich (1-99), Abschnitt (1-99), Position (10-9990) mussen als numerische
Struktur angelegt werden.

Projekt  Bearbeiten  ansicht  Enfigen Menge Extras  Fenster 7

B = - = Szl 1 32 4| Yre PPl ok ok ek [P W] 8
d E
5 B § [ Hoe BN EEema(E==s= %] + «|F £ U
8 \WT3ILNT3L UebungiPSP-Test V1 (|29 WWT31UNT31 UebunglPSP-Test VL - 2 - 2 (Auftr) - Aufmald 21,1, LUYA NT3LMTE_Uebung|PSP-Test 1 - 2- 2 {
= ,ﬁ' L 2.1.1. - dnpassung Gleisanlagen 0z Kurztest Menge ME | Einheitzpreis
El% Station Bommersheim e 1 Station Bommersheim
+-%8% 1. 1. Aufbrucharbeiten 11, Autbrucharbsiten
1.1. 10 Schutz fiir vorhandene Baume, 2.120,000 | Stck 170,00
1.1 20 Gleisplatten ausbauen / laden. 30,000 | gm 18.00
1.1. 30 Yerbundpllaster aufbrechen / laden, 1.500,000 | gm 12,00
1.1 40 Gelwegplatten aufbrechen £ laden, 70,000 | gm 23,00
1.1. BO. Tiefbordsteine aufbrechen, 12,000 | m E.00

Klare Zuordnungen der einzelnen Positionsarten sind zu beachten.

(z.B. Grund-/Wabhlpositionen)

Bedarfspositionen sind grundsatzlich nicht in die Leistungsbeschreibung auf-
zunehmen. Stundenlohnarbeiten darfen nur in dem unbedingt erforderlichen
Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden!

Erganzung um technische Vorbemerkungen, Ausfiihrungsbeschreibungen und
Uberprifung der aktuell giiltigen Normen. Samtliche Anderungen sind der
VGF rechtzeitig, in schriftlicher Form, anzuzeigen.

Samtliche Anhange (Skizzen, Fotos, Texte etc.) sind der VGF in abgestimmter
digitaler Form zu tGibergeben.

Wichtig! In die LVs durfen keine Skizzen bzw. Fotos eingefugt werden.
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2.4

Datenlibergabe an VGF

- Die vollstandigen Ausschreibungsunterlagen miussen der VGF digital im

Standard GAEB XML 3.3 sowie PDF uUbergeben werden.
Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, kbénnen die erstellten
Ausschreibungs-LVs (Projekt) als RPA-Datei Ubergeben, alternativ RPZ.
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Dateniibergabe zu entfernen!
Prufung der Unterlagen durch den technischen Fachbereich der VGF und
Ubergabe an die Vergabestelle.

3. Auftragsvergabe (HOAI Lph. 7)

3.1

3.2

Ubergabe an den Einkauf der VGF (HOAI Lph. 7)

Vollstandig ausgeftlltes und unterschriebenes Formular ,Aufforderung
zur Ausschreibung® (AZA) in der aktuellsten Version (siehe UHB)
Ubergabe in RIB iTWO

Datentibergabe im Dateiverzeichnis (G:\Transferordner_NK13)

Bei der Datenlibergabe muss enthalten sein:

Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)
Ausschreibungs-LV als PDF-Datei

Eventuelle Anhange (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF-Datei
HVA Bau-/Ausfihrungsbeschreibung

Veroffentlichung und Submission

3.2.1 Datenlbergabe an Bieter

Alle Ausschreibungen der VGF erfolgen Uber eine E-Vergabeplattform/E-Mail mit
folgendem Inhalt:

3.2.2

Anschreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen.
Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)
Ausschreibungs-LV als PDF-Datei

HVA-ZVB/E-StB in der aktuellen Fassung

Vertragsbedingungen als PDF-Datei

Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung

Weitere Richtlinien gemald AZA

Eventuelle Anhénge (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF-Datei
Weitere Ausschreibungsunterlagen (z.B. Eignungsprifung/Wertung)

HVA Bau-/Ausfiihrungsbeschreibung

Datentibergabe an VGF
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- Das vollstandige Angebot wird Uber die E-Vergabeplattform der VGF in di-
gitaler, signierter Form Ubergeben.
- Bei Anfragen per E-Mail sind diese per E-Mail zu Ubergeben.

3.3 Versand der Auftragsunterlagen an den Auftragnehmer
Die Auftragsunterlagen bestehen aus:
- Zuschlagsschreiben/Bestellschein aus SAP (Auftrag/per Fax/Mail)
- Auftrags-LV in der Datenart x86 (GAEB XML 3.3/per Mail)
- Auftrags-LV als PDF-Datei (per Mail)
4. Auftragsabwicklung / Ausfuhrung / Vertragsmanagement (HOAI Lph. 8)
4.1 Erfassen von Fremdleistungen
Das gemeinsam vor Ort erstellte und unterschriebene Aufmald ist vom Auftrag-
nehmer digital in der Datenart d12 (GAEB-VB 23.004) mit Rechenweg anzulegen

und an den im Vertrag genannten technischen Ansprechpartner zu Ubergeben.

Die Frist fur Zahlungen der VGF an den Auftragnehmer beginnt mit Ubergabe
des sachlich korrekten digitalen Aufmalies.

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:
Bsp. 4500001234 _3.5. 1AZ.d12

4500001234_3.5._1AZ.d12

Bestellscheinnummer —|

LV-Name

Laufender Abrechnungszeitraum

Ubergabemadglichkeiten: - E-Mail
- Projektraum
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Hinweis: Das geprufte digitale Aufmalfd dient als Grundlage zur Erstellung der Prif-
rechnung, die der Auftraggeber zur Mitteilung seines Prifergebnisses an den Auf-
tragnehmer Ubermittelt. Auf Grundlage der Ubermittelten Prufrechnung stellt der Auf-

tragnehmer seine Rechnung.

Eventuelle Korrekturen werden dem Auftragnehmer als Datei
Bsp. 4500001234 _2.1.1. 1AZ-K.d12 zuriick gesandt.

e Projektvenwaltung ]’ﬁ {MT31YNT31_UebungiPSP-Test W1

B WT3LNT3L UebungiPSP-Test Y1 - 2 - 2 (Auftr) - Aufmak 2.1.1. Lefva (3 |

= ‘j Ly 21.1. - Anpassung Gleizanlagen Position |Zu0rdnung Ansatzl LangtextAnsatzI Blatt I BIattVariabIenI
E|§ %Satoanrshl 0z Kurztest
. 1L Autbrucharbelten - m
% 1.1, 10 Schutz fiir varhandsne Baume, I 1., 9 Sl (Mo iedne B, :I
% 1.1. 20 Gleisplatten ausbauen / laden, LI
% 1130 [L]Yerbundpilaster aufbrechen / laden,
L% 101400 Gebwegplaten auftrechen £ laden,
------ % 1.1. 80 Tiefbordsteine aufbrechen,
Lv: I 2120,000 Stek
WA I 2120,000 Stk EP: I 170,00 EUR
02 | K| Edéuterng Fakter [ FN|  1.%wert 2wet [ 3wet || awent ||  Swet |[.|Blatt|Zeile| zb¥. | Ergebris
1.1.10 91 | 2220,000= 1|00 2,220,000
> .10 100 B&ume wurden nicht geschiitzt 1|01 k.
1.1.10. 91 | -100= 2000 K -100.000
1.1. 20 91 | 245= 3|00 30,000

4.2 Rechnungsstellung

Rechnungen sind grundsatzlich auf Basis der unter Punkt 4.1 ermittelten Priufrech-
nung zu stellen.

Rechnungen sind mit Angabe unserer Bestellscheinnummer und der Zuordnung zur
jeweiligen Bestellposition elektronisch (per E-Mail) im PDF-Format an die E-Mail-Ad-
resse rechnungswesen@vgf-ffm.de zu senden.

Zusatzlich kdnnen strukturierte elektronische Rechnungen im Format ZUGFeRD 2.0
eingelesen werden.

Andere Formate werden derzeit von unseren Systemen nicht unterstutzt.

5. Nachtragsmanagement
5.1 Vertragliche Abweichungen sind prinzipiell beim Einkauf anzumelden.
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Einkauf und Materialwirtschaft

Kurt-Schumacher-Strale 8
60311 Frankfurt am Main
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5.1.1 Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen

5.1.2

Die Nachtrage mussen in einem Nachtrags-LV in Papierform und digital in der
Datenart x81/x82 (GAEB XML 3.3) mit dem Status ,,angeboten“ an den Ein-
kauf Gbergeben werden.

Nachtrage sind, entsprechend der Gliederungsstruktur des jeweiligen Auf-
trags-LVs, mit der Gruppenstufe ,90“ anzulegen.

Beispiel: 90.1.10

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:

Bsp. 4500001234_3.5._ 1NA.x81

4500001234_3.5._1NA x81

Bestellscheinnummer Q

LV-Name

Nachtragsnummer

Auftraggeber erfasst vertragliche Abweichungen

Die Nachtrage mussen in einem Nachtrags-LV digital in der Datenart x83
(GAEB XML 3.3) mit dem Status ,erkannt‘ vom Einkauf an den Auftragnehmer
Ubergeben werden, inklusive Nachtrags-LV als PDF-Datei.

Nachtrage sind, entsprechend der Gliederungsstruktur des jeweiligen Auf-
trags-LVs, mit der Gruppenstufe ,90“ anzulegen.

Beispiel: 90.1.10

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:

Bsp. 4500001234_3.5._ 1NA.x83

4500001234_3.5._1NA.x83

Bestellscheinnummer 4|

LV-Name

Nachtragsnummer

Ubergabemaoglichkeiten: - E-Mail

Das bepreiste Nachtrags-LV muss vom Auftragnehmer digital in der Datenart x84
(Standard GAEB XML 3.3) sowie PDF mit dem Status ,angeboten“ an den Einkauf
Ubergeben werden.
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Hinweis zu 5.

Nur die ,genehmigten® vertraglichen Abweichungen werden mit dem angepassten
SAP-Bestellschein beauftragt. Diese vertraglichen Abweichungen des Nachtrags-LV
werden dem Auftragnehmer erganzend per E-Mail (Datenart x86 und als PDF-Datei)
ubermittelt.

Ohne vorherige Zustimmung der VGF sind diese Unterlagen ausschliel3lich fur
die beauftragte Leistung / Mal3hahme zu verwenden.

Der Auftragnehmer darf diese Unterlagen nicht fir andere Zwecke, wie z.B.
Weitergabe an Dritte, Veroffentlichung etc. verwenden.

Eine Zuwiderhandlung verpflichtet den Auftragnehmer zum Schadensersatz.
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Unterlagen-/Datenibergabe:

Bei der Ubergabe in mehreren Formaten ist die inhaltliche Gleichheit sicherzustellen. Einschrankungen von Berechtigungen sind zu entfernen.

VGF an jeweiligen Auftragnehmer (AN)

Jeweiliger Auftragnehmer (AN) an VGF

Phase - jeder AN erhalt zudem die AVA-Richtlinie -
HOAI Grundlage zu jeglicher Kostenermittlung bildet der abgestimmte Kosten- | - Leistungsverzeichnisse digital im Standard GAEB XML 3.3
Lph 1-5 strukturplan sowie PDF
Kosten- - Abgestimmter Kostenstrukturplan als PDF-Datei - AN mit RIBITWO: Erstellte LV (Projekt) als RPA-Datei, alter-
Ermittlung - Kostenstrukturplan als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Pro- nativ RPZ

ject Archive), alternativ RPZ
HOAI Ausschreibungs-LVs werden auf Basis der Kostenermittlungen als LVs - Vollstandige Ausschreibungsunterlagen digital im Standard
Lph 6-7 unter einer Vergabeeinheit erstellt. Kostenermittlungen dirfen nicht ver- GAEB XML 3.3 sowie .PDF
Ausschrei- andert werden. Es sind die Vorgaben des HVA B-StB und HVA L-StB zu | - AN mit RIBIiTWO: Ausschreibungs-LVs (Projekt) als RPA,
bungsphase beachten. alternativ RPZ

- Leistungsverzeichnisse als PDF-Datei und im Standard GAEB XML Prufung der Unterlagen durch den technischen Fachbereich
3.3 der VGF und Ubergabe an die Vergabestelle der VGF.
- AN mit RIBiITWO:

LV als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Archive), al-

ternativ RPZ.
HOAI Nur VGF-intern: Von Fachbereich an den Einkauf:
Lph 7 Vollstandig ausgefiilltes und unterschriebenes Formular ,Auf-
Auftrags- forderung zur Ausschreibung®
vergabe Ubergabe in RIBITWO

Dateiverzeichnis mit:

Aufforderung Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)

Ausschreibungs-LV als .PDF-Datei
Evtl. Anhange (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF
HVA Bau/Ausfihrungsbeschreibung

Ausschreibungs-
unterlagen

Alle Ausschreibungen erfolgen lber eine E-Vergabeplattform/E-Mail. An-
schreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen.
Anschreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen.
Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)
Ausschreibungs-LV als .PDF-Datei

HVA-ZVB/E-StB in der aktuellen Fassung

Vertragsbedingungen als .PDF-Datei

AVA-Richtlinien in der aktuellen Fassung

Weitere Richtlinien gemal AZA

Eventuelle Anhange (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF-Datei
Weitere Ausschreibungsunterlagen (z.B. Eignungsprifung/Wertung)
HVA Bau-/Ausfuhrungsbeschreibung

Anlage ,Datenlibergaben® zur AVA Richtlinie
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Unterlagen-/Datenibergabe:

Bei der Ubergabe in mehreren Formaten ist die inhaltliche Gleichheit sicherzustellen. Einschrankungen von Berechtigungen sind zu entfernen.

Phase

VGF an jeweiligen Auftragnehmer (AN)
- jeder AN erhalt zudem die AVA-Richtlinie -

Jeweiliger Auftragnehmer (AN) an VGF

Angebotsabgabe

Vollstandiges Angebot tUber die E-Vergabeplattform der VGF in
digitaler, signierter Form
Bei Anfragen per E-Malil, sind diese per E-Mail zu Ubergeben.

Auftragserteilung

Zuschlagsschreiben/Bestellschein aus SAP (Auftrag/per Fax/Mail)
Auftrags-LV in der Datenart x86 (GAEB XML 3.3/per Mail)
Auftrags-LV als .PDF-Datei (per Mail)

HOAI Lph 8
Auftragsabwick-
lung / Ausfiih-
rung / Abrech-
nung/ Vertrags-
management
Erfassung von
Fremdleistungen

Hinweis: Das geprufte digitale Aufmalf3 dient als Grundlage zur Erstellung
der Prifrechnung, die die VGF zur Mitteilung seines Prufergebnisses an
den AN Ubermittelt. Eventuelle Korrekturen werden dem Auftragnehmer
als Datei

Bsp. 4500001234 3.5._1AZ-K.d12 zuriick gesandt.

Gemeinsam vor Ort erstelltes und unterschriebenes Aufmal? ist
vom AN digital in der Datenart d12 (GAEB-VB 23.004) mit Re-
chenweg anzulegen und an den im Vertrag genannten techni-
schen Ansprechpartner zu Ubergeben.

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:

Bsp. 4500001234 _3.5._1AZ.d12

Ubergabemdglichkeiten: E-Mail oder Projektraum

Nachtragsma- Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen
nagement | Nachtrags-LV digital Datenart x81/x82 (GAEB XML 3.3) sowie
PDF-Datei mit dem Status ,angeboten” an den Einkauf
Nachtrage sind entsprechend der Gliederungsstruktur des je-
weiligen Auftrags-LVs, mit der Gruppenstufe ,90“ anzulegen.
Beispiel: 90.1.10
Die Dateien sind wie folgt zu benennen:
Bsp. 4500001234 3.5. 1NA.x81
Nachtragsma- Nachtrags-LV digital in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3) mit dem Status | Bepreistes Nachtrags-LV digital in der Datenart x84 (GAEB
nagement Il ~erkannt®, inklusive Nachtrags-LV als PDF-Datei. XML 3.3) sowie PDF-Datei mit dem Status ,angeboten” an den
Die Dateien sind wie folgt zu benennen: Einkauf
Bsp. 4500001234 _3.5. 1NA.x83
Ubergabemaglichkeiten: E-Mail
Nachtragsma- Genehmigte vertragliche Abweichungen mit dem angepassten SAP Be-
nagement Il stellschein. Vertragliche Abweichungen des Nachtrags-LV erganzend per

E-Mail (Datenart x86 und als PDF-Datei) Gbermittelt.

Anlage ,Datenlibergaben® zur AVA Richtlinie
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Vertragsbedingungen

der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am
Main mbH

far die Ausfihrung von
Architekten- und Ingenieurleistungen
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Praambel

Die nachstehenden Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten fur Vertrage tber die Ausfiihrung von Architekten-
und Ingenieurleistungen.

Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH, als kommunales Verkehrs- und Infrastrukturunter-
nehmen der Stadt Frankfurt am Main, versteht sich als moderner, serviceorientierter Dienstleister des Offentlichen
Personennahverkehrs (OPNV).

Dies erfordert auch bei der Planung und Errichtung von Anlagen und Geb&uden eine Ausrichtung auf wesentliche
Grundziele des Auftraggebers. Der Auftragnehmer hat bei der Leistungserbringung die nachfolgend naher defi-
nierten Ziele des Auftraggebers zu beriicksichtigen:

a. Wirtschaftlichkeit — Die zu planenden Objekte oder Anlagen sind in jeder Hinsicht wirtschaftlich zu opti-
mieren. Dies gilt sowohl fur die Erstellung, den Unterhalt, das Betreiben als auch fir die Bewirtschaftung.
Bei Umbau, Sanierung oder Renovierung darf das Betreiben der Anlagen nicht erschwert werden und
ist, wo maglich, zu erleichtern.

b. Qualitdt — Die zu planenden Objekte oder Anlagen miissen sowohl in Funktion als auch Gestaltung sehr
hohen Anspriichen geniigen. Im Mittelpunkt steht hier die Nutzer- bzw. Kundenzufriedenheit. Hierbei
muss der Auftraggeber sowohl als dynamisches und modernes als auch zuverlassiges Verkehrsunter-
nehmen dargestellt werden.

c. Termingerechtigkeit — Die jeweils vereinbarten Termine sind fur den Auftragnehmer bindend und fiir den
Auftraggeber von hoher Wichtigkeit. Sdmtliche Projektablaufe sind daher darauf auszurichten, dass Pla-
nung und Umsetzung des Objekts in den vorgesehenen Zeitraumen mdoglich ist.

d. Ganzheitlichkeit — Der Auftragnehmer hat alle Anforderungen an das zu erstellende Objekt wahrend des
Planungs- und Bauprozesses miteinander in Einklang zu bringen. Sollten Zielkonflikte fir den Auftrag-
nehmer erkennbar werden, sind diese unverziiglich unter Darlegung alternativer Losungswege mit dem
Auftraggeber abzustimmen und einer Entscheidung zuzufiihren.
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11

1.2

2.1

2.2,

2.3.

2.4,

Vertragsgrundlagen

Fur die vom Auftragnehmer tibernommenen Architekten- oder Ingenieurleistungen gelten auch:

1.1.1 ein etwaiges Verhandlungsprotokoll,

1.1.2 diese Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Architekten- und
Ingenieurleistungen nebst Anlagen 1 bis 2,

1.1.3 die anerkannten Regeln der Technik,

1.1.4 die Hessische Bauordnung (HBO), das Baugesetzbuch (BauGB), die Verordnung tber den Bau
und Betrieb der StralRenbahnen (BOStrab) und die Vorschriften und Empfehlungen des Verbands
Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) sowie alle bei Planung und Bau anzuwendenden
Gesetze, Verordnungen, Vorschriften, Richtlinien und Normen, jeweils in der im Zeitpunkt der
Abnahme der Leistungen geltenden Fassung,

1.15 die gesetzlichen Bestimmungen des offentlichen Vergabewesens in der jeweils geltenden
Fassung (GWB, VgV, SektVO, LHO, HVA — B StB, HVA — L-StB),

1.1.6 die VGF spezifischen Planungsnormalien,
1.1.7 die Honorarordnung fir Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI),

1.1.8 das Burgerliche Gesetzbuch (BGB).

Allgemeine  Geschafts- und Zahlungsbedingungen des  Auftragnehmers werden nicht
Vertragsbestandteil.

Art und Umfang der Leistungen

Art und Umfang der vom Auftragnehmer Gbernommenen Leistungsverpflichtung ergeben sich u. a. auch
aus den vorstehend ndher bezeichneten Vertragsbestandteilen und den in diesen Allgemeinen Vertrags-
bedingungen enthaltenen Vorschriften.

Auftrédge werden durch den Auftraggeber grundsatzlich in Textform gem. § 126 b BGB erteilt soweit in
diesen Vertragsbedingungen nicht eine andere Form vorgesehen ist. Sofern in Ausnahmeféllen ein Auftrag
mundlich erteilt wird, ist er nur verbindlich, wenn der Auftrag durch ein férmliches Auftragsschreiben des
Auftraggebers in Textform gem. § 126 b BGB bestatigt wird.

Der Auftragnehmer schuldet sdmtliche Teilleistungen, die zur Erreichung der vereinbarten Vertragsziele
erforderlich sind, unabhéngig davon, ob sie in den Anlagen der HOAI gesondert aufgefihrt werden und in
der HOAI als Leistungen oder besondere Leistungen enthalten sind.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die ihm nach diesem Vertrag tbertragenen Leistungen nach den be-
hordlichen Vorschriften zu erbringen. Bei der Planung und Ausfiihrung der Bauleistung hat der Auftragneh-
mer die anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Die von Seiten des Auftragnehmers zu erbringen-
den Leistungen missen ferner den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie den Grundsétzen der
Wirtschaftlichkeit, auch hinsichtlich des spéateren Betriebes der baulichen Anlage, entsprechen. Die Leis-
tungsanforderungen an den Auftragnehmer werden dabei durch die Sachkunde des Auftraggebers nicht
gemindert.
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2.5.

2.6.

2.7.

3

Der Auftragnehmer ist zudem verpflichtet, Anweisungen des Auftraggebers hinsichtlich der weiteren Leis-
tungserbringung zu beachten und seine weiteren Leistungen darauf aufzubauen. Die damit festgelegten
Lésungen sind Grundlage fir die weiteren Leistungen des Auftragnehmers.

Bei der Entwurfsplanung hat der Auftragnehmer die Vorgaben der Genehmigungsbehdérden zu bericksich-
tigen und, soweit vom Auftraggeber gewollt, in die Planung zu iibernehmen. Werden dadurch Anderungen
der — auch ggf. von dem Auftraggeber freigegeben — VVorplanungsergebnisse erforderlich, wird der Auftrag-
geber diese umsetzen.

Eine wesentliche Leistungspflicht des Auftragnehmers besteht - unabhangig von vorstehender Ziff. 2.3 -
zudem in der Verpflichtung zur Ubergabe samtlicher Dokumentations- und Planungsunterlagen, insbeson-
dere der Bestandsplanung fur die von ihm erbrachten Leistungen. Die Erfullung dieser Verpflichtung ist
Voraussetzung fur die Abnahmefahigkeit der Leistung des Auftragnehmers.

Pflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat bei seiner Leistungserbringung die nachfolgend néher definierten Pflichten zu beriicksich-

tigen:

3.1. Allgemeine Ausfiihrungspflichten

3.1.1. Der Auftragnehmer hat die Leistung in eigener Verantwortung auszufihren. Dabei hat er die gesetzli-

chen Vorschriften und behérdlichen Bestimmungen zu beachten. Er hat insbesondere allen Unfallver-
hitungs-, Schutz-, Sicherheits-, Giter-, Bau- und sonstigen fiir die Beschaffenheit und Nutzung maf3-
geblichen Vorschriften, Richtlinien und Normen zu entsprechen und die vereinbarten technischen Da-
ten einzuhalten. Er hat weiterhin eventuelle Vorgaben des Zuwendungsgebers zwingend einzuhalten.

3.1.2. Im Rahmen der tbernommenen Leistungsverpflichtungen ist der Auftragnehmer verpflichtet, die von

dem Auftraggeber in dem Vertrag definierten Planungs- und Uberwachungsziele zu verfolgen. Das
vom Auftragnehmer geschuldete Leistungsergebnis wird mit fortschreitender Planung von den zwi-
schen den Parteien festgelegten und von dem Auftraggeber freigegebenen Planungsergebnissen be-
stimmt.

3.1.3. Der Auftragnehmer hat auf die Optimierung des Projekts im Hinblick auf die in der PrAambel genannten

Grundziele des Auftraggebers hinzuwirken und dabei insbesondere Rationalisierungs- und Sparmal3-
nahmen zu bericksichtigen.

3.1.4. Eine etwaige Anerkennung, Zustimmung oder Freigabe durch den Auftraggeber vor Abnahme der

Leistungen befreit den Auftragnehmer nicht von seiner Verantwortung fiir die Mangelfreiheit seiner
Leistungen.

3.1.5. Der Auftragnehmer ist zur Wahrung der Rechte und Interessen des Auftraggebers im Rahmen der ihm

Ubertragenen Leistungen verpflichtet. Er hat den Auftraggeber insbesondere unverziglich Gber Um-
sténde zu unterrichten, aus denen sich Anspriiche gegen am Bau Beteiligte oder sonstige Dritte erge-
ben konnten.

3.1.6. Als Sachwalter des Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder Lieferanteninte-

ressen vertreten.
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3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

3.1.10.

3.1.11.

Der Auftragnehmer hat jederzeit die Vorgaben des Auftraggebers zu beachten, den Auftraggeber hin-
sichtlich seiner baulichen Vorstellungen zu beraten und Durchfiihrungsvorschlage auf der Grundlage
des jeweils erreichten Planungsstandes zu unterbreiten.

Auf eventuelle Bedenken hinsichtlich der Genehmigungsfahigkeit der Vorstellungen des Auftraggebers
hat der Auftragnehmer frihzeitig hinzuweisen.

Der Auftraggeber stellt an die Leistungen des Auftragnehmers und an das vertragsgegenstandliche
Objekt die in den einzelvertraglichen Vereinbarungen der Parteien beschriebenen Anforderungen, die
vom Auftragnehmer bei seiner Leistungserbringung zur Erzielung des von ihm geschuldeten Erfolgs
zu bertcksichtigen sind.

Die von dem Auftragnehmer anzufertigenden Unterlagen mussen den ortlichen Verhaltnissen Rech-
nung tragen. Der Auftragnehmer hat sich vor Ort von den gegebenen Verhaltnissen zu tberzeugen.
Hierin eingeschlossen ist auch die ggf. erforderliche Uberpriifung von Anschluss- und Nachbarbau-
werken.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Ausfiihrung der ihm beauftragten Leistungen nicht vorzu-
preschen. Dies bedeutet, dass der Auftragnehmer die ihm Ubertragenen Leistungen erst dann ausftih-
ren wird, wenn diese nach dem jeweiligen Stand der Planung und Ausfihrung des Bauwerks oder der
Aul3enanlage auch tatsachlich erforderlich sind. Hiervon unberihrt bleibt jedoch die Verpflichtung des
Auftragnehmers, die ihm Ubertragenen Leistungen vollstédndig auszufiihren. D. h. der Auftragnehmer
ist nicht berechtigt, Leistungen, die er vertraglich schuldet, welche jedoch nicht zwingend erforderlich
sind, um die Planung oder Ausfiihrung des Bauwerks oder der Auf3enanlage zu realisieren, nicht aus-
zufuhren oder entfallen zu lassen.

3.2. Anforderungen an den Auftragnehmer und seine Mitarbeiter

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Der Auftragnehmer muss bzgl. Anzahl und Qualifikation seiner Mitarbeiter sowie bzgl. seiner rdumli-
chen und technischen Ausstattung uneingeschrankt und zu jeder Zeit zur ordnungsgemafen Leis-
tungserbringung in der Lage sein. Sollten diese Bedingungen nicht vollumfanglich gegeben sein, ist
der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber unverziglich darauf hinzuweisen.

Der Auftragnehmer hat die Qualifikation seiner Mitarbeiter und etwaiger von ihm beauftragter Nachun-
ternehmer bzgl. der Projektanforderungen zu gewahrleisten und fortlaufend auf dem neuesten Stand
zu halten. Dem Auftraggeber ist dies auf Verlangen nachzuweisen. Der Auftragnehmer sichert mit Ver-
tragsschluss zu, dass er und etwaige von ihm beauftragte Nachunternehmer tber die nétige Qualifi-
kation verfiigen, um diejenigen Leistungen zu erbringen, die zur Erreichung der Vertragsziele erforder-
lich sind. Ferner sichert der Auftragnehmer mit Vertragsschluss auch zu, dass er Uber die nétige Qua-
lifikation verfigt, um vom Auftraggeber begehrte geanderte und/oder zusatzliche Leistungen auszu-
fuhren, soweit diese mit dem vertragsgegenstandlichen Bauvorhaben, den vereinbarten Vertragszielen
und dem Auftragnehmer tbertragenen Leistungsbild in Zusammenhang stehen.

Soweit im Vertrag explizit ein Projektteam fir die Erbringung der auftragnehmerseits geschuldeten
Leistungen benannt ist, hat der Auftragnehmer seine Leistungen im Wesentlichen nur durch das be-
nannte Projektteam zu erbringen. Mitglieder des Projektteams dirfen nur durch Mitarbeiter mit min-
destens gleicher Qualifikation und, nach Zustimmung des Auftraggebers, die dieser nur aus wichtigem
Grund verweigern darf, ersetzt werden. Mal3gebend fiir die Vergleichbarkeit der Qualifikation sind ne-
ben der Ausbildung auch die einschlagige Berufserfahrung und die Referenzprojekte der jeweiligen
Personen. Das Projektteam hat in dem erforderlichen Umfang vor Ort prasent zu sein. Der Auftrag-
nehmer darf die ihm tbertragenen Leistungen (auch teilweise) nur nach vorheriger schriftlicher Zustim-
mung des Auftraggebers Dritten tibertragen.
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3.2.4.

Der Auftragnehmer wird zur Ausfilhrung des Vertrages ausschliel3lich sozialversichertes Personal ein-
setzen, sofern die jeweilige Tatigkeit sozialversicherungspflichtig ist. Der Auftraggeber hat das Recht,
dies zu prifen. Auf Verlangen des Auftraggebers Ubergibt der Auftragnehmer dem Auftraggeber die
hierfur erforderlichen Nachweise.

3.3.  Vom Auftragnehmer zu beriicksichtigende Richtlinien, Datenaustausch

3.3.1.

3.3.2.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

Fur den Datenaustausch gilt: Dem Auftraggeber darf bei der Datenliibernahme keinerlei Nachbearbei-
tungsaufwand durch Anpassungen an seine Systeme entstehen. Alle beauftragten Darstellungsmittel
sind auf EDV-Systemen zu erbringen und dem Auftraggeber systemgerecht, ohne zusétzliche Berech-
nung, standig aktuell zur Verfigung zu stellen. Der Auftragnehmer ist insofern verpflichtet, sich bei
Zweifeln in Bezug auf die jeweilige Systemkompatibilitdt der zu Gbermittelnden Dateiformate mit dem
Auftraggeber abzustimmen und sich nach dessen Vorgaben zu richten.

Die in den CAD- und AVA-Richtlinien (Anlagen 1 und 2 dieser Vertragsbedingungen) angegebenen
Soft- und Hardwarevoraussetzungen sind bindend. Die vorgenannten Richtlinien sind durch den Auf-
tragnehmer bei der Erfillung seiner Leistungen zu beachten.

Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber und anderen Beteiligten

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig auf erforderlich werdende Entscheidungen und
sonstige Mitwirkungsleistungen hinzuweisen und diese durch eine Darstellung des Sachverhalts und
einen Entscheidungs- oder Handlungsvorschlag vorzubereiten.

Der Auftragnehmer hat die fur die Projektabwicklung erforderlichen Entscheidungen des Auftraggebers
insoweit rechtzeitig herbeizufiihren, dass die Entscheidungsprozesse des Auftraggebers unter Beach-
tung der vertraglich vorgesehenen Termine sowie der benétigten Priifzeiten erméglicht werden, ohne
den Projektablauf zu behindern. Der Auftragnehmer hat dabei — soweit nicht anderweitig festgelegt —
insbesondere die folgenden vom Auftraggeber mindestens bendtigten Zeitrdume zu berticksichtigen:

- Prifung der einzelnen Planungsergebnisse der Leistungsphasen 1, 2, 3, 4, 5 und 6 im Sinne der
HOAI durch den Auftraggeber: jeweils 2 Wochen

- Prifung der Ausfiihrungsplanung durch den Prifingenieur: 3 Wochen

- Vereinfachte Planungsgenehmigung durch die Technische Aufsichtsbehdrde: bis zu 8 Wochen

- Beschlussdauer zum Planfeststellungsverfahren durch das Regierungsprésidium Darmstadt: bis
zu 12 Monate

- Baugenehmigung nach Antragsannahme der Bauaufsichtsbehérde, je nach Gebaudeklasse: bis
zu 9 Monate

- Prifung der Werk- und Montageplanung der ausfihrenden Firmen durch den Auftragnehmer /
Planer: 2 Wochen

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die Erforderlichkeit der Beauftragung von weiteren Planern
und / oder Gutachtern rechtzeitig mitzuteilen und kann hierzu Vorschlage fiir geeignete Planer / Gut-
achter unterbreiten. Werden dem Auftragnehmer nicht sédmtliche zur Durchfiihrung der Bauvorberei-
tung notwendigen Planungsleistungen ubertragen, so hat er dem Auftraggeber ebenfalls Vorschlage
fur die Einschaltung entsprechend kompetenter Personen (Architekten / Ingenieure / Fachplaner/ Gut-
achter) zu unterbreiten. Der Auftragnehmer berat den Auftraggeber dabei auch zum notwendigen Um-
fang der weiteren Beauftragung und wirkt an der Erstellung der erforderlichen Leistungsbeschreibun-
gen mit. Die endgultige Auswahl und Beauftragung einzubeziehender Planer und / oder Gutachter
erfolgt durch den Auftraggeber.

Entscheidungen und Anordnungen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer zu beachten. Halt er
diese fur falsch oder unzweckmafiig, hat er den Auftraggeber unverziglich schriftlich und begriindet
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3.4.5.

3.4.6.

3.4.7.

3.4.8.

darauf hinzuweisen und Alternativvorschlage, mit denen die vom Auftraggeber verfolgten Vertragsziele
so weitgehend wie mdglich erreicht werden, zu unterbreiten.

Anordnungen, Informationen und Vorleistungen des Auftraggebers sowie Vorleistungen der von dem
Auftraggeber beauftragten weiteren Planer und Gutachter hat der Auftragnehmer sorgféltig zu prifen
und den Auftraggeber ausdriicklich auf darin etwaig enthaltene Fehler oder Liicken, soweit diese fur
den Auftragnehmer erkennbar sind, hinzuweisen.

Der Auftragnehmer hat seine Planung im Hinblick auf weitere am Projekt beteiligte Planungen bzw.
Fachplanungen und Gutachterleistungen so zu koordinieren, dass sie sich in die Gesamtplanung ein-
fuagen. Auf die technischen und konstruktiven Anforderungen der Leistungen am Projekt beteiligter
Dritter hat der Auftragnehmer auch bei seiner Leistung Rucksicht zu nehmen.

Die Gesamtkoordinierung der Planung des Objekts mit Planungs- und Gutachterleistungen Dritter ob-
liegt dem fur die Ubergeordnete Planung zustandigen Auftragnehmer. Er hat dafiir zu sorgen, dass
solche Dritten ihre Leistungen maglichst konfliktfrei in die Gesamtleistung integrieren und hat mit ihnen
die Terminplanung zu vereinbaren. Der Auftragnehmer ist im Hinblick auf den zeitlichen Leistungsabruf
und die Koordinierung der Leistungen weiterer Fachplaner und Gutachter fir den Auftraggeber wei-
sungsberechtigt.

Soweit Widerspriiche zwischen den Planen und Berechnungen des Auftragnehmers und den ihm von
den bauausfiihrenden Unternehmen vorzulegenden Konstruktions- bzw. Werk- und Montageplanen
bestehen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber auf diese Abweichungen schriftlich hin-
zuweisen. Der Auftragnehmer ist gegenuber dem Auftraggeber zur umfassenden Unterrichtung hin-
sichtlich aller die Durchfiihrung seiner Aufgaben betreffenden wesentlichen Angelegenheiten verpflich-
tet.

3.5. Unterrichtungspflichten des Auftragnehmers

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber regelmafiig (mindestens monatlich) unaufgefordert und dar-
Uber hinaus auf entsprechendes Verlangen, Giber den Projektfortschritt zu unterrichten, insbesondere
bei etwaigen Abweichungen von den Vertragszielen, unverziglich nach Kenntniserlangung.

Der Auftragnehmer hat das Ergebnis von Besprechungen mit dem Auftraggeber, anderen Projektbe-
teiligten und Behérden schriftlich niederzulegen und dem Auftraggeber innerhalb angemessener Zeit
(spéatestens nach 3 Werktagen) zuzuleiten. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber in dem von dem
Auftraggeber gewiinschten Umfang Korrespondenz durch Ubersendung von Kopien zur Verfiigung zu
stellen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber jederzeit (auch nach Beendigung dieses Vertrages)
Auskunft zu erteilen und Einsichtnahme in projektbezogene Unterlagen zu gewahren.

Im Rahmen der vereinbarten Leistungen hat der Auftragnehmer die Pflicht, den Auftraggeber schriftlich
Uber alle bei der Durchfiihrung seiner Aufgaben wesentlichen Angelegenheiten zu unterrichten. Diese
Pflicht besteht auch noch nach Abschluss des Bauvorhabens.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber umfassend Uber die erforderlichen Genehmigun-
gen, Prifungen und Abnahmen zu unterrichten und ihn unverziglich zu informieren, falls Hindernisse
oder Verzégerungen auftreten, die sich moglicherweise kosten- und / oder terminmafig auswirken.
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3.6. Besondere Hinweise fir einzelne Leistungsphasen

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

Der Auftragnehmer prift die drtlichen Gegebenheiten vor sowie wahrend der Ausfiihrung seiner Leis-
tungen. Dabei hat er auch zu priifen, ob ggf. Beweissicherungsverfahren vor Beginn bzw. wahrend der
Ausfihrung von Baumal3nahmen durchzufiihren sind und den Auftraggeber auf deren Erforderlichkeit
hinzuweisen.

Der Auftragnehmer ist in den jeweiligen Leistungsphasen zur Kostenermittlung nach der bei Vertrags-
schluss geltenden DIN 276 und der AVA-Richtlinie (Anlage 2) sowie zur Kostenkontrolle durch Ver-
gleich der im jeweiligen Planungsstadium ermittelten Kosten mit den von dem Auftraggeber gebilligten,
gegebenenfalls im Einvernehmen fortgeschriebenen Kosten, verpflichtet. Diese Leistung beinhaltet
eine fortlaufende Aktualisierung, Fortschreibung und Dokumentation der Verdnderungen, insbeson-
dere bei einer sukzessiven Ausschreibung der einzelnen Gewerke. Der Auftragnehmer hat die jeweili-
gen Vergleiche der Ausschreibungsergebnisse mit seinen friheren Kostenermittlungen sukzessive
nach den Ausschreibungsergebnissen fir die einzelnen Gewerke (Einheits- oder Pauschalpreise der
Angebote) zu erstellen, seine Kostenermittlung jeweils fortzuschreiben und diese Fortschreibung zu
dokumentieren. Zur Kostenermittlung bzw. Kostenkontrolle gehdrt im Zweifel auch die Zusammenstel-
lung und Koordination der zum Leistungsbereich des Auftragnehmers gehdrenden Leistungsanteile.
Werden Kostensteigerungen gegeniiber den vom Auftraggeber gebilligten Kosten erkennbar, so ist
der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber hiertiber unverziglich schriftlich zu informieren und
mdoglichst Vorschlage zur Kosteneinsparung unter — soweit méglich — gleichzeitiger Einhaltung der
Vertragsziele zu unterbreiten.

Die fur die Baudurchfihrung erforderliche Ausfiihrungsplanung hat der Auftragnehmer so rechtzeitig
zu erstellen, dass der mit den ausfihrenden Firmen vereinbarte Bauablauf nicht behindert wird.

3.7. Besondere Hinweise fiir die Vorbereitung der Vergabe

3.7.1.

3.7.2.

Die zur Vorbereitung der Vergabe notwendigen Details der Ausschreibung sind einschlief3lich Planvor-
gaben so vollstandig und rechtzeitig zu erstellen, dass danach eindeutige und erschdpfende Leistungs-
verzeichnisse aufgestellt werden kénnen.

Der Auftragnehmer hat im Rahmen der Vorbereitung der Vergabe folgende Vorgaben zwingend ein-
zuhalten:

Die Leistungsverzeichnisse sind vom Auftragnehmer unter Beachtung des zum Zeitpunkt der Erteilung
des Fordermittelbescheides geltenden Handbuchs der Vergabe und Ausfihrung von Bauleistungen
im Strafl3en- und Briickenbau (HVA B-StB) sowie unter Beachtung des zum Zeitpunkt der Erteilung
des Fordermittelbescheides geltenden Handbuchs fur die Vergabe und Ausfiihrung von Lieferungen
und Leistungen im Straf3en- und Briickenbau (HVA L-StB) zu erstellen. Die Leistungen sind vom Auf-
tragnehmer so auszufiihren, dass das fur den Auftraggeber einschlagige Vergaberecht eingehalten
wird.

Bei der Erstellung unter Beachtung des HVA B-StB sind vom Auftragnehmer grundsatzlich die Stan-
dartleistungstexte des Standartleistungskataloges fiir den StrafRen- und Briickenbau (STLK) fir die
Positionsbeschreibung zu verwenden. Positionen, welche nicht mittels Standartleistungstexten be-
schrieben werden kénnen, sind im Sinne des STLK als ,Freie Texte" zu formulieren.

Der Auftragnehmer hat danach folgende Vorgehensweise einzuhalten:
1.Verwendung des STLK fir Positionen des Stral3en— und Briickenbaus,

2. Verwendung des STLB-Bau fir alle anderen Positionen, sofern dies mdglich ist,
3. Im Ubrigen Verwendung von Freien Texten im Sinne des STLK
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Die Verwendung von Freien Texten nach Punkt 3 ist durch den Auftragnehmer nur dann vorzunehmen,
wenn gesetzliche oder normative Vorgaben zwingend einzuhalten sind und / oder zusatzliche Ergén-
zungen aufgrund VGF-spezifischer Anforderungen vorgenommen werden miissen. Der Auftragneh-
mer hat bei der Positionsbeschreibung mittels Freier Texte darauf hinzuweisen und dies entsprechend
mit einer Begriindung in einer Ubersichtstabelle zum jeweiligen Leistungsverzeichnis einzutragen.

Sofern der Auftragnehmer von den Vorgaben des HVA abweicht, hat er dies schriftlich zu begriinden
und zu dokumentieren.

3.8. Besondere Hinweise fir die Objektiiberwachung

3.8.1.

3.8.2.

3.8.3.

3.8.4.

3.8.5.

3.8.6.

Bei der Objektiiberwachung ist der Auftragnehmer u. a. verpflichtet, die Ausfilhrung der Leistungen
der bauausfilhrenden Unternehmen auf ihre PflichtgemaRheit, insbesondere auf lhre Ubereinstim-
mung mit den offentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen, Ausfiihrungsunterlagen, ver-
traglichen Vereinbarungen und anerkannten Regeln der Technik zu Giberwachen. Der Auftragnehmer
ist berechtigt, in technischer Hinsicht Anordnungen zu treffen, die zur vertragsgemafen Ausfiihrung
der beauftragten Bau- oder Lieferleistungen notwendig sind. Die Anordnungen sind méglichst dem von
dem beauftragten Unternehmen zur Leitung der Ausfihrung bestellten Vertreter zu erteilen. Eine Be-
fugnis zu den Auftraggeber rechtsgeschaftlich bindenden Anordnungen gegentiber Dritten, insbeson-
dere solchen mit Kostenfolgen fur den Auftraggeber, besteht demgegentiber nicht.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Uberwachungstéatigkeit so einzurichten, dass eine Kontrolle
der Leistungen der bauausfiihrenden Unternehmen — insbesondere bei generell schadensgeneigten
Bauleistungen und bei solchen Arbeiten, deren Ergebnisse durch die nachfolgende Bautétigkeit nicht
mehr ohne weiteres zuganglich sind — gewahrleistet ist. Die Anzahl der Baustellenkontrollen, der Ein-
satz von Baulberwachungspersonal und dessen Qualifikation hat der Auftragnehmer am Schwierig-
keitsgrad sowie am notwendigen Koordinationsaufwand der gestellten Bauaufgabe auszurichten.

Wenn nicht anders vereinbart, hat der Auftragnehmer ein gebundenes und seitennummeriertes Bau-
tagebuch zu fihren. Mit dem Bautagebuch ist der Baufortschritt auch fotographisch so zu dokumentie-
ren, dass der gesamte Bauablauf nach Fertigstellung des Bauvorhabens umfassend nachvollzogen
werden kann. Dabei muss die Dokumentation durch den Auftragnehmer insbesondere so gefiihrt wer-
den, dass auch Anspriiche Dritter im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben gepruft werden kénnen.

Der Auftragnehmer veranlasst die Mal3hahmen, die fir die Aufrechterhaltung der allgemeinen Ordnung
auf der Baustelle und das Zusammenwirken der vom Auftraggeber beauftragten ausfilhrenden Unter-
nehmen zweckdienlich sind. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die 6ffentlich-rechtlichen
Genehmigungen fir die Durchfihrung des Bauvorhabens rechtzeitig beschafft werden, soweit nicht
andere am Bauvorhaben Beteiligte hiermit beauftragt sind. Uber den Auftragsumfang solcher anderen
am Bauvorhaben Beteiligten hat sich der Antragnehmer erforderlichenfalls durch Nachfrage beim Auf-
traggeber selbsténdig und proaktiv zu informieren.

Sind die vom Auftragnehmer fiir die Objektiiberwachung eingesetzten Mitarbeiter den Anforderungen
nicht gewachsen und ist das Vertragsziel deshalb gefahrdet, so kann der Auftraggeber nach Abmah-
nung vom Auftragnehmer verlangen, das als ungeeignet erkannte Personal durch geeignetes Personal
zu ersetzen.

Der Auftragnehmer ist auf Verlangen des Auftraggebers zur Mitwirkung an Abnahmen verpflichtet; er
hat den Auftraggeber zu beraten. Formliche Abnahmen hat der Auftragnehmer vorzubereiten, insbe-
sondere die Beteiligten zum Abnahmetermin (vgl. 8 12 Nr. 4 VOB/B) zu laden und Leistungsfeststel-
lungen hinsichtlich etwaiger bestehender Mangel und / oder Restleistungen durch Begehung zu treffen.
Uber das Ergebnis der Abnahme hat der Auftragnehmer ein schriftliches Protokoll vorzubereiten. Der
Auftragnehmer wird an den Abnahmebegehungen mit den ausfiihrenden Firmen teilnehmen und die
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Abnahmebegehung protokollieren. Die Erklarung der rechtsgeschéftlichen Abnahme gegeniiber den
bauausfiihrenden Firmen behalt sich der Auftraggeber ausdriicklich selbst vor. Hierzu ist der Auftrag-
nehmer nicht berechtigt.

3.8.7. Sollte der Auftraggeber die Abnahme der Leistungen eines bauausfilhrenden Unternehmers verwei-

gern, ist der Auftragnehmer verpflichtet, eine Zustandsfeststellung gem. § 650g BGB vorzunehmen,
den Auftraggeber hierbei zu begleiten und an dieser Zustandsfeststellung mitzuwirken. Hierbei ist der
Auftragnehmer insbesondere verpflichtet, simtliche zum Zeitpunkt der verweigerten Abnahme vorlie-
genden Méangel an den Leistungen des betroffenen bauausfilhrenden Unternehmers, vor allem die
offenkundigen Mangel im Sinne des § 6509 BGB, in der Zustandsfeststellung anzugeben und diese zu
protokollieren.

3.8.8. Mit Abschluss der Objektiiberwachung hat der Auftragnehmer die von ihm geschuldeten Dokumenta-

tionsleistungen (z. B. Bautagebuch, Liste der Gewahrleistungsfristen, Betriebsanleitungen etc.) zusam-
menzustellen und dem Auftraggeber zu Gibergeben sowie diesem das Eigentum hieran zu tibertragen.

3.8.9. Hat der Auftragnehmer vertraglich die verantwortliche Bauleitung nach den Bestimmungen der Lan-

3.9.

desbauordnung tlbernommen und fihrt er diese Leistung nicht persénlich aus, so ist er verpflichtet,
der zustandigen Behorde einen fiir die Ubernahme dieser Leistung geeigneten Mitarbeiter zu benen-
nen.

Stillschweigen

3.9.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Gber sdmtliche ihm bei Ausfihrung seines Auftrages bekannt wer-

denden und gewordenen Geschéfts- oder Betriebsgeheimnisse, insbesondere solche, an deren Ge-
heimhaltung der Auftraggeber ein berechtigtes wirtschaftliches Interesse hat, wahrend des Bestehens
und nach Beendigung dieses Vertrages Stillschweigen zu bewahren. Entsprechendes gilt fur alle sons-
tigen geschaftlichen Tatsachen, die nicht offenkundig sind.

3.9.2. Der Auftragnehmer ist insbesondere verpflichtet, iber sdmtliche ihm bekannt gewordenen, im Zusam-

menhang mit Auftragsvergaben stehende Informationen, die nicht 6ffentlich bekanntgegeben worden
sind, gegenuber potentiellen Bietern oder Dritten Stillschweigen zu bewahren.

3.9.3. Zuwiderhandlungen verpflichten den Auftragnehmer zum Schadensersatz und stellen einen wichtigen

Grund zur Kiindigung dar, es sei denn der Auftragnehmer hat die Zuwiderhandlung nicht zu vertreten.

4 Pflichten des Auftraggebers

4.1  Der Auftraggeber wird seine Bauabsichten nach dem jeweiligen Planungs- und Baufortschritt konkretisieren
und sie dem Auftragnehmer maoglichst friihzeitig mitteilen.

4.2 Mit der Unterzeichnung der Bauvorlagen fir den Bauantrag oder fur entsprechende Erkl&rungen im
behoérdlichen Baufreigabe- bzw. Anzeigeverfahren gibt der Auftraggeber zugleich den vom Auftragnehmer
vorgelegten Entwurf als Grundlage der weiteren Planung frei. Eine Teilabnahme von Leistungen des
Auftragnehmers ist hiermit jedoch — ebenso wie durch etwaige sonstige Freigaben der Planung — nicht
verbunden.

4.3 Der Auftraggeber wird den Baufortschritt in jeder Phase der Auftragsabwicklung unterstitzen.
Behinderungen im Entscheidungsverfahren wird er dem Auftragnehmer mitteilen.

4.4  Der Auftragnehmer hat jedoch bei seiner Leistungserbringung einzuplanen und zu bertcksichtigen, dass
der Auftraggeber verschiedene Gremien einschalten und ggf. auch Zustimmungen Dritter (z. B.
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51

5.2

53

54

6.1

6.2

6.3

Fordermittelgeber) einholen muss und dies unter Umstéanden auch l&ngere Zeitrdume in Anspruch nehmen
kann. Dies ist bei der Terminplanung vom Auftragnehmer entsprechend zu bertcksichtigen.

Planungsunterlagen / Ausfiihrungsunterlagen

Die Planungsunterlagen missen vollstandig, mangelfrei und umfassend ausgearbeitet sein und dem
Auftraggeber vom Auftragnehmer fristgerecht tibergeben werden.

Erhalt der Auftragnehmer Unterlagen oder Auskiinfte vom Auftraggeber oder den vom Auftraggeber fir
das Bauvorhaben beauftragten weiteren Planer, so hat er im Hinblick auf ihre Verwertbarkeit zu
Uberpriifen, ob sie beziglich der fachlichen Aussage vollstidndig und zutreffend sind. Sind die
bereitgestellten Unterlagen unvollstandig oder weisen sie Mangel auf, so hat der Auftragnehmer den
Auftraggeber hierauf unverziglich schriftich hinzuweisen und mitzuteilen, welche weiteren
Informationen er bendtigt.

Sollten wahrend der Umsetzung des Bauvorhabens Erganzungen oder Anderungen der Planunterlagen
auf Grund von Mangeln an den Leistungen des Auftragnehmers erforderlich werden, so hat der
Auftragnehmer diese Plane nachzubessern, ohne dass hierflir ein zusatzlicher Honoraranspruch
entsteht.

Weiterhin sind die zur Errichtung des Objektes zu liefernden Werk- und Montageplane der
bauausfiihrenden Unternehmen vom Auftragnehmer im Rahmen der Erbringung von Leistungen der
Leistungsphase 8 auf Ubereinstimmung mit den Entwurfsvorgaben, der Ausfilhrungsplanung, den
Vertragszielen und den anerkannten Regeln der Technik zu priifen und, soweit nicht anders vereinbart,
freizugeben bzw. — soweit solche vorhanden sind — Mangel in diesen Planen gegeniber den
bauausfiihrenden Unternehmen anzuzeigen. Die Prifung hat durch den Auftragnehmer — soweit
aufgrund von Mangeln der Werk- und Montagepléane erforderlich — auch mehrfach zu erfolgen, bis die
Werk- und Montageplane der bauausfihrenden Unternehmen die vorstehenden Anforderungen
erfullen.

Weisungsbefugnisse und Vollmachten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer ist zur Vertretung des Auftraggebers nicht berechtigt, es sei denn, er wurde hierzu
gesondert schriftlich bevollmachtigt. Dies hat der Auftragnehmer erforderlichenfalls auch gegentber
Dritten offenzulegen.

Soweit es seine Aufgaben erfordern und finanzielle Folgen fir den Auftraggeber daraus nicht
resultieren, ist der Auftragnehmer berechtigt und verpflichtet, die Rechte des Auftraggebers zu wahren
und notwendige Weisungen zu erteilen. Uber diese Weisungsbefugnis hinaus verfiigt der
Auftragnehmer Uber keine Vollmachten. Insbesondere ist der Auftragnehmer nicht befugt,
rechtsgeschaftliche Erklarungen fur den Auftraggeber abzugeben.

Die Weisungsbefugnis des Auftragnehmers gegeniber anderen am Bauvorhaben Beteiligten
beschrankt sich grundsatzlich auf solche Weisungen, die zur Sicherstellung des reibungslosen und
uneingeschrankten Projektablaufs erforderlich sind und keinerlei negative Auswirkungen qualitativer,
terminlicher und finanzieller Art flir den Auftraggeber haben.
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Unterbeauftragung und Weitervergaben durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer hat die ihm tibertragenen Leistungen seines Fachgebietes mit eigenen Mitarbeitern
auszufuihren. Die Unterbeauftragung Dritter oder die Weitergabe von Auftragsteilen ist ihm ohne
schriftliche Zustimmung des Auftraggebers nicht gestattet. Eine Zuwiderhandlung durch den
Auftragnehmer berechtigt den Auftraggeber zur Kiindigung des Vertrags aus wichtigem Grund.

Ubernimmt der Auftragnehmer Leistungen, die nicht in sein Fachgebiet fallen, so hat er sich mit dem
Auftraggeber Uber eine etwaige Beauftragung von Nachunternehmern abzustimmen. Dies gilt ggf. auch
fur Teilaufgaben aus dem Fachgebiet des Auftragnehmers, wenn deren Bearbeitung untergeordnete
Bedeutung hat und die Weitergabe der Leistung einem berechtigten Interesse des Auftragnehmers
entspricht.

Vergibt der Auftragnehmer in zuldssiger Weise Leistungen an einen Dritten und entspricht dessen
Leistung nicht den vertraglichen Vereinbarungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, so kann
der Auftraggeber den Austausch des Dritten verlangen, soweit er dem Auftragnehmer zuvor eine
angemessene Frist zur Beseitigung des vertragswidrigen Verhaltens oder Zustands gesetzt hat und
diese fruchtlos verstrichen ist. Kommt der Auftragnehmer der Verpflichtung zum Austausch des Dritten
in diesem Fall nicht nach, so ist der Auftraggeber — sofern er dies mit der Fristsetzung zur Beseitigung
des vertragswidrigen Verhaltens oder Zustands angedroht hat — zur Kiindigung des gesamten Vertrages
mit dem Auftragnehmer gem. § 648a BGB und/ oder zur Kindigung des Teils der vertraglichen
Leistungen berechtigt, die der Auftragnehmer auf den Dritten tibertragen hat. Die Verantwortlichkeit des
Auftragnehmers bleibt davon unberdihrt.

Terminplanung und Ausfiuhrungsfristen

Die Verwirklichung des Bauvorhabens im Rahmen der zwischen den Parteien festgelegten Termine
wird als eigenstandig geschuldetes Vertragsziel des Auftragnehmers vereinbart. Sollten Termine auf
Grund von Méngeln der mit diesem Vertrag beauftragten Planung, nicht eingehalten werden kénnen,
so stellt dies einen Mangel an den Leistungen des Auftragnehmers dar.

Vor Leistungsbeginn ist ein Terminplan der Planung zu erstellen, der die Prifzeiten des Auftraggebers
mindestens in einem Umfang gemald Ziff. 3.4.2. dieser Vertragsbedingungen sowie Prifzeiten des
Prifingenieurs, der Bauaufsicht oder ggf. der technischen Aufsichtsbehdrde berticksichtigen muss.

Fur die Bauausfiihrung hat der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber vor Beginn der
Leistungsphase 8 einen Bauzeitenplan zu erstellen. Die darin vorgesehene Bauzeit muss realistisch
sein. Dieser Bauzeitenplan ist vom Auftragnehmer laufend aktuell zu halten und dementsprechend
fortzuschreiben und dem Auftraggeber unverziglich fortgeschrieben zu Ubergeben, sofern eine
Uberschreitung der im bisherigen Bauzeitenplan vorgesehenen Termine absehbar oder bereits
eingetreten ist.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen rechtzeitig zu beginnen, jederzeit unaufgefordert
angemessen zu férdern und zu vollenden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die fur die Ausfiihrung des Bauvorhabens erforderlichen, von ihm
geschuldeten Leistungen so rechtzeitig zu erbringen, dass der zwischen dem Auftraggeber und dem zu
beauftragenden bauausfiihrenden Unternehmen zu vereinbarende Fertigstellungstermin nicht
gefahrdet oder verzdgert wird. In jedem Fall hat der Auftragnehmer den Auftraggeber tber drohende
oder bereits eingetretene Leistungsverzégerungen unverzuglich zu unterrichten und zwar gleichgltig,
ob die Ursache der Verzdgerung von ihm zu vertreten ist oder nicht.
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Ist fur eine Leistung des Auftragnehmers keine ausdriickliche Vertragsfrist vereinbart, so ist diese
Leistung vom Auftragnehmer alsbald zu beginnen und unverziglich fertig zu stellen. Leistet der
Auftragnehmer auch auf eine Mahnung des Auftraggebers, die nach Ablauf dieses Zeitraums liegt, nicht,
so gerat der Auftragnehmer durch die Mahnung des Auftraggebers in Verzug. Dies gilt jedoch nicht,
solange die Leistung des Auftragnehmers infolge eines Umstands unterbleibt, den der Auftragnehmer
nicht zu vertreten hat. Halt der Auftragnehmer eine ihm gesetzte Frist nicht fir angemessen, so hat er
ihr unverziiglich zu widersprechen und dem Auftraggeber den notwendigen Zeitraum mitzuteilen. 8 286
Abs. 1, S. 2 BGB und § 286 Abs. 2 BGB bleiben zudem unberihrt.

Vertragsstrafe fur Fristen und Termine

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fir jeden Werktag des schuldhaften Verzugs mit der Einhaltung eines
ausdrucklich vertragsstrafenbewehrten Termins eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,2% - insgesamt
jedoch hochstens 4% - derjenigen Netto-Vergutung (ohne Nebenkosten) zu zahlen, die auf die bis zum
vertragsstrafenbewehrten Termin vom Auftragnehmer zu erbringende Leistung entféllt. Sowohl der
vertragsstrafenbewehrte Termin, als auch die Netto-Vergitung, welche auf die bis zum
vertragsstrafenbewehrten Termin vom Auftragnehmer zu erbringende Leistung entféllt, werden in den
weiteren Vertragsbestandteilen ausdriicklich definiert.

Es wird stets nur ein vertraglicher Termin vertragsstrafenbewehrt.

Anspriche des Auftraggebers auf Ersatz eines Uber die Vertragsstrafe hinausgehenden Schadens
bleiben von dieser Regelung unberihrt. Der Nachweis eines geringeren Schadens bleibt dem
Auftragnehmer unbenommen.

Eine angefallene Vertragsstrafe wird auf einen weitergehenden Schaden angerechnet.

Der Vorbehalt der Vertragsstrafe kann bis zur Félligkeit der Schlusszahlung geltend gemacht werden.

Verteilung der Gefahr

Werden eigene gegenstandliche Leistungen des Auftragnehmers (z. B. Planzeichnungen,
Berechnungen und Datensammlungen, Antragsunterlagen, Bearbeitungen von Leistungsunterlagen
Dritter) auf Grund von Umstanden zerstort oder beschéadigt, die von keinem Vertragspartner zu vertreten
sind, tragt das Vergutungsrisiko bis zur Abnahme dieser Leistungen der Auftragnehmer, im Ubrigen der
Auftraggeber.

Wird ein vom Auftragnehmer selbst erbrachtes Leistungsergebnis vor dem Zeitpunkt des
Gefahriiberganges (Abnahme) beeintrachtigt oder geht es unter, ohne dass dies von einem der
Vertragspartner zu vertreten ist, so bleibt der Auftragnehmer zur Leistung ohne gesonderten
Vergutungsanspruch verpflichtet. 8§ 275 BGB bleibt davon unbertihrt.

Abnahme

Die Leistungen des Auftragnehmers werden nach vollstédndiger vertragsgemaller Fertigstellung ohne
wesentliche Méngel und entsprechender schriftlicher Aufforderung des Auftragnehmers gegeniiber dem
Auftraggeber vom Auftraggeber abgenommen. Das gilt insbesondere fiir Planwerke, Berechnungen,
gutachterliche Erklarungen und die Uberwachung bzw. weitere Betreuung der Objektherstellung.
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12.1
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Die Abnahmeerklarung hat schriftlich zu erfolgen. Der Abnahmebefund ist schriftlich in einem
Abnahmeprotokoll aufzunehmen, soweit nicht schriftlich etwas anders vereinbart ist.

Fur den Fall des Abschlusses eines sogenannten Stufenvertrags vereinbaren Auftraggeber und
Auftragnehmer, dass die Abnahme der Leistungen des Auftragnehmers einheitlich erst nach
abnahmereifer Fertigstellung der letzten vom Auftragnehmer geschuldeten Leistungen, mithin der
Leistungen der letzten Stufe des betreffenden Stufenvertrags erfolgt. Eine Teilabnahme der Leistungen
einzelner Stufen erfolgt nicht. Das Recht des Auftragnehmers eine Teilabnahme gem. Ziff. 11.4 zu
verlangen, bleibt jedoch unberthrt.

Fur den Fall, dass der Auftragnehmer auch mit Grundleistungen oder besonderen Leistungen der
Leistungsphase 8 im Sinne der HOAI beauftragt ist, vereinbaren Auftraggeber und Auftragnehmer, dass
das Recht des Auftragnehmers, eine Teilabnahme nach 8§ 650s BGB zu verlangen, nicht vor
Fertigstellung der dem Auftragnehmer beauftragten Leistungen der Leistungsphase 8 im Sinne der
HOAI entsteht, spatestens jedoch 4 Monate nach Abnahme der letzten Leistung des bauausfiihrenden
Unternehmers oder der bauausfiihrenden Unternehmer.

Teilabnahmen sind — mit Ausnahme des in Ziff. 11.4 geregelten Falls — ausgeschlossen. Die Parteien
kénnen die Abnahme von einzelnen Leistungsstufen (Teilleistungen des Auftragnehmers) jedoch
gesondert schriftlich vereinbaren und dabei einzelne Abnahmewirkungen wie den Beginn der
Verjahrungsfrist fir M&ngelanspriiche ausschliel3en.

Mangelrechte, Haftung und Verjahrung

Anregungen, Freigabe-, Sicht- und Prifvermerke des Auftraggebers entbinden den Auftragnehmer nicht
von der Haftung fur die von ihm zu erbringenden Leistungen. Dies gilt auch fiir ausdriickliche Weisungen
und Anordnungen des Auftraggebers gegentiber dem Auftragnehmer, sofern letzterer hiergegen nicht
schriftlich begrindete Bedenken anmeldet.

Besteht die Leistung des Auftragnehmers in der Leitung oder Uberwachung der Ausfiihrung einer Bau-
leistung ("Bauleitung"), so ist es seine Aufgabe, die Bauleistung méngelfrei entstehen zu lassen. Ein
Mangel der Leistung des Auftragnehmers liegt insoweit insbesondere vor, wenn das Bauwerk selbst
nicht vertragsgemal errichtet ist und dieser Mangel zugleich auf einer Pflichtverletzung (8 280 Abs. 1
Satz 1 BGB) des Auftragnehmers beruht. Ist das Bauwerk selbst vertragsgerecht entstanden, so kann
ein Mangel der Leistung des Auftragnehmers gleichwohl vorliegen, wenn der Auftragnehmer unbedingt
geschuldete Leistungen oder Aufgaben nicht vollstandig erbracht hat.

Anspriche des Auftraggebers wegen Méngeln an den Leistungen des Auftragnehmers verjahren in 5
Jahren ab Abnahme der Leistung des Auftragnehmers. Bei arglistigem Verschweigen eines Mangels
oder fur Anspriche aus unerlaubter Handlung (88 823 ff. BGB) bleiben die gesetzlichen Regelungen
hiervon unbertihrt.

Ein Leistungsverweigerungsrecht des Auftragnehmers gem. § 650t BGB besteht auch dann nicht, wenn
der Auftraggeber dem bauausfiihrenden Unternehmer vor Abnahme von dessen Leistungen erfolglos
eine angemessene Frist zur Nachbesserung eines Mangels am Bauwerk oder der Au3enanlage gesetzt
hat. Es kommt somit nicht darauf an, ob der Auftraggeber dem bauausfihrenden Unternehmer die
angemessene Frist vor oder nach der Abnahme der Leistungen des bauausfiihrenden Unternehmers
gesetzt hat.

Eine Fristsetzung ist auch dann als ,erfolglos” im Sinne des § 650t BGB anzusehen, wenn der bauausfiih-
rende Unternehmer die Nachbesserung nicht oder nicht ordnungsgemald vorgenommen hat. Auf die
Grinde des erfolglosen Ablaufs der Frist kommt es insoweit nicht an.
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Die Fristsetzung ist zudem auch dann als ,erfolglos® im Sinne des § 650t BGB anzusehen, wenn der bau-
ausfuhrende Unternehmer die Nachbesserung ernsthaft und endgiltig verweigert.

Im Ubrigen richten sich Mangel- und Schadensersatzanspriiche des Auftraggebers nach den gesetzlichen
Vorschriften.

Auskunfts-, Vorlage- und Herausgabepflichten

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf dessen Anforderung hin Auskunft Uber den Stand seiner
Leistungen zu erteilen. Er hat dem Auftraggeber bei Bedarf Kopien des Schriftwechsels zwischen den am
Bau Beteiligten zur Verfigung zu stellen. Ein Zurtickbehaltungsrecht (8 273 BGB) steht dem Auftragneh-
mer insoweit nicht zu.

Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die Beratung des Auftraggebers oder seiner Beauftragten im
Falle streitiger Auseinandersetzungen mit den am Bau beteiligten Auftragnehmern. Der Auftragnehmer hat
ggf. im Rahmen seiner Sachwalterstellung die erforderlichen Beweisunterlagen zur Verfligung zu stellen.

Wenn im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, sind die vom Auftragnehmer zur Erfullung des Vertrages
angefertigten Unterlagen dem Auftraggeber tbersichtlich und vollsténdig als Pausen der Originalzeichnun-
gen und als sonstige elektronische Medien bzw. auf Datentrager auszuhandigen.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber dessen Unterlagen zuriickzugeben, wenn er sie zur Wahrneh-
mung seiner Aufgaben nicht mehr bendétigt.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die bei ihm im Zusammenhang mit der Auftragserfillung entstandenen
Unterlagen und Daten bis zum Ablauf von 10 Jahren nach Abnahme der letzten von ihm erbrachten Leis-
tung aufzubewahren, soweit der Auftraggeber die Herausgabe dieser Arbeitsergebnisse nicht schon zuvor
verlangt oder der Auftragnehmer sie zuvor an den Auftraggeber tUbergeben hat. Sollte der Auftraggeber
eine vorherige Herausgabe verlangen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Arbeitsergebnisse an den
Auftraggeber herauszugeben, elektronische Daten hierbei auf Datentrager. Der Auftragnehmer darf sich
jedoch vor der Herausgabe Kopien der von ihm Ubergebenen Arbeitsergebnisse und Daten fertigen.

Nach Ablauf der 10-jahrigen Aufbewahrungszeit und vor Vernichtung/ Léschung der Arbeitsergebnisse und
Daten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber deren Ubergabe anzubieten.

Die erforderlichen Versand- oder Transportkosten fiir die Ubergabe der Arbeitsergebnisse und Daten sowie
die Kosten fir etwaige Datentréger tragt in jedem Falle der Auftraggeber.

Zuséatzliche oder geanderte Leistungen

Nachtragsangebot des Auftragnehmers

14.1.1 Dem Auftraggeber steht das Recht zu, gem. § 650q Abs. 1 BGBi. V. m. § 650b Abs. 1, S. 1 BGB
eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele oder eine
Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele
notwendig ist, gegentber dem Auftragnehmer zu begehren.
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Der Auftragnehmer ist im Falle der Ziff. 14.1.1 — vorbehaltlich der nachstehenden Ziff. 14.1.3 und
14.1.6 — zunéachst verpflichtet, dem Auftraggeber unverztglich ein schriftliches Angebot tber die
Mehr- oder Mindervergiitung infolge der vom Auftraggeber begehrten Anderung zu tibergeben
und dieses Angebot vorab per E-Mail an den Auftraggeber zu tbermitteln.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, in diesem Angebot Uber eine Mehr- oder Mindervergitung
auch das bisherige und das vom Auftraggeber infolge der Anderung in Ziff. 14.1.1 begehrte
Leistungssoll anzugeben.

Ferner ist der Auftragnehmer verpflichtet, die fir die geanderte oder zusétzliche Leistung anfal-
lende Mehr- oder Mindervergutung nachvollziehbar in seinem Angebot auszuweisen. Fur die Be-
rechnung der Mehr- oder Mindervergutung ist Ziff. 14.5 zugrunde zu legen.

Soweit nach Ansicht des Auftragnehmers die Ausflihrung einer Leistung, welche Gegenstand
eines Anderungsbegehrens des Auftraggebers gem. Ziff. 14.1.1 ist, Auswirkungen auf vertraglich
vereinbarte Termine oder die fiir die bauliche Realisierung des Projekts erforderliche Zeit haben
sollte, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber dies unverziglich unter Darlegung der Griinde
hierfur in Textform mitzuteilen.

Die Pflicht des Auftragnehmers aus Ziff. 14.1.2. besteht jedoch im Falle einer Anderung im Sinne
von 8§ 650g Abs. 1 BGBi. V. m. 8§ 650b Abs. 1, S. 1, Nr. 1 BGB nur, soweit dem Auftragnehmer
die Ausfuhrung der betreffenden geénderten oder zusatzlichen Leistung zumutbar ist. Auf Ziff.
14.3 wird verwiesen.

Die allgemeinen Leistungsverweigerungsrechte gem. 8§ 275 Abs. 2 und 3 BGB bleiben daneben
unberihrt.

Der Auftraggeber kann eine Person benennen, an welche — bis auf weitere Mitteilung des
Auftraggebers - Angebote des Auftragnehmers nach Ziff. 14.1.1. ausschliel3lich zu richten sind.

Soweit diese Vorschrift tiberhaupt einschléagig sein sollte, bleibt § 650q Abs. 1 BGBi. V. m. § 650b
Abs. 1, S. 4 BGB von den vorstehenden Regelungen unbertihrt. Der Auftragnehmer verpflichtet
sich insoweit, dem Auftraggeber unverziglich, spatestens binnen zweier Werktage, in Textform
anzuzeigen und begriindet darzulegen, ob der Auftragnehmer Planungsunterlagen und ggf.
welche Planungsunterlagen der Auftragnehmer zur Erstellung eines Angebots tiber die Mehr- und
Mindervergiitung fiir eine vom Auftraggeber begehrte Anderung noch benétigt.

Zudem verpflichtet sich der Auftragnehmer soweit ein Fall des § 6509 Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b
Abs. 1, S. 4 BGB vorliegen sollte, auf schriftliche Anforderung des AG hin, auch eine etwaig vom
Auftraggeber beizustellende, fur die Anderung erforderliche Planung selbst zu erbringen. Dies gilt
jedoch nicht, soweit dem Auftragnehmer dies nicht zumutbar sein sollte. . Auf Ziff. 14.3 wird
insoweit verwiesen. Die Vergitung des Auftragnehmers hierfir erfolgt in diesem Fall — soweit es
sich um eine vom Auftragnehmer nicht schon nach dem Vertrag geschuldete Leistung handelt —
nach Mal3gabe des Ziff. 14.5.

Dem Auftraggeber steht zudem das Recht zu, auf die vorherige Ubergabe eines Angebots des
Auftragnehmers Uber eine Mehr- oder Mindervergitung zu verzichten, da die Vergitung von vom
Auftraggeber beauftragten zusétzlichen und gednderten Leistungen des Auftragnehmers gem.
Ziff. 14.5 bereits festgelegt ist.

Dem Auftraggeber steht daher das Recht zu, zusatzliche oder geénderte Leistungen des Auftrag-
nehmers auch ohne vorherige Erstellung eines Angebots des Auftragnehmers und ohne Einhal-
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tung der Fristen gem. Ziff. 14.4.2. verbindlich gegentiber dem Auftragnehmer anzuordnen. In die-
sem Fall ist der Auftragnehmer verpflichtet, die entsprechenden geénderten oder zusétzlichen
Leistungen auszufiihren; eine Anderung im Sinne von § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b Abs. 1,
S. 1, Nr. 1 BGB jedoch nur, wenn ihm die Ausfihrung der betreffenden geanderten oder zusétz-
lichen Leistung zumutbar ist. Zudem bleiben die allgemeinen Leistungsverweigerungsrechte des
Auftragnehmers gem. § 275 Abs. 2 und 3 BGB von dieser Regelung unberiihrt.

Eine solche verbindliche Anordnung im Sinne dieser Ziff. 14.1.6 liegt jedoch nicht schon in einem
bloRen Anderungsbegehren des Auftraggebers, sondern nur in einer ausdriicklich als ,,Beauftra-
gung einer gednderten oder zusétzlichen Leistung” bezeichneten und unter Verzicht auf die Er-
stellung eines Angebots des Auftragnehmers gem. Ziff. 14.1.1 direkt verbindlich ausgesproche-
nen Anordnung einer zusatzlichen oder geanderten Leistung.

Auch im Falle einer solchen Anordnung ist der Auftragnehmer jedoch verpflichtet, etwaige Aus-
wirkungen der geanderten oder zusatzlichen Leistung auf die vereinbarten Termine in begrinde-
ter Weise in schriftlicher Form gegentiber dem Auftraggeber anzuzeigen. Ferner ist der Auftrag-
nehmer auch in diesem Fall verpflichtet, mit der Abrechnung seiner Leistungen anzugeben, in-
wiefern die von ihm erbrachten geanderten oder zusétzlichen Leistungen vom vertraglichen Leis-
tungssoll abweichen.

Ausfiihrung von Planungsleistungen fiir Nachtragsleistungen der bauausfiihrenden Unternehmer

Der Auftraggeber ist in der Regel verpflichtet, den bauausfiihrenden Unternehmern fir jedwede gednderten
oder zusatzlichen Leistungen zundchst die geénderte Planung (insbes. Leistungsbeschreibung und
Nachtragsleistungsverzeichnis) zu tbergeben. Insbesondere vor diesem Hintergrund vereinbaren die
Parteien — vor allem zur Vermeidung etwaiger Behinderungen der bauausfiihrenden Unternehmen — dass
der Auftragnehmer sich verpflichtet, erforderliche Planungsleistungen (inklusive Nachtragsleistungs-
verzeichnis) fir etwaige vom Auftraggeber begehrte Anderungen des vereinbarten Werkerfolgs, fur
Anderungen zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs, Leistungsanderungen und / oder Zusatz-
leistungen im Zusammenhang mit den vom Auftraggeber abgeschlossenen Bau- und Werkvertragen
unverziglich zu erbringen.

Im Falle einer Anderung des mit dem Auftragnehmer vereinbarten Werkerfolgs / Vertragsziels durch den
Auftraggeber gem. 8§ 650gq Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b Abs. 1, S. 1, Nr. 1 BGB besteht diese Pflicht des
Auftragnehmers jedoch nur, sofern die Ausfiihrung der betreffenden Planungsleistungen fur den Auftrag-
nehmer auch zumutbar ist.

Die allgemeinen Leistungsverweigerungsrechte gem. § 275 Abs. 2 und 3 BGB bleiben von dieser Regelung
unberihrt.

Unzumutbarkeit

14.3.1 Die Parteien sind sich einig, dass ein etwaiger Einsatz von Nachunternehmern / Subplanern durch
den Auftragnehmer nicht zu Lasten des Auftraggebers geht.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei Abschluss seiner Nachunternehmervertréage sicherzu-
stellen, dass seine Nachunternehmer tber die fachlichen und personellen Kapazitaten verfugen,
um zuséatzliche und / oder geénderte Leistungen im Zusammenhang mit dem vom Auftragnehmer
zu erbringenden Leistungsbild fur das vertragsgegenstandliche Bauvorhaben zu erbringen.
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Der Auftragnehmer kann die Unzumutbarkeit der Ausfihrung einer vom Auftraggeber begehrten
Anderung gem. Ziff. 14.1.1 nicht deshalb gegeniiber dem Auftraggeber einwenden und die Aus-
fuhrung der betreffenden Leistung wegen Unzumutbarkeit verweigern, weil die Ausfiihrung dieser
Leistung fir einen etwaig vom Auftragnehmer beauftragten Subunternehmer unzumutbar ist, so-
weit sie fir den Auftragnehmer selbst zumutbar ist.

Der Auftragnehmer kann sich zudem insbesondere nicht darauf berufen, zur Erbringung von Leis-
tungen, die in einem engen fachlichen Zusammenhang mit den dem Auftragnehmer tibertragenen
Leistungen bzw. dem Leistungsbild stehen, nicht ausreichend qualifiziert zu sein, weil er diese
Leistungen mithilfe von Nachunternehmern / Subplanern erbringt.

Sollte die Ausfiihrung einer vom Auftraggeber begehrten zusatzlichen oder geénderten Leistung
(insbesondere die Ausfiihrung einer vom Auftraggeber begehrten Anderung des vereinbarten
Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele im Sinne von § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b
Abs. 1, S. 1 Nr. 1 BGB) fur den Auftragnehmer unzumutbar sein und der Auftragnehmer deshalb
nicht verpflichtet sein, die betreffende Leistung selbst auszufiihren, so verpflichtet sich der
Auftragnehmer, dies dem Auftraggeber unverziglich, spatestens binnen zweier Werktage nach
Zugang des Anderungsbegehrens des Auftraggebers, mitzuteilen.

Ferner verpflichtet sich der Auftragnehmer, fir den Fall, dass die Ausflihrung einer zusatzlichen
oder gednderten Leistung fur ihn unzumutbar sein sollte und er deshalb die betreffende Leistung
nicht selbst oder durch Nachunternehmer ausfihren sollte,

14.3.2.1 alle Handlungen vorzunehmen und zu unterlassen sowie samtlichen Mitwirkungs-
handlungen nachzukommen, die erforderlich sind, um die betreffende ge&nderte oder
zusatzliche Leistung durch einen vom Auftraggeber beauftragten Dritten ausfiihren zu
lassen. Hierzu gehort insbesondere auch — soweit dem Auftragnehmer vorliegend — die
unverzigliche Ubermittlung aller fur die Ausfuihrung der betreffenden Leistungen durch
einen Dritten notwendigen Informationen, Unterlagen und Planstande an den
Auftraggeber und zwar digital in bearbeitbarer Form, im Format .dwg sowie zusétzlich
im Format .pdf.

14.3.2.2 mit einem etwaig vom Auftraggeber mit der Ausfihrung der betreffenden Leistung
beauftragten Dritten zu kooperieren, seine Leistungen mit denen des Dritten zu
koordinieren und die von diesem Dritten erbrachten Leistungen in seine eigenen
Leistungen zu integrieren

14.3.2.3 dem Dritten auch schon vor Abnahme der Leistungen des Auftragnehmers etwaig
erforderliche Eingriffe in die Leistungen des Auftragnehmers zur Ausfiihrung der
betreffenden geanderten oder zuséatzliche Leistung zu gestatten und dem Dritten zu
gestatten, Veradnderungen an den Leistungen des Auftragnehmers vorzunehmen, die
zur Ausfiihrung der betreffenden gednderten oder zusatzliche Leistung erforderlich sind

14.3.2.4 etwaig gegeniber Dritten / Behérden erforderliche Bestatigungen tber die ordnungs-
gemale oder den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Ausfiihrung der
Leistungen, an deren Planung oder Uberwachung der Auftragnehmer im Rahmen der
ihm vertraglich Gbertragenen Leistungen mitgewirkt hat, einheitlich abzugeben, also
auch far die von einem etwaigen Dritten erbrachten Teile dieser Leistungen. Soweit
hierfir zuséatzliche Prifungen des Auftragnehmers erforderlich sein sollten, verpflichtet
sich der Auftragnehmer diese vorzunehmen und erhélt hierfir eine zusétzliche
Vergutung auf Basis des tatséachlich erforderlichen Stundenaufwands zu den vertraglich
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vereinbarten Stundenséatzen, wobei auch insoweit die vertraglich vereinbarten Abrech-
nungsmodalitaten fur Stundenlohnabrechnungen vom Auftragnehmer einzuhalten sind

14.3.2.5 auch die Objektiberwachung bei der baulichen Umsetzung der betreffenden
Planungsleistungen Dritter durchzuftihren, sofern der Auftragnehmer auch mit
Leistungen der Objektiiberwachung beauftragt ist. Soweit hierflr ein zusétzlicher
Aufwand auf Seiten des Auftragnehmers anfallt, erhalt der Auftragnehmer hierfir eine
zusatzliche Vergitung auf Basis des tatsachlich erforderlichen Stundenaufwands zu
den vertraglich vereinbarten Stundensétzen, wobei auch insoweit die vertraglich
vereinbarten Abrechnungsmodalitdten fir Stundenlohnabrechnungen vom Auftrag-
nehmer einzuhalten sind.

Die Verpflichtungen des Auftragnehmers gemaf Ziff. 14.3.2.4 und Ziff. 14.3.2.5 bestehen nicht,
soweit der Auftragnehmer nicht Uber die erforderliche Qualifikation zur Erfullung dieser Verpflich-
tungen verfigt oder diese Leistungen fur den Auftragnehmer unzumutbar sein sollten.

14.3.3 Soweit sich der Auftragnehmer darauf berufen sollte, dass die Ausfihrung einer begehrten
Anderung des vereinbarten Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele im Sinne von § 650q
Abs. 1 BGBi. V. m. 8§ 650b Abs. 1, S. 1 Nr. 1 BGB aus betriebsinternen Vorgangen fir ihn nicht
zumutbar sei, tragt der Auftragnehmer hierfir die Darlegungs- und Beweislast.

14.3.4  Soweit sich der Auftragnehmer darauf berufen sollte, dass die Ausfihrung einer begehrten
Anderung des vereinbarten Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele im Sinne von § 650q
Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b Abs. 1, S. 1 Nr. 1 BGB fur ihn aus anderen als betriebsinternen
Vorgangen nicht zumutbar sei, so tragt der Auftragnehmer auch hierfir die Darlegungs- und
Beweislast.

14.3.5 Die allgemeinen Leistungsverweigerungsrechte gem. 8 275 Abs. 2 und 3 BGB bleiben von den
Regelungen in Ziff. 14.3.1. bis 14.3.4. unberiihrt.

14.4 Anordnungsrecht des Auftraggebers

14.4.1 Sollte zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer streitig sein, ob dem Grunde nach eine
zusatzliche oder geénderte Leistung des Auftragnehmers vorliegt, so ist der Auftragnehmer —
unbeschadet seiner ohnehin bestehenden Leistungsverpflichtung soweit es sich um eine schon
vertraglich geschuldete Leistung handelt — jedenfalls auch dann verpflichtet, die betreffende
Leistung auszufiihren, wenn zuvor keine Einigung zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber
dartber, ob dem Grunde nach eine zusétzliche oder geanderte Leistung vorliegt, erzielt wurde,
sofern der Auftraggeber die Ausfihrung der betreffenden Leistung in Textform anordnet. Ein
Leistungsverweigerungsrecht des Auftragnehmers besteht in diesem Falle nicht.

Sollte es sich bei der vom Auftragnehmer daraufhin ausgefiihrten Leistung um eine geénderte
oder zusétzliche Leistung handeln, so erhalt der Auftragnehmer hierfiir eine zusatzliche Vergu-

tung unter den Voraussetzungen und nach MaRRgabe der Ziff. 14.5.

Es besteht jedoch Einigkeit, dass bloRe Konkretisierungen der vereinbarten Vertragsziele keine
geanderten oder zusétzlichen Leistungen des Auftragnehmers darstellen.
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14.5

14.6

14.4.2 Im Ubrigen richtet sich das Anordnungsrecht des Auftraggebers, fur den Fall, dass die Parteien
keine Einigung nach 8§ 650q Abs. 1 BGB i.V.m. § 650b Abs. 1 BGB erzielen kénnen nach 650q
Abs. 1 BGB i.V.m § 650b Abs. 2 BGB, wobei hiervon abweichend Folgendes vereinbart wird:

14.4.2.1 Die Frist von 30 Tagen gem. § 650q Abs. 1 BGBi. V. m. 8 650b Abs. 2, S. 1 BGB wird
auf 15 Tage verkiirzt, soweit der Auftraggeber eine Anderung des vereinbarten
Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele (8 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b Abs.
1, Nr. 1 BGB) begehrt.

14.4.2.2 Die Frist von 30 Tagen gem. § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. 650b Abs. 2, S. 1 BGB wird
auf 14 Tage verkiirzt, soweit der Auftraggeber eine Anderung zur Erreichung des
vereinbarten Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele (§ 6509 Abs. 1 BGBi. V. m.
8§ 650b, Abs. 1, Nr. 2 BGB) begehrt.

14.4.2.3 Fur den Fall, dass es bei Abwarten der verkiirzten Fristen gem. Ziff. 14.4.2.1 und
14.4.2.2 zu einer Stérung oder Behinderung des Planungs- oder Bauablaufs oder gar
einem Baustillstand kommt, wird die jeweilige Frist weiter, namlich auf 5 Tage verkuirzt.

14.4.2.4 Wenn nach den konkreten Umstanden davon auszugehen ist, dass keine Einigung nach
650q Abs. 1 BGB i.V.m § 650b Abs. 1 BGB erzielt wird oder eine solche Einigung
endgiltig gescheitert ist, ist die Frist gem. 6509 Abs. 1 BGB i.V.m § 650b Abs. 2, S. 1
BGB bzw. die Frist nach den Ziff. 14.4.2.1 bis 14.4.2.3 nicht abzuwarten. In diesen
Fallen entsteht das Anordnungsrecht des Auftraggebers gem. 650q Abs. 1 BGB i.V.m
§ 650b Abs. 2 BGB vielmehr sofort.

14.4.3. Daruber hinaus wird auf das Anordnungsrecht nach Ziff. 14.1.6. verwiesen.

Vergtitung von zusétzlichen und geénderten Leistungen

Soweit der Auftragnehmer zusétzliche oder geadnderte Leistungen erbringt, die vom urspriinglichen
Leistungssoll des Auftragnehmers nicht erfasst sind und auch nicht auf eigene Planungsversdumnisse des
Auftragnehmers, sondern auf eine vom Auftraggeber begehrte zusatzliche oder gednderte Leistung
(insbesondere die Ausfiihrung einer vom Auftraggeber begehrten Anderung des vereinbarten Werkerfolgs
/ der vereinbarten Vertragsziele im Sinne von 8 650q Abs. 1 BGBi. V. m. § 650b Abs. 1, S. 1 Nr. 1 BGB
oder einer vom Auftraggeber begehrten Anderung zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs / der
vereinbarten Vertragsziele im Sinne von § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b Abs. 1, S. 1 Nr. 2 BGB)
zuriickzufiihren sind, vereinbaren Auftraggeber und Auftragnehmer, dass sich die Vergitung des
Auftragnehmers fir solche zusatzlichen oder geanderten Leistungen auf Basis des fur die Ausfiihrung
dieser Leistungen tatsachlich erforderlichen Aufwands zu den vertraglich vereinbarten Stundensétzen
ermittelt. Auch im Ubrigen sind die vertraglich vereinbarten Abrechnungsmodalititen fiir Stunden-
lohnabrechnungen vom Auftragnehmer einzuhalten.

Abschlagsforderung des Auftragnehmers geméaR 8§ 650g Abs. 2 BGBi. V. m. § 650c Abs. 3, S. 1 BGB
Vorsorglich, fur den Fall, dass dem Auftragnehmer das Recht nach § 650q Abs. 2 i. V. m. § 650c Abs. 3,
S. 1 BGB uberhaupt zustehen sollte, vereinbaren Auftragnehmer und Auftraggeber Folgendes:

14.6.1  Soweit schon dem Grunde nach kein Anspruch des Auftragnehmers wegen einer zusatzlichen
oder geanderten Leistung besteht, besteht Einigkeit, dass 8§ 650c Abs. 3, S. 1 BGB keine
Anwendung findet.

Dies gilt auch soweit die Forderung des Auftragnehmers wegen der geanderten oder zusatzlichen
Leistung nicht prufbar ist.
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14.7

14.6.2

Die Moglichkeit des Auftragnehmers, 80 Prozent einer in einem Angebot nach § 650q Abs. 1 BGB
i. V. m. 8§ 650b Abs. 1, S. 2 BGB genannten Mehrvergitung als Abschlagszahlung gem. § 650q
Abs. 2 BGB i. V. m. § 650c Abs. 3, S. 1 BGB zu verlangen, besteht jedenfalls nur Zug-um-Zug
gegen Stellung einer Biirgschaft (nachfolgend ,Uberzahlungsbirgschaft* genannt) in Héhe von
110% der vom Auftragnehmer als Abschlagszahlung nach 8§ 650q Abs. 2 BGB i. V. m. § 650c
Abs. 3, S. 1 BGB verlangten Mehrvergiitung. Dies gilt nicht, soweit der Auftraggeber schriftlich
auf die Stellung einer solchen Uberzahlungsbiirgschaft verzichtet hat, wozu der Auftraggeber
berechtigt ist.

Diese Uberzahlungsbiirgschaft dient allein der Sicherung etwaiger Anspriiche des Auftraggebers
gegen den Auftragnehmer gem. 8§ 650q Abs. 2 BGBi. V. m. § 650c Abs. 3, S. 3 BGB. Die Biirg-
schaftsurkunde muss diesen Sicherungszweck ausdrticklich enthalten.

Die Uberzahlungsbirgschaft muss schriftlich, unbedingt, unwiderruflich und unbefristet sein und
durch ein in Deutschland zugelassenes Kreditinstitut oder eine in Deutschland zugelassene Ver-
sicherungsgesellschaft mit allgemeinem Gerichtsstand in Deutschland erfolgen. In der Uberzah-
lungsbiirgschaft muss die Einrede der Vorausklage ausgeschlossen sein. Die Uberzahlungsbiirg-
schaftsurkunde darf die Einschrankung enthalten, dass der Birge Zahlungen nur dann an den
Auftraggeber leisten muss, soweit der Auftragnehmer den Anspruch des Auftraggebers gem.
§ 650q Abs. 2 BGB i. V. m. § 650c Abs. 3, S. 3 BGB anerkannt hat oder der Auftragnehmer durch
vorlaufig vollstreckbares Urteil zur Riickzahlung und / oder Zahlung von Zinsen gem. § 650q Abs.
2BGBi. V. m. 8 650c Abs.3, S. 3 BGB verurteilt worden ist und die Voraussetzungen vorliegen,
unter denen die Zwangsvollstreckung begonnen werden darf. Die Uberzahlungsbiirgschaft muss
zudem die Erklarung des Birgen enthalten, dass die Anspriiche aus der Burgschaft nicht vor den
durch die Burgschaft abgesicherten Anspriichen verjahren, spatestens jedoch in einer Frist von
30 Jahren. Ferner hat die Uberzahlungsbiirgschaftsurkunde zu enthalten, dass nach Abschluss
des Burgschaftsvertrags geschlossene Vereinbarungen tber die Verjahrung der durch die Blirg-
schaft abgesicherten Anspriiche nur dann fir den Birgen bindend sind, wenn solche Vereinba-
rungen mit der schriftlichen Zustimmung des Biirgen erfolgen. Auf den Uberzahlungsbiirgschafts-
vertrag darf ausschlieBlich deutsches Recht anwendbar sein. Die Uberzahlungsbiirgschaftsur-
kunde muss zudem als Gerichtsstand fur séamtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit der
Burgschaft Frankfurt am Main bezeichnen.

Soweit der Sicherungsfall nicht mehr eintreten kann, ist die Uberzahlungsbiirgschaft vom Auf-
traggeber an den Auftragnehmer zuriickzugeben oder gegeniiber dem Biirgen zu enthaften.

Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer zudem die Ublichen Kosten — maximal aber die dem
Auftragnehmer tatséchlich entstandenen Kosten — der Uberzahlungsbiirgschaft der Biirgschafts-
summe pro Jahr zu erstatten, soweit die vom Auftragnehmer als Abschlagszahlung nach § 650q
Abs. 2 BGB i. V. m. § 650c Abs. 3, S. 1 BGB verlangte Mehrvergiitung fir die jeweiligen zusatz-
lichen oder geanderten Leistungen der Hohe nach berechtigt war. Der Auftragnehmer verpflichtet
sich insoweit, dem Auftraggeber einen Nachweis tiber die ihm fiir die Uberzahlungsbiirgschaft
entstandenen Kosten zu tibergeben.

Einstweiliges Verfugungsverfahren nach 8§ 650d

Da derzeit unklar ist, ob § 650d BGB entgegen dem Wortlaut des § 650q BGB auch fiir den Architekten-
und Ingenieurvertrag Anwendung findet, vereinbaren Auftraggeber und Auftragnehmer fir den Fall, dass
dem so sein sollte vorsorglich, dass in diesem Fall das Recht des Auftraggebers und Auftragnehmers den
Erlass einer einstweiligen Verfiigung nach § 650d BGB zu beantragen durch diese Vertragsbedingungen
nicht berthrt wird.
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14.8

15

151

15.2

15.3

15.4

Fortgeltung des Vertrages flur Nachtragsleistungen

Die Bedingung des Vertrages nebst dieser Zusétzlichen Vertragsbedingungen gelten auch fir Nachtrags-
leistungen.

Vereinbarungen zu einem Baubudget

Sollte zwischen den Parteien durch gesonderte vertragliche Abrede ein Baubudget fur die auszufiihrenden
Leistungen vereinbart sein, gelten die nachfolgenden Bestimmungen:

Der Auftragnehmer hat einen verbindlichen Kostenrahmen (Baubudget) als Kostenobergrenze
zwingend einzuhalten. Die Einhaltung dieses Baubudgets stellt eine Leistung des Auftragnehmers und
ein vereinbartes Vertragsziel dar, zu deren Erfillung der Auftragnehmer verpflichtet ist. Insoweit ist der
Auftragnehmer verpflichtet, seine eigenen Leistungen so zu erbringen, dass das Baubudget eingehalten
wird und auch gegentber den weiteren Projektbeteiligten auf die Einhaltung dieses Baubudgets
hinzuwirken.

Halt der Auftragnehmer das vorgegebene Baubudget (oder einzelne darin eingegangene Teilkosten mit
dem entsprechenden Teilbudget) auch bei strikter Beachtung des Gebotes der Wirtschaftlichkeit nicht
far auskdmmlich, so hat er den Auftraggeber dariiber (auch schon vor Baubeginn) schriftlich unter
Angabe der Griinde zu unterrichten und in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber und ggf. anderen
Projektbeteiligten Vorschlage zu erarbeiten, wie das Budget unter Einhaltung der weiteren vereinbarten
Vertragsziele eingehalten werden kann. Dabei hat der Auftragnehmer darzulegen, wie sich die
Verwirklichung der Vorschlage auf Qualitdten (insbesondere auch Wirtschaftlichkeit, spétere
Unterhaltung, Wartung und Betrieb) und Quantitaten sowie Termine und Fristen auswirken wirde.
Samtliche Kostenermittiungen missen nach der zum Vertragsschluss geltenden DIN 276 und der AVA-
Richtlinie (Anlage 2) erstellt werden.

Wird fur den Auftragnehmer erkennbar, dass die vereinbarten oder ermittelten und mit dem
Auftraggeber abgestimmten Baukosten der gewerk- und anlagenbezogenen Kostengruppen bei der
weiteren Verfolgung der bisherigen Planung oder nach dem Ergebnis der Ausschreibung einzelner
Gewerke nicht eingehalten werden (kénnen), so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverziglich
schriftlich hieriber sowie Uber die Grinde fir die Abweichung und die voraussichtlichen Mehrkosten zu
unterrichten, die Mehrkosten zu begrinden und sé&mtliche mdoglichen Handlungs- und
Planungsalternativen (Einsparungsmoglichkeiten) — madglichst unter Beibehaltung der vereinbarten
Vertragsziele — schriftlich aufzuzeigen. Die Verpflichtung des Auftragnehmers, den Auftraggeber auch
sonst auf mogliche Einsparungsmaglichkeiten hinzuweisen, bleibt davon unberthrt. Dies gilt auch, wenn
Anderungen des vereinbarten Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele, Zusatz- und Anderungs-
winsche des Auftraggebers zu einer Verteuerung zu fuhren drohen.

Der Auftraggeber ist zur Anpassung des vorgegebenen Kostenrahmens / Baubudgets verpflichtet, wenn
die von ihm freigegebene Planung dies erforderlich macht und er vom Auftragnehmer vor der Freigabe
der entsprechenden Planung auf die infolge der Planfreigabe das Baubudget tbersteigenden Kosten
schriftlich hingewiesen wurde oder wenn nach erfolgter Planfreigabe Planungsanderungen vom
Auftraggeber gefordert werden, die zu einer Ubersteigung des Baubudgets filhren. Der Auftragnehmer
hat auch insoweit auf die veranderten Kostenauswirkungen unverzuglich hinzuweisen.
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16

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

17

171

Abrechnung, Zahlungspflicht des Auftraggebers

Das Honorar fir die beauftragten Leistungen wird fallig, wenn der Auftraggeber die Leistungen des
Auftragnehmers abgenommen hat oder die Abnahme nach § 641 Abs. 2 entbehrlich ist und der
Auftragnehmer dem Auftraggeber eine priffahige Honorarrechnung fur diese Leistungen tberreicht hat.

Abschlagszahlungen koénnen zu den vereinbarten Zeitpunkten oder in angemessenen zeitlichen
Abstanden fir nachgewiesene Leistungen gefordert werden. Ab Beginn der Leistungen der
Leistungsphase 5 i. S. d. HOAI kénnen Abschlagszahlungen vierteljahrlich fir nachgewiesene
Leistungen angefordert werden.

Abschlagsforderungen des Auftragnehmers sind féllig 30 Tage nach Zugang der entsprechenden prif-
fahigen Abschlagsrechnung. Die Ausfiihrung der abgerechneten Leistungen ist hierbei durch eine Auf-
stellung nachzuweisen, durch die eine rasche und sichere Beurteilung der Leistung ermdglicht wird.

Die Schlusszahlung ist alsbald nach Prifung und Feststellung der vom Auftragnehmer bergebenen
pruffahigen Schlussrechnung zu leisten, spatestens 30 Tage nach deren Zugang im Original beim
Auftraggeber. Die Priifung der Schlussrechnung ist nach Mdoglichkeit zu beschleunigen.

Ist der Auftragnehmer mit mehr als zehn Objekten im Sinne der HOAI beauftragt, so betragt die Frist fir
die Prifung der Schlussrechnung und Falligkeit der Schlusszahlung abweichend vom vorstehenden
Absatz 60 Tage anstatt 30 Tagen.

Ein Zurtckbehaltungsrecht des Auftraggebers wegen mangelhafter Leistung bleibt unberihrt.
Nachforderungen nach einer erteilten Schlussrechnung sind ausgeschlossen, wenn der Auftraggeber
hierauf entsprechende Zahlungen geleistet hat und er davon ausgehen durfte, dass der Auftragnehmer
mit der Schlussrechnung eine endgtiltige Bewertung und Abrechnung seiner Leistungen vorgenommen
hat.

Kindigung des Vertrages durch den Auftraggeber

Ein wichtiger Grund, der den Auftraggeber zur aul3erordentlichen Kiindigung des Vertragsverhaltnisses
berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn

17.1.1 eine Uberschreitung von Zwischen- oder Fertigstellungsterminen durch den Auftragnehmer

schuldhaft verursacht worden ist und der Auftraggeber den Auftragnehmer zuvor erfolglos eine
angemessene Frist zur Abhilfe unter Androhung der aul3erordentlichen Kindigung fir den Fall
der Fristversdumung gesetzt hat oder

17.1.2  der Auftragnehmer einen vertraglich vereinbarten Beginntermin schuldhaft nicht einhalt und mit

der Ausfuhrung seiner Leistungen auch innerhalb einer vom Auftraggeber gesetzten
angemessenen Frist zur Abhilfe unter Androhung der auRerordentlichen Kiindigung fir den Fall
der Fristversdumung nicht beginnt oder

17.1.3 das Vertrauensverhéltnis zwischen den Parteien auf Grund nach Vertragsschluss eingetretener

Umstande erheblich gestort ist, oder andere tatsichliche Umsténde vorliegen, auf Grund derer
dem Auftraggeber ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zugemutet werden kann oder

17.1.4  der Auftragnehmer seine Zahlungen i.S.d. § 17 Abs. 2 InsO eingestellt hat oder
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17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.1.5 der Auftragnehmer die Eréffnung des Insolvenzverfahrens Uber sein Vermégen beantragt hat

oder

17.1.6 das Insolvenzverfahren tber das Vermdgen des Auftragnehmers eréffnet oder die Erdffnung

mangels Masse abgelehnt wird

17.1.7 die Leistungsfahigkeit des Auftragnehmers aus anderen Griinden so beeintrachtigt ist, dass ein

Vertrauen in seine Mdglichkeit zur vertragsgerechten Erfillung nicht mehr besteht und der
Auftraggeber dem Auftragnehmer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Abhilfe unter
Androhung der aul3erordentlichen Kiindigung fur den Fall der Fristversaumung gesetzt hat oder

17.1.8 der Auftragnehmer auf Anforderung die verlangte Berufshaftpflichtversicherung nicht nachweist

bzw. der Versicherungsschutz nicht weiter fortbesteht und der Auftraggeber dem Auftragnehmer
zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Abhilfe unter Androhung der auf3erordentlichen
Kindigung fir den Fall der Fristversdumung gesetzt hat oder

17.1.9 die beteiligten Behorden die geplante Malinahme nicht genehmigen oder

17.1.10 das vertraglich vereinbarte Gesamtbudget fur das Projekt unter Beriicksichtigung der weiteren

Vertragsziele nicht eingehalten werden kann.

Wird der Vertrag aus einem wichtigen Grund gekiindigt, so sind nur die bis dahin tatsachlich
vertragsgemal} erbrachten Leistungen, soweit sie von dem Auftraggeber verwertet werden kdnnen, zu
verguten. Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben davon unberihrt.

Die Kindigung des Auftraggebers kann auf einen abgrenzbaren Teil der vom Auftragnehmer
geschuldeten Leistungen beschrankt werden (Teilkiindigung).

Auftragnehmer und Auftraggeber sind insoweit einig, dass als ein solcher abgrenzbarer Teil zumindest
samtliche dem Auftragnehmer beauftragten Leistungen einer Leistungsphase im Sinne der HOAI
insgesamt anzusehen sind. D.h. jedenfalls alle dem Auftragnehmer beauftragten Leistungen der
Leistungsphase 3 im Sinne der HOAI stellen zum Beispiel einen abgrenzbaren Teil der vom
Auftragnehmer geschuldeten Leistungen dar, sofern der Auftragnehmer z. B. mit den Leistungen der
Leistungsphasen 1 bis 4 im Sinne der HOAI beauftragt ist, so dass der Auftraggeber — sofern die
weiteren Voraussetzungen hierfur vorliegen — in diesem Fall berechtigt wéare, eine Teilkiindigung
beschrankt auf die dem Auftragnehmer beauftragten Leistungen der Leistungsphase 3 im Sinne der
HOAI zu erklaren.

Ob dartiber hinaus auch einzelne Grundleistungen einer Leistungsphase im Sinne der HOAI als
abgrenzbarer Teil der vom Auftragnehmer geschuldeten Leistungen anzusehen sind, ist einer
Einzelfallbetrachtung vorbehalten.

Der Auftragnehmer hat im Falle einer ordentlichen Kiindigung gem. § 648 BGB keinen Anspruch auf
entgangenen Gewinn, soweit ihm im zeitlichen Zusammenhang mit der Kiindigung (binnen 2 Monaten
nach Wirksamwerden der Kiindigung) Ersatz— oder Nachtragsauftrag angeboten wird.

Die Kiundigung bedarf der Schriftform.

Ist der Vertrag durch Kindigung beendet, haben beide Parteien seine Abwicklung nach Méglichkeit zu
fordern und die ndtigen Auskinfte zu erteilen.
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19.1

Sollte ein Fall des § 650p Abs. 2 BGB vorliegen, vereinbaren Auftragnehmer und Auftraggeber, dass
das Kindigungsrecht des Auftraggebers gem. § 650r Abs. 1 BGB nicht vor Ablauf von 8 Wochen
erlischt. Insoweit ist der Besonderheit Rechnung zu tragen, dass der Auftraggeber nach Vorlage der
Unterlagen gem. 8§ 650p Abs. 2 BGB diverse Gremien einzubinden hat, um zu entscheiden, ob das
vertragsgegenstandliche Projekt realisiert wird oder nicht.

Kundigung durch den Auftragnehmer
Der Auftragnehmer kann den Vertrag nur aus wichtigem Grunde kiindigen.

Die Kundigung ist schriftich zu erklaren. Sie ist erst zulassig, wenn der Auftragnehmer dem
Auftraggeber ohne Erfolg schriftlich eine angemessene Frist zur Vertragserfillung gesetzt und erklart
hat, dass er nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag kindigen werde. In dem
Kindigungsschreiben sind — zur Wirksamkeit der auRerordentlichen Kiindigung — die maf3gebenden
tatséchlichen Umsténde darzulegen, auf welche der Auftragnehmer seine aul3erordentliche Kiindigung
stutzt.

Ein etwaiges aul3erordentliches Kindigungsrecht des Auftragnehmers wegen eines etwaigen
Zahlungsverzugs des Auftraggebers besteht frihestens nach Ablauf einer dem Auftraggeber erfolglos
gesetzten 3-woéchigen schriftlichen Nachfrist des Auftragnehmers zur Zahlung der falligen, jedoch vom
Auftraggeber nicht gezahlten Vergitung, sofern der Auftragnehmer gleichzeitig erklart hat, dass er den
Vertrag nach Ablauf der dem Auftraggeber gesetzten Nachfrist zur Zahlung der offenen Vergitung
kindigen werde.

Dariiber hinaus ist ein etwaiges aul3erordentliches Kiindigungsrecht des Auftragnehmers wegen eines
Zahlungsverzugs des Auftraggebers jedenfalls bis zum Ablauf eines Zeitraums von 2 Wochen nach
Beendigung eines etwaigen einstweiligen Verfigungsverfahrens gemafld § 650d BGB — soweit dieses
entgegen 8 650 BGB auch fur Architekten- und Ingenieurvertrdge Anwendung finden sollte —
ausgeschlossen, soweit es sich um ein einstweiliges Verfigungsverfahren Uber die
Verglitungsanpassung gem. 8 650q Abs. 2 i. V. m. 8 650c BGB handeln sollte und der Auftraggeber
dieses einstweilige Verfigungsverfahren innerhalb der vertraglichen Zahlungsfrist fir die betreffende
Abschlagszahlung eingeleitet hat.

Sollte ein Fall des § 650p Abs. 2 BGB vorliegen, vereinbaren Auftragnehmer und Auftraggeber, dass
die angemessene Frist nach § 650r Abs. 2 BGB nicht unter 8 Wochen betragt. Auch insoweit ist der
Besonderheit Rechnung zu tragen, dass der Auftraggeber nach Vorlage der Unterlagen gem. 8§ 650p
Abs. 2 BGB diverse Gremien einzubinden hat, um zu entscheiden, ob das vertragsgegenstandliche
Projekt realisiert wird oder nicht.

Berufshaftpflicht des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung nachzuweisen und bis zum Ablauf
der Verjahrungsfristen aufrecht zu erhalten. Die jeweiligen Deckungssummen dieser Versicherung
mussen, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, mindestens betragen:

far Schaden am Objekt fur Sach- und Vermodgensschaden: 1.250.000 Euro, 2-fach maximiert p. a.
fur Personenschaden: 5 Mio. €, 2-fach maximiert p. a.
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Der Auftragnehmer hat den Versicherungsschutz durch Vorlage einer Police oder
Versicherungsbestéatigung spatestens innerhalb von 2 Wochen nach Vertragsabschluss nachzuweisen,
aus der sich der Bestand und die Hohe der Versicherung nebst Versicherungsnummer ergeben. Der
Auftragnehmer ist zur sofortigen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit der Versicherungsschutz in der
vereinbarten Hohe nicht mehr besteht oder in Frage gestellt ist. Dies gilt auch, sofern die pro
Versicherungsjahr zur Verfiigung stehenden Deckungssummen aufgebraucht sind oder werden.

Der Auftragnehmer hat erst dann einen Anspruch auf Leistungen des Auftraggebers, wenn er diesem
das Bestehen des Versicherungsschutzes nachgewiesen hat.

Der Auftraggeber kann Zahlungen auch von dem Nachweis des Fortbestehens des Versicherungs-
schutzes abhangig machen.

Bei Arbeitsgemeinschaften muss Versicherungsschutz in dem in Ziff. 19.1 genannten Umfang fir alle
Mitglieder bestehen. Fir die von ihnen zu erbringenden Tétigkeiten haben auch Dritte, Subunternehmer
oder freie Mitarbeiter, ausreichenden Versicherungsschutz nachzuweisen.

Urheberrecht

Der Auftragnehmer wird aufgrund des vorliegenden Vertrags Planungen und sonstige Leistungen fur das
Projekt erbringen [nachfolgend zusammen ,Arbeitsergebnisse”]. Diese Arbeitsergebnisse sowie die hier-
nach zu errichtenden baulichen Anlagen kdnnen gegebenenfalls (urheberrechtlich) schutzfahig sein. Der
Auftraggeber méchte die Arbeitsergebnisse des Auftragnehmers sowie die hiernach zu errichtenden bau-
lichen Anlagen unter Ausschluss eines jeden Dritten dauerhaft fiir das vertragsgegenstandliche Bauvorha-
ben, mdglicherweise auch in gednderter Form, etwa aufgrund von wirtschaftlichen Erwagungen, verwen-
den und/oder diese Rechte auf Dritte Ubertragen. Der Auftraggeber hat insgesamt nur ein bestimmtes
Budget zur Verfigung, so dass es fur den Auftraggeber von besonderer Bedeutung ist, auch im Hinblick
auf etwaige Urheberrechte des Auftragnehmers abschlieRende Regelungen fur die komplette Nutzungs-
dauer der Arbeitsergebnisse des Auftragnehmers zu treffen. Dies vorausgeschickt, vereinbaren Auftragge-
ber und Auftragnehmer Folgendes:

Mit Abschluss dieses Vertrages Ubertragt der Auftragnehmer die ihm an seinen Leistungen sowie den
hiernach zu errichtenden baulichen Anlagen nach dem Urheberrechtsgesetz zustehenden Nutzungs-
rechte ausschlie3lich und unwiderruflich sowie raumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschrankt auf den
Auftraggeber. Mit der Zahlung der festgelegten Vergiitung ist die Ubertragung der Nutzungsrechte
abgegolten. Der Auftraggeber kann die ihm tbertragenen Nutzungsrechte auch ohne Zustimmung des
Auftragnehmers Dritten einrdumen oder an sie Ubertragen.

Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, jegliche Unterlagen, die fir die im Vertrag genannten Leistungen
erstellt wurden, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers flir andere Zwecke als die
konkrete MalRnahme =zu verwenden, an Dritte weiterzugeben oder zu verdffentlichen. Eine
Zuwiderhandlung verpflichtet den Auftragnehmer zum Schadensersatz.

Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers die
beauftragten Leistungen und die daraus resultierende Baumal3nahme bildlich wiederzugeben oder
solche Bilder zu verdffentlichen. Eine Zuwiderhandlung verpflichtet den Auftragnehmer zum
Schadensersatz.

Sofern der Auftragnehmer die vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers erhalten hat, ist er
verpflichtet sich, die in Ziffer 3 und 4 genannten Unterlagen und Bildnisse nur mit Namensangabe des
Auftraggebers weiterzugeben oder zu verdffentlichen.
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22

22.1
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Der Auftraggeber darf Unterlagen und sonstige Leistungen des Auftragnehmers fir das
vertragsgegenstandliche Gebaude ohne Mitwirkung des Auftragnehmers, unter Wahrung seiner
eventuellen Urheberpersonlichkeitsrechten, nutzen und &ndern. Dies gilt auch fur das fertige Bauwerk.

Der Auftragnehmer hat nach Bauende die zur Baudurchfiihrung bendtigten Unterlagen an den
Auftraggeber herauszugeben. Gegen diesen Herausgabeanspruch steht dem Auftragnehmer kein
Zurtickbehaltungsrecht zu.

Die vorstehenden Regelungen dieser Ziff. 20 gelten auch im Falle vorzeitiger Beendigung des
vorliegenden Vertragsverhaltnisses durch Kindigung, Aufhebung oder auf sonstige Weise sowie fir
den Fall, dass der Vertrag ein Stufen- oder Abrufvertrag ist und der Auftraggeber nicht samtliche in dem
Vertrag genannten Leistungen beauftragt bzw. abruft. Der Auftraggeber ist in diesem Fall berechtigt, die
Arbeitsergebnisse des Auftragnehmers ohne Mitwirkung des Auftragnehmers und ohne Zahlung eines
weiteren Nutzungsentgeltes, mit oder ohne Hinzuziehung eines Dritten weiter zu nutzen, zu ergénzen,
zu andern, zu vervielfaltigen, zu verdéffentlichen und zu Gbertragen und insbesondere das Bauvorhaben
fertigzustellen. Die vorstehenden Rechte dieser Ziffer kann der Auftraggeber auch auf einen Dritten
Ubertragen, der die weiteren Planungsleistungen Ubernimmt. Der Auftragnehmer stimmt der
Ubertragung bereits jetzt zu.

Geheimhaltung, Eigentum

Alle Zeichnungen, Angaben, Systeme, Betriebsverfahren, Zahlen, Abbildungen und sonstigen
Informationen, gleich welcher Art und welchen Ursprungs, die dem Auftragnehmer in Verbindung mit
diesem Vertrag Ubergeben werden oder zur Kenntnis gelangen, sind von ihm streng vertraulich zu
behandeln und bleiben Eigentum des Auftraggebers.

Sie durfen vom Auftragnehmer ohne Einwilligung des Auftraggebers weder kopiert, verdffentlicht oder
Dritten zuganglich gemacht werden, noch zu einem anderen als dem in diesem Vertrag festgelegten
Zweck benutzt werden. Der Auftragnehmer wird sein Personal dementsprechend anweisen und
verpflichten.

Der Auftragnehmer wird unaufgefordert alle Unterlagen, Datentrager usw. mit Beendigung der
Abwicklung des Vertrages an den Auftraggeber zurtickgeben.

Alle Zeichnungen, Berechnungen, Daten und sonstigen Arbeitsergebnisse, die der Auftragnehmer im
Rahmen dieses Vertrages anfertigt, unterliegen dem unumschrénkten Eigentums- und Verfligungsrecht
des Auftraggebers ohne einen zusatzlichen Vergitungsanspruch.

Arbeitsgemeinschaften (ARGE)

Arbeitsgemeinschaften haben dem Auftraggeber ein zur Vertretung berechtigtes (‘federfihrendes")
Mitglied zu benennen und auf dessen Anfordern eine schriftliche Vollmacht auszustellen.

Das federfihrende Mitglied ist berechtigt, die Arbeitsgemeinschaft im Namen und fir Rechnung der
Mitglieder zu vertreten. Beschrankungen seiner Geschaftsfihrungsbefugnis, die im Verhéltnis der
Arbeitsgemeinschaftsmitglieder zueinander festgelegt sind, schréanken die Vollmacht gegeniiber dem
Auftraggeber nicht ein.

Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fur den Auftraggeber ausschliel3lich an das federfihrende
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auf ein von ihm zu benennendes Konto oder nach dessen schriftlicher
Weisung an Dritte geleistet.
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24

AbschlielRende Bestimmungen

Der Auftragnehmer ist nur zu einer Aufrechnung mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten
Forderungen berechtigt.

Der Auftragnehmer kann seine Forderungen gegen den Auftraggeber nur mit dessen schriftlicher
Zustimmung abtreten.

Fur die vertraglichen Beziehungen gilt ausschlie3lich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Als Erfullungsort gilt — vorbehaltlich abweichender individualvertraglicher Vereinbarungen - Frankfurt
am Main.

Soweit der Auftragnehmer Vollkaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des
offentlichen Rechts oder o6ffentlich-rechtliches Sondervermégen ist, ist Frankfurt am Main
ausschliel3licher Gerichtsstand fiur alle sich aus dem Vertragsverhaltnis unmittelbar oder mittelbar
ergebenden Streitigkeiten.

Streitfragen berechtigen die Parteien nur insoweit ihre Mitwirkung an der Vertragserfillung einzustellen,
als ihnen auf Grund vertraglicher oder gesetzlicher Vorschriften ein Zuriickbehaltungsrecht zusteht.

Sofern einzelne Bestimmungen des Vertrages rechtsunwirksam sind oder werden, wird die Wirksamkeit
der ubrigen Vertragsbestimmungen hierdurch nicht berdhrt. Fur diesen Fall verpflichten sich die
Vertragsparteien, die unwirksamen Bestimmungen durch rechtlich zuldssige Vereinbarungen zu
ersetzen. Entsprechendes gilt beim Vorhandensein von Vertragsliicken.

Anderungen und Erganzungen des Vertrages bediirfen der Schriftform.

Der Auftragnehmer verzichtet auf die Geltendmachung von etwaigen Anspriichen gemal3 § 650e BGB,
sofern der Auftraggeber entsprechende anderweitige Sicherheit, z. B. durch Bankbtirgschaft stellt.

Anlagen

Folgende Anlagen sind Bestandteile der Vertragsbedingungen:

Anlage 1: CAD-Richtlinie des Auftraggebers, in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung
Anlage 2: AVA-Richtlinie des Auftraggebers, in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung
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Handhabung der CAD-Richtlinie

Die CAD-Richtlinie, ist immer in der aktuellen Version zu ben

utzen.

Name Org. Einheit Signatur
Gepriift Rabenau NT5.03 r33
Freigegeben Klzer NT5 K M 8 2 amal S OV

2
L,
-FFM.DE

Dokument zu

Datum: 2023.03.29 13:43:25 +02'00"

Versionsstand der Richtlinie fur die CAD-Bearbeitung bei der VGF

Datum Anderung Name Version

Kapitel 5.2 angepasst Ro 1.1

Kapitel 1, 2 und 3.2 angepasst, Kapitel 5.7 bis 5.14 ergénzt Ro 1.2
09.03.09 | Richtlinie Komplett Uberarbeitet Ra/Ro 1.3
18.05.09 | Richtlinie Teil B ergénzt Ra/Ro 1.4
09.10.09 | Verzeichnisstruktur aktualisiert / Musterprojekte hinzugefiigt (3.4) Ra 15
07.04.20 | Allgemeine Aktualisierung der Richtlinie Sto 1.6
10.05.21 | Erweiterung auf .dwg Format 3.2 / Anpassung Datentrager 3.1 Sto 1.7
31.01.23 | Organisationsbezeichnungen und Kapitel 3.2 aktualisiert Ra 1.8
23.03.23 E;epui;tglbggIgﬁggggs\étertraullchkeltsstufe hinzugefigt, Ra 19

Anhangdokumentation

Version Beschreibung Datum
1.5a Ebenen im Gewerk TOP angepasst 04.02.2011
1.5a Plannummernhandbuch erweitert 17.03.2011
1.5a VGF_Linien.rsc erweitert 17.03.2011
1.5a Ebenden der Gewerke FTP, FTB und ALL angepasst 11.05.2011
1.5a Zellbibliothek ,VGF_Stempel_Externe.cel* hinzugefugt 11.05.2011
1.5a Plannummernhandbuch erweitert 26.05.2011
1.5b Erweiterungen des Standards fiir samtliche Gewerke 26.06.2013
1.5¢ Anpassungen der Text und BemalRungsstile, Fahrleitung neu erstellt | 17.10.2014
1.5¢ Gewerke GBE, GPL Vermessungsdaten erweitert 11.11.2016
1.5¢ Gewerke FLB, FLP, FLD Erganzung der Zellbibliotheken: 11.08.2017

VGF_FL_Beschriftung.cel, VGF_FL_Mast.cel, VGF_FL_Mast_Nr.cel

und zusatzl. Umbenennung von: ,VGF_FL_Mast_Nr.cel* in

~VGF_FL_M_W_S Nr.cel
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

A Allgemeiner Teil

1 Allgemein

Die vorliegende ,Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung” dient nachfolgenden
Zwecken:

o allgemeine organisatorische und EDV-technische Richtlinien fiir den CAD-
Datenaustausch zwischen Vertragspartner und VGF festzulegen.

o spezifische Richtlinien der VGF fur bestimmte Anwendungen (z.B. im Bereich
Planung, Architektur, Hochbau, Vermessung, usw.) verbindlich zu beschreiben.

o Die Erstellung bzw. Bearbeitung solcher Dateien nach den Vorgaben der VGF zu
ermoglichen

Die vorliegende ,Richtlinie fiur die interne und externe CAD-Bearbeitung” gibt konkrete Vorgaben
vor, die bei der Erstellung bzw. Bearbeitung von digitalen Daten einzuhalten sind.

Die ,Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung” dient als Grundlage fiir die
Leistungsabnahme und ist immer in der aktuellen Version zu benutzen. Des Weiteren gilt die
CAD-Richtlinie die zum Zeitpunkt, einer Vertragsunterzeichnung (oder anliches) Aktualitat
besessen hatte. Eine neuere/liberholte Version der CAD-Richtlinie muss wahrend eines laufenden
Projektes, einer laufenden MalRnahme, nicht adaptiert werden.

Die Vorgaben dieser Richtlinie werden Vertragsbestandteil.

Die nachfolgenden Regelungen dienen dazu, eine reibungslose Dateniibernahme der
Vertragspartner in ein einheitliches Bestandswerk der VGF zu gewahrleisten.

2 Organisation
2.1 Richtlinie

Fir die fachliche und technische Verantwortung dieser Richtlinie ist auf Seiten der VGF der GB
NT5 zustandig.

Stadtwerke VerkehrsGesellschaft

Frankfurt am Main mbh

Geschaftsbereich NT5.03 Infrastrukturdatenmanagement
Herr Rabenau

Kurt-Schumacher-Str. 8

60311 Frankfurt am Main

Fir allgemeine Rickfragen stehen Ihnen
Herr Rabenau (Tel.: 0151 20901783, E-Mail: d.rabenau@vgf-ffm.de),
oder
Herr Mehnert (Tel.: 0175 8428044, E-Mail: j.mehnert@vgf-ffm.de) zur Verfligung.

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

2.2 Datenaustausch und fachspezifische Fragen

Bei Vergabe eines Projektes werden fachkundige Mitarbeiter als Ansprechpartner vom
Auftraggeber sowie vom Auftragnehmer benannt und schriftlich in den Vertragsunterlagen

dokumentiert.

2.3 Leistungsabnahme

Die Prifung der Daten erfolgt bei der VGF in zwei Stufen:

Die Prifung der Dateien auf formale Einhaltung der ,Richtlinie fur die interne und
externe CAD-Bearbeitung” wird mit automatischen Prifroutinen durchgefihrt.

Die fachliche Prifung des Inhalts der Dateien wird durch Mitarbeiter der
Fachabteilungen der VGF durchgefiuihrt. Dies kdnnen z.B. Projektleiter (PL) oder

Arbeitspaketverantwortliche (APV) sein.

Bei Beanstandungen wird der Vertragspartner schriftlich Giber die Art der Beanstandungen
informiert (eventuell vorhandene Fehlerprotokolle werden beigefugt).

Ist es dem Vertragspartner nicht mdglich, die Voraussetzungen fur einen fehlerfreien
Datenaustausch zu schaffen, hat die VGF das Recht entweder den Vertrag zu kiindigen, oder die
Aufbereitung der Daten auf Kosten des Vertragspartners von einem Dritten ausfihren zu lassen.

24 Eigentum und Urheberrecht und Copyright

Die VGF stellt die zur ordnungsgemafen Vertragserfullung notwendigen Daten dem
Vertragspartner auf Datentrager zur Verfigung. Nach Vertragsbeendigung ist der
Vertragspartner verpflichtet die Daten zu I6schen. Eine Zuwiderhandlung verpflichtet
den Vertragspartner zu Schadensersatz.

Der Vertragspartner erhalt die Nutzung zum Zweck der Vertragserfillung. Jede
anderweitige Nutzung ist untersagt.

Der Vertragspartner verpflichtet sich insbesondere, die ihm zur Verfligung gestellten
Daten nicht fur eigene oder fremde Zwecke weiter zu verwenden, an Dritte
weiterzugeben oder sonst zuganglich zu machen, zu andern oder zu veréaufRern,
sowie zu vergffentlichen oder zu vervielféltigen.

Der Vertragspartner Ubertragt der VGF unentgeltlich das unwiderrufliche,
unbeschrénkte, ausschlief3liche und tGbertragbare Nutzungsrecht im Sinne der 88 31
ff. Urheberrechtsgesetz an den zu erbringenden Daten und willigt unwiderruflich und
unentgeltlich in kiinftige Anderungen der Daten ein.

Fremdverwendete Materialien (Bilder, Karten, Texte etc.) bedirfen eines
Quellverweises.

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

3 Vorgaben
3.1 EDV-technische Vorgaben

Nachfolgend werden die von der VGF akzeptierten Datentréger, Betriebssysteme und
Speicherformate aufgefihrt. Weitere akzeptierte Speicherformate, die in bestimmten
Anwendungen (z.B. Architektur, Trassierung, usw.) erlaubt bzw. vorgeschrieben werden, sind in
den entsprechenden Kapiteln angegeben.

Datentrager: Mail, Zertificon SecureHub
Betriebssystem: Windows 10 mit aktuellen Servicepacks
Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

3.2 Eingesetzte Software und Datenformat

Die VGF setzt bei der Erstellung der CAD-Daten Software auf Grundlage der CAD-Plattformen
MicroStation aus dem Hause Bentley Systems sowie AutoCAD von Autodesk ein.

Die CAD-Plattform ist MicroStation in der Version: 10.x Connect Edition

Fir Trassierungsaufgaben wird das Programmpaket Rail Track in der Version 8.11x
aus dem gleichem Hause benutzt.

Damit die Unternehmensstandards der VGF im CAD/Engineering betreffend der
Zeichnungsinhalte nicht nur eingehalten, sondern auch verifiziert werden kénnen,
wird die Softwarelésung CADconform der Corporate Montage Europe GmbH
verwendet. Die Losung erzeugt aus dem VGF-Standard eine Erfassungsoberflache,
so dass interne und externe Fehleingaben ausgeschlossen werden kdnnen. Fir den
Vertragspartner kann die VGF die Standards im CADconform-Format (Dictionaries)
zur Verfugung stellen. Die Softwareldsung selbst, kann bei Bedarf von Corporate
Montage erworben werden und lauft fur die Vertragspartner unter der Bezeichnung
CADconform CE (Consultans Edition). Zeitintensive Fehlerkorrekturen, die manuelle
Zusammenstellung der Umgebung und eine aufwandige sowie mdgliche
fehlerbehaftete Erfassung mit MicroStation - Befehlen, werden somit effektiv
umgangen.

Fir die Analyse und Auswertung von Fahrzeugmanévern an Kreuzungen,
Bushaltestellen usw. wird das Programm AutoTurn aus dem Hause
TransoftSolutions eingesetzt.

Fir die Fahrleitungsplanung wird die Software GA-wire MS der Firma GAH
Anlagentechnik Heidelberg GmbH eingesetzt.

Das zu liefernde Datenformat fur CAD-Zeichnungen ist DGN, in der Version 8.x oder 10.x
(Connect Edition). Das DWG Format kann fur die Systemtechnik, Architektur, TGA und Licht &
Kraft bei NT5.032 Datenmanagement beantragt werden. Abweichende Datenformate sind nicht

zugelassen.

Die Trassierungsdaten sind nur in dem Datenformat ALG, in der Version 8.11x zugelassen.

Die Standarddokumentationen zur Einhaltung des Standards werden als Microsoft Excel 2013
Format und als Adobe Reader-Datei (PDF) ausgegeben.

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

3.2.1

PDF-Dokumente werden mafistabsgerecht in der gleichen Blattgrof3e wie die Plandatei erzeugt.

Erstellen von PDF-Dateien

Bei der Generierung der PDF-Dokumente muss darauf geachtet werden, dass keine

Dokumenteneinscharnkungen aktiviert sind und dass die Ausrichtung zur dazugehdrigen Ansicht

dargestellt wird. Zusatzlich muss eine Suche als auch Selektion von Texten moglich sein.

Falsch — Plan gedreht und/oder wei3e Rander wegen falscher Blattgrol3e

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

3.3 Komprimierungsprogramme

Ein eventueller Einsatz von Komprimierungsprogrammen ist vorher mit der VGF abzusprechen.

3.4 Verzeichnisstruktur

e Die Unterverzeichnisstruktur der von der VGF gelieferten Dateien darf nicht
verandert werden, wahrend das Stammverzeichnis frei wahlbar ist.

¢ Die Dateien dirfen innerhalb dieser Verzeichnisstruktur nicht verschoben werden.

Der Grund daflr ist, dass die von der VGF bearbeiteten Dateien nach der Abnahme in die VGF-
Verzeichnisstruktur eingespielt werden. Die ordnungsgemale Referenzierung ist aber nur dann
gewabhrleistet, wenn die Unterverzeichnisstruktur der VGF eingehalten ist.

Muster Projektordner fur Streckenbezogene Plane = _Strecke-Muster

Muster Projektordner fir Liegenschaftbezogene Plane = _Liegenschaften-Muster

[ GA\CADProjektel Strecke_100%_Stecke-MusteriMasteriHSEHF

x Mame

= 23 Strecke_100 Al Dde
= |7) _Stecke-Muster i [

= 173 Master s
E ) Es Das
1T FM
@ D) Fw
=R

) de
I i
HiDls
2 O i i
# I HEA
[# [ HBD

IC) HFs

I HEB

) HPEB

i) HPs

1 |3 HsD

) HWD
# |5 PHE
LK

[ () Messdaten

+ () Plaene

B ) Rail

[ 3

[+

__'_"'
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

Datentibernahme bei der VGF
Samtliche Dateien die seitens des Vertragspartners bearbeitet wurden sind zu benennen, da nur
geanderte Dateien nach erfolgreicher Datenprufung und Abnahme in den Datenbestand der VGF

tibernommen werden. Die zusatzlich zur Auftragserfullung mitgelieferten Daten werden nicht
tbergeben.

4 Koordinatensysteme

4.1 Allgemein

Bei dem Bezugsystem wird zwischen geodéatischen und lokalen Koordinatensystem unterschieden.

4.2 Geodatisches Koordinatensystem

Das geodatische Bezugssystem ist das Gaul3-Kriiger-Koordinatensystem im Lagestatus 100,
basierend auf Weltkoordinaten und der Winkeleinheit GON.

Das HOohensystem ist das “Neues System der Stadt Frankfurt®.

Winkeleinstellungen (Winkelmaf3 Gon, Winkelmessung von y-Achse in Uhrzeigerrichtung).

Fi.I:u:Irn:Iinater'uau:z:gal:-e Wikl

Farmat:  Gradianzs
Moduz:  Azimut
Genauigkeit: 01234

4.3 Lokales Koordinatensystem

Das lokale Koordinatensystem entspricht dem mathematischen Koordinatensystem und der
Winkeleinheit GRAD.

Mathematische Winkeleinstellung (Winkelmal® Grad, Winkelmessung von X Achse gegen
Uhrzeigerrichtung)

K.oordinatenausgabe wirk el

Elementattribute

Zaun Format, DD.ODOD
Raster Modus:  Konventionel

lzometrizch Genauigkei: 01234
Soefren

Version: 1.9 .
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

5 CAD-Vorgaben
51 Seed-Dateien

Fir die Erzeugung von Dateien im DGN-Format sind die MicroStation Seed-Dateien der VGF zu
benutzen, um die VGF spezifischen Einstellungen und den Typ der Datei (2D/3D) sicherzustellen.

Die VGF unterscheidet die einzusetzenden Seed-Dateien auf Grund ihrer geodatischen oder
lokalen Anwendung. Die Seed-Dateien mit geodatischem Bezug sind im Dateinamen mit ,,Geo*
und die mit lokalem (mathematischem) Bezug mit ,Lok" gekennzeichnet.

52 Allgemeine Seed-Datei Einstellung

Nachfolgend sind die erweiterten Einheitseinstellungen definiert. Diese Einstellungen sind in allen
Seed-Dateien vorhanden und dirfen nicht verandert werden.

fubeitseinheiten Erweiterte Einheitseinstellungen
Einheitentyp: Abstand -|
Auflozung
[ 10000 pro heter
Arbeitzbereiche [jede Achse]
Gesamt; 300719325 K.ilomel
Volumnenelemente: | 429.495730 Kilarne!

* Genauigkeit der Yolumenelemente: 4.29497E -00E Meters

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

5.3 Ebenen (Layer)
Die erzeugten Elemente sind auf vorgegebenen Ebenen (Folien, Layer) abzulegen. Die Ebenen
sind in so genannten DGNLIBs abgelegt und in Excel-Dateien dokumentiert. Jedes Gewerk besitzt
seine eigene Definition. Bei der Erstellung der Ebenennamen wurde folgendes Schema
angewendet (Bsp. an Gewerk Huellkurve Bus):
HKB_Huellkurve_Bemessung_1

HKB_ Gewerk (hier: Huellkurve Bus)

Huellkurve_ Kategorie (hier: Huellkurve)

Bemessung_  Eigentliches Objetkt (hier: Bemessungsfahrzeug)

& Ebenen-Manager, [‘;[§|gl
Ebenen Fiter Bearbeiten
%3 % | B | Smboitc NachEbene || e fleinl -
[T[HST_Huslkurvs_Bus dgniibHame Mumm{ Beschreibung Logisch | Farbe! Strichart Strichstarke Globale Anzsige | G AI
S Ale Ebenen HKE_Huellkurve_Loesungsvorschlag 57000 Hulkuve Loesungsvorschlag— Haupt 13 0 —
HKE_Huellkurve_Proble i —

mbereich 57001 Hiillkurve Problembersich Haupt M 1
HEE_Huellkurve_Bi soung_1 57002 Hiillkurve Bemessungstabrzeug 1 Haupt

HKE_Huellkurve_Bemessung 2 57002 Hullkurve Bemessungstahrzeug 2 Haupt
HKE_Huelkurve_Bemessung_3 57004 Hiilkurve Bemessungsfahizeug 3 Haupt
HKEB_Huelkurve_Bemessung_4 57005 Hilkurve Bemessungstahizeug 4 Haupt
HKE_Huellkurve_Bemessung 5 57008 Hullkurve Bemessungstabrzeug 5 Haupt

[~ Fiter

HKE_Huelkurve_Bemessung_& 57007 Hiilkurve Bemessungsfahizeug 6 Haupt
HKEB_Huelkurve_Bemessung_7 57008 Hillkurve Bemessungstahizeug 7 Haupt

A AN < A

1 Objektnummer (hier: Bemessungsfahrzeug eins)

Dieser Aufbau ist in sémtlichen Gewerken eingehalten, so dass auch bei referenzierten Dateien
direkt anhand des Ebenennamens erkennbar ist, in welcher Datei das Element gespeichert ist.
Eine Auflistung der einzelnen DGNLIBs und der gewerkespezifischen Bezeichnung wird unter der
Richtlinie Teil B (Richtlinie fur den speziellen Anwendungsbereich) behandelt.

54 Zellen Symbole

Fir die CAD-Bearbeitung gibt es bei der VGF spezifische Zell-Bibliotheken, die nach den
jeweiligen Richtlinien (Anwendungsbereiche) zu benutzen sind. Die Benutzung zusétzlicher,
eigener Zellen (Symbole) ist in jedem Fall, auch in Bezug auf deren Namen und Ebenen-
definitionen, vorher abzustimmen. Alle Zellen wurden fir relatives Platzieren erstellt, so dass vor
dem Platzieren die entsprechende Ebene zu aktivieren ist. Die Normalie zur Erstellung von VGF -
konformen Zellen ist in folgender Anweisung definiert:

VGF_Symbolerstellung.pdf

Die Benennung der einzelnen Zell-Bibliotheken und der gewerkespezifischen Bezeichnung wird in
der Richtlinie im Teil B (Richtlinie fur den speziellen Anwendungsbereich) aufgefihrt.

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

5.5 Linien
In der CAD-Bearbeitung werden die Standardlinien von MicroStation angewendet:
Typ 0 = Continious
Typ 1 = Punkt
Typ 2 = Gestrichelt
Typ 3 = Center
Typ 4 = Strichpunktiert
Typ 5 = Phantom
Typ 6 = Divide
Typ 7 = Border
Definiert sind die Linienarten in der Linienartenbibliothek:
VGF_Linien.rsc

Die Linienarten und Strichstarken werden fiir die Plotausgabe mit folgenden Konfigurations-
Dateien gesteuert:

VGF_Linienarten.cfg
VGF_Strichstaerken.cfg
Die Einstellungen sind in folgender PDF-Datei dokumentiert:

VGF_Linenarten_staerken.pdf

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

5.6 Fonts
Die VGF benutzt zur Erstellung ihrer CAD-Plane insgesamt drei Schriftarten:

Zur graphischen Ausgestaltung der Plane und den Plankopf wird folgender Windows
Standardschriftfont eingesetzt:

Arial Narrow

Zur Beschriftung von technischen Zeichnungen wird folgender Bentley Standardschriftfont
eingesetzt:

INTL_ISO

Zur Beschriftung von Zeichnungen aus der Applikation InRail wird folgender Schriftfont eingesetzt:
InRail

Enthalten sind die Schriftarten ,INTL_ISO“ und ,InRail* in der Schriftartenbibliothek:
VGF_Font.rsc

Die Schriftartenbibliothek ist unter Punkt 9.2 beschrieben.

Version: 1.9 .
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

5.7 Farbtabelle
Die in den DGNLIBs aufgefiihrten Farbnummern beziehen sich immer auf die VGF-Farbtabelle:
VGF_Color.tbl

Anderungen der Standardfarben diirfen nur in Abstimmung mit der VGF vorgenommen werden
und sind in folgender Datei zu dokumentieren:

VGF_Farben_Doku.txt

Farbe Nr.: 134 (0/153/153) in (0/142/143) = Subaru Vista Blue geéndert.
Ro /19.09.2006

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

6 Plotdatei, Stempelfeld

6.1 Plotdatei

Nach der Datenabgabe muss auf jeden Fall gewéhrleistet sein, dass die VGF eine Plotausgabe
aus MicroStation ausfiihren kann, ohne weitere Einstellungen vornehmen zu miissen.

Aus diesem Grund wird folgende Vorgehensweise vorgeschrieben:

9.

10.

Es ist eine neue leere Datei (= Plotdatei) zu erstellen, die den aufgeflihrten
Namenskonventionen (siehe Plannummernhandbuch) entspricht.

Zu dieser Datei sind alle projektrelevanten Dateien zu referenzieren ( =
eigentlicher Planinhalt). Ein Ein- bzw. Ausblenden von Ebenen erfolgt nicht!

AnschlieRend ist um ein vorgegebenes Rechteck oder Uber den gewdhlten
Zeichnungsinhalt der Rahmen in dem gewéhlten Mal3stab zu platzieren und die
Ansicht parallel zum Bildschirmrand zu drehen.

Es sind Rahmen nur in A4 (297mm)-, A2 (594mm)- oder AO (841mm)-hoch mit
einer max. Lange von 2,50 m zulassig.

Nichtrelevante Bereiche, die Uber den Plotrahmen hinausgehen, sind
auszublenden ( Abschneideumrandung).

Die notwendigen Stempelfelder sind der Zellbibliothek stempel.cel zu entnehmen
und mit der erforderlichen Skalierung im Plankopf zu platzieren.

Die beschreibbaren Textfelder (Datenfelder) sind als solche auszufillen und in
den Ansichtsattributen auszuschalten.

Die Druckposition beim X- und Y-Ursprung ist auf NULL zu setzen.
Benutzerdefiniertes Papierformat: Breite: 841 mm, Lange 2500 mm.

Vor dem SchlieRen der Datei sind diese Einstellungen zu speichern.

Zuzuglich zu jeder Papier - Plotabgabe ist die entsprechende PLT-Dateie im HPGL/2-Format und
die PDF-Datei mitzuliefern.

Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

6.2 Stempelfeld

Das Stempelfeld besteht aus den nachfolgenden Einzelstempeln und der einzuhaltenden
Reihenfolge:

Plankopf Intern:

Fahrwe

VerkehrsGesellschaft
Frankfurt am Main GmbH

g -4—.1 I
Kurt=Schumacher-Str. 8 l V G

603711 Frankfurt am Main

Station

Konstablerwache

Bauteil

Grundstrecke Teilabschnitt Gewerk

Bestandsplan 4105 -—1¢]| 0001 TOP +3]

Bezeichnung Datum Name Anlage
La e |an .4 bearb, Blattnr,
g p . geprueft Mafistab
genehm. Projekt

Plannummer

Index
4150-0001P 1TOTIp0A0250 A @

Folgende Bezeichnungen der Eingabefelder 1 bis 7 sind zul&ssig:

Feld 1.: Fahrweg oder Systemtechnik oder Elektrische Anlagen oder Infrastrukturprojekte
oder Gebaudemanagement oder Infrastrukturdatenmanagement

Feld 2.: Station oder Projekt oder Haltestelle oder Linienweg oder Linienabschnitt

Feld 3.: Bauteil oder Planbezeichnung oder Planungsphase

Feld 4. Bezeichnung

Feld 5.: Plannummer

Feld 6.: Grundstrecke oder Liegenschaft oder Stellwerk oder Haltestellennummer oder
Linienubersicht

Feld 7.: Teilabschnitt oder Bereich oder Haltestellennamen/-punktnummer oder
Linienbezeichnung

Feld 8.: Gewerk oder Typus oder Los

Feld 9.: Fir die CADconform Markerzelle (Siegel der Standardprifung) vorgesehen.
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

Plankopf Externe:

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)
Fahrweg

Kurt-Schumacher-Str. 8

60311 Frankfurt am Main

VGIF

Planersteller

Station
Bauteil Grundstrecke Teilabschnitt Gewerk
Bezeichnung Datum Name Anlage
- bearb. - - Blattnr.

geprueft | - - MaRstab
B genehm. | - - Projekt
Plannummer Index

Plankopf Externe Stadt:

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)
Fahrweg

Kurt-Schumacher-Str. 8

60311 Frankfurt am Main

VGIF

STADT FRANKFURT

Amt fur Strafenbau und Erschliefung
Adam-Riese-Strae 25
60327 Frankfurt am Main

AM MAIN

Planersteller

Station

Bauteil Grundstrecke Teilabschnitt Gewerk

Bezeichnung Datum Name Anlage

- bearb. - Blattrr.

geprueft - Malistab

- genehm. - Projekt

Plannummer Index
Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

Index:

Index Art der Anderung

Datum Verfasser | Datum Freigabe

Betriebsleiter_m_Pruefing:

Regierungsprésidium Darmstadt - Technische Aufsichtsbehdrde

Ort: Darmstadt Datum: Name:

Der Betriebsleiter gem. §§ 8 und 9 BOStrab )

Ort: Frankfurt am Main Datum: Name:

Prifingenieur / Prifstatiker

Ort: Datum: Name:

Bauherrnvertretung

VerkehrsGesellschaft

Frankfurt am Main GmbH

Ort; Frankfurt am Main Datum: Name: Datum: Name:
Betriebsleiter_o_Pruefing:

Regierungsprasidium Darmstadt - Technische Aufsichtsbehérde

Ort: Darmstadt Datum: Name:

Der Betriebsleiter gem. §§ 8 und 9 BOStrab

Ort: Frankfurt am Main Datum: Name:

Bauherrnvertretung

VerkehrsGesellschaft

Frankfurt am Main GmbH

Ort: Frankfurt am Main Datum:; Name: Datum: Name:
Version: 1.9
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

Betriebsleiter_m_Brandschutz:

Regierungsprasidium Darmstadt - Technische Aufsichisbehorde

Ort: Frankfurt am Main Datum:

Ort: Darmstadt Datum: Name:
Der Betriebsleiter gem. §§ 8 und 9 BOStrab
Ort: Frankfurt am Main Datum: Name:
Branddirektion Frankfurt am Main

Name:

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft

Sicherheitstechnischer Dienst / Umweltschutz / Brandschutz

Frankfurt am Main mbH (VGF)

Ort: Frankfurt am Main Datum: Name:

Bauherrnvertretung

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft

Frankfurt am Main mbH (VGF)

Ort: Frankfurt am Main Datum: Name: Datum: Name:
Freigabe Fachbereich:

Freigabe durch Fachbereich NT 31

Ort: Frankfurt am Main Datum; Name:

Freigabe durch Fachbereich NT 34

Ort: Frankfurt am Main Datum: Name:

Freigabe durch Fachbereich NT 42

Ort; Frankfurt am Main Datum: Name:
Fachplaner (1):

Fachplaner

Ort: Datum: Name:
Sachverstandiger (1):

Sachverstaendiger

Ort: Datum: Name:
Version: 1.9

Vertraulichkeitsstufe 2

Seite: 22 von 62

106



Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

Sachverstandiger (2):

Sachverstaendiger
Ort: Datum: Name:
Sachverstaendiger
Ort: Datum: Name:

Sicherheitstechnischer Dienst:

Sicherheitstechnischer Dienst / Umweltschutz / Brandschutz
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)

Ort: Frankfurt am Main Datum: Name:
SiGeKo
Ort: Datum: Name:

Priafingenieur Abnahme / Planpruefung:

Prifingenieur / Abnahme

Ort: Datum: Name:

Prifingenieur / Planpriifung

Ort: Datum: Name:

Amt (1):

Amt

Ort: Datum: Name:

Amt (2):

Amt

Ort: Datum: Name:

Amt

Ort: Datum: Name:

Version: 1.9
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Bauherr / Bauherrvertetung:

Bauherr
VerkehrsGesellschaft
Frankfurt am Main GmbH

Ort: Frankfurt am Main Datum: Name: Datum: Name:

Ubersicht:

Version: 1.9 .
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6.3 Verfahrensweise bei noch nicht vorhandenen Ebenen und Symbolen

In samtlichen Gewerken wird es erforderlich sein, Anderungen und Erweiterungen in die
vorhandenen Vorgaben einzupflegen. Fur die Planerstellung selbst ist es jedoch notwendig auch
nicht vorhandene Elemente darzustellen. Um eine zligige Erweiterung des Standards zu
gewabhrleisten und die Datenpriifung der von den AN gelieferten Dateien zu optimieren wird
folgende Verfahrensweise seitens der VGF vorgegeben:

e Fir Elemente, die im CAD-Standard noch nicht vorhanden sind, sind Ebenennamen
die mit “ NEU_" beginnen vom Anwender zu erstellen. Die weitere Namensvergabe
ist wie im Beispiel (Punkt 5.3 ,Ebenen*) sicherzustellen.

z.B.: NEU_HKB_Huellkurve_Musterebene

¢ Neu erstellte Zellen sind ebenfalls am Anfang mit ,NEU_* zu benennen.

z.B.: NEU_HKB_Symbol_Musterzelle

Der Vorteil liegt darin, dass diese Ebenen und Symbole systematisch in die Standards
Ubernommen und bei der Konformitats-Priufung auf einfache Weise herausgefiltert werden kénnen:

£ Featuretabelle: HST_Huellkurve_... |- | | X|

Optioren  Funkbionen
Starten |

Khcken Sie <Start>, um zu beginnen.
|

- Durchsuchungsebenen
Ebererc  0-1,1714008,18119-18121 57000-5/033

- Zeichnurgzmal £m g 3

Eenm ng_ 4

¥ MaBstab £ g 5

& ]

e
Fokusobjekt-Besc
’Eﬂ‘mt das Dislogll
oK I Alle Keire Umnkehren Abbrechen |
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Die neu erstellte Symbolik ist in einer gesonderten Zeichnung (Formblatt) zu dokumentieren und
zu begrinden. Der Dateiname setzt sich folgendermaf3en zusammen:
z.B.: Neu_TOP_01.dgn
o Das Formblatt ist aus der folgender Zellbibliothek zu entnehmen.
VGF_Formblatt.cel

o Die Platzhalter fur Firma, Projekt, Datum, Dateiname und Gewerk sind als
Textfelder (Datenfelder) vorhanden und als solche auszufillen.

o Die Dateien sind in einem gesonderten Verzeichnis ,NEU-Erweiterung“ abzulegen.
Dieses Verzeichnis ist mit der Abgabe der Daten mitzuliefern.

e Sind innerhalb einer Datei Erweiterungen benutzt worden, so ist zu jedem Gewerk
das Formblatt auszufiillen. Zusétzlich ist das ausgefiillte Formblatt als DIN A4-
Druckausgabe zu dem Anschreiben der Datenabgabe anzuh&ngen (Beispiel

Nicht dem Standard entsprechende Symbolik: =
Firma: Dienstleistungsbiiro Mustermann VGIF
Projekt: Gleisviereck
Datum:  12.01.2009 TOP
Dateiname: 2045-2050M TOPgr 0 .dgn
NR Erweiterungsvorschlag Begriindung
1 Neue Ebene: Definition nicht vorhanden.
NEU_TOP_Musterebene Wird in mehreren Dateien zur
- = Unterscheidung der Fahrlinie
benétigt.
2 Neue Zelle: Definition nicht vorhanden.
NEU_TOP_Mustersymbol Bendtigtes Standardsymbol
- = fiir Bustyp "xy"
~ CcITo1M
—_— m —_—
Topographie):
version: 1.9 Seite: 26 von 62
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7 Besondere Einstellungen

Die VGF verzichtet bewusst auf einige Funktionalitaten die die MicroStation bietet. Dies dient dem
Datenaustausch und der Eindeutigkeit von Zeichnungen und deren Namensgebung.

7.1 Ebeneneinstellung

Die MicroStation bietet zahlreiche Einstellmdglichkeiten zum Steuern der Ebenen. Aus diesem
Grund sind einige Restriktionen einzuhalten:

e Generell sind alle Ebenen in der Zeichnung einzublenden bis auf evtl. benotigte
Hilfslinien die nur zur Konstruktionshilfe benutzt werden. Durch Anwendung der
Referenztechnik (Punkt 7.3 ,Referenzen*) sind zur Planerstellung die
Referenzzeichnungen an- bzw. abzuh&ngen.

o Auf die Funktionalitaten ,Globale Anzeige” und ,Einfrieren” innerhalb des
Ebenenmanagers bzw. der Ebenendarstellung wird verzichtet.

= [he nen-Manager

Ebenen  Filker Bearbeiten
G % | B | Symbolk: NachEbene ¥ || $bo frein) ~
[ Topographie.danlib Mame Murmer Beschreibung | [EEE
\ﬁ Alle Eberen TOF_Bus_Huellkurve 1000 Hiilkurve Bus 4 '\__. -
-5 Fil TOP_Bus_Linien_‘Weg_normal 10m niormaler Linignweg im Uberzsichtzplan .
A IR TOP_Bus_Linien ‘weq_Kurzfahrt 1002 Kurzfahit im Ubersichtsplan v
TOF_Bus_Linien_‘w'eq_ariantel 1003 Linierwegvariante 1 im Ubersichtsplan v
TOP_Bus_Linien_‘weqg_Yariante? 1004 Linienwegvariante 2 im Ubersichtzplan v
W 1005 Linierwegyariante 3 irm U 3 v
TDF' Bus_| Llnlen 1 Haltepunkte 1008 Haltestellenpunkte im Ubersmhtsplan v
TOP_Bus_Linien_Text 1007 Test im Ubersichtsplan v
TOF_Halestelle_Aufzug 1008 Aufzug v
TOP_Haltestelle_Ausstattung_abfall 1003 Abfallbehaler [Papierkorb Beck) v
TOF_Haltestelle_Ausstattung_DFI imo Dynamizche Fahrgastinformation v
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7.2 Modelle

Die VGF wird mit Ausnahme der MicroStation Zellbibliotheken nicht auf die Funktionalitaten der
Modelle zugreifen. Dies wurde bei der Erstellung des Plannummernhandbuchs bericksichtigt.

Soll der Inhalt mehrerer Dateien sichtbar gemacht werden, so ist auf die Funktionalititen der
Referenzen zuzugreifen. Selbst fur die Plotausgabe existieren eigene Dateien (siehe
Plannummernhandbuch).

= Gewerk: : ;
= E- / Huellkur_va BUS Hervothebungsmodus:  Begrenzung %
Platz | Dateiname W Modell Beschreibung Logisch | Darstellung =~ ) | o A

Gewerk:
Topographie

... 105-0001M 2HKElR O dan Model Auf MasterDatel ausgenchtet
4105-0001M_2TORp_0_ dgn Model Auf b aster-D atel ausgenchtet

o Dightmadell A

Drahtmodell ~ o o

Skalierung [1.000000 : [7.000000 Drehung [Og

Ewﬁ@ﬁ oy o !ﬁ T:?:l? Keine Verschachtelung ¥ |

v [0g Z [0g
[ g \rvghposturt 3344105-0001 m_2hkblp_0_.dan
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7.3 Referenzen

Die VGF hat sich bewusst fiir die Referenztechnik entschieden um im CAD-Plannungsablauf die
gesamten Zeichnungen der einzelnen Gewerke auf dem aktuellen Stand zu halten. Eine Plandatei
kann nur aus einem Rahmen und den Stempelaufsétzen und ggf. der Legenden bestehen. Die
eigentlichen Informationen fiir die Aussage des Planes (Planart) wird aus den anzuhangenden
Referenzen (Masterzeichnungen) bestimmt. In der folgenden Tabelle sind die Planarten mit Ihrer
Gewerkzusammensetzung dokumentiert:

VGF_Planarten [Version].xls
7.4 Plotdatei-Erstellung
Fir die Erstellung einer Plot-Datei existieren zwei Seed-Dateien. Hierbei wird unterschieden ob es
sich um einen georeferenzierten Plan mit Gaul3-Kriiger Koordinaten handelt oder ein Plan mit
einem ,mathematischen” Koordinatensystem. Folgende Seed-Dateien sind zu verwenden:
VGF_RAH_Geo_Seed_3D.dgn
VGF_RAH_Lok_Seed_2D.dgn

Die VGF verwendet bewusst 3D und 2D Seed-Dateien zur Planerstellung auf Grund der
Zugehorigkeit der ,geodatischen” oder ,mathematischen“ Anwendungsbereiche.

7.5 Benennung der CAD-Dateien (Namenskonvention)

Samtliche Dateien folgen einer festen, vorgegebenen Namenskonvention. Diese sind im folgenden
Handbuch dokumentiert:

VGF_Plannummernhandbuch [Version].pdf

Version: 1.9
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8 Standarddefinitionsdateien

In den Standarddefinitionsdateien ist der VGF-Standard zum direkten einlesen in die MicroStation
vordefiniert, aber auch in den Dokumentationen sind alle benétigten Informationen wie
Ebenenname, Beschreibung, graphische Auspragung, Elementtyp, Zellname etc. vorhanden um
auch manuell, und systemunabh&ngig den VGF-Sandard zu gewahrleisten.

8.1 Dateierlauterung

DCS“Gewerk* = Dokumentation der Gewerkestandards in einer Excel-Datei
DGNLIB = MicroStation Ebenenbibliothek

Dictionary = CADconform-Worterbuch mit gewerkespezifischen Standards
Seed-Datei = Dateivorlage mit gewerkespezifischen Einstellungen
Zellbibliothek = Zellbibliotheks-Datei mit vordefinierten Symbolmodellen

9 Allgemein gultige Dateien

Neben den speziellen Standards der einzelnen Gewerke existieren allgemeine Standards fur die
Zeichnungserstellung und Planbearbeitung. So werden hier z.B. allgemeingiiltige
Ebenenbelegungen und Stempelaufséatze definiert.

9.1 DGNLIB und Dokumentation

Der allgemeine Bereich (Planrahmen, Blattschnitte, usw.) sind in folgender Zeichnungsbibliothek
definiert.

VGF_ALL.dgnlib
Dokumentation:
VGF_DCS_ALL.XIs
Die Schriftarten fur den jeweiligen Maf3stab sind in folgender Zeichnungsbibliothek abgelegt:

VGF_Text_Bem.dgnlib

Version: 1.9
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9.2 Zellbibliotheken

Die notwendigen Stempelfelder eines Planes, inkl. Nordpfeil sind in folgender Zellbibliothek

definiert:

Die Schraffuren flr die Bemusterung sind in folgender Zellbibliothek vorhanden:

VGF_Stempel.cel

VGF_Areapat.cel

10 Zusammenfassung der Anhénge zu Teil A

Zur Sicherstellung des allgemeinen VGF-Standards sind die verschiedenen Dateien wie in den
Punkten 5.4 — 10.2 beschrieben notwendig. Eine Zusammenstellung der Dateien die zur
Sicherstellung des VGF-Standards und Vertragserfullung dienen sind aus folgender Auflistung zu
entnehmen:

VGF_Symbolerstellung.pdf
VGF_Linienarten_staerken.pdf
VGF_Font.rsc

VGF_Linien.rsc

VGF_Color.tbl
VGF_Farben_Doku.txt
VGF_Formblatt.cel
VGF_Planarten [Version].pdf
VGF_RAH_Geo_Seed_3D.dgn
VGF_RAH_Lok_Seed_2D.dgn
VGF_Plannummerhandbuch [Version].pdf
VGF_ALL.dgnlib
VGF_DCS_ALL.XIs
VGF_Stempel.cel
VGF_Text_Bem.dgnlib
VGF_Areapat.cel
VGF_Linienarten.cfg

VGF_Strichstaerken.cfg
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Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

Es ist darauf zu achten, dass bei Versand der Richtlinie diese Dateien im Anhang stehen. Die
gewerkespezifischen Dateien sind in der Richtlinie Teil B (Richtlinie fir den speziellen
Anwendungsbereich) vorhanden.

10.1 Erlauterung DCS-Tabelle

Um die zeichnerischen Vorgaben automatisch in das Microstation System einbinden zu kdnnen,
gibt es die sogenannte DCS.dgnlib. DCS steht fiir Dictionaries. Als Gegenstiick dazu existiert die
sogenannte DCS-Tabelle im Excel Format. Dort kann man alle Komponente wie z.B. Beschreibung
einer Ebene/Layer, Farbe, Linienart oder Linienstarke entnehmen. Unter anderem verbergen sich
dort noch weitere Detailbeschreibungen die das Zeichnen nach VGF vorgaben unterstitzen.

Auch sogenannte Featuretypen sind darin beschrieben, die pro Layer/Ebene einen gewissen
Elementtypen freigeben.

Hier wird die Standardtabelle erklart

] e PO — PO i .. : I e [ ’ Fr—

Abbildung zeigt gesamte Tabelle

08.11.2016|Name

GBE_Beschriftung

e Das Datum beschreibt den letzten Versionsstand
e Der Name Beschreibt den Ebenennamen in Microstation

c D E
Description Beschreibung CADconform Mumber
Groefte Ebenennummer 10080
(GBE) Gebaude Bestand
Beschriftung Beschriftung 10000

Der gelbhinterlegte Abschnitt beschreibt ...
e Descripiton = die Beschreibung in Microstation
e Beschreibung in CADconform = Name der Ebene in CADconform
e Number = Fortlaufende Nummer in einem Gewerk zur eindeutigen ldentifizierung
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F G H | J K
BylLevelColor  |BylevelStyle |BylLevelWeight |Farbe Linienart Linienstérke
M 1:100
0 0 7|ByLevel[1] ByLevel[3] ByLevel[5,6,8-17]

e BylevelColor = Ebenenfarbe in Microstation
o Farbe = Ebenenfarbe in CADconform

e BylevelStyle = Ebenenlinienart in Microstation
Linienart = Ebenenlinienart in CADconform

e BylLevelWeight = Ebenenlinienstarke in Microstation
e Linienart = Ebenenlinienstarke in CADconform

Zellname Zellbibliothek Textstil

e Zellname beschreibt den Namen einer Zelle
o Zellbibliothek beschreibt den Namen einer angelegten Zellbibliothek
e Textstill beschreibt den zu verwendenden Textstil

Version: 1.9
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o P Q
Featuretyp Bemaliungsstil Eingabebefehl

3[3-4,11-12,16,27]

o Featuretyp beschreibt die zugelassenen Elementtypen die in einer Ebene verwendet
werden durfen

o Bemalungsstil beschreibt den Bemal3ungstil der in einer Ebene verwendet werden darf

e Eingabebefehl, dient zur Administrativen Anwendung von CADconform

Layer / Ebene

ELEMENTTYP 3[4,12,16] Linien

ELEMENTTYP 6]14,15] Flaechen mit und chne Schraffuren
ELEMENTTYP 3 [4] Hiltslinien Schraffur

ELEMENTTYP 2 Zellen

ELEMENTTYP 17 Texte

ELEMENTTYP 33 Bemalung

Hier ist eine ergdnzende Erklarung zu den Featuretypen. Die jeweiligen Farben beschreiben einen
gewissen Typus.

Version: 1.9 .
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I
!
}
I
]
}

b =3 o R S S I L S R e e R e R Y SN P T L RS T e I T R o O i Y S S Y % P s

[ ¢]

Type

Description (engl.)

P

Cell {complex)

L]

Line

[=5]

Shape

11

Curve

12

Complex String (complex)

14|Complex Shape (complex)
15|Ellipse, Kreis

16)Arc

17| Text

Hier ist die Erklarung zu den Elementtypen mit den dazugehdrigen Zahlen und deren Bedeutung
bzw. den Inhalt.
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B Richtlinie fur den speziellen Anwendungsbereich

11 Richtlinie fur den Bereich Vermessung

11.1 Koordinaten (ASCII-Datei)

PktNr. Rechts Hoch Hoéhe Code
1 3477653.973 5554288.391 113.982 958
2 3477653.630 5554279.194 113.827 958

11.2 Codierung von Objekten

Es dirfen nur die von der VGF definierten Codierungen in den ASCII-Dateien verwendet werden.

11.3 Dokumentation
Der Standard fur den Bereich Vermessung ist in folgender Access-Datenbank dokumentiert:

NT31_ Datenstruktur.mdb
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12 Richtlinien fur den Bereich Facility Management

Der Fachbereich Facility Management beinhaltet die integrierte Planung und FM-gerechte
Bestandsdokumentation von Gebduden und baulichen Anlagen, sowie deren technischen
Ausstattung und Einrichtungen.

12.1 Gewerk: Gebaudebestand (GBE)

Das Gewerk Gebaudebestand beinhaltet die Darstellung von Gebduden im Bestand. Folgende
spezielle Dateien sind als Standards vordefiniert:

Seed-Datei: VGF_GBE_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_GBE.dict

DGNLIB: VGF_GBE.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_GBE.xls
Zellbibliotheken: Keine

12.2 Gewerk: Gebaudeplanung (GPL)

Das Gewerk Gebaudeplanung beinhaltet die Darstellung der von Gebauden in der
Planungsphase. Folgende spezielle Dateien sind als Standard vordefiniert:

Seed-Datei: VGF_GPL_Lok _Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_GPL.dict

DGNLIB: VGF_GPL.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_GPL.xls
Zellbibliotheken: Keine

12.3 Gewerk: Gebaudeabbruch (GAB)

Das Gewerk Geb&audeabbruch beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden Elemente aus
dem Gebaudebestand. Folgende spezielle Dateien sind als Standard definiert:

Seed-Datei: VGF_GAB_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_GAB.dict
DGNLIB: VGF_GAB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_GAB.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel
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12.4 Gewerk: Gebaudeeinrichtung Bestand (EIB)

Das Gewerk Gebéaudeeinrichtung Bestand beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtung
wie Moblierung, Automaten und Einbauteile im Bestand. Folgende spezielle Standards sind
vordefiniert:

Seed-Datei: VGF_EIB_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_EIB.dict

DGNLIB: VGF_EIB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_EIB.xIs
Zellbibliotheken: keine

12.5 Gewerk: Gebaudeeinrichtung Planung (EIP)

Das Gewerk Gebéaudeeinrichtung Planung beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtung
wie Mdblierung, Automaten und Einbauteile in der Planungsphase. Folgende spezielle Standards
sind vordefiniert:

Seed-Datei: VGF_EIP_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_EIP.dict

DGNLIB: VGF_EIP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_EIP.xIs
Zellbibliotheken: keine

12.6 Gewerk: Gebaudeeinrichtung Abbruch (EIA)

Das Gewerk Gebéaudeeinrichtung Abbruch beinhaltet eine Deklaration der vorhandenen
Einrichtung wie Mdblierung, Automaten und Einbauteile welche demontiert werden. Folgende
spezielle Standards sind vordefiniert:

Seed-Datei: VGF_EIA Lok _Seed_2D.dgn

CADconform Dictionary: VGF_EIA.dict

DGNLIB: VGF_EIA.dgnlib

Dokumentation: VGF_DCS_EIA.xIs

Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel
Version: 1.9
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12.7 Gewerk: Decken Details Bestand (DBE)

Das Gewerk ,Decken Details Bestand“ beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Deckenspiegel
mit Einbauten und entsprechenden Details im Bestand.

Seed-Datei: VGF_DBE_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_DBE.dict

DGNLIB: VGF_DBE.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_DBE.xls
Zellbibliotheken: keine

12.8 Gewerk: Decken Details Planung (DPL)

Das Gewerk ,Decken Details Planung® beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Deckenspiegel
mit Einbauten und entsprechenden Details in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_DPL_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_DPL.dict

DGNLIB: VGF_DPL.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_DPL.xlIs
Zellbibliotheken: keine

12.9 Gewerk: Decken Details Abbruch (DAB)

Das Gewerk ,Decken Details Abbruch” beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
vorhandenen Deckenspiegel mit Einbauten und entsprechenden Details.

Seed-Datei: VGF_DAB_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_ DAB.dict
DGNLIB: VGF_ DAB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_ DAB.xlIs
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel
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12.10 Gewerk: Fussboden Details Bestand (FDB)

Das Gewerk ,Fussboden Details Bestand® beinhaltet die Darstellung des vorhandenen
Fussbodenbelages incl. Einbauten im Bestand.

Seed-Datei: VGF_FDB_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FDB.dict

DGNLIB: VGF_FDB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FDB.xls
Zellbibliotheken: keine

12.11 Gewerk: Fussboden Details Planung (FDP)

Das Gewerk ,Fussboden Details Planung® beinhaltet die Darstellung des vorhandenen
Fussbodenbelages incl. Einbauten in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_FDP_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FDP.dict

DGNLIB: VGF_FDP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FDP.xls
Zellbibliotheken: keine

12.12 Gewerk: Fussboden Details Abbruch (FDA)

Das Gewerk ,Fussboden Details Abbruch” beinhaltet die Darstellung des zu demontierenden
vorhandenen Fussbodenbelages incl. Einbauten.

Seed-Datei: VGF_FDA Lok _Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FDA . dict
DGNLIB: VGF_FDA.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FDA.xIs
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

Version: 1.9
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12.13 Gewerk: Wand Details Bestand (WDB)

Das Gewerk ,Wand Details Bestand" beinhaltet die Darstellung des vorhandenen Wandbelages
incl. Einbauten im Bestand.

Seed-Datei: VGF_WDB_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_WDB.dict

DGNLIB: VGF_WDB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_WDB.xlIs
Zellbibliotheken: keine

12.14 Gewerk: Wand Details Planung (WDP)

Das Gewerk ,Wand Details Planung” beinhaltet die Darstellung des vorhandenen Wandbelages
incl. Einbauten in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_WDP_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_WDP.dict

DGNLIB: VGF_WDP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_WDP.xls
Zellbibliotheken: keine

12.15 Gewerk: Wand Details Abbruch (WDA)

Das Gewerk ,Wand Details Abbruch® beinhaltet die Darstellung des zu demontierenden
vorhandenen Wandbelages incl. Einbauten.

Seed-Datei: VGF_WDA Lok _Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_WDA.dict
DGNLIB: VGF_WDA.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_WDAxIs
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

Version: 1.9
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12.16 Gewerk: Eigentumssituation (EIG)

Das Gewerk Eigentumssituation beinhaltet die Darstellung der Eigentumsverhéltnisse im
Zusammenhang mit Bauwerken und Flachen an denen auch Dritte beteiligt sind. Z. B. Station
Hauptwache: Dritte sind die DB, das Liegenschaftsamt, die Kaufhof AG, die AllianzAG etc....

Seed-Datei: VGF_EIG_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_EIG.dict

DGNLIB: VGF_EIG.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_EIG.xls
Zellbibliotheken: keine

12.17 Gewerk: Bauflachen Hochbau (BFH)

Das Gewerk ,Bauflachen Hochbau* beinhaltet die Darstellung der Abstandsflachen als Bestandteil
der Baugenehmigungsunterlagen oder Darstellung der Erschlie3ungsflachen oder der
Aushubflachen oder der Baustelleneinrichtungsflachen oder Frei- und Griunflachen oder
Darstellung der Verkehrs- und Nutzflachen innerhalb des Gebaudes nach DIN 277

Seed-Datei: VGF_BFH_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_BFH.dict

DGNLIB: VGF_BFH.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_BFH.xls
Zellbibliotheken: keine

12.18 Gewerk: Fluchtweg Bestand (FWB)

Das Gewerk ,Fluchtweg Bestand” beinhaltet die Darstellung der bestehenden Flucht- und
Rettungswege im Bestand.

Seed-Datei: VGF_FWB_Lok_Seed_2D.dgn

CADconform Dictionary: VGF_FWB.dict

DGNLIB: VGF_FWB.dgnlib

Dokumentation: VGF_DCS_FWB.xls

Zellbibliotheken: VGF_Flucht_u_Rettung.cel
Version: 1.9
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12.19 Gewerk: Fluchtweg Planung (FWP)

Das Gewerk ,Fluchtweg Planung” beinhaltet die Darstellung von neuen Flucht- und
Rettungswegen gemal’ DIN 4844-3 mit Fluchtwegssymbolen in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_FWP_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FWP.dict

DGNLIB: VGF_FWP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FWP.xls
Zellbibliotheken: VGF_Flucht_u_Rettung.cel

12.20 Gewerk: TGA Feuerldsch Bestand (FBE)

Das Gewerk ,Feuerldsch Bestand” beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtungen
(Aggregate, Leitungen, Einbauteile) fur die Feuerldschtechnik im Bestand.

Seed-Datei: VGF_FBE_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FBE.dict

DGNLIB: VGF_FBE.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FBE.xls
Zellbibliotheken: VGF_Feuerwehrplansymbole.cel

12.21 Gewerk: TGA Feuerldsch Planung (FPL)

Das Gewerk ,Feuerldsch Planung” beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtungen
(Aggregate, Leitungen, Einbauteile) fur die Feuerldschtechnik in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_FPL_Lok_Seed_2D.dgn

CADconform Dictionary: VGF_FPL.dict

DGNLIB: VGF_FPL.dgnlib

Dokumentation: VGF_DCS_FPL.xls

Zellbibliotheken: VGF_Feuerwehrplansymbole.cel
Version: 1.9
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12.22 Gewerk: TGA Feuerldsch Abbruch (FAB)

Das Gewerk ,Feuerldsch Abbruch” beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
Einrichtungen (Aggregate, Leitungen, Einbauteile) fur die Feuerldschtechnik.

Seed-Datei: VGF_FAB_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FAB.dict

DGNLIB: VGF_FAB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FAB.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

12.23 Gewerk: TGA Heizung Bestand (HBE)

Das Gewerk ,TGA-Heizung Bestand beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtungen
(Aggregate, Leitungen, Einbauteile) fir Heizungs-, Gas- und Druckluftanlagen im Bestand.

Seed-Datei: VGF_HBE_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HBE.dict

DGNLIB: VGF_HBE.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HBE.xls
Zellbibliotheken: keine

12.24 Gewerk: TGA Heizung Planung (HPL)

Das Gewerk ,TGA-Heizung Planung” beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtungen
(Aggregate, Leitungen, Einbauteile) fiir Heizungs-, Gas- und Druckluftanlagen in der
Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_HPL_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HPL.dict
DGNLIB: VGF_HPL.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HPL.xlIs
Zellbibliotheken: keine

Version: 1.9
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12.25 Gewerk: TGA Heizung Abbruch (HAB)

Das Gewerk ,TGA-Heizung Abbruch beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
Einrichtungen (Aggregate, Leitungen, Einbauteile) fir Heizungs-, Gas- und Druckluftanlagen in der
Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_HAB_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HAB.dict

DGNLIB: VGF_HAB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HAB.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

12.26 Gewerk: TGA Liuftung Bestand (LBE)

Das Gewerk , TGA-LUftung Bestand“ beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtungen fir
raumluftechnische Anlagen wie Liftungsgeréate, Nachbehandlungs- und Endgeréte, Luftleitungen,
Einbauteile und alle Komponenten der Klimatechnik im Bestand.

Seed-Datei: VGF_LBE_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LBE.dict

DGNLIB: VGF_LBE.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LBE.xIs
Zellbibliotheken: keine

12.27 Gewerk: TGA Luftung Planung (LPL)

Das Gewerk , TGA-Luftung Planung “beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtungen fir
raumluftechnische Anlagen wie Liftungsgeréate, Nachbehandlungs- und Endgeréte, Luftleitungen,
Einbauteile und alle Komponenten der Klimatechnik in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_LPL_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LPL.dict
DGNLIB: VGF_LPL.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LPL.xIs
Zellbibliotheken: keine

Version: 1.9
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12.28 Gewerk: TGA Liuftung Abbruch (LAB)

Das Gewerk , TGA-Luftung Abbruch® beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
Einrichtungen fur raumluftechnische Anlagen wie Liftungsgerate, Nachbehandlungs- und
Endgeréte, Luftleitungen, Einbauteile und alle Komponenten der Klimatechnik in der
Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_LAB_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LAB.dict

DGNLIB: VGF_LAB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LAB.xIs
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

12.29 Gewerk: TGA Sanitéar Bestand (SBE)

Das Gewerk , TGA-Sanitar Bestand” beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtungen
(Aggregate, Objekte, Leitungen, Einbauteile) fir Wasser-, Abwasser- und Regenwasseranlagen im
Bestand.

Seed-Datei: VGF_SBE_Lok _Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_SBE.dict

DGNLIB: VGF_SBE.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_SBE.xls
Zellbibliotheken: keine

12.30 Gewerk: TGA Sanitar Planung (SPL)

Das Gewerk ,TGA-Sanitar Planung* beinhaltet die Darstellung der vorhandenen Einrichtungen
(Aggregate, Objekte, Leitungen, Einbauteile) fir Wasser-, Abwasser- und Regenwasseranlagen in
der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_SPL_Lok _Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_SPL.dict
DGNLIB: VGF_SPL.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_SPL.xIs
Zellbibliotheken: keine

Version: 1.9
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12.31 Gewerk: TGA Sanitar Abbruch (SAB)

Das Gewerk ,TGA-Sanitdr Abbruch* beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
Einrichtungen (Aggregate, Objekte, Leitungen, Einbauteile) fir Wasser-, Abwasser- und
Regenwasseranlagen in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_SAB_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_SAB.dict

DGNLIB: VGF_SAB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_SAB.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

12.32 Gewerk: TGA Fordertechnik Bestand (FTB)

Das Gewerk ,TGA-Fordertechnik Bestand“ beinhaltet die Darstellung der vorhandenen
Einrichtungen fur Fahrtreppen-, Aufzugs- und Krananlagen und anderer Hebezeuge im Bestand.

Seed-Datei: VGF_FTB_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FTB.dict

DGNLIB: VGF_FTB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FTB.xls
Zellbibliotheken: keine

12.33 Gewerk: TGA Fordertechnik Planung (FTP)

Das Gewerk ,TGA-Fordertechnik Planung” beinhaltet die Darstellung der vorhandenen
Einrichtungen fur Fahrtreppen-, Aufzugs- und Krananlagen und anderer Hebezeuge in der
Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_FTP_Lok_Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FTP.dict
DGNLIB: VGF_FTP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FTP.xls
Zellbibliotheken: keine

Version: 1.9
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12.34 Gewerk: TGA Foérdertechnik Abbruch (FTA)

Das Gewerk ,TGA-Fordertechnik Abbruch® beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
Einrichtungen fur Fahrtreppen-, Aufzugs- und Krananlagen und anderer Hebezeuge in der
Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_FTA_ Lok _Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FTA.dict

DGNLIB: VGF_FTA.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FTAxIs
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

12.35 Gewerk: TGA Elektro Bestand (EBE)

Das Gewerk "TGA-Elektro Bestand" beinhaltet die Darstellung von Elektroinstallationsbauteilen
im 230/400V (50Hz) Niederspannungsbereich wie Elektroverteilungen, Beleuchtungen,
Steckdosen, Leitungen etc. von Gebauden im Ist-Zustand.

Seed-Datei: VGF_EBE_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_EBE.dict

DGNLIB: VGF_EBE.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_EBE.xls
Zellbibliotheken: Keine

12.36 Gewerk: TGA Elektro Planung (EPL)

Das Gewerk "TGA-Elektro Planung" beinhaltet die Darstellung von Elektroinstallationsbauteilen
im 230/400V (50Hz) Niederspannungsbereich wie Elektroverteilungen, Beleuchtungen,
Steckdosen, Leitungen etc. von Gebauden in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_EPL_Lok Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_EPL.dict
DGNLIB: VGF_EPL.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_EPL.xIs
Zellbibliotheken: Keine

Version: 1.9
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12.37 Gewerk: TGA Elektro Abbruch (EAB)

Das Gewerk "TGA-Elektro Abbruch" beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
Elektroinstallationsbauteilen im 230/400V (50Hz) Niederspannungsbereich wie
Elektroverteilungen, Beleuchtungen, Steckdosen, Leitungen etc. von Gebauden in der
Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_EAB_Lok _Seed_2D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_EAB.dict
DGNLIB: VGF_EAB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_EAB.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

Version: 1.9
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13 Richtline fur den Bereich Fahrweg

Der Bereich Fahrweg ist verantwortlich fir die Planung, Instandhaltung und Optimierung des
Fahrwegs an allen ober- und unterirdischen Stadtbahn- und StralRenbahnstrecken.

13.1 Gewerk: Topographie (TOP)

Das Gewerk ,Topographie” beinhaltet die Darstellung von gemessenen georeferenzierten Daten
der Erdoberflache.

Seed-Datei: VGF_TOP_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_TOP.dict

DGNLIB: VGF_TOP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_TOP.xls
Zellbibliotheken: VGF_Topographie.cel

13.2 Gewerk: Gleisbau Bestand (GLB)

Das Gewerk “Gleisbau Bestand” beinhaltet die Darstellung von gleisbauspezifischen Bauteilen,
Systemquerschnitten im Bestand.

Seed-Datei: VGF_GLB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_GLB.dict

DGNLIB: VGF_GLB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_GLB.xls
Zellbibliotheken: VGF_GLB.cel

13.3 Gewerk: Gleisbau Planung (GLP)

Das Gewerk “Gleisbau Planung” beinhaltet die Darstellung von gleisbauspezifischen Bauteilen,
Systemquerschnitten, Biegeplanen und Gleisabsteckungen in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_GLP_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_GLP.dict
DGNLIB: VGF_GLP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_GLP.xls
Zellbibliotheken: Keine
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13.4 Gewerk: Gleisbau Demontage (GLD)

Das Gewerk “Gleisbau Bestand” beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
gleisbauspezifischen Bauteile.

Seed-Datei: VGF_GLD_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_GLD.dict

DGNLIB: VGF_GLD.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_GLD.xlIs
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

13.5 Gewerk: Benetzungsanlagen (BNA)

Das Gewerk ,Benetzungsanlagen® beinhaltet die schematische Darstellung der
Benetzungsanlagen im Gleisnetz mit Spezifikationen der Benetzungsmittelausbringung.

Seed-Datei: VGF_BNA_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_BNA.dict

DGNLIB: VGF_BNA.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_BNA.XIs
Zellbibliotheken: Keine

13.6 Gewerk: Fahrwegpodeste (FPD)

Das Gewerk ,Fahrwegpodeste* beinhaltet die Darstellung von Podesten im Bereich des Fahrwegs
um einen gefahrlosen Umstieg des Fahrers zu gewahrleisten.

Seed-Datei: VGF_FPD_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FPD.dict
DGNLIB: VGF_FPD.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FPD.xls
Zellbibliotheken: Keine
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13.7 Gewerk: Fahrwegpositionen (FPO)

Das Gewerk ,Fahrwegpositionen® beinhaltet die Darstellung von LV-Positionen fiir
Kostenermittlungen, Ausschreibungen etc..

Seed-Datei: VGF_FPO_Geo_Seed _3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_FPO.dict

DGNLIB: VGF_FPO.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_FPO.xls
Zellbibliotheken: Keine

13.8 Gewerk: Weichenbestellschemata (WBS)

Das Gewerk ,Weichenbestellschemata“ beinhaltet die Darstellung von Weichengrenzmarkierungen
als Erganzung zu den LV-Texten.

Seed-Datei: VGF_WBS_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_WBS.dict

DGNLIB: VGF_WBS.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_WBS.xls
Zellbibliotheken: Keine

13.9 Gewerk: Weichenhandbuch (WHB)

Das Gewerk ,Weichenhandbuch* beinhaltet die Darstellung von schematischen
Gleisnetzzeichnungen mit verschiedenen Informationen wie z.B. Weichennummer, Antriebsart
etc..

Seed-Datei: VGF_WHB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_WHB.dict
DGNLIB: VGF_WHB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_WHB.xlIs
Zellbibliotheken: Keine

Version: 1.9

Vertraulichkeitsstufe 2 Seite: 52 von 62

136



Richtlinie fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

13.10 Gewerk: Leerrohrtrasse Strecke Bestand (LSB)

Das Gewerk ,Leerrohrtrasse Bestand” beinhaltet die Darstellung von Leerrohren und
Kabelschachten fir die Stromversorgung, Signal- und Nachrichtentechnik der VGF im Bereich des
Fahrwegs im Bestand.

Seed-Datei: VGF_LSB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LSB.dict

DGNLIB: VGF_LSB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LSB.xIs
Zellbibliotheken: VGF_LRT.cel

13.11 Gewerk: Leerrohrtrasse Strecke Planung (LSP)

Das Gewerk ,Leerrohrtrasse Planung“ beinhaltet die Darstellung von Leerrohren und
Kabelschachten fir die Stromversorgung, Signal- und Nachrichtentechnik der VGF im Bereich des
Fahrwegs in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_LSP_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LSP.dict

DGNLIB: VGF_LSP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LSP.xIs
Zellbibliotheken: VGF_LRT.cel

13.12 Gewerk: Leerrohrtrasse Strecke Demontage (LSD)

Das Gewerk ,Leerrohrtrasse Demontage” beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
Leerrohren und Kabelschachten fur die Stromversorgung, Signal- und Nachrichtentechnik der VGF
im Bereich des Fahrwegs.

Seed-Datei: VGF_LSD_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LSD.dict
DGNLIB: VGF_LSD.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LSD.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel
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13.13 Gewerk: AMT66 Leitungstrager (TR_)

Das Gewerk ,AMT66 Leitungstrager” beinhaltet die Darstellung von Leitungstrassen fur die

Genehmigungsplanung nach Vorgaben vom Amt fir StralRenbau und Erschlieung (AMT66) in
Frankfurt.

Seed-Datei: VGF_TR__Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_TR_.dict
DGNLIB: VGF_TR_.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_TR_.xls
Zellbibliotheken: keine
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14 Richtlinien fir den Bereich Haltestelle

Der Bereich "Haltestelle" beinhaltet die Darstellung der Stadtbahn-, Stral3enbahn- und
Bushaltestellen in allen Bauzustanden und Planungsphasen. Auch fir den Winterdienst, die
Buslinienplanung und die Hillkurvenberechnung sind hier die Gewerke vorhanden.

14.1 Gewerk: Haltestelle Planung Schiene (HPS)

Das Gewerk ,Planung Schiene" umfasst die Darstellung des eigentlichen Projekts mit allen
notwendigen oberirdischen Elementen des Bahnsteigs, der Treppen / Rampen, der Zugange und
sonstigen in der Umgebung (StralRenraum, Gelande) zu verandernden Einrichtungen oder
Gegebenheiten sowie deren Vermal3ung. Ausfihrungsdetails zur Ausgestaltung sind hier nicht
enthalten.

Seed-Datei: VGF_HPS_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HPS.dict

DGNLIB: VGF_HPS.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HPS.xls
Zellbibliotheken: VGF_Topographie.cel

14.2 Gewerk: Haltestelle Demontage Schiene (HDS)

Das Gewerk ,Demontage Schiene" umfasst die Kennzeichnung und Beschreibung aller Elemente
und Einrichtungen des Bahnsteigs inklusive dessen Umgebung, welche im Zuge eines Projektes
demontiert bzw. entfernt werden sollen.

Seed-Datei: VGF_HDS_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HDS.dict

DGNLIB: VGF_HDS.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HDS.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

14.3 Gewerk: Haltestelle Bahnsteig Details (HBD)

Das Gewerk ,Detail Schiene" setzt auf die Planung auf und beschreibt Details, die fir die
Ausfuihrung der haltestellenbezogenen Projekte erforderlich sind. Auch Sonderkonstruktionen, wie
z.B. Betonfertigteile oder Einbaudetails werden hier dargestellt.

Seed-Datei: VGF_HBD_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HBD.dict
DGNLIB: VGF_HBD.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HBD.xls
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Zellbibliotheken: keine
14.4 Gewerk: Haltestelle Bahnsteig Absteckung (HBA)
Das Gewerk ,Bahnsteigabsteckung" umfasst alle notwendigen Spannmalfe und Hohenangaben

von Festpunkten zu Absteckpunkten auf dem Bahnsteig bzw. der Rampe, so dass eine
Orientierung / Kontrolle beim Einbau der Bahnsteigkante bzw. Rampenteile vor Ort mdglich ist.

Seed-Datei: VGF_HBA_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HBA.dict

DGNLIB: VGF_HBA.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HBA.xIs
Zellbibliotheken: keine

145 Gewerk: Haltestelle Flache Schiene (HFS)

Das Gewerk ,Flache Schiene" umfasst die Darstellung von Flachen des Bahnsteigs und dessen
Umgebung differenziert nach ihrer jeweiligen Nutzungsart. Beispiele hierfur sind Treppen- /
Rampenflachen, Zugangsflachen, Parkplatzflachen etc.

Seed-Datei: VGF_HFS_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HFS.dict

DGNLIB: VGF_HFS.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HFS.xls
Zellbibliotheken: keine

146 Gewerk: Haltestelle Planung Bus (HPB)

Das Gewerk ,Planung Bus" umfasst die Darstellung des eigentlichen Projekts mit allen
notwendigen ober- und unterirdischen Elementen der Haltestelle, der Zugange und sonstigen in
der Umgebung (Stral3enraum, Gelande) zu verandernden Einrichtungen oder Gegebenheiten.

Seed-Datei: VGF_HPB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HPB.dict
DGNLIB: VGF_HPB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HPB.xls
Zellbibliotheken: keine

Version: 1.9
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147 Gewerk: Haltestelle Flache Bus (HFB)

Das Gewerk ,Flache Bus" umfasst die Darstellung von Flachen der Haltestelle und deren
Umgebung differenziert nach ihrer jeweiligen Nutzungsart. Beispiele hierfir sind Haltstellenflachen,
Zugangsflachen, Parkplatzflachen etc.

Seed-Datei: VGF_HFB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HFB.dict

DGNLIB: VGF_HFB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HFB.xls
Zellbibliotheken: keine

14.8 Gewerk: Hillkurve Bus (HKB)

Das Gewerk ,Hiillkurve Bus" dient zur Ermittlung der Machbarkeit einzelner Fahrbeziehungen
einer Linie. Dargestellt werden hierbei die Schleppkurven einzelner Busse zur Uberpriifung
bestimmter Fahrwege hinsichtlich der Kollisionsfreiheit mit Fahrwegen anderer Fahrzeuge oder
oOrtlich vorhandenen Hindernissen. Hullkurven werden mit dem Programm AutoTurn erzeugt.

Seed-Datei: VGF_HKB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HKB.dict
DGNLIB: VGF_HKB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HKB.xls
Zellbibliotheken: keine

Version: 1.9
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149 Gewerk: Provisorium Haltestelle Bus (PHB)

Das Gewerk ,Provisorium Bus" umfasst die Darstellung eines temporaren Zwischenzustandes mit
allen notwendigen oberirdischen Elementen der Haltestelle, der Zugange und sonstigen in der
Umgebung (StralRenraum, Gelande) zu verandernden Einrichtungen oder Gegebenheiten. Der
provisorische Zustand kann zu Testzwecken vor oder als Ersatzhaltestelle parallel zur Realisierung
eines endgultigen Projekts eintreten.

Seed-Datei: VGF_PHB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_PHB.dict

DGNLIB: VGF_PHB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_PHB.xlIs
Zellbibliotheken: VGF_Topographie.cel

14.10 Gewerk: Linienplanung Bus (LPB)

Das Gewerk ,Linienplanung Bus" umfasst die Darstellung der Haltepunkte und der Hauptfahrtroute
einer Buslinie und deren Varianten in einer Ubersicht der Stadtkarte.

Seed-Datei: VGF_LPB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LPB.dict
DGNLIB: VGF_LPB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LPB.xIs
Zellbibliotheken: keine

Version: 1.9
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14.11 Gewerk: Haltestelle Winterdienst (HWD)

Das Gewerk ,Haltestelle Winterdienst" umfasst die Darstellung der von Schnee und Eis zu
raumenden Flache eines Bahnsteigs oder Haltestelle.

Seed-Datei: VGF_HWD_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HWD.dict

DGNLIB: VGF_HWD.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HWD.xls
Zellbibliotheken: keine

14.12 Gewerk: Haltestelle Leerrohrtrasse Bestand (HLB)

Das Gewerk ,Haltestelle Leerrohrtrasse Bestand“ beinhaltet die Darstellung von Leerrohren und
Kabelschachten fir die Stromversorgung, Signal- und Nachrichtentechnik der VGF im Bereich der
Haltestelle im Bestand.

Seed-Datei: VGF_HLB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HLB.dict

DGNLIB: VGF_HLB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HLB.xls
Zellbibliotheken: VGF_LRT.cel

14.13 Gewerk: Haltestelle Leerrohrtrasse Planung (HLP)

Das Gewerk ,Haltestelle Leerrohrtrasse Planung” beinhaltet die Darstellung von Leerrohren und
Kabelschachten fir die Stromversorgung, Signal- und Nachrichtentechnik der VGF im Bereich der
Haltestelle in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_HLP_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HLP.dict
DGNLIB: VGF_HLP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HLP.xIs
Zellbibliotheken: VGF_LRT.cel

Version: 1.9
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14.14 Gewerk: Haltestelle Leerrohrtrasse Demontage (HLD)

Das Gewerk ,Haltestelle Leerrohrtrasse Demontage” beinhaltet die Darstellung der zu
demontierenden Leerrohre und Kabelschéchte fur die Stromversorgung, Signal- und
Nachrichtentechnik der VGF im Bereich der Haltestelle.

Seed-Datei: VGF_HLD_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_HLD.dict
DGNLIB: VGF_HLD.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_HLD.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

Version: 1.9
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15 Richtlinien fur den Bereich Licht und Kraft
15.1 Gewerk: Licht und Kraft Bestand (LKB)
Das Gewerk ,Licht und Kraft Bestand” beinhaltet die Darstellung von Anlagen fiir Beleuchtung,

Stromversorgung im 400V-Niederspannungsbereich, Notstrom und Sicherheitsbeleuchtung der
Haltestellen, Stationen und Gebauden im Bestand.

Seed-Datei: VGF_LKB_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LKB.dict

DGNLIB: VGF_LKB.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LKB.xls
Zellbibliotheken: VGF_LuK.cel

15.2 Gewerk: Licht und Kraft Planung (LKP)

Das Gewerk ,Licht und Kraft Planung* beinhaltet die Darstellung von Anlagen fiir Beleuchtung,
Stromversorgung im 400V-Niederspannungsbereich, Notstrom und Sicherheitsbeleuchtung der
Haltestellen, Stationen und Geb&uden in der Planungsphase.

Seed-Datei: VGF_LKP_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LKP.dict

DGNLIB: VGF_LKP.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LKP.xls
Zellbibliotheken: VGF_LuK.cel

15.3 Gewerk: Licht und Kraft Demontage (LKD)

Das Gewerk ,Licht und Kraft Demontage* beinhaltet die Darstellung der zu demontierenden
Anlagen fur Beleuchtung, Stromversorgung im 400V-Niederspannungsbereich, Notstrom und
Sicherheitsbeleuchtung der Haltestellen, Stationen und Geb&uden.

Seed-Datei: VGF_LKD_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LKD.dict
DGNLIB: VGF_LKD.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LKD.xls
Zellbibliotheken: VGF_Demontage.cel

Version: 1.9
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15.4 Gewerk: Licht und Kraft Schemata (LKS)

Das Gewerk ,Licht und Kraft Planung” beinhaltet die schematische Darstellung von Anlagen fiir
Beleuchtung, Stromversorgung im 400V-Niederspannungsbereich, Notstrom und
Sicherheitsbeleuchtung der Haltestellen, Stationen und Geb&uden.

Seed-Datei: VGF_LKS_Geo_Seed_3D.dgn
CADconform Dictionary: VGF_LKS.dict
DGNLIB: VGF_LKS.dgnlib
Dokumentation: VGF_DCS_LKS.xIs
Zellbibliotheken: keine

Version: 1.9
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[0 | Unterweisung fur ausgewahlte Mitarbeitende plus Information fir alle weiteren
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Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)

===
Kurt-Schumacher-Str.8 V G r
60311 Frankfurt am Main

1 Geltungsbereiéh und Grundlage

Diese Arbeitsanweisung dient dazu, die Anforderungen an zu verwendende Kabel
und Leitungen sowie der zugehoérigen Verlegesysteme zu definieren, die zum
Erreichen des hohen Qualitdtsstandards bei Baumafinahmen an den elektrischen
Anlagen der VGF malgebend sind.

Sie ist fur alle Mitarbeitende des festgelegten Geltungsbereiches der
Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (im Folgenden VGF genannt)
verbindlich.

Spezifische Angaben zur Ausfiihrung von Verkabelungen lber geltende Normen
hinaus, obliegen den jeweiligen Fachbereichen.

1.1 Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt fir Kabel und Leitungen — nachfolgend unter dem Begriff Kabel
zusammengefasst, welche in den Bauwerken der VGF flr die folgenden Zwecke
eingesetzt werden:

- Verkabelung von Licht- und Kraftanlagen (Elektroanlagen der
Spannungsebene von 230V/400V, Wechsel- bzw. Drehstrom)

- Verkabelung von Fernmelde- und Informationseinrichtungen

- Verkabelung von signal- und nachrichtentechnischen Anlagen

- Verkabelung von elektrischen Anlagen der zentralen Leittechnik

- Verkabelung von elektrischen Anlagen von Nahverkehrs-Gleichstrombahnen
(Elektroanlagen der Spannungsebene bis zu 750V Gleichspannung)

- Verkabelung von elektrischen Anlagen des Gebaudemanagements

- Verkabelung von elektrischen Anlagen fiir férdertechnische Anlagen

Diese Richtlinie gilt sowohl fur die Errichtung von Neuanlagen als auch fiir die
Erweiterung oder Veranderung von Bestandsanlagen.

Elektroinstallationen Dritter im Bereich der VGF:

- Installationen in beispielsweise gewerblich vermieteten Rdumen der VGF, sind

gemal dieser Richtlinie durchzuflihren

- Kabelinstallationen, die durch Dritte veranlasst werden, bedirfen vor
Ausfuihrungsbeginn der schriftlichen Genehmigung (in Textform) der VGF

- Die Wartung und Instandhaltung dieser Installationen liegt im
Verantwortungsbereich des Betreibers und ist entsprechend den technischen
Anforderungen, dem VGF-Anlagenbetreiber dokumentiert unaufgefordert
vorzulegen

- Die Schnittstelle der Anlagenbetreiber ist die Zugangsklemme am
Elektroverteiler Dritter

Verantwortlicher Bereich: NT34
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1.2  Normative Grundlagen & besondere Anforderungen

Bei der Errichtung und dem Betrieb von elektrischen Anlagen sind die zutreffenden
allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten.

Fir die elektrische Anlage im Haltestellenbereich von Gleichstrombahnen gilt die
Vermutungswirkung, dass neben der BOStrab und der TRStrab EA u.a. auch die
Normen der Reihe VDE und die VDV-Schriften zu den allgemein anerkannten Regeln
der Technik zahlen.

Grundsatzlich sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik (d. h.
entsprechende Gesetze, Normen, Richtlinien und Empfehlungen) im aktuell giiltigen
Stand einzuhalten. Die folgende Aufzahlung dient nur als Beispiel und stellt keinen
Anspruch auf Vollstéandigkeit dar:

- DINEN

- DIN VDE

- Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR)

- International-Electrotechnical Commission (IEC)

- StralRenbahn-Bau- und Betriebsordnung (BOStrab)

- VDV-Schriften (Verband der Verkehrsunternehmen) :

- VDV-Schrift 515 Kabel und Leitungen fur die Stromversorgungsanlagen von
Gleichstrom- Nahverkehrsbahnen und Obussen

- Hessische Bauordnung (HBO)

- Technische Spezifikation fir die Interoperabilitat ,Sicherheit in
Eisenbahntunneln®

- ZVEIl — White Paper Vorbeugender Brandschutz nach der europaischen
Bauproduktverordnung

- Vorhandene Brandschutzgutachten der jeweiligen Bauvorhaben

- Musterverordnung tber den Bau von Betriebsrdumen fur elektr. Anlagen
(EItBauVO)

- etc.

2 Kabel- und Leitungsrichtlinie

2.1  Abkiirzungen

- GVEFK Gesamtverantwortliche Elektrofachkraft (VGF)

- VEFK Verantwortliche Elektrofachkraft
- VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.
- MLAR Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie

- EIBauVO  Muster einer Verordnung tber den Bau von Betriebsraumen fur
elektrische Anlagen

- |IEC International Electrotechnical Commission

- BOStrab Strallenbahn-Bau- und Betriebsordnung

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
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- VDV Verband der Verkehrsunternehmen
- HBO Hessische Bauordnung
- ZVEI Verband der Elektro- und Digitalindustrie
- DIBt Deutsches Institut fir Bautechnik
- TAB Technische Aufsichtsbehérde (Regierungsprasidium Darmstadt)
- AG Auftraggeber
- APV Arbeitspaketverantwortliche
2.2 Kabel

2.2.1 Anforderungen an Kabel

Die Anforderungen an zu verwendende Kabel sind in den Gewerke spezifischen
Planungsgrundlagen enthalten, die in separaten Dokumenten beschrieben und zu
beachten sind.

2.2.2 Lagerung, Transport und Installation von Kabeln

Kabelenden sind bei Lagerung, Transport und Installation gegen eindringende
Feuchtigkeit und Schmutz zu schiitzen. Die Umgebungstemperaturen sind zu
beachten. Bei Verlegung von Kabeln dirfen die zulassigen Verlegetemperaturen bei
Kabelzugarbeiten gemaR DIN VDE 0298 nicht unterschritten werden. Die
entsprechenden Kabel-Zugbelastungsgrenzen und Mindestbiegeradien sind zu
beachten.

2.2.3 Korrosion und Streustrome

Bei der Installation von Kabeln sowie deren Tragsystemen im Beeinflussungsbereich
gemal VDE 0115, sind die Bestimmungen zum Schutz gegen Korrosion durch
Streustrdme aus Gleichstromanlagen zu beachten.

2.3 Brandschutz

Bei der Auswahl der Kabel, Befestigungen, Muffen, Klemmstellen und der Art ihrer
Verlegung missen die Gefahren von Branden, ihre Ausdehnung sowie deren
unmittelbare Wirkung auf das Umfeld, insbesondere bei baulichen Anlagen fiir
Menschenansammlungen, berlicksichtigt werden.

Grundsatzlich sind im unterirdischen Bereich Kabel mit verbessertem Brandverhalten
einzusetzen-

Abhangig von betrieblichen und sicherheitsrelevanten Anforderungen sind
Kabelanlagen in folgenden Gruppen zu unterteilen:

- Allgemeine Kabelanlagen
- Kabelanlagen mit Funktionserhalt

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
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Fur alle sicherheitsrelevanten Anlagen (wie z. B. Sicherheitsbeleuchtung und
Brandschutzeinrichtungen) miissen entsprechend den technischen Regeln flr
elektrische Anlagen, nach der Verordnung tber den Bau und Betrieb der
Stralenbahnen (BOStrab), der EItBauVO und der MLAR die Kabelanlagen in
Funktionserhalt erstellt werden. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass diese
Anlagen, bestehend aus dem Kabel und dem Verlegesystem, auch im Falle eines
Brandes Uber einen definierten Zeitraum noch in Funktion bleiben.

2.3.1 Kabelanlagen in Flucht- und Rettungswegen

In Flucht- und Rettungswegen ist die Brandlast der Installation auf ein Minimum zu
begrenzen (MLAR). Eine Méglichkeit zur Minderung der Brandlast ist die Verkleidung
der Kabelanlage.

~ Offene Verlegung ist nur nach Ricksprache und mit schriftlicher Zustimmung der -
VGF erlaubt.

Das Lagern oder unbeaufsichtigtes Abstellen von brennbaren Materialien
(Verpackungsmaterial oder Kabeltrommeln) im Tunnel bzw. in Flucht- und
Rettungswegen ist verboten.

Die Brandlast von Kabeln wird durch die Messung der freiwerdenden Energie pro
Meter Kabel bestimmt. Die Angabe erfolgt in kWh/m und ist nach dem Verlegen in
einem Protokoll zu dokumentieren. Ferner ist auch die verlegte Lange und die
Kabeltypen (je Brandabschnitt) zu dokumentieren.

2.3.2 Kabelschott

2.3.2.1 Grundsatzliches

Kabel durfen nur durch raumabschliefende Bauteile (Wande und Decken), fur die ein
Feuerwiderstand vorgeschrieben ist, gefiihrt werden, wenn eine Ubertragung von
Feuer und Rauch durch geeignete MaRnahmen ausgeschlossen werden kann.

Bei Durchfiihrungen von Kabel durch raumabschlieRende Bauteile (Decken und
Wande) sind bauaufsichtlich zugelassene Kabelschottungen nach
Musterleitungsanlagenrichtlinie (MLAR) und Bauproduktverordnung vorzusehen.

- Generell gilt, dass der jeweilige Arbeitsverantwortliche, der ein vorhandenes
Kabelschott zwecks Verkabelung 6ffnet oder neue Durchflihrungen erstellt,
auch fur die fachgerechte Wiederherstellung bzw. Neuerstellung
verantwortlich ist. Dies hat sofort nach Abschluss der Arbeiten zu erfolgen

- Es ergibt sich eine komplette Erneuerung eines Brandschotts, nach einer
Ergénzungsinstallation, wenn das gleiche, den Anforderungen entsprechende
Bestandsmaterial nicht verfiigbar ist

- Geruchsentwicklungen sind zu vermeiden oder fur entsprechende Beliiftung
der Arbeitsstelle zu sorgen

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
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- Das einzusetzende Material ist nach der Grof3e der zu verschlieRenden
Offnung auszuwahlen

- Samtliche Bauteil6ffnungen / Brandabschottungen sind nach baulicher
Gegebenheit beidseitig / wandbiindig mit dem gleichen Material zu schlielRen
und entsprechend zu kennzeichnen, um Einnistungen zu vermeiden,
Verschmutzungen vorzubeugen und eine Sichtkontrolle zu vereinfachen

- Die Abschottung muss mindestens die gleiche Feuerwiderstandsfahigkeit
aufweisen wie das raumabschlieRende Bauteil

- In bestehenden Betriebsanlagen sind Durchbriiche in Wanden und Decken
wahrend der Bauzeit, bis zum Einbau des endgtiltigen Brandschotts,
arbeitstaglich provisorisch mit zugelassenen Brandschutzkissen zu
verschlielen

- Die Arbeiten sind entsprechend zu dokumentieren und jedes Brandschott ist
zu kennzeichnen '

- Hohlleiter (z. B. fur Funk) sind moglichst in separaten Aussparungen /
Kernbohrungen zu fihren und als Einzeldurchflihrungen mit Einzelmanschette
zu planen bzw. auszufiihren

- Kennzeichnungsschilder miissen mindestens folgende Informationen
enthalten und sind gut sichtbar und dauerhaft anzubringen:

- Art der Schottung

- Erstellungs-Datum

- Produktbezeichnung

- DIBt-Zulassungs-Nr.

- Feuerwiderstandsklasse

- Ausfuhrende Firma / Abteilung / Dienststelle / Fachbereich

- QR-Code nach Vorgabe der VGF (Bauwerksunterhaltung)

Die maximale Belegung der Rohbaudéffnung ist den Herstellerangaben zu
entnehmen.

Im Zuge von Projektarbeiten ist vor Beginn der MalRnahme durch den jeweiligen
Planungsverantwortlichen die Machbarkeit zu prufen.

Die ordnungsgemalfe SchlieRung der Wand- und Deckendurchbriiche ist bereits in
der Planungsphase zu beriicksichtigen. Die Ausfihrung liegt im
Verantwortungsbereich des jeweiligen Arbeitspaketverantwortlichen und ist der
Bauwerksunterhaltung nach Abschluss der Arbeiten dokumentiert zu tibergeben.

Der Errichter muss mit einer Ubereinstimmungserklarung bestétigen- und
dokumentieren, dass er die Abschottung zulassungsgerecht eingebaut hat.

Die Schottung ist bevorzugt als festes Schott mit Brandschott Modulsteinen
auszufuihren. Ausnahmen bilden Raume mit Druckbeanspruchung wie MS-Anlage,
NRM-Bereiche, etc.

Verantwortlicher Bereich: NT34 )
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
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2.3.2.2 Grafische Darstellung — Bestandsanlagen
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2.3.3 Brandklassen

Entsprechend der Kennzeichnung lassen sich Kabel, die unter die
Bauproduktenverordnung fallen, in die Brandklassen A-F und die zuséatzlichen

Klassen s, a und

Die folgenden Tabellen geben eine Ubersicht zur Bedeutung der einzelnen. Klassen,

d einstufen. Hierbei gelten die aktuell gtiltigen Normen.

hier mit dem Stand des Jahres 2018:

VGIF

Brandklasse

Kurzbeschreibung

Hochste Stufe
Praktisch nichtbrennbar

Kein Beitrag zur Brandentwicklung oder zu vollentwickeltem Brand

B1ca

Brennbar

Sehr geringer Abbrand

B2ca

Keine stetige Brandausbreitung
Begrenzte Brandentwicklung

Begrenzte Warmefreisetzungsrate

Cca

Ahnlich B2ca

Brandausbreitung und Warmefreisetzung etwas ungtnstiger als bei B2ca

Dca

Brandverhalten entspricht etwa dem von Holz
Stetige Flammenausbreitung
MaRige Brandentwicklung

MaRige Warmefreisetzung

Eca

Erfullen die Miﬁdestanforderungen
aber keine Prufung des Abbrandverhaltens als Blindel

Einwirken einer kleinen Flamme fiihrt nicht zu einer intensiven
Flammenausbreitung

Fca

Brandverhalten nicht gepraft und damit unbekannt

Verantwortlicher Bereich:
Vertraulichkeitsstufe: 2 -
Gililtig ab: 01.09.2024
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VGIF

Rauchentwicklung s

Kurzbeschreibung

S1 Geringe Rauchentwicklung

S1a Kaum eingeschrénkte Sichtverhaltnisse (80% Lichtdurchlassigkeit)
S1b Leicht eingeschrankte Sichtverhaltnisse (60% Lichtdurchlassigkeit)
S2 Mittlere Rauchentwicklung

S3 Keine Prufung, moglicherweise starke Rauchentwicklung

Aziditat Kurzbeschreibung

al Leicht korrosive Gase

a2 Mittel korrosive Gase

a3 Keine Prifung, moéglicherweise starke korrosive Gase

Brennendes Abtropfen

Kurzbeschreibung

do Kein brennendes Abtropfen innerhalb von 20 Minuten

d1 Brennendes Abtropfen nicht Ianger als 10 Sekunden innerhalb 20
‘ Minuten

d2 Weder dO noch d1

2.3.4 Brandverhalten von Kabeln

Als Kabel mit verbessertem Brandverhalten gelten grundsatzlich alle Kabel der

Brandklasse B2ca s1 a1 d1. In Ausnahmefallen kann die geforderte Brandklasse auf

Cca s1 a1 d1 reduziert werden. In dieser Brandklasse bleibt das selbststandige

Verléschen im Kabelblindel gewahrleistet, die Energiefreisetzung ist aber im
Vergleich zur Brandklasse B2ca héher.

2.3.4.1 Erleichterungen, Abweichungen und Ausnahmefille

Im Hochbau werden diese Schutzziele durch andere MalRnahmen, wie die besondere
Abtrennung von Rettungswegen (notwendige Flure) und weiteren Mallihahmen
erreicht. Ein verbessertes Brandverhalten ist hier nur in wenigen Einzelfallen
gefordert und in der Regel sind Kabel mit der Brandklasse Eca ausreichend.

Daraus folgend sind fiir oberirdische Geb&aude der VGF, die auf Basis von
bauordnungsrechtlichen Vorschriften (Landesbauordnung etc.) brandschutztechnisch
bewertet werden, Kabel der Brandklasse Eca ausreichend. MaRgeblich ist in jedem

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giltig ab: 01.09.2024 Seite: 13 von 18
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Fall das Brandschutzkonzept, sofern dieses fiir das konkrete Bauvorhaben héhere
Anforderungen fir erhéhte Risiken im Einzelfall begriindet.

In unterirdischen Bauwerken der VGF gilt die TRStrab EA, deshalb sind weiterhin
Kabel mit verbessertem Brandverhalten zu verbauen. Ausgenommen hiervon sind
Kabel, die Uber lange Distanzen im Freien verlegt werden und nur Gber eine kurze
Strecke innerhalb eines unterirdischen Bauwerks gefiihrt werden. Dies betrifft bspw.
die Netzzufiihrung oder die LWL-Anbindung. Fir diese Kabel ist kein verbessertes
Brandverhalten erforderlich, wenn Sie auRerhalb oder brandschutztechnisch
abgetrennt von Rettungswegen verlegt werden und es sich um maximal 5 Kabel im
Bindel handelt. Weitere Ausnahmen sind im Einzelfall zu beurteilen. Hierzu ist eine
individuelle Bewertung der baulichen und brandschutztechnischen Situation, i. d. R.
als Bestandteil eines Brandschutzkonzeptes, erforderlich. Die Abweichung fur jeden
Einzelfall muss schriftlich begriindet und dokumentiert werden.

Folgende Kabel fallen nicht in den Anwendungsbereich der Bauproduktenverordnung
und sind demnach nicht in der empfohlenen Brandklasse erhaltlich:

- Liftkabel

- Kabel innerhalb von Maschinen

- Kabel zur Verwendung innerhalb von industriellen Anlagen

- Kabel mit Funktionserhalt

- Kabel die wahrend ihrer Betriebszeit gelegentlich bewegt werden (z. B.
Pendelklappen Bahnsteig)

Kabel mit Funktionserhalt und fiir Kabel, die aus technischen bzw.
prozesstechnischen Griinden (bspw. Lichtwellenleiterkabel) nicht in der geforderten
Brandklasse erhaltlich sind, sind solche zu verwenden, die Uber einen Nachweis der
geringen Rauchfreisetzung nach DIN EN 61034 bzw. IEC 61034 verfiigen,
“halogenfrei nach DIN EN 50267 bzw. IEC 60754 und flammenwidrig nach DIN EN
60332 bzw. IEC 60332 sind.

2.4  Prifungen

An allen neu verlegten Kabeln sind elektrische Priifungen durchzufiihren, die dem
Nachweis einer ordnungsgeméafen Errichtung sowie Verlegung der Kabel dienen.

Der Nachweis der festgelegten Priifungen ist die Voraussetzung zur Inbetriebnahme
der Kabelanlagen.

Die Prifungen sind gemal’ nachfolgenden Festlegungen durchzufitihren und in einem
Prufprotokoll, dass bei der Abnahme zu ibergeben ist, zu dokumentieren:

Das entsprechende Messprotokoll gemaf
PRUEF 01_VDE 0100-600_VDE 0105-100 ist zu verwenden
Bei Muffen, Protokoll der Zuordnungsprtifung

Die Prufergebnisse sind der VGF vorzulegen und werden ggf. zur TAB weitergeleitet.

Verantwortlicher Bereich: NT34 .
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
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Die VGF behalt sich eine Teilnahme an den Prifungen vor.

2.5 LWL-Abnahme

An allen neu verlegten LWL-Kabeln sind Abnahmemessungen zum Nachweis der
Qualitat und Leistungsféahigkeit der LWL-Ubertragungsstrecke durchzuftihren.

Der Nachweis der festgelegten Prufungen ist die Voraljssetzung zur Inbetriebnahme
der LWL-Ubertragungsstrecke. Das Messprotokoll ist der VGF vorzulegen.

2.6  Kabeltrassen und Verlegesysteme

Der Trassenverlauf und die Trassenbelegung sind vor Beginn mit der VGF
abzustimmen. Bei sicherheitsrelevanten Kabeltrassen ist die Planung und die
Ausfiihrung mit einem Sachverstédndigen nach Baurecht abzustimmen und von
diesem freigeben zu lassen.

Auf gemeinsam genutzten Kabelwegen ist eine mechanische Trennung
entsprechend den technischen Regeln einzuhalten. Bei Neubauprojekten ist
zusatzlich eine Trennung zwischen Kabeln fur Fahrstrom (DC-Spannung),
Stromkabeln der Spannungsebene 230/400 Volt sowie nachrichtentechnische

~ Kabeln (Signaltechnik bzw. Kabeln der zentralen Leittechnik) zu gewahrleisten. Bei
Nachverlegung auf Bestandstrassen ist zuvor die Genehmigung der VGF einzuholen,
ob die vorhandenen Kabelwege fur neue Kabelanlagen verwendet werden diirfen.

2.7 Leitungen im Oberleitungs- und Stromabnehmerbereich der
VGF

Die Leitungen sind mit entsprechender spannungsfester Isolierung bis 1000 V DC
auszulegen oder entsprechend zu schiitzen (z. B. mittels Leerrohre). Siehe Anlage,
Referenzdokument [RD 02].

2.8 Kabelschirmungen / Elektromagnetische Vertraglichkeit

Bei der Verwendung der Kabelschirmung bzw. Erdung der Schirmung ist dies mit den
jeweiligen Fachbereichen, in Hinblick auf Potentialverhéltnisse (Personenschutz und
Korrosionsstreustrome) und zur Verbesserung der EMV, vor der Installation
abzustimmen und zu dokumentieren. Im Einzelnen geht es um folgende Themen:

Schirmungsarten

Potential-Anschlussarten (einseitig, beidseitig, ohne)
Vermeidung von Potentialverschleppungen

Einsatz von RC-Gliedern

Anforderungen aus Erdungskonzepten, falls verfligbar

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giiltig ab: 01.09.2024 Seite: 15 von 18

161



Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)

==
Kurt-Schumacher-Str.8 V G r
60311 Frankfurt am Main

2.9 Nagetierschutz

Falls es die Ortlichkeiten erfordern, sind Kabel mit metallischem Nagetierschutz
einzusetzen.

Bei der Verlegung der Kabel gilt es, Potentialverschleppungen zu vermeiden. Der
Nagetierschutz darf nicht als Schirmung verwendet werden und dient nur dem
mechanischen Schutz. Um beim elektrisch leitfahigem Nagetierschutz keine
Potentialverschleppung herbeizufiihren, gilt es vor Ausfiihrung die Konzeptplanung
vorzulegen, durch die VGF zu genehmigen und der abschlief’ienden
Anlagendokumentation beizufligen.

210 Kabelverbindungen

Muffen sind generell mit der VGF abzustimmen. Sie sind einzumessen und in den
Verortungsplanen einzuzeichnen.

211 Nicht mehr benétigte Kabel

Grundsatzlich sind alle Kabel, die nicht mehr benétigt werden, zu demontieren. In
Ausnahmefallen kénnen Kabelenden auf Abschlussklemmen in einem getrennten
Gehéause abgeschlossen werden. Im Bereich der Fahrstromtechnik sind die
Gegebenheiten entsprechend zu priifen und zu klaren. Die installierten Gehause
mussen entsprechend gekennzeichnet werden. Eine fachgerechte Entsorgung von
Kabel und Tragesystemen ist zu veranlassen, zu dokumentieren und der VGF
vorzulegen.

2.12 Datenblatter und Herstellerangaben

Die Angaben in den Datenbléattern oder sonstigen Herstellerangaben der Kabel sind
zu beachten.

Die Datenblatter sind vor der Verlegung der Kabel dem Arbeitspaketverantwortlichen
der VGF auszuhandigen. Nach Abschluss der Installationsarbeiten ist die Einhaltung
der Herstellervorgaben dokumentiert vorzulegen. Die VGF behélt sich eine stich-
probenartige Priifung vor. '

2.13 Asbestbelastete Installationsflachen

Vor erforderlichen Installationen in Asbestgekennzeichneten Bereichen, ist eine
fachgerechte Sanierung nach TRGS 519 erforderlich. '

Wenn der Verdacht besteht, dass Asbest sich in ungekennzeichneten Durchbriichen
oder Verkleidungen verbergen kénnte, ist sofort der Fachbereich NA03 der VGF
(Sicherheitstechnischer Dienst) zur Klarung und Unterstitzung einzubeziehen.

NAO3 legt das weitere Vorgehen in Abstimmung mit den Fachbereichen fest.

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
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2.14 Plandokumentationen

Die Kabelverlegeplane sind entsprechend der Kennfarben in der Tabelle unter
Punkt 2.16 zu kennzeichnen.

Es ist die CAD-Richtlinie der VGF in der jeweils gliltigen Fassung zu beachten.
2.15 Schlussvermessung

Der jeweilige APV Uberstellt seinem AN einen Ausfiihrungsplan fur die Arbeiten an
den VGF-Trassen.

Bei allen BaumaRRnahmen ist eine Schlussvermessung der errichteten Kabeltrassen
durchzuftihren. Die Unterlagen sind der VGF auszuhéandigen.

2.16 Kennzeichnung von Kabeln
Kabel sind eindeutig, dauerhaft, alterungsbesténdig und wischfest zu kennzeichnen.
Die Kennzeichnung ist mit den jeweiligen Fachbereichen abzustimmen.

Die Kabel sind an allen Schachten bzw. auf Kabelpritschen (alle 40 m — 60 m),
bei Abzweigungen sowie am Anfang und am Ende mit halogenfreien Kabel-
kennzeichnungsschildern zu versehen.

Der Kabelbetreiber ist durch die Farbe des Schildes ersichtlich. Nachfolgend ist das
Kabelkennzeichnungssystem fur die Techniken der Fachbereiche dargestellit:

BETREIBER KENNFARBE
Signaltechnik,
FSA, EW, WHZ " :
grun / weifd
lollzu] /- Sielnvvels
Licht- u. Kraft
blau / weil’
silber (matt) / schwarz
ZLT .
silber / schwarz
FG, ELA, IFE oL/ sehwelv
BMZ v
rot / weily
Funk gelb / schwarz

Verantwortlicher Bereich: NT34
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orange / weil}

DFI / ZZA, MOFIS
. signalorange / schwarz

weild / rot

Fahrstrom

weild / blau

TGA , HKL, Fahrtreppen,
Aufziige, Rolltore

217 Errichterbescheinigung

Eine Errichterbescheinigung ist nach Abschluss der Arbeiten der VGF
auszuhandigen.

3 UnterWeisung

Diese Arbeitsanweisung muss allen betroffenen Mitarbeitenden in Form einer
Unterweisung/Information innerhalb von 4 Wochen ab Freigabe dieser
Arbeitsanweisung zur Kenntnis gegeben werden. Die Unterweisung ist in Ecadia zu

dokumentieren.

4 Schlussbestimmungen

Diese Arbeitsanweisung tritt am Tage der Unterzeichnung in Kraft und gilt bis auf
Widerruf.

Verantwortlicher Bereich: NT34
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Verordnung uber den Bau und Betrieb der StraBenbahnen
(StraBenbahn-Bau- und Betriebsordnung - BOStrab)

BOStrab
Ausfertigungsdatum: 11.12.1987
Vollzitat:

"StraBenbahn-Bau- und Betriebsordnung vom 11. Dezember 1987 (BGBI. | S. 2648), die zuletzt durch Artikel 1
der Verordnung vom 1. Oktober 2019 (BGBI. | S. 1410) geandert worden ist"

Stand: Zuletzt gedndert durch Art. 1V v. 1.10.2019 1 1410

FuBnote

(+++ Textnachweis ab: 1.1.1988 +++)
(+++ MaBgaben aufgrund des EinigVtr mehr anzuwenden gem. Art. 109 Nr. 5 Buchst. f G v. 8.12.2010 | 1864
mWv 15.12.2010 +++)
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§50 Zulassige Geschwindigkeiten
§51 Signale
§52 Einsatz von Betriebsbediensteten
§53 Besetzen der Ziige mit Fahrbediensteten
§ 54 Fahrbetrieb
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§55 Teilnahme am StralBenverkehr

§56 Verhalten bei Mangeln an Ziigen

§ 57 Instandhaltung der Betriebsanlagen und Fahrzeuge

§58 Benutzen und Betreten der Betriebsanlagen und Fahrzeuge
§59 Betriebsgefahrdende oder betriebsstérende Handlungen

Siebenter Abschnitt
Verfahrensvorschriften

§ 60 Prifung der Bauunterlagen flir Betriebsanlagen
§61 Aufsicht Gber den Bau von Betriebsanlagen und Fahrzeugen
§ 62 Inbetriebnahmegenehmigung fur Betriebsanlagen und Fahrzeuge

Achter Abschnitt
Ordnungswidrigkeiten, SchluR- und Ubergangsvorschriften

§63 Ordnungswidrigkeiten

§ 64 Ubergangsvorschrift

§ 65 Inkrafttreten

Anlage 1

Kennzeichnung und Sicherung von Bahnibergangen
Anlage 2

Grenzwerte fur Bremsungen

Anlage 3

Sinnbild zur Kenntlichmachung von Sitzplatzen fir behinderte und andere sitzplatzbedurftige Personen
Anlage 4

Signale

Eingangsformel

Auf Grund des § 57 des Personenbeférderungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil 1, Gliederungsnummer
9240-1, veroffentlichten bereinigten Fassung, der zuletzt durch § 70 Abs. 2 des Gesetzes vom 15. Marz 1974
(BGBI. I S. 721) gedndert worden ist, wird mit Zustimmung des Bundesrates verordnet:

Erster Abschnitt
Allgemeines

§ 1 Anwendungsbereich und allgemeine Begriffsbestimmungen

(1) Diese Verordnung gilt fur den Bau und Betrieb der Strallenbahnen im Sinne des § 4 des
Personenbefdrderungsgesetzes (PBefG). Das Bauordnungsrecht der Lander und die StraRenverkehrs-Ordnung
bleiben unberihrt. Soweit keine besonderen Harmonisierungsmafnahmen der Europaischen Union anzuwenden
sind, gelten Produkte als gleichwertig im Sinne der Anforderungen dieser Verordnung, wenn sie

1. in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union oder
2. inder Tlrkei

rechtmaRBig hergestellt oder in Verkehr gebracht wurden. Das Gleiche gilt flir Produkte, die in einem EFTA-

Staat, der Vertragsstaat des Abkommens tber den Europaischen Wirtschaftsraum ist, rechtmaRBig hergestellt
wurden. Die Satze 3 und 4 gelten nicht fur Produkte, die nicht einem Schutzniveau von Sicherheit, Ordnung oder
Umweltschutz entsprechen, das durch die in Deutschland geltenden technischen Vorschriften gewahrleistet

ist, soweit diese technischen Vorschriften im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 764/2008 des Europaischen
Parlamentes und des Rates vom 9. Juli 2008 zur Festlegung von Verfahren im Zusammenhang mit der
Anwendung bestimmter nationaler technischer Vorschriften fir Produkte, die in einem anderen Mitgliedstaat
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rechtmaRig in den Verkehr gebracht worden sind, und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 3052/95/EG (ABI. L
218 vom 13.8.2008, S. 21) angewendet werden.

(2) Strallenbahnen sind

1. straBenabhangige Bahnen (§ 4 Abs. 1 PBefG),

2. unabhangige Bahnen (§ 4 Abs. 2 PBefG).

Unabhangige Bahnen sind durch ihre Bauart oder Lage auf der gesamten Streckenlange vom StraRenverkehr
oder anderen Verkehrssystemen getrennt.

(3) Bau ist der Neubau oder die Anderung von Betriebsanlagen und Fahrzeugen.

(4) Betrieb ist die Gesamtheit aller MaBnahmen, die der Beforderung von Personen dienen, einschlieBlich der
Ausbildung der Betriebsbediensteten und der Instandhaltung der Betriebsanlagen und Fahrzeuge.

(5) Fahrbetrieb umfalt das Einstellen und Sichern der Fahrwege, das Abfertigen und Flihren der Zlige sowie das
Rangieren.

(6) Betriebsbedienstete sind Beschaftigte, die tatig sind

1. im Fahrbetrieb (Fahrbedienstete),

2. bei der Steuerung und Uberwachung des Betriebsablaufs,

3. als Verantwortliche bei der Instandhaltung der Betriebsanlagen und Fahrzeuge,

4. als Leitende oder Aufsichtfihrende Uber Beschaftigte nach den Nummern 1 bis 3.

(7) Betriebsanlagen sind alle dem Betrieb dienenden Anlagen, insbesondere

1. die bau-, maschinen- und elektrotechnischen Anlagen fir den Fahrbetrieb, einschlieBlich der Hilfsbauwerke,
2. die fur den Aufenthalt und die Abfertigung der Fahrgaste bestimmten Anlagen,

3. die Abstellanlagen fur Fahrzeuge,

4. die an das Gleisnetz angeschlossenen Werkstatten.

(8) Fahrzeuge sind solche, die spurgebunden als Zlge oder in Zligen verkehren kdénnen. Mehrteilige Fahrzeuge,
die wahrend des Fahrbetriebs nicht getrennt werden kénnen, gelten als ein Fahrzeug.

(9) Fahrzeuge sind

1. Personenfahrzeuge, die der Beférderung von Personen im Sinne des § 1 Absatz 1 des
Personenbeférderungsgesetzes dienen und

2. Betriebsfahrzeuge, die insbesondere flr die Ausbildung von Betriebsbediensteten, fur die Instandhaltung
von Betriebsanlagen oder fir Malnahmen bei Betriebsstérungen und Unfallen eingesetzt werden.

(10) Zuge sind auf Streckengleise Ubergehende Einheiten. Sie kénnen als Personen- oder Betriebszige verkehren
und aus einem oder mehreren Fahrzeugen bestehen.

§ 2 Grundregeln

(1) Betriebsanlagen, Fahrzeuge oder Teile davon missen so beschaffen sein, dass sie den Anforderungen der
Sicherheit und Ordnung geniigen. Die Anforderungen an Betriebsanlagen, Fahrzeuge oder Teile davon gelten als
erfillt,

1. wenn die Betriebsanlagen, Fahrzeuge oder Teile davon hinsichtlich ihrer Beschaffenheit den fiir sie
unmittelbar geltenden Rechtsakten der Europaischen Gemeinschaft oder der Europaischen Union und
den fur sie geltenden Rechtsvorschriften, mit denen Richtlinien der Europaischen Gemeinschaft oder der
Europaischen Union in deutsches Recht umgesetzt sind, entsprechen, oder

2. soweit solche Rechtsvorschriften nicht bestehen, wenn die Betriebsanlagen, Fahrzeuge oder Teile davon
nach den Vorschriften dieser Verordnung, nach den von der Technischen Aufsichtsbehérde und von der
Genehmigungsbehdrde getroffenen Anordnungen sowie nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik gebaut sind und betrieben werden.
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§ 1 Absatz 1 Satz 3 bis 5 bleiben unberihrt.

(2) Von den allgemein anerkannten Regeln der Technik kann abgewichen werden, wenn mindestens die gleiche
Sicherheit gegenuber der Technischen Aufsichtsbehdrde nachgewiesen wird.

§ 3 Allgemeine Anforderungen an den Bau der Betriebsanlagen und Fahrzeuge
(1) Betriebsanlagen und Fahrzeuge mussen so gebaut sein, daf8 ihr verkehrs(blicher Betrieb niemanden schadigt
oder mehr als unvermeidbar gefahrdet oder behindert. Sie mlssen insbesondere so gebaut sein, dal

1. die hdéchsten betrieblich auftretenden Beanspruchungen mechanischer, elektrischer und thermischer Art
ohne Betriebsgefahrdung aufgenommen werden kdnnen,

gefahrbringende Teile und Einrichtungen nicht unbeabsichtigt beriihrt werden kénnen,

3. die Entstehung und Ausbreitung von Branden durch vorbeugende MaBnahmen erschwert werden und im
Brandfall die Mdglichkeit zur Selbst- oder Fremdrettung von Personen oder eine Kombination von beidem
sowie zur Brandbekampfung besteht,

4. Dbei Gleichstrombahnen mit Energielibertragung tber Fahrschienen nachteilige Wirkungen der
Streustromkorrosion gering sind,

Bauteile und Einrichtungen gegen aullere Einfllisse geschitzt sind, soweit es betrieblich erforderlich ist,
das Bestehenbleiben zu hoher Berihrungsspannungen durch SchutzmaBnahmen verhindert wird,
durch elektrische Beeinflussungen die Betriebssicherheit nicht beeintrachtigt werden kann,

®© N oW

Stérungen im Betriebsablauf zligig beseitigt werden kdnnen.

(2) Einrichtungen in Betriebsanlagen und Fahrzeugen, die flir die Benutzung oder Betatigung durch Fahrgaste
bestimmt sind, mussen gut erkennbar und leicht erreichbar sein. Ihre Handhabung muR sich sinnfallig erkennen
lassen; Fehlbedienungen dirfen zu keiner Betriebsgefahrdung fihren.

(3) Bei Betriebsanlagen und Fahrzeugen missen MaBhahmen getroffen sein, die eine mehr als unvermeidbare
Betriebsgefahrdung als Folge unbefugten Betatigens verhindern.

(4) Ausfalle und Stérungen von selbsttatig wirkenden Einrichtungen in Betriebsanlagen und Fahrzeugen missen
besetzten Betriebsstellen in betriebsnotwendigem Umfang angezeigt werden kénnen.

(5) Zu den baulichen Anforderungen gehéren auch MaBnahmen, die in ihrer Mobilitat eingeschrankten Personen
die Benutzung der Betriebsanlagen nach § 1 Absatz 7 Nummer 2 und Personenfahrzeuge ohne besondere
Erschwernis ermdglichen. Einrichtungen fur diese Personen sollen durch Hinweise gekennzeichnet sein.

(6) Schienenbahnen benachbarter Nahverkehrsunternehmen sollen in ihrer technischen Gestaltung den
Mdglichkeiten eines Betriebsverbundes Rechnung tragen.

§ 4 Allgemeine Anforderungen an den Betrieb

(1) Betriebsbedienstete sind in der fiir einen sicheren und ordnungsgemaflien Betrieb erforderlichen Anzahl
einzusetzen.

(2) Betriebsanlagen und Fahrzeuge sind instandzuhalten. Treten an ihnen wahrend des Betriebes Mangel auf,
die die Betriebssicherheit beeintrachtigen kénnen, sind sie ganz oder teilweise auBer Betrieb zu nehmen und
erforderlichenfalls abzusichern.

(3) Den Betrieb gefahrdende oder stérende Umstande sind, sofern sie nicht durch selbsttatige Einrichtungen der
zustandigen Betriebsstelle angezeigt werden, dieser nach Feststellung unverziglich zu melden.

(4) Durch betriebliche Vorkehrungen ist daflir zu sorgen, dass Betriebsstdrungen ziigig beseitigt werden, bei
Unfallen und gefahrlichen Ereignissen unverziiglich Hilfe geleistet wird und insbesondere bei Brandfallen die
Maglichkeit zur Selbst- oder Fremdrettung von Personen oder eine Kombination von beidem in Abhangigkeit von
den lokalen Verhaltnissen besteht.

(5) Der Unternehmer hat Aufzeichnungen zu fihren Uber

1. die im Sechsten Abschnitt geregelten betrieblichen Sachverhalte,
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2. die mittels nachrichtentechnischer Anlagen nach § 23 geflhrte sicherheitsrelevante Kommunikation mit
Betriebsstellen und

3. die Fahrdaten der in § 33 Absatz 13 genannten Gerate,

und ist befugt, die in den Nummern 1 bis 3 genannten Daten zu erheben, zu speichern und zu verwenden,
soweit dies erforderlich ist, um den Betrieb sicher fihren zu kdnnen, den Zustand und die Instandhaltung der
Anlagen und Fahrzeuge zu dokumentieren und die Ursachen gefahrlicher Ereignisse aufklaren zu kénnen. Der
Unternehmer ist auBerdem befugt, der Technischen Aufsichtsbehérde aus den in Satz 1 genannten Daten die fir
deren Aufgabenerfillung erforderlichen Auskinfte zu Gbermitteln. Soweit es sich um personenbezogene Daten
handelt, sind diese nach spatestens 96 Stunden zu ldschen, es sei denn, ihre Kenntnis ist fur die Erflllung des
Zwecks der in Satz 1 genannten Speicherung weiterhin erforderlich.

§ 5 Technische Aufsicht

(1) Die Technische Aufsichtsbehdrde nach § 54 Abs. 1 Satz 3 des Personenbeférderungsgesetzes tUberwacht
die Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung. Sie fihrt in Erfillung dieser Aufgabe insbesondere die
erforderlichen Prifungen durch und trifft die notwendigen Anordnungen. Entscheidungen anderer Behérden
mit Ausnahme der nach Landesrecht zustandigen StraRenverkehrsbehdrde, die die Sicherheit und Ordnung des
StraBenbahnbetriebes betreffen kdnnen, dirfen nur im Einvernehmen mit der Technischen Aufsichtsbehdrde
getroffen werden; dies gilt nicht, soweit es sich um Behdrden des Bundes handelt.

(2) Die Technische Aufsichtsbehdrde kann sich bei der Austibung der technischen Aufsicht sachkundiger
Personen oder Stellen bedienen. Dazu gehért der Betriebsleiter nach § 8. Andere sachkundige Personen oder
Stellen mussen rechtlich und wirtschaftlich unabhangig von dem Unternehmer und dem Vorhabentrager nach § 7
Absatz 7 sein.

(3) Erfordert die ordnungsgemaRe Herstellung von Betriebsanlagen, Fahrzeugen oder Bauteilen in besonderem
MaRe die Sachkunde und Erfahrung der damit betrauten Personen oder eine Ausstattung mit besonderen
Einrichtungen, kann die Technische Aufsichtsbehérde vom Unternehmer den Nachweis verlangen, dal8 er oder
der beauftragte Hersteller Uber solche Fachkrafte oder Einrichtungen verfiigt und sie bei der Herstellung einsetzt.

(4) Bestehen Zweifel, dal® Betriebsanlagen, Fahrzeuge oder die Betriebsdurchflihrung den Vorschriften dieser
Verordnung entsprechen, kann die Technische Aufsichtsbehdrde vom Unternehmer die Vorlage besonderer
Nachweise oder Gutachten verlangen.

(5) Stellt die Technische Aufsichtsbehorde fest, dall der Unternehmer seinen Pflichten nach § 7 nicht nachkommt,
trifft sie die erforderlichen MaBnahmen. Insbesondere kann sie
1. ihm fUr die Beseitigung von Mangeln eine angemessene Frist setzen,

2. bei unzureichender Sicherheit die Unterbrechung oder Einstellung von Bauarbeiten anordnen oder die
Benutzung bestimmter Betriebsanlagen und Fahrzeuge beschranken oder untersagen.

§ 6 Ausnahmen

Die Technische Aufsichtsbehérde kann von den Vorschriften dieser Verordnung in Einzelfallen Ausnahmen
genehmigen.

Zweiter Abschnitt
Betriebsleitung

§ 7 Unternehmer

(1) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dal die Anforderungen der Sicherheit und Ordnung nach § 2 erfllt
werden. Er hat insbesondere sicherzustellen, dal8 sich Betriebsanlagen und Fahrzeuge in betriebssicherem
Zustand befinden und der Betrieb sicher durchgefihrt wird.

(2) Der Unternehmer ist verpflichtet, bei der Auswahl, Aus- und Fortbildung, Verwendung und Beaufsichtigung

der Betriebsbediensteten die Sorgfalt anzuwenden, die eine sichere und ordnungsgemaRe Beférderung von
Personen erfordert.
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(3) Der Unternehmer hat zur Wahrnehmung der ihm nach dieser Verordnung obliegenden Aufgaben unbeschadet
seiner eigenen Verantwortlichkeit einen Betriebsleiter zu bestellen. Bei mehreren Betriebsarten kann je ein
Betriebsleiter bestellt werden. Fur jeden Betriebsleiter ist mindestens ein Stellvertreter zu bestellen.

(4) Die Bestellung des Betriebsleiters und seiner Stellvertreter bedarf der Bestatigung durch die Technische
Aufsichtsbehdrde.

(5) Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass der Betriebsleiter die ihm obliegenden Aufgaben ordnungsgemafi
erfullen kann, insbesondere, dass er
1. keine die Betriebssicherheit einschrankenden Weisungen erhalt und

2. in Angelegenheiten, die die Sicherheit des Betriebes berlhren, Weisungen gegenuber den
Betriebsbediensteten und sonstigen im Betrieb Beschaftigten erteilen kann.

Soll eine vom Betriebsleiter im Rahmen seiner Aufgaben nach § 8 vorgeschlagene MaBnahme nicht durchgefiihrt
werden, so ist der Betriebsleiter vom Unternehmer umfassend und unverziglich Gber die Grinde der Ablehnung

in schriftlicher oder elektronischer Form zu unterrichten. Dem Betriebsleiter dirfen durch die Erfillung der ihm in
dieser Verordnung Ubertragenen Aufgaben im Unternehmen keine personlichen Nachteile entstehen.

(6) Bei Entscheidungen, die die Betriebsflihrung beeinflussen, ist der Betriebsleiter maBgebend zu beteiligen,
insbesondere bei

1. Planung und Bau von Betriebsanlagen,

2. Beschaffung von Fahrzeugen,

3. Feststellung des Bedarfs an Betriebsbediensteten,

4. Auswahl, Aus- und Fortbildung, Verwendung und Beaufsichtigung der Betriebsbediensteten,

5

Untersuchungen von Dienstverfehlungen der Betriebsbediensteten und den sich daraus ergebenden
Malnahmen,

6. Vereinbarungen (iber die Ubertragung von Aufgaben, die die Verantwortung des Betriebsleiters beriihren,
auf Personen oder Stellen, die dem Unternehmen nicht angehdren.

(7) Der nach § 3 Abs. 3 des Personenbeforderungsgesetzes dem Unternehmer gleichgestellte Trager eines
Vorhabens braucht keinen Betriebsleiter zu bestellen, wenn die verantwortliche Leitung beim Bau von
Betriebsanlagen einem Beamten des hoheren technischen Verwaltungsdienstes oder einem Angestellten im
offentlichen Dienst mit gleichwertigen Fahigkeiten und Erfahrungen Ubertragen worden ist.

(8) Der Unternehmer hat die Tatigkeit der Technischen Aufsichtsbehdrde zu unterstitzen und die erforderlichen
Ausklnfte zu erteilen.

(9) Sollen Bauwerke oder andere Anlagen, die nicht nach den Vorschriften dieser Verordnung gebaut und
instandgehalten werden, von StraBenbahnen mitbenutzt werden, hat der Unternehmer nachzuweisen, daf sie fur
den Betrieb der Strallenbahnen geeignet sind und ihre Instandhaltung gewahrleistet ist.

(10) Besteht die Gefahr, dal8 die Betriebssicherheit durch MaBnahmen Dritter beeintrachtigt wird, hat der
Unternehmer dafur zu sorgen, dal8 gegen eine solche Beeintrachtigung Vorkehrungen getroffen werden.

§ 8 Betriebsleiter

(1) Der Betriebsleiter ist fur die sichere und ordnungsgemafRe Durchflihrung des Betriebs insgesamt
verantwortlich.

(2) Der Betriebsleiter hat zu den Vorschriften dieser Verordnung entsprechend den jeweiligen betrieblichen
Erfordernissen Dienstanweisungen flr Betriebsbedienstete aufzustellen und ihre Einhaltung sicherzustellen.

(3) Der Betriebsleiter hat seine Dienstanweisungen der Technischen Aufsichtsbehdrde zur Kenntnis zu bringen.

(4) Der Betriebsleiter hat den Aufsichtsbehérden unverziglich zu melden

1. Unfalle, bei denen ein Mensch getétet oder schwer verletzt worden ist oder Betriebsanlagen oder Fahrzeuge
erheblich beschadigt worden sind,
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2. Betriebsvorkommnisse, die 6ffentliches Aufsehen erregen.

(5) Bei einem gemeinsamen Betrieb mehrerer Unternehmen auf einer Strecke obliegen die Berichtspflichten
nach Absatz 4 dem flr die jeweilige Strecke verantwortlichen Betriebsleiter.

(6) Stellvertreter durfen als Betriebsleiter auBer in Notfallen nur nach schriftlicher Dienstlibergabe tatig werden.
§ 9 Bestatigung als Betriebsleiter

(1) Die Technische Aufsichtsbehdrde bestatigt die Bestellung des Betriebsleiters auf Antrag des Unternehmers,
wenn die bestellte Person

1. ihre Befahigung durch erfolgreichen Abschluss der Betriebsleiterprifung nachgewiesen hat und

2. keine Tatsachen vorliegen, die sie fir die Tatigkeit eines Betriebsleiters als unzuverlassig erscheinen lassen.

(2) Abweichend von Absatz 1 Nummer 1 wird die Bestellung als Betriebsleiter auch bestatigt, wenn die bestellte
Person

1. die Grol3e Staatsprufung fur den hdheren technischen Verwaltungsdienst in einem Fachgebiet bestanden
hat, zu dem in erheblichem Umfang Planung, Bau und Betrieb spurgebundener Bahnen gehdren und

2. mindestens drei Jahre in StraBenbahnunternehmen in den fur den Bau und Betrieb der StraBenbahn
wesentlichen Fachbereichen als Ingenieur tatig gewesen ist.

Die Tatigkeit bei Schienenbahnunternehmen auch wahrend des Vorbereitungsdienstes vor der GrolRen
Staatsprifung kann ganz oder teilweise angerechnet werden.

(3) Dem Antrag auf Bestatigung als Betriebsleiter sind beizufligen

1. ein Lebenslauf mit Lichtbild,

2. ein Nachweis, dass ein Fihrungszeugnis nach § 30 des Bundeszentralregistergesetzes zur Vorlage bei der
zustandigen Behdrde beantragt ist,

3. das Zeugnis lber die bestandene Betriebsleiterpriifung oder in Fallen nach Absatz 2 das Zeugnis tber die
bestandene GroRe Staatsprufung und Nachweise Uber die Tatigkeit in StraBenbahnunternehmen.

(4) Fur die Bestatigung als Stellvertreter des Betriebsleiters gelten die Absatze 1 bis 3 entsprechend.

(5) Berufsqualifikationen, die in anderen Mitgliedstaaten der Europaischen Union oder Vertragsstaaten
des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum erworben wurden, sind von der Technischen
Aufsichtsbehdrde nach MaRgabe des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes anzuerkennen.

Dritter Abschnitt
Betriebsbedienstete

§ 10 Allgemeine Anforderungen an Betriebsbedienstete

(1) Als Betriebsbediensteter darf nur tatig sein, wer

1. mindestens 18 Jahre alt ist,

2. geistig und koérperlich tauglich ist und

3. nicht durch Tatsachen belastet ist, die ihn flr die Tatigkeit als unzuverlassig erscheinen lassen.

(2) Die Tauglichkeit muss vor erstmaliger Aufnahme der Tatigkeit durch einen vom Unternehmer
beauftragten Arzt festgestellt worden sein. Der Arzt muss die Gebietsbezeichnung ,Arbeitsmedizin” oder die
Zusatzbezeichnung ,Betriebsmedizin“ haben oder Arzt in einer amtlich anerkannten Begutachtungsstelle fir
Fahreignung gemaR § 11 Absatz 2 Nummer 5 der Fahrerlaubnis-Verordnung sein und tber eine mindestens
einjahrige Berufserfahrung in seinem Fachgebiet verfiigen.

(3) Wer das 40. Lebensjahr vollendet hat, darf als Betriebsbediensteter nur weiterbeschaftigt werden, wenn das

Weiterbestehen der Tauglichkeit durch einen Arzt nach Absatz 2 festgestellt worden ist. Das gleiche gilt dann
jeweils nach Ablauf weiterer funf Jahre.
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(4) Bestehen begriindete Zweifel am Weiterbestehen der Tauglichkeit, insbesondere nach schwerer Krankheit,
darf der Betriebsbedienstete als solcher erst weiterbeschaftigt werden, wenn seine Tauglichkeit nach Absatz 2
erneut festgestellt worden ist.

(5) Uber Betriebsbedienstete nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 und 2 sind Aufschreibungen zu filhren, aus denen
insbesondere ihre Tauglichkeit, Ausbildung, Ergebnisse von Prifungen, Beaufsichtigungen, Unterweisungen und
Nachschulungen ersichtlich sein mussen.

§ 11 Besondere Anforderungen an Fahrbedienstete

(1) Fahrbedienstete missen mindestens 21 Jahre alt sein. Dies gilt nicht fur:

1. Auszubildende und Absolventen des staatlich anerkannten Ausbildungsberufs der ,Fachkraft im
Fahrbetrieb”, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und die Schienenfahrerlaubnis und seit mindestens
einem Jahr die straBenverkehrsrechtliche Fahrerlaubnis der Klasse B besitzen und

2. Zugabfertiger und Fahrbedienstete, die Fahrzeuge ausschlieflich in Abstellanlagen und Werkstatten
bedienen.

Im Fall des Satzes 2 Nummer 1 ist vor Erteilung der ersten Fahrerlaubnis die nach § 10 Absatz 1 Nummer
2 erforderliche geistige und kdérperliche Eignung durch ein Gutachten entsprechend § 10 Absatz 2 der
Fahrerlaubnis-Verordnung nachzuweisen.

(2) Fahrbedienstete durfen nur eingesetzt werden, wenn die Tauglichkeit nach § 10 Abs. 2 festgestellt worden ist.
Die Untersuchung ist durch den in § 10 Absatz 2 bezeichneten Arzt spatestens alle drei Jahre zu wiederholen.

(3) Fahrbedienstete, die Zlge flihren oder abfertigen, missen in Erste Hilfe unterwiesen sein.

§ 12 Ausbildung und Priifung der Fahrbediensteten

(1) Fahrbedienstete missen eine angemessene Zeit unter Aufsicht von Lehrbediensteten fir ihre Tatigkeit
ausgebildet worden sein.

(2) Wahrend der Ausbildung tragt der Lehrbedienstete die Verantwortung fur die ordnungsgemalie Bedienung
von Betriebsanlagen und Fahrzeugen.

(3) Nach der Ausbildung hat der Betriebsleiter oder ein von ihm beauftragter Betriebsbediensteter, der an

der Ausbildung nicht beteiligt war, durch eine Prifung die Eignung des Ausgebildeten fur die vorgesehene
Tatigkeit festzustellen. Nach bestandener Eignungsprifung erhalt der Fahrbedienstete einen vom Betriebsleiter
unterschriebenen Ausweis Uber die Tatigkeit, fur die seine Eignung festgestellt worden ist.

(4) Durch den Betriebsleiter oder einen von ihm beauftragten Betriebsbediensteten sind Fahrbedienstete nach
ihrer Ausbildung in regelmaBigen Abstanden in der Austubung ihrer Tatigkeit zu Gberprifen und nachzuschulen.
Die Uberprifung und die Nachschulung sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind fiir die Dauer von

funf Jahren aufzubewahren. Die Frist zur Aufbewahrung beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem die
Aufzeichnungen entstanden sind.

§ 13 Verhalten wahrend des Dienstes

(1) Betriebsbedienstete haben bei der Bedienung von Betriebsanlagen und Fahrzeugen die Sorgfalt anzuwenden,
die sich daraus ergibt, dall ihnen Personen zur sicheren Beférderung anvertraut sind.

(2) Betriebsbedienstete haben sich gegeniber Fahrgasten ricksichtsvoll und besonnen zu verhalten.

(3) Betriebsbediensteten ist untersagt, wahrend des Dienstes und der Dienstbereitschaft alkoholische Getranke
oder andere die dienstliche Tatigkeit beeintrachtigende Mittel zu sich zu nehmen oder den Dienst anzutreten,
wenn sie unter der Wirkung solcher Getréanke oder Mittel stehen.

(4) Fahrbediensteten ist es wahrend des Fahrbetriebes untersagt, Gerate, die der Navigation, der
Kommunikation, oder der Aufzeichnung, der Wiedergabe oder dem Empfang von Tdnen, Bildern oder Zeichen
dienen, zu anderen als betrieblichen Zwecken zu benutzen.

§ 14 Verhalten bei Krankheit

- Seite 9 von 51 - 173



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz und flr Verbraucherschutz
sowie des Bundesamts fiir Justiz — www.gesetze-im-internet.de

(1) Hat ein Betriebsbediensteter eine Krankheit, die seine Dienstausibung beeintrachtigen kann, darf er seinen
Dienst nicht verrichten.

(2) Fahrbedienstete, die Zuge fihren oder abfertigen, oder Beschaftigte, die Fahrgaste bedienen, dirfen diese
Tatigkeit nicht ausiben, solange sie oder Angehdrige ihrer hauslichen Gemeinschaft an einer in § 34 Abs. 3 Nr.
2,4,6, 8, 11 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBI. | S. 1045) genannten Krankheit leiden, es sei
denn, sie weisen durch arztliches Zeugnis nach, daR keine Gefahr einer Ubertragung der Krankheit besteht.

(3) Erkrankungen nach den Absatzen 1 und 2 sind dem Unternehmer unverzlglich anzuzeigen.

Vierter Abschnitt
Betriebsanlagen

§ 15 Streckenfiihrung

(1) Die Streckenflihrung und die Lage der Haltestellen missen den Verkehrsbedirfnissen entsprechen und
insbesondere ginstiges Umsteigen zu anderen Verkehrsmitteln ermdéglichen.

(2) Bogenhalbmesser und Langsneigungen sollen fahrdynamisch ginstig sein und hohe Geschwindigkeiten
zulassen. Jedoch soll sich die Entwurfsgeschwindigkeit fur die einzelnen Streckenabschnitte der jeweiligen
StraBenraumnutzung und stadtebaulichen Situation anpassen; dementsprechend kénnen Bogenhalbmesser und
Langsneigungen differenziert werden.

(3) StraBenbahnstrecken dirfen Eisenbahnstrecken des 6ffentlichen Verkehrs nicht héhengleich kreuzen.

(4) Kreuzen StraBenbahnstrecken Eisenbahnstrecken des nichtéffentlichen Verkehrs héhengleich, entscheiden
die fur die kreuzenden Bahnen zustandigen Aufsichtsbehdrden tGber Art und Umfang der Sicherung.

(5) Strecken fir Zweirichtungsverkehr sollen nicht eingleisig sein.

(6) Strecken sollen unabhangige oder besondere Bahnkdrper haben.

§ 16 Bahnkorper

(1) Bahnkdrper umfassen den Oberbau und den ihn tragenden Unterbau, der aus Erd-, Stitz- oder
Ingenieurbauwerken bestehen kann.

(2) Der Unterbau muls unter Beachtung der geologischen und hydrologischen Verhaltnisse standsicher sein.
(3) Anfallende Wasser miissen ohne Beeintrachtigung des Bahnbetriebes vom Bahnkorper ableitbar sein.

(4) Bahnkorper sind straBenbiindige, besondere oder unabhangige Bahnkérper. Stralenblindige Bahnkorper

sind mit ihren Gleisen in Fahrbahnen oder Gehwege eingebettet. Besondere Bahnkdrper liegen im Verkehrsraum
offentlicher StraBen, sind jedoch vom Ubrigen Verkehrsraum mindestens durch Bordsteine oder Hecken oder
Baumreihen oder andere ortsfeste korperliche Hindernisse getrennt. Zum besonderen Bahnkorper gehéren auch
Bahniibergange nach § 20 Absatz 1 Satz 3 mit Vorrang flr die Stralenbahn, wenn sie entsprechend § 20 Absatz
3 oder 4 gesichert sind. Unabhangige Bahnkdrper befinden sich auf Grund ihrer Lage oder Bauart auBerhalb des
Verkehrsraums o6ffentlicher Straen. Zum unabhangigen Bahnkorper gehéren auch die Bahniibergange nach § 20
Absatz 1 Satz 2.

(5) An den fiir das Uberqueren durch FuBgénger vorgesehenen Stellen (iber einen besonderen Bahnkérper
mussen zwischen diesem und unmittelbar angrenzenden Fahrbahnen Aufstellflachen fiir FuBganger vorhanden
sein, wenn das durchgéngige Uberqueren von Bahnkdrper und StraRe nicht durch Lichtzeichen geregelt ist. Im
Ubrigen bleibt die Verantwortung des StraRenbaulasttragers unberiihrt.

(6) Bei Fahrbetrieb ohne Fahrzeugfihrer mul8 durch Einfriedungen oder auf andere Weise das unbefugte
Betreten, Befahren oder Benutzen des Bahnkorpers verhindert sein. Wenn es die Betriebssicherheit erfordert,
kann die Technische Aufsichtsbehdrde dies auf bestimmten Streckenabschnitten auch bei anderen Betriebsarten
verlangen.

§ 17 Oberbau
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(1) Der Oberbau mul8 die vom maBRgebenden Lastenzug bei der Streckenhdchstgeschwindigkeit ausgelibten
statischen und dynamischen Krafte ohne bleibende Verformung aufnehmen kénnen.

(2) GleismalRe und FahrzeugmaRe mussen so aufeinander abgestimmt sein, dal bei den jeweils zulassigen
Geschwindigkeiten auch im zuldssigen Abnutzungszustand der Bauteile eine sichere Spurfiihrung sowie
groRtmaogliche Laufruhe erhalten bleiben.

(3) Bogenhalbmesser von Streckengleisen mit unabhangigem Bahnkdérper sollen mindestens so grof sein, daB in
den Gleisbogen keine Beschrankungen der Streckenhdchstgeschwindigkeit notwendig sind.

(4) Gleisbogen sollen so angelegt sein, daB die bei den zulassigen Geschwindigkeiten auftretenden, nicht
ausgeglichenen Querbeschleunigungen und deren Anderung je Zeiteinheit moglichst gering sind. Soweit
erforderlich mussen Uberhéhungen, Uberhéhungsrampen und Ubergangsbogen vorhanden sein.

(5) Die Langsneigungen der Gleise und die Zug- und Bremskrafte der Zige mussen so aufeinander abgestimmt
sein, dal§

1. die Zlge auch unter ungunstigen Betriebsverhaltnissen sicher zum Halten gebracht werden kénnen,
2. ein liegengebliebener Zug von einem anderen fortbewegt werden kann.

(6) Fernstellbare Weichen mussen gegen Umstellen gesichert sein, solange ihre beweglichen Teile von einem
Zug besetzt sind.

(7) Eine Weiche ist verschlossen, wenn die beweglichen befahrenen Teile in ihren Endlagen formschlissig
festgelegt und die nicht befahrenen beweglichen Teile in ihren Endlagen mindestens kraftschllssig festgelegt
sind.

(8) Werden Weichen durch Fahrzeugeinrichtungen gestellt, darf der Stellvorgang nicht von der Stromaufnahme
des Fahrzeugantriebs abhangig sein.

(9) Abschllsse an Gleisenden missen gekennzeichnet und so gestaltet sein, dal8 sie den betrieblichen
Erfordernissen gentgen.

§ 18 Umgrenzung des lichten Raumes

(1) Der lichte Raum ist der zu jedem Gleis gehérende Raum, der flir einen sicheren Betrieb der Fahrzeuge von
festen und beweglichen Gegenstanden freigehalten werden muRB.

(2) Die Umgrenzung des lichten Raumes sowie die lichtraumtechnisch malBgebenden Merkmale der Fahrzeuge
und des Gleises mussen so aufeinander abgestimmt sein, dal8 es in keinem zulassigen Betriebszustand

zu gefahrdenden BerlGhrungen zwischen Fahrzeugen und Gegenstanden sowie zwischen Fahrzeugen auf
benachbarten Gleisen kommen kann.

(3) Bei der Ermittlung des Lichtraumbedarfs darf die Wahrscheinlichkeit des Zusammentreffens gleichgerichteter
GroRtwerte von EinfluBfaktoren bertcksichtigt werden.

(4) Zwischen der Umgrenzung des lichten Raumes und dem Lichtraumbedarf soll ein Sicherheitsabstand
bestehen, der auf die Ermittlungsgenauigkeit des Lichtraumbedarfs abgestellt ist.

§ 19 Sicherheitsraume

(1) Zum Schutz von Personen muB neben jedem Gleis auBerhalb der Lichtraumumgrenzung ein Sicherheitsraum
vorhanden sein. Er mull vom Gleis aus und durch Turen der Fahrzeuge erreichbar sein. Zwischen zwei Gleisen
genigt ein gemeinsamer Sicherheitsraum.

(2) Sicherheitsraume mussen mindestens 0,7 m breit und 2,0 m hoch sein und lotrecht stehen. Bei
Abweichungen des Tunnelquerschnitts von der Rechteckform darf die Breite des Sicherheitsraumes im oberen
und unteren Bereich geringflgig eingeschrankt sein.

(3) Unterbrechungen von Sicherheitsraumen durch Einbauten, insbesondere durch Stutzen oder Signalanlagen,
sind auf kurzen Langen zulassig, wenn dabei zwischen den Einbauten und dem Fahrzeug ein Abstand von

- Seite 11 von 51 - 175



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz und flr Verbraucherschutz
sowie des Bundesamts fiir Justiz — www.gesetze-im-internet.de

mindestens 0,45 m vorhanden ist. Dieser Abstand braucht bei Einbauten in gemeinsamen Sicherheitsraumen
nach Absatz 1 Satz 3 nur auf einer Seite vorhanden zu sein.

(4) Im Verkehrsraum offentlicher StralRen, ausgenommen Autobahnen und KraftfahrstraRRen, gilt als
Sicherheitsraum der an den Bahnkérper angrenzende Teil des Verkehrsraums.

(5) In Haltestellen gilt als Sicherheitsraum der Raum auf den Bahnsteigen, wenn deren Oberkante nicht
mehr als 0,5 m Uber der begehbaren Flache des Bahnkdrpers liegt. Bei groBerem Hohenunterschied muB ein
Sicherheitsraum entweder auf der anderen Seite des Gleises oder unter dem Bahnsteig angeordnet sein.

(6) Sicherheitsraume unter Bahnsteigen missen mindestens 0,7 m breit und 0,7 m hoch sein. Sie missen auch
bei besetztem Gleis zuganglich sein; vor ihnen dirfen keine Stromschienen liegen und darin keine Einbauten
vorhanden sein.

(7) Bei Laufstegen im Bereich von Abstellanlagen gelten die Absatze 5 und 6 entsprechend.

(8) Bei hochliegenden Gleisen kann auf Sicherheitsrdume verzichtet werden, wenn die Sicherheit der Fahrgaste
und der Betriebsbediensteten auf andere Weise gewahrleistet ist, insbesondere durch Vorkehrungen zur
unverziglichen Selbst- oder Fremdrettung im Notfall.

§ 20 Bahniibergange

(1) Die StraRenbahn hat an héhengleichen Kreuzungen von besonderen und unabhangigen Bahnkérpern mit
StraBen, Wegen und Platzen (Bahniibergangen) Vorrang, soweit die StraBenverkehrs-Ordnung dies bestimmt.
Bahniibergange Uber unabhangige Bahnkérper sind nach den nachfolgenden Vorschriften zu sichern. An anderen
Bahniibergangen oder an Kreuzungen im Bereich straBenblindiger Bahnkdrper ist darauf hinzuwirken, dass der
Strallenbahnverkehr durch den Gbrigen Verkehr nicht mehr als unvermeidbar beeintrachtigt wird.

(2) Bahnibergange im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 mit Vorrang fiir die StraRenbahn sind durch Ubersicht auf

die Bahnstrecke zu sichern. Diese ist vorhanden, wenn die Ubrigen Verkehrsteilnehmer die Bahnstrecke so weit
und aus einem solchen Abstand einsehen kdnnen, dass sie bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt
den Bahniibergang ungefahrdet tiberqueren oder vor ihm anhalten kénnen. Die Ubersicht kann nur durch eine
technische Sicherung im Sinne des Absatzes 5 ersetzt werden. Bei Bahniibergangen von Fu8- und Radwegen auf
Streckenabschnitten mit Fahren auf Sicht geniigt eine Lichtzeichenanlage.

(3) Bahnlibergange im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 mit Vorrang flir die StraBenbahn miissen nach Absatz

5 technisch gesichert sein, wenn auf dem Bahnlibergang StraBenbahnen auf Zugsicherung fahren, auf der
kreuzenden StraBe schneller als 50 km/h gefahren werden darf oder der Bahniibergang innerhalb eines Tages in
der Regel von mehr als 100 Kraftfahrzeugen Uberquert wird.

(4) Bahniibergange im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 von FuR- oder Radwegen mit gegebener Ubersicht miissen
mit Umlaufsperren, ahnlich wirkenden Einrichtungen oder mit einer Lichtzeichenanlage ausgerustet sein.
Abweichend von Satz 1 kann auf Umlaufsperren, ahnlich wirkende Einrichtungen oder eine Lichtzeichenanlage
verzichtet werden, wenn nach den ortlichen Verhaltnissen dafiir kein Erfordernis besteht und die Technische
Aufsichtsbehdrde zustimmt. Umlaufsperren sind so zu gestalten, dass die Wegebenutzer der Fahrtrichtung der
StraBenbahn entgegen gehen mussen.

(5) Eine technische Sicherung erfordert

1. Lichtzeichen mit der Farbfolge Gelb - Rot nach Anlage 1 Bild 2, die mit Halbschranken nach Anlage 1 Bild 3
verbunden sein kdnnen und

2. Uberwachungssignale Bi 0 und Bl 1 nach Anlage 4 vor dem Bahnlbergang oder eine in
Zugsicherungsanlagen eingebundene Uberwachung der Einrichtungen nach Nummer 1.

Auf Streckenabschnitten mit Fahren auf Sicht diirfen anstelle der in Satz 1 bezeichneten Uberwachungssignale
auch Fahrsignale nach Anlage 4 unmittelbar vor dem Bahnubergang verwendet werden.

§ 21 Signalanlagen

(1) Signalanlagen mussen so gebaut sein, daB sie die fur sie bestimmten Auftrage eindeutig erfassen,
bestimmungsgemal’ verarbeiten und durch Geber als Signale abgeben.
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(2) Signalanlagen fir Hauptsignale und Voranklndigungssignale nach Anlage 4 Nr. 1 und 2 missen in
Zugsicherungsanlagen nach § 22 eingebunden sein.

(3) Signalanlagen fir Fahrsignale nach Anlage 4 Nr. 3 missen im betriebsbedingt notwendigen Umfang
vorhanden sein, insbesondere an Stellen, an denen

1. Fahrzeugfihrer Auftrage erhalten sollen, die von den Anordnungen der Wechsellichtzeichen des
Strallenverkehrs abweichen,

2. eingleisige Streckenabschnitte im Zweirichtungsbetrieb befahren werden; dabei missen die Fahrsignale so
geschaltet sein, dal8 der Abschnitt jeweils nur fur eine Richtung freigegeben und die freigegebene Richtung
nur bei unbesetztem Abschnitt gewechselt werden kann.

(4) Sind Fahrsignalanlagen in Wechsellichtzeichenanlagen nach § 37 der Stralenverkehrs-Ordnung eingebunden,
muf in allen Teilen der Gesamtanlage die gleiche Sicherungsmallnahme angewendet sein. Sind Weichen in die
Signalanlage fur Fahrsignale eingebunden, gehoren sie zur Gesamtanlage.

§ 22 Zugsicherungsanlagen

(1) Zugsicherungsanlagen sind Anlagen zum Sichern und Steuern des Fahrbetriebes. Sie dienen dazu,

1. die Fahrwege einzustellen und zu sichern,

2. den Zigen Auftrage Uber die Fahrweise zu Gbermitteln,

3. die Fahrweise der Zuge technisch zu Uberwachen und bei gefahrdenden Abweichungen zu beeinflussen.

(2) Fahrwege gelten als gesichert, wenn

1. mindestens der Bremswegabstand von sicherungstechnisch erfaBbaren Hindernissen frei ist und
freigehalten wird,

2. die zugehdrigen Weichen verschlossen sind und

3. die zulassigen Geschwindigkeiten bei den Auftragen Uber die Fahrweise berlicksichtigt sind.

Als sicherungstechnisch erfaBbare Hindernisse gelten fahrende und stehende Zige, Gleisenden sowie Fahrwege,
die nicht gegen Flanken- oder Gegenfahrten gesichert sind.

(3) Zugsicherungsanlagen mussen zuverlassig und, soweit sie nicht ausschlieRlich dem Steuern des
Fahrbetriebes dienen, signaltechnisch sicher sein.

(4) Zugsicherungsanlagen mussen so beschaffen sein, dall Auftrage zum Steuern nur in Abhangigkeit vom
Sichern des Fahrbetriebes wirksam werden.

(5) Fur Teile von Zugsicherungsanlagen, die auf Fahrzeugen angeordnet sind, gelten die Absatze 3 und 4
entsprechend.

§ 23 Nachrichtentechnische Anlagen

(1) FUr die Verstandigung von Betriebsbediensteten mit Betriebsstellen miissen im betriebsnotwendigen Umfang
nachrichtentechnische Anlagen vorhanden sein. Besonders wichtige Meldungen an zentrale Betriebsstellen sollen
vorrangig Ubermittelt werden kénnen.

(2) Videoanlagen oder &hnlich wirkende Einrichtungen zur Uberwachung von Betriebsvorgangen miissen einen
ausreichenden Sichtbereich erfassen und die Betriebsvorgange deutlich erkennen lassen.

(3) Bei Fahrbetrieb ohne Fahrzeugfiihrer missen nachrichtentechnische Anlagen vorhanden sein, die eine
vorrangige Sprechverbindung zwischen Fahrgasten und einer Betriebsstelle ermdglichen.

(4) Im Tunnel missen Einrichtungen vorhanden sein, die eine rasche und sichere wechselseitige Verstandigung
zwischen Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten, deren Einsatzzentralen und den zentralen Betriebsstellen
ermdglichen.

§ 24 Energieversorgungsanlagen
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(1) Energieversorgungsanlagen sind dazu bestimmt, elektrische Energie aus fremden oder bahneigenen Netzen
zu entnehmen, umzuwandeln, fortzuleiten, zu verteilen und an Betriebsmittel in Betriebsanlagen oder an
Fahrzeuge abzugeben. Zu den Energieversorgungsanlagen zahlen auch bahneigene Anlagen zum Erzeugen
elektrischer Energie.

(2) Energieversorgungsanlagen missen so bemessen sein, dal8 die Betriebsspannungen innerhalb
des betriebsmaRigen Belastungsbereichs von der Nennspannung nur soweit abweichen, wie die
Spannungstoleranzen der zu speisenden Betriebsmittel dies zulassen.

(3) SchutzmalBnahmen gegen das Bestehenbleiben zu hoher Berlihrungsspannungen, auch SchutzmaBnahmen
far Anlagen Dritter, dirfen sich nicht gegenseitig unwirksam machen.

(4) Fahrstromversorgungsanlagen sollen die Energiezufuhr zu den Speiseabschnitten nach Abschaltung infolge
kurzzeitiger Uberlast selbsttatig wieder zuschalten.

(5) Fur die Energieversorgung von Betriebsmitteln in Betriebsanlagen missen aulRer den Haupteinspeisungen
zusatzlich vorhanden sein

1. Hilfseinspeisungen, soweit es die betrieblichen Verhaltnisse erfordern,

2. Ersatzeinspeisungen aus einer netzunabhangigen Energiequelle fur

a) Sicherheitsbeleuchtungen nach § 27 Abs. 4, Kennleuchten fiir Notausgange nach § 30 Abs. 6 und,
soweit es die Betriebssicherheit erfordert, nachrichtentechnische Anlagen nach § 23; sie missen
deren Energiebedarf bei Ausfall der netzabhangigen Einspeisungen fiir eine ausreichende Zeitdauer
decken kdénnen,

b) Zugsicherungsanlagen nach § 22, soweit betrieblich erforderlich; sie miissen deren Energiebedarf bei

Ausfall der netzabhangigen Einspeisungen wahrend des Auslaufens des Fahrbetriebes decken kénnen.

Die Einspeisungen mussen mit selbsttatigen Umschalteinrichtungen ausgestattet sein.

(6) In Tunneln und in unterirdischen Haltestellen missen in geeigneter Entfernung und Anzahl Steckdosen zur
Speisung ortsveranderlicher elektrischer Betriebsmittel vorhanden sein.

§ 25 Fahrleitungsanlagen

(1) BetriebsmaRig unter Spannung stehende Teile der Fahrleitungsanlage missen mindestens einen teilweisen
Schutz gegen direktes Berihren haben. Dies gilt entsprechend fur den Bereich, den ein unter Spannung
stehender Stromabnehmer erreichen kann.

(2) Im Verkehrsraum offentlicher StraBen und auf Bahnuibergangen mussen Fahrleitungsanlagen eine
ausreichende Durchfahrth6he fur den StraBenverkehr freilassen. Diese Forderung gilt fir Nennspannungen bis
1000 V bei Wechselspannung und bis 1500 V bei Gleichspannung als erfillt, wenn die lichte Héhe zwischen
Fahrbahnoberkante und dartber liegenden Teilen der Fahrleitungsanlage mindestens 4,7 m betragt. Diese
Hohe kann unter Bauwerken sowie unmittelbar davor und dahinter bis auf 4,2 m verringert werden; auf die
Hoheneinschrankung ist durch Zeichen 265 der StraBenverkehrs-Ordnung und Warnschilder mit Blitzpfeil
hinzuweisen. Als zuldssige Hohe ist auf dem Zeichen 265 die vorhandene lichte Hohe abziglich eines
Sicherheitsabstandes von 0,2 m anzugeben.

(3) Fahrleitungen missen in einzeln abschaltbare Speiseabschnitte unterteilt sein.

(4) Fahrleitungen miissen einen Uberspannungsschutz haben, wenn in ihnen gefdhrdende Uberspannungen
auftreten kdnnen.

(5) Gegen Spannungsverschleppung durch Bruch eines Fahrdrahtes oder durch Entgleisung oder Bruch eines
Stromabnehmers missen Mafnahmen getroffen sein.

(6) Fahrdrahte dirfen hdchstens bis zu einem Restquerschnitt von 60 vom Hundert ihres Nennquerschnittes
abgenutzt sein.

(7) Schleifleiter mit Schutzleiterfunktion und an diese angeschlossene Leitungen mussen elektrisch und
mechanisch zuverlassig sein; Verbindungen dirfen nur durch Werkzeug I6sbar sein.
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§ 26 Riickleitungen

(1) Rlckleitungen missen elektrisch und mechanisch zuverlassig sein; Verbindungen der als Riickleitung
dienenden Betriebsmittel diirfen nur durch Werkzeug lésbar sein.

(2) Jedes Unterwerk muB iber mindestens zwei Riickleiter mit den Fahrschienen verbunden sein. Bei Ausfall
eines Ruckleiters dirfen die anderen nicht unzulassig belastet werden.

(3) Gegen die Gefahren durch Berihrungsspannungen aus dem Schienenpotential missen MaBnahmen getroffen
sein.

§ 27 Beleuchtungsanlagen

(1) Beleuchtungsanlagen missen vorhanden sein

1. in Bereichen von Betriebsanlagen, die flr den Aufenthalt von Personen bestimmt sind, sowie in deren Zu-
und Abgangen;

2. in Tunneln und Unterfihrungen, wenn sie Ianger als 100 m oder nicht durchblickbar sind.

Die Forderung nach Satz 1 kann auch durch die allgemeine Strallenbeleuchtung erfullt werden.

(2) Beleuchtungsanlagen mussen unter Berlcksichtigung der betrieblichen Erfordernisse so beschaffen und
angeordnet sein, dal

1. Betriebsanlagen nach Absatz 1 ohne Gefahrdung benutzt werden kénnen und insbesondere
Bahnsteigkanten deutlich erkennbar sind,

2. keine Signale vorgetauscht werden,
3. die Erkennbarkeit von Signalen nicht beeintrachtigt wird.

(3) Die Einschaltung der Beleuchtung in Tunneln muB Uber nachrichtentechnische Anlagen angefordert werden
koénnen; dies gilt nicht, wenn die Beleuchtung in Abstanden von hdchstens 50 m direkt eingeschaltet werden
kann. AuBerdem mussen Einrichtungen vorhanden sein, die bei Ausfall der Fahrleitungsspannung von mehr als
60 Sekunden die Beleuchtung selbsttatig einschalten. Die Beleuchtung darf nur von Befugten ausgeschaltet
werden kdénnen.

(4) Eine Sicherheitsbeleuchtung ist erforderlich fur

1. Bahnsteige, soweit es die Verkehrsbedeutung oder die betrieblichen Verhaltnisse erfordern, insbesondere
bei Haltestellen in Hoch- oder Tieflage,

Rettungswege,

Sicherheitsrdume in Tunneln, ausgenommen Sicherheitsraume unter Bahnsteigen und Laufstegen,
Notausgange,

Raume, in denen Fahrgaste bedient werden,

o vk WwWwN

Zu- und Abgange von Bahnsteigen nach Nummer 1 und von Raumen nach Nummer 5.

(5) Die Sicherheitsbeleuchtung muB so beschaffen und angeordnet sein, daB die Betriebsanlagen nach Absatz
4 ausreichend beleuchtet werden kénnen. Sie muR 0,5 Sekunden nach Ausfall der netzabhangigen Beleuchtung
im betriebsnotwendigen Umfang eingeschaltet sein. Bei Tunneln und Notausgangen darf diese Zeit bis zu 15
Sekunden betragen, sofern aus Grinden des Arbeitsschutzes keine kiirzeren Einschaltzeiten gefordert werden.

§ 28 Rohrleitungen

Metallene Rohrleitungen missen vor Eintritt in Bahnbauwerke galvanisch aufgetrennt sein, wenn in diesen
Bahnbauwerken Ruckleitungen nach § 26 fur Gleichstrom vorhanden sind. Dies gilt auch fur metallene
Bewehrungen von Kabeln, es sei denn, daB sie isoliert in das Bahnbauwerk ein- und weitergefihrt werden.

§ 29 Bricken

(1) Briicken muissen den fir die Strecke maRgebenden Lastenzug sowie die sonstigen statischen und
dynamischen Belastungen bei der Streckenhéchstgeschwindigkeit sicher aufnehmen kénnen.
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(2) Gleisbogen mit Halbmessern unter 300 m auf Bricken missen zusatzliche Leiteinrichtungen haben, sofern
die Spurfihrung nicht auf andere Weise sichergestellt ist.

(3) Stitzen von Bricken, die neben Fahrbahnen von StraBen angeordnet sind, missen so bemessen sein, dald
sie einem Fahrzeuganprall standhalten, es sei denn, dal§ sie durch ihre Lage oder durch besondere Mallnahmen
gegen Fahrzeuganprall geschitzt sind.

(4) Absatz 3 gilt entsprechend auch fur Stitzen von Bricken im Bereich eigener und anderer Verkehrswege.

(5) Verlaufen Sicherheitsraume auf Bricken, missen Gelander vorhanden sein, die Personen auch beim Raumen

von Fahrzeugen Schutz gegen Absturz bieten.

(6) Die Vorschriften Uber Briicken sind auf Durchlasse und sonstige oberirdische Bahnbauwerke, die den Oberbau

tragen oder stitzen, entsprechend anzuwenden.

§ 30 Tunnel

(1) Tunnel missen so gebaut sein, daf8

1. der Auftrieb auch bei hdchstem zu erwartendem Grundwasserstand die Standsicherheit nicht gefahrdet,
2. bei einem Brand die Standsicherheit seiner tragenden Bauteile gewahrleistet bleibt,

3. eindringende Feuchtigkeit den Betrieb nicht beeintrachtigt.

(2) Bei der Festlegung der Lastannahmen fur die Bemessung von Tunneln sind die Ergebnisse von
Untersuchungen Uber Bodenbeschaffenheit und Wasserfuhrung zu bertcksichtigen. Sie missen insbesondere
Uber zu erwartende Bodenkennwerte und chemische Einflisse Aufschlul® geben.

(3) Gefahrdete Stitzen mussen so bemessen sein, daB sie einem Fahrzeuganprall standhalten, es sei denn, dal§
bei Ausfall jeweils einer Stutze die auftretenden Lasten von den Ubrigen Bauteilen sicher aufgenommen werden
kénnen.

(4) Bei Stahlbetontunneln, in denen Rickleitungen nach § 26 fur Gleichstrom vorhanden sind, missen

Bewehrungen elektrisch leitend miteinander verbunden sein; an Isolierfugen sollen diese Verbindungen trennbar

sein. Die Bewehrungen dirfen nicht elektrisch leitend verbunden sein mit
1. den Fahrschienen,
2. der Bewehrung oder Metallkonstruktion anderer Bahnbauwerke und bahnfremder Anlagen.

(5) In einem Tunnel missen ins Freie filhrende Notausgange vorhanden und so angelegt sein, dass der
Rettungsweg bis zum nachsten Bahnsteig, Notausgang oder bis zur Tunnelmindung jeweils nicht mehr als 300
m lang ist. Dabei dient der Rettungsweg der Rettung von Personen, soweit im Notfall ein Halt von Fahrzeugen
im Haltestellenbereich nicht maglich ist. Notausgange missen direkt oder lber sichere Bereiche auch an
Tunnelenden vorhanden sein, wenn der nachste Notausgang oder der nachste Bahnsteig mehr als 100 m
entfernt ist.

(6) Notausgange mussen auBerhalb von Haltestellen durch blaues Licht kenntlich gemacht sein.
(7) Notausgange mussen flr die Beférderung von Verletzten auf Tragen geeignet sein.

(8) Ins Freie fihrende Ausgangsoffnungen der Notausgange muissen
1. von StraBenfahrbahnen einen angemessenen Abstand haben,
2. jederzeit zuganglich sein; sie durfen insbesondere nicht durch StraBenfahrzeuge blockiert werden kénnen,

3. von innen mit makigem Kraftaufwand, ohne Hilfsmittel und mit einem selbsterklarenden sowie deutlich
gekennzeichneten Mechanismus ge6ffnet werden kénnen und

4. gegen unbefugtes Offnen von auBen gesichert sein.

(9) Reicht in Tunneln der Luftaustausch Uber Haltestellen, Tunnelmindungen und Notausgange nicht aus oder
sind Belastigungen der Fahrgaste durch Luftschwall zu erwarten, sind zusatzliche MaBnahmen zu treffen.
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(10) Liegen Tunnel unter Gewassern und besteht bei Wassereinbruch die Gefahr einer Uberflutung ldngerer
Streckenabschnitte, missen Absperrvorrichtungen vorhanden sein, die den Wassereinbruch auf einen
maoglichst kurzen Streckenabschnitt begrenzen. Bei Gewassern mit geringer Wasserfihrung oder bei groRer
Tunnelliberdeckung aus wasserundurchldssigen Bdden kann davon abgewichen werden.

(11) Absperrvorrichtungen nach Absatz 10 missen mit Zugsicherungsanlagen verbunden sein, die verhindern,
daB Zlge

1. in abzusperrende Bereiche selbsttatig eingeschlossen werden,

2. auf Absperrvorrichtungen auffahren.

(12) Die Vorschriften der Absatze 1, 2 und 4 gelten entsprechend, wenn Stitzmauern in Verbindung mit einer
Sohle einen Trog bilden.

§ 31 Haltestellen

(1) Haltestellen missen

1. durch Zeichen als solche kenntlich gemacht sein; bei Haltestellen in Hoch- oder Tieflage missen die
Zugange gekennzeichnet sein,

den Namen der Haltestelle aufweisen und mit Einrichtungen fir Fahr- und Netzpldne ausgestattet sein,

3. als Doppelhaltestelle gekennzeichnet sein, wenn an einem Bahnsteig zwei Zlge hintereinander halten und
abgefertigt werden kdnnen.

Haltestellen sollen Bahnsteige besitzen sowie Wetterschutz- und Sitzmdglichkeiten bieten.
(2) Zu- und Abgange in Haltestellen missen sicher und bequem sein.

(3) Soweit es die betrieblichen Verhaltnisse erfordern, miissen Haltestellen versehen sein mit
Einrichtungen zur Information und Abfertigung der Fahrgaste,

Anlagen zur Uberwachung des Fahrgastwechsels,

Notrufeinrichtungen,

Feuerldscheinrichtungen, Loschwasserversorgung,

Mitteln und Einrichtungen zur Ersten Hilfe und sicheren Information im Gefahrenfall und

A D A

einer Brandmeldeanlage (BMA).

(4) Bei Fahrbetrieb ohne Fahrzeugfuhrer mussen in Haltestellen besondere Einrichtungen vorhanden sein, die
einer Gefahrdung von Personen durch fahrende Zige entgegenwirken.

(5) Die Breite der Bahnsteige mufS nach dem Verkehrsaufkommen unter Bertcksichtigung der Starke und
Verflechtung der Fahrgaststrome bemessen sein. Langs der Bahnsteigkante muf§ eine nutzbare Breite von

mindestens 2,0 m, bei Bahnsteigen im Verkehrsraum offentlicher StraBen von mindestens 1,5 m vorhanden sein.

Die Querneigung des Bahnsteigs soll so ausgefuhrt werden, dass sie mit 2 von Hundert zur Bahnsteigkante hin
ansteigt.

(6) Der waagerechte Abstand zwischen Bahnsteigkante und FahrzeugfuBboden oder Trittstufen mufs mdglichst
klein sein; er darf im ungunstigsten Fall in der TUrmitte 0,25 m nicht Uberschreiten.

(7) Die Hohen von Bahnsteigoberflachen, Fahrzeugfulboden und Fahrzeugtrittstufen mussen so aufeinander
abgestimmt sein, dass die Fahrgaste bequem ein- und aussteigen kdnnen. Der Hohenunterschied zwischen
Oberflache des Bahnsteigs und FahrzeugfuBBboden ist unter Berucksichtigung der Belastungs- und

VerschleiBparameter der eingesetzten Fahrzeuge zu minimieren. Die Bahnsteigoberflache soll nicht héher liegen

als der FahrzeugfuBboden; sie muss rutschhemmend sein.

(8) An den Bahnsteiggrenzen muB der Gefahr des Abstlrzens von Personen vorgebeugt sein. Bahnsteigkanten
mussen deutlich erkennbar sein.
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(9) Verkaufsstande, Werbeanlagen und sonstige Anlagen dirfen den Betrieb nicht stdéren und insbesondere eine
schnelle Verteilung der Fahrgaste auf den Bahnsteigen nicht behindern. Die fur Rettungswege erforderlichen
Breiten sind freizuhalten.

§ 32 Aufziige, Fahrtreppen und Fahrsteige

An den Zugangen und Abgangen von Aufzligen, Fahrtreppen oder Fahrsteigen missen freie Raume als
Stauraume vorhanden sein.

Funfter Abschnitt
Fahrzeuge

§ 33 Fahrzeuggestaltung

(1) Beim Bau von Fahrzeugen ist als Lastannahme von der Eigenlast und der Nutzlast, von den Kraften aus
Anfahrbeschleunigung und Bremsverzégerung, Fahrzeuglauf und AuffahrstéBen sowie von den sonstigen sich aus
den Betriebsbedingungen ergebenden Kraften auszugehen.

(2) Als Nutzlast bei Personenfahrzeugen ist

1. je Sitzplatz eine Last von 750 N

2. je gm Stehplatzflache eine Last von 5.000 N

anzunehmen.

(3) Die Baustoffe und die Konstruktion von Personenfahrzeugen missen dem Stand der Technik im Brandschutz
entsprechen. Insbesondere missen

1. die Baustoffe und Bauteile in Fahrgastraumen ausreichenden Widerstand gegen Entstehung und
Ausbreitung von Branden bieten,

2. Einrichtungen mit erhdhter Brandgefahr so beschaffen oder eingebaut sein, daR mit dem Ubergreifen eines
Brandes auf Fahrgastraume nicht zu rechnen ist,

3. im Brandfalle der Entwicklung und Ausbreitung von Hitze und Schadstoffen soweit vorgebeugt sein, daf8 der
Zug noch verlassen werden kann.

(4) Fensterscheiben und sonstige Scheiben missen mindestens den Anforderungen an Sicherheitsglas gentigen.
(5) Fenster von Fahrgastraumen mussen so gestaltet sein, dal ein Hinauslehnen nicht maoglich ist.

(6) Personenfahrzeuge mussen Notausstiege in ausreichender Anzahl, geeigneter Ausfiihrung und Anordnung
haben.

(7) Im Innern und am Umri8 der Fahrzeuge dirfen keine Teile so hervorragen, so gestaltet oder so angebracht
sein, dal Personen mehr als unvermeidbar gefahrdet werden.

(8) In Gelenkfahrzeugen muB der Gelenkbereich des Fahrgastraumes so gestaltet sein, daR sich Fahrgaste ohne
Gefahrdung darin aufhalten kénnen.

(9) FahrzeugfuRbdden missen rutschhemmend, Fahrzeugtrittstufen trittsicher und Kanten deutlich erkennbar
sein.

(10) Sitzplatze in Fahrgastraumen miissen so beschaffen und so angeordnet sein, daB Verletzungen nicht zu
erwarten sind.

(11) In Fahrgastraumen, insbesondere in Tlrbereichen, missen Festhalteeinrichtungen in ausreichender Anzahl
vorhanden sein.

(12) Personenfahrzeuge, die auf Strecken ohne Sicherheitsraum eingesetzt werden, miissen so beschaffen sein,
daf

1. im Fahrgastraum ein systemeigener Brand nicht entstehen kann,
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2. bei einem auBerhalb des Fahrgastraumes entstehenden systemeigenen Brand Fahrgaste bis zur
Fremdrettung maglichst vor Verletzungen geschutzt sind,

3. Fahrgaste gerettet werden kénnen.

(13) Fahrzeuge, die Uber einen eingerichteten Fahrzeugfuhrerplatz verfugen, missen mit Geraten zur
Fahrdatenaufzeichnung ausgerustet sein.

§ 34 FahrzeugmaRBe

(1) Die lichtraumtechnisch malRgebenden Merkmale der Fahrzeuge und des Gleises mUssen so aufeinander
abgestimmt sein, dal8 es in keinem zuldssigen Betriebszustand zu gefahrdenden Berlhrungen zwischen
Fahrzeugen und Gegenstanden sowie zwischen Fahrzeugen auf benachbarten Gleisen kommen kann.

(2) Auf straBenbiindigem Bahnkdrper im Verkehrsraum &ffentlicher StraRen darf der Lichtraumbedarf in
Gleisbogen auf Grund der bogengeometrischen Ausragung der Fahrzeuge auf jeder Seite um hdchstens 0,65 m
gréBer sein als der Lichtraumbedarf in der Geraden.

(3) Fahrzeuge straBenabhangiger Bahnen dirfen folgende Abmessungen nicht tberschreiten
1. Breite im H6henbereich
a) bis 3,4 m Uber Schienenoberkante 2,65 m,
b) oberhalb von 3,4 m Uber Schienenoberkante 2,25 m;
Uber die Seitenwande hinausragende Fahrtrichtungsanzeiger, Meldeleuchten, Rickspiegel oder die

gleichwertige technische Einrichtung im Sinne des § 44 Absatz 4, gedffnete Turen und ausgefahrene
Trittstufen rechnen nicht zur Fahrzeugbreite.

2. Hohe Uber Schienenoberkante bis Oberkante des abgezogenen Stromabnehmers 4,0 m.

(4) Die Héhen von FahrzeugfuBboden, Fahrzeugtrittstufen und Bahnsteigoberflache mussen so aufeinander
abgestimmt sein, dal8 die Fahrgaste bequem ein- und aussteigen kénnen. Der FahrzeugfuBboden soll in seiner
tiefsten Lage nicht tiefer als die Bahnsteigoberflache liegen.

(5) Die lichte H6he von Fahrgastraumen muB mindestens 1,95 m, Uber Sitzflachen mindestens 1,7 m betragen.
Dies gilt nicht bei Fahrzeugen ohne Stehplatze, wenn ein zligiger Fahrgastwechsel ohne unzumutbare
Behinderung méglich ist.

§ 35 Fahrwerke

(1) Die fur die Laufeigenschaften wesentlichen Fahrzeugmalie und GleismaBe mussen so aufeinander
abgestimmt sein, dal bei den jeweils zulassigen Geschwindigkeiten auch im zulassigen Abnutzungszustand der
Bauteile eine sichere Spurflihrung sowie groRtmagliche Laufruhe erhalten bleiben.

(2) Die Forderung des Absatzes 1 gilt auch fur die Kennwerte von Federung und Dampfung der Fahrzeuge und
des Gleises.

(3) Die sichere Spurfuhrung muf auch bei Schaden an Federung oder Dampfung der Fahrzeuge erhalten bleiben.
§ 36 Bremsen

(1) Fahrzeuge mussen mindestens zwei Bremsen haben. Diese missen so voneinander unabhangig sein, dal$ bei
Stérungen innerhalb der einen Bremse die Wirksamkeit der anderen Bremse erhalten bleibt; ihre Wirksamkeit
muB auch bei Ausfall der Fahrleitungsspannung gesichert sein.

(2) Die Bremsen mussen so gebaut und einschlielSlich ihrer Steuereinrichtungen so aufeinander abgestimmt sein,
dal

1. Fahrzeuge und Ziige ohne Gefahrdung der Fahrgaste mit méglichst geringem Ruck bis zum Stillstand
verzdgert werden kénnen (Betriebsbremsung),

2. der KraftschluB zwischen Rad und Schiene im betriebsnotwendigen Umfang ausgenutzt werden kann,

3. sieim Zusammenwirken Bremskrafte und Dauerleistungen aufweisen, die den Neigungsverhaltnissen im
Streckennetz und den betrieblichen Verhaltnissen angepaRt sind.
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(3) Bei Ausfall einer Bremse mussen mit den Ubrigen Bremsen mindestens die mittleren Bremsverzdgerungen
nach Anlage 2 Tabelle 1 erreicht werden.

(4) Bei Ausfall jeglicher elektrischer Energieversorgung der Bremsen muss das Fahrzeug bei Nutzlast in allen im
Streckennetz vorhandenen Neigungen aus der oértlich festgelegten Streckenhéchstgeschwindigkeit wenigstens
einmal angehalten und gegen Abrollen gemal § 36 Absatz 5 gesichert werden kénnen.

(5) Eine der Bremsen mufB ein Abrollen des mit Nutzlast stillstehenden Fahrzeugs auf der gréSten im
Streckennetz vorhandenen Neigung verhindern kénnen. Diese Bremse muB nach dem Federspeicherprinzip
wirken; ihre Bremskraft muB ausschlief8lich durch mechanische Mittel erzeugt und Ubertragen werden.
(6) Bei Fahrzeugen straBenabhangiger Bahnen, ausgenommen bei Betriebsfahrzeugen nach Absatz 7, missen
1. eine Bremse vom Kraftschluf zwischen Rad und Schiene unabhangig sein,

die anderen Bremsen durch Sandstreueinrichtungen erganzt sein,

3. mit den Bremsen mindestens die mittleren Bremsverzégerungen nach Anlage 2 Tabelle 2 erreicht werden
(Gefahrbremsung).

(7) Betriebsfahrzeuge, die mit nur einer Bremse ausgerustet sind, dirfen

1. bei unabhangigen Bahnen héchstens 40 km/h und

2. bei straBenabhangigen Bahnen hdchstens 30 km/h

fahren. Dabei missen mindestens die mittleren Bremsverzégerungen nach Anlage 2 Tabelle 1 erreicht werden.

(8) Die Bremsen der Fahrzeuge, die im Zugverband betrieben werden, missen so gesteuert sein, dass der Zug
die fur Fahrzeuge vorgeschriebenen Bremseigenschaften nach den Absatzen 2 bis 7 erreicht.

(9) Bei unbeabsichtigter Zugtrennung mussen sich mindestens die nicht mit Fahrbediensteten besetzten Zugteile
selbsttatig abbremsen; die Zugtrennung mull dem Fahrzeugfihrer oder einer besetzten Betriebsstelle erkennbar
sein.

(10) In Personenfahrzeugen mussen Einrichtungen vorhanden sein, mit denen Fahrgaste im Notfall eine
Bremsung einleiten kénnen (Fahrgast-Notbremsung). Die Betatigung dieser Einrichtungen darf auf Strecken ohne
Sicherheitsraum und in Tunneln auBerhalb von Haltestellen nicht zum Halten fihren (Notbremsiberbrickung).
Die Betatigung der Fahrgastnotbremsung ist dem Fahrzeugfihrer anzuzeigen. Auf bestimmten weiteren
Streckenabschnitten darf diese Notbremsuberbrickung wirksam bleiben, wenn der Betriebsleiter hierfur eine
Dienstanweisung nach § 8 Absatz 2 eingeflhrt hat.

(11) Bei einem Fahrbetrieb ohne Fahrzeugflihrer muss im Fall einer Entgleisung das Fahrzeug unmittelbar
selbsttatig bis zum Stillstand abbremsen kénnen.

§ 37 Antrieb

Fahrmotoren, Getriebe und sonstige Bauteile zur Kraftiibertragung missen unter Beriicksichtigung der
Streckenverhaltnisse, der Zugzusammensetzungen und der Fahrgeschwindigkeiten fur die gréten betrieblich
vorkommenden Antriebs- und Bremskrafte bemessen sein. Dabei sind insbesondere die Beanspruchungen

1. beim generatorischen Bremsen,

2. beim Schleudern sowie Uberbremsen,

3. bei stoRartigen Anderungen der Fahrleitungsspannung
zu beachten.

§ 38 Fahrsteuerung
(1) Die Steuerung von Antrieben und Bremsen mul8 so gebaut sein, da
1. Bremsbefehle gegeniiber Fahrbefehlen vorrangig ausgefihrt werden,

2. Antriebskrafte und Bremskrafte sich mit méglichst geringem Ruck andern,
3. bei Fahrbetrieb ohne Fahrzeugflhrer die Ausfiihrung der Bremsbefehle Uberwacht wird.
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(2) Personenfahrzeuge missen eine Sicherheitsfahrschaltung haben, die bei Ausfall des Fahrzeugfuhrers eine
Bremsung bis zum Stillstand bewirkt.

(3) Personenfahrzeuge, die auf Strecken mit Zugsicherungsanlagen nach § 22 betrieben werden, missen mit den
diese erganzenden Zugsicherungseinrichtungen ausgerustet sein.

§ 39 Stromabnehmer und Schleifer

(1) Stromabnehmer und Fahrleitungsanlagen muissen so aufeinander abgestimmt sein, daR der Strom bis zur
zulassigen Hochstgeschwindigkeit zuverlassig abgenommen werden kann; dies gilt fir Schleifer entsprechend.

(2) Schleifer missen so gebaut sein, dal8 sie erst dann vom Nulleiter oder Schutzleiter getrennt werden,
wenn die zugehdérigen Stromabnehmer von der Fahrleitung abgehoben haben, und daB sie beim Anlegen von
Stromabnehmern vor diesen am Nulleiter oder Schutzleiter anliegen.

§ 40 Signaleinrichtungen

(1) Signaleinrichtungen mussen im betriebsbedingt notwendigen Umfang vorhanden und so gebaut sein, dal sie
die Zugsignale und das Schutzsignal Sh 5 (Achtungssignal) nach Anlage 4 eindeutig und gut erkennbar abgeben
kénnen. lhre Wirksamkeit darf nicht von der Fahrleitungsspannung abhangig sein.

(2) Bei Fahrzeugen straBenabhangiger Bahnen mussen vorhanden sein:

1. Geber fur das Zugsignal Z 1 (Spitzensignal), wobei die beiden unteren Leuchten des Zugsignals Z 1 als
Scheinwerfer ausgefuhrt sein mussen, die

a) den Gleisbereich ausreichend beleuchten kénnen,
b) sich gleichzeitig und gleichmalig abblenden lassen,
¢) sich nicht unbeabsichtigt verstellen kénnen,
2. an der Rickseite, bei Zweirichtungsfahrzeugen an beiden Seiten, Geber fur das Zugsignal Z 2
(Schlusssignal), das Zugsignal Z 3 (Bremssignal) und zwei rote Rickstrahler,
Geber flr das Zugsignal Z 4 (Fahrtrichtungssignal) an beiden Langsseiten mindestens vorn und hinten,

Geber flr das Zugsignal Z 5 (Warnblinksignal) an beiden Langsseiten mindestens vorn und hinten, die im
gleichen Takt blinken mussen.

(3) Die Einschaltung der nichtabgeblendeten Scheinwerfer (Fernlicht) sowie die Funktion der Fahrtrichtungs- und
der Warnblink-Signaleinrichtung mussen dem Fahrzeugfuhrer sinnfallig angezeigt werden.

(4) Bei Betriebsfahrzeugen ohne eigenen Antrieb sind Geber fur Fahrtrichtungssignale und Warnblinksignale
entbehrlich, wenn durch andere MaRnahmen fur eine ausreichende Sicherung gesorgt ist.

§ 41 Bahnraumer und Schienenraumer

(1) Fahrzeuge missen vor dem in Fahrtrichtung ersten Radsatz Bahnraumer oder Schienenrdumer haben, die
eine durch Hindernisse hervorgerufene Entgleisungsgefahr vermindern. Sie missen moglichst dicht vor den
Radern angeordnet sein und einen mdglichst geringen Abstand von der Schienenoberkante haben.

(2) Bei Fahrzeugen straBenabhangiger Bahnen mussen Bahnraumer oder Schienenrdumer auch eine
Entgleisungsgefahr vermindern, die durch seitlich auf das Gleis gelangende Hindernisse hervorgerufen werden
kann.

(3) Bahnraumer oder Schienenraumer sind entbehrlich, wenn deren Aufgaben andere Einrichtungen des
Fahrzeugs mitlibernehmen kénnen.

§ 42 Kupplungseinrichtungen

(1) Kupplungseinrichtungen von Fahrzeugen, die im Zugverband betrieben werden sollen, miissen nach Bauart
und Abmessung aufeinander abgestimmt sein.

(2) Bei selbsttatigen Kupplungseinrichtungen muf§ das ordnungsgemale Einlaufen und Verriegeln der Kupplung
erkennbar sein.
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§ 43 Tiren fiir den Fahrgastwechsel
(1) Tlren missen so gebaut und angeordnet sein, daR ein zligiger Fahrgastwechsel maglich ist.
(2) Tren mussen eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,65 m haben. Auf jeder mit Fahrgasttiren

versehenen Fahrzeugseite muB mindestens eine der Tiiren eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,8 m
haben.

(3) Tlren mlssen Schutzeinrichtungen haben, die verhindern, da Fahrgaste durch Einklemmen verletzt werden.

(4) Kraftbetatigte, bewegliche Trittstufen dirfen sich nur in Abhangigkeit vom Bewegungsablauf der
dazugehorigen Tlren bewegen lassen.

(5) In Personenfahrzeugen missen Einrichtungen vorhanden sein, die

1. dem Fahrzeugflihrer anzeigen, daR die TuUren geschlossen sind,

2. bei Turen auf beiden Langsseiten ein seitenabhangiges Offnen zulassen,

3. bei Fahrbetrieb ohne Fahrzeugfuhrer sicherstellen, daB Zlge nur bei geschlossenen Turen anfahren kénnen.

(6) Tdren mussen in geschlossener Stellung festgehalten sein. Sie missen jedoch von Fahrgasten im Notfall
gedffnet werden kénnen.

(7) Abweichend von Absatz 6 Satz 2 durfen Tlren von Personenfahrzeugen auf Streckenabschnitten ohne
Sicherheitsraum von Fahrgasten nicht gedffnet werden kénnen, wenn die Fremdrettung der Fahrgaste im
Gefahrenfall auf andere Weise sichergestellt wird.

§ 44 Fahrzeugfiihrerplatz

(1) Der Fahrzeugfihrerplatz muB so gestaltet sein, dal der Fahrzeugfiihrer den Zug sicher fiihren kann.
Insbesondere mussen ein ausreichendes Sichtfeld sowie Einrichtungen zum Schutz gegen witterungsbedingte
Einfllisse und gegen Zugluft vorhanden sein. Behinderungen durch Fahrgaste missen durch geeignete
technische MaBnahmen vermieden sein. Der Fahrzeugflhrerplatz, insbesondere der Arbeitssitz, mul® nach
den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und hygienischen Regeln sowie den
sonstigen gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen eingerichtet sein.

(2) Fahrzeugflihrerplatze missen so gebaut sein, daB sie im Notfall schnell verlassen werden kénnen.

(3) Fahrzeugfuhrerplatze miissen mit Geschwindigkeitsanzeigern ausgeristet sein.

(4) An Fahrzeugen straenabhangiger Bahnen muB im Sichtbereich des Fahrzeugfihrers mindestens auf der
in Fahrtrichtung rechten Seite des Fahrzeugs ein Riickspiegel oder eine mindestens gleichwertige technische

Einrichtung vorhanden sein.

(5) FUr Platze, die fUr die Bedienung von Fahrzeugen bei Rangierbewegungen und im Stérungsfall vorgesehen
sind, gelten die Absatze 1 bis 4 nur insoweit, wie dies fur den vorgesehenen Zweck erforderlich ist.

§ 45 Innenbeleuchtung, Heizung und Liftung

(1) Fahrgastraume mussen eine ausreichende Innenbeleuchtung haben. Sie darf von Fahrgasten nicht
ausgeschaltet werden kénnen.

(2) Durch die Innenbeleuchtung darf die Sicht des Fahrzeugflhrers nicht erheblich beeintrachtigt werden.

(3) Trittstufenbereiche von Personenfahrzeugen mussen so ausgeleuchtet werden kénnen, dal die Stufen gut
erkennbar sind.

(4) Personenfahrzeuge mussen eine Hilfsbeleuchtung haben, die bei Ausfall der Regelbeleuchtung mindestens
die Bereiche von Turen und Notausstiegen ausreichend beleuchtet.

(5) Fahrgastraume und Fahrzeugflhrerplatze missen ausreichend beheizt und bellftet werden kénnen.
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§ 46 Informationseinrichtungen

(1) Personenfahrzeuge missen Einrichtungen haben, die
1. an der Stirnseite des Zuges die Linienbezeichnung und den Endpunkt der Linie,

2. an der Einstiegseite die Linienbezeichnung, den Endpunkt der Linie und soweit erforderlich den
Linienverlauf,

3. an der Rickseite des Zuges die Linienbezeichnung,

4. im Fahrgastraum den Streckenplan oder den Linienverlauf und soweit erforderlich die Linienbezeichnung
anzeigen. Die Anzeigen mussen auch bei Dunkelheit erkennbar sein.

(2) Einrichtungen nach Absatz 1 Nr. 2 sind entbehrlich, wenn die entsprechenden Informationen in allen
Haltestellen durch Zugzielanzeiger auf den Bahnsteigen gegeben werden.

(3) Personenfahrzeuge missen Einrichtungen haben

1. zur Ansage der nachsten Haltestelle und sonstiger betrieblicher Hinweise,

2. zur Abgabe und Bestatigung des Haltewunsches mindestens im Bereich jeder Tlr, sofern an einzelnen
Haltestellen nur bei Bedarf gehalten wird.

(4) Fahrzeuge missen Einrichtungen flr eine Sprechverbindung zwischen Fahrzeugfiihrer und einer
Betriebsstelle haben. Notfall-Informationen missen vorrangig durchgegeben werden kénnen.

(5) Personenfahrzeuge eines Zuges, die nicht mit Betriebsbediensteten besetzt sind, miissen standig verfligbare

Einrichtungen flr eine Notfall-Sprechverbindung zwischen Fahrgasten und dem Fahrzeugfihrer haben.

(6) Bei Fahrbetrieb ohne Fahrzeugfiihrer miissen Personenfahrzeuge Einrichtungen flr eine Sprechverbindung
zwischen Fahrgasten und einer Betriebsstelle haben. Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend.

(7) Einrichtungen nach den Absatzen 1 und 3 sind entbehrlich, wenn Fahrgaste die Ziele der Zlige bestimmen.
Den Fahrgasten missen die ihnen zugeordneten Zlge deutlich erkennbar sein.

§ 47 Beschriftungen und Sinnbilder

(1) An den AulRenseiten der Fahrzeuge muissen vorhanden sein

1. auf den Langsseiten Name und Betriebssitz des Unternehmers oder dessen Geschaftszeichen oder Wappen

sowie die Fahrzeugnummer,

Betatigungs- und Verhaltenshinweise fur Fahrgaste,

Zeichen an den Stellen, an denen Hebezeuge angesetzt werden diirfen,
bei Betriebsfahrzeugen Angaben Uber das zulassige Ladegewicht.

(2) Im Innern von Personenfahrzeugen mussen vorhanden sein
1. Betatigungs- und Verhaltenshinweise fur Fahrgaste,

2. Sinnbilder nach Anlage 3 an den Sitzplatzen, die fir in ihrer Mobilitédt eingeschrankte Personen und flr
Fahrgaste mit kleinen Kindern vorzusehen sind,

3. Hinweise auf Einrichtungen und Ausristungen fir Notfalle.

(3) Beschriftungen und Sinnbilder mlssen eindeutig, gut sichtbar und deutlich lesbar sein. Ihre Erkennbarkeit
darf durch andere Aufschriften oder Bildzeichen nicht beeintrachtigt sein.

§ 48 Ausriistung fiir Notfalle

(1) Personenfahrzeuge sowie Betriebsfahrzeuge mit eigenem Antrieb missen mindestens je einen
Verbandkasten, einen tragbaren Feuerléscher und, soweit sie am 6ffentlichen Straenverkehr teilnehmen,
ein Warndreieck und eine Warnweste mitfuhren. § 53a Absatz 1 der Stralenverkehrs-Zulassungs-Ordnung ist
entsprechend anzuwenden.
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(2) Bei Fahrzeugen unabhangiger Bahnen kann auf das Mitfihren von Verbandkasten verzichtet werden, wenn
diese auf den Haltestellen in ausreichender Anzahl vorhanden sind.

Sechster Abschnitt
Betrieb

§ 49 Fahrordnung

(1) Ein Zug darf einem anderen nur in einem solchen Abstand folgen, dal er auch bei ungunstigen
Betriebsverhaltnissen, insbesondere bei unvermutetem Halten des vorausfahrenden Zuges, rechtzeitig zum
Halten gebracht werden kann. Dieser Abstand muR

1. bei Fahren auf Sicht vom Fahrzeugfiihrer bewirkt werden,
2. bei Fahren auf Zugsicherung durch Zugsicherungsanlagen nach § 22 gewahrleistet sein.

(2) Auf Sicht dirfen nicht fahren

1. Zige unabhangiger Bahnen,

2. Zuge straBenabhangiger Bahnen
a) bei Streckenhéchstgeschwindigkeit dber 70 km/h,
b) in Tunneln.

(3) Abweichend von Absatz 2 darf auf Sicht gefahren werden

1. bei Rangierbewegungen,

2. in kurzen Tunneln straBenabhangiger Bahnen, wenn der Betriebsbremsweg einsehbar ist,
3. Dbei Betriebsstérungen unter Beachtung von Dienstanweisungen.

(4) Auf zweigleisigen Strecken mit besonderem oder unabhangigem Bahnkdrper soll und auf zweigleisigen
Strecken mit straBenbundigem Bahnkdrper muss bei Zweirichtungsbetrieb rechts gefahren werden.

(5) Eingleisige Streckenabschnitte dirfen nicht gleichzeitig in beiden Richtungen befahren werden. Dies muR
sichergestellt sein

1. bei Fahren auf Sicht durch Fahrsignale nach § 21 Absatz 3 Nummer 2,

2. bei Fahren auf Zugsicherung durch Zugsicherungsanlagen nach § 22.

Bei voribergehend eingleisigem Fahrbetrieb kann diese Forderung auch durch andere MaBnahmen erflllt
werden.

§ 50 Zulassige Geschwindigkeiten

(1) Die flr das Streckennetz geltenden Streckenhdchstgeschwindigkeiten setzt die Technische Aufsichtsbehoérde
fest.

(2) Beschrankungen der Streckenhdchstgeschwindigkeit flr einzelne Streckenabschnitte sind vom Betriebsleiter
nach der Bauart der Fahrzeuge und nach den Streckenverhadltnissen sowie aus besonderem AnlaR festzulegen.
Uber stéandige Beschrankungen der Streckenhdchstgeschwindigkeit ist die Technische Aufsichtsbehérde zu
unterrichten.

(3) Auf straBenbiindigem Bahnkdérper darf die fir den tbrigen StraBenverkehr jeweils geltende
Hdéchstgeschwindigkeit nicht Gberschritten werden.

(4) Folgende Geschwindigkeiten dirfen nicht tiberschritten werden
1. bei Vorbeifahrt an Bahnsteigen ohne Halt 40 km/h,

2. beim Befahren von nicht verschlossenen Weichen gegen deren Spitze 15 km/h.

§ 51 Signale
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(1) Signale missen in dem Umfang verwendet werden, den die Sicherheit und die betrieblichen Verhaltnisse
erfordern.

(2) Signale mussen die Formen, Farben und Klangarten nach Anlage 4 haben.

(3) Signale, die Auftrage optisch Gbermitteln, missen rechtzeitig sichtbar und eindeutig erkennbar sein. Sie
durfen Verkehrszeichen, Lichtzeichen oder Signale anderer Verkehrstrager in ihrer Wirkung nicht beeintrachtigen
und nicht AnlaB zu Verwechslungen geben.

(4) Ist ein Signal ausgefallen oder kann es nicht eindeutig wahrgenommen werden, ist die Bedeutung
anzunehmen, die die groRere Sicherheit gewahrleistet.

(5) Voranklndigungssignale missen verwendet werden, wenn wegen der oértlichen Verhaltnisse das Hauptsignal
nicht im Betriebsbremswegabstand erkennbar ist.

(6) Fahrsignale F 0 (Halt) sind durch Fahrsignale F 4 (Halt zu erwarten) mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf
anzukundigen; dies gilt nicht, wenn die Zlige am Signalstandort ausnahmslos zu halten haben oder wenn ein
Signalwechsel von F 1, F 2 oder F 3 (Fahrt freigegeben) auf F 0 (Halt) innerhalb des Betriebsbremsweges durch
den vorbeifahrenden Zug ausgeschlossen wird.

(7) Zugsignale Z 1 (Spitzensignal) und Z 2 (Schlu8signal) sind zu zeigen, wenn die Sichtverhaltnisse es erfordern,
insbesondere wahrend der Dammerung, bei Dunkelheit sowie im Tunnel.

(8) Wird im Regelbetrieb auf Sicht gefahren, sind die Zugsignale Z 3 (Bremssignal), Z 4 (Fahrtrichtungssignal)
und Z 5 (Warnblinksignal) zu verwenden. Absatz 7 bleibt unberthrt.

(9) Anderungen der zulassigen Geschwindigkeit nach unten miissen in betriebsnotwendigem Umfang durch
Geschwindigkeitssignale G 2 gekennzeichnet sein.

(10) Sind Geschwindigkeitssignale G 2 wegen der értlichen Verhaltnisse nicht in ausreichender Entfernung
erkennbar, miussen Geschwindigkeitssignale G 1 oder Vorankiindigungssignal V 2 gezeigt werden.

(11) Werden bei Fahren auf Sicht Weichen mit Geschwindigkeiten von mehr als 15 km/h gegen die Spitze
befahren, missen Weichensignale W 11, W 12 oder W 13 gezeigt werden. Das Zeigen von Weichensignalen ist
nicht erforderlich, wenn die Weichen in Zugsicherungsanlagen eingebunden sind oder ein Fahrsignal abhangig
von der Weichenlage gesteuert wird und entsprechend gekennzeichnet ist.

(12) Anlagen zur Steuerung von Weichen missen so ausgestattet sein, dass Informationen Uber die Weichenlage
an eine Lichtzeichenanlage des StraBenverkehrs Ubertragen werden kénnen, wenn eine solche Ubertragung
infolge der Lage der Weiche in Betracht kommen kann.

(13) Der Ubergang vom Fahren auf Zugsicherung zum Fahren auf Sicht muR durch Sondersignal So 2 und der
Ubergang vom Fahren auf Sicht zum Fahren auf Zugsicherung durch Sondersignal So 1 gekennzeichnet sein.

(14) AulRerhalb der Haltestellen und Abstellanlagen sind die Standorte der Hauptsignale durch Sondersignal So 3
oder So 4 zu kennzeichnen.

(15) Am Hauptsignal H 0 (Halt) darf nur bei Kennzeichnung durch das Sondersignal So 4 (Auftragsschild) oder auf
besonderen Auftrag vorbeigefahren werden.

(16) Am Fahrsignal F 0 (Halt) darf nach Halt vorbeigefahren werden, wenn eine Stérung der Signalanlage
erkennbar ist und die Verkehrslage eine Weiterfahrt erlaubt. Dies gilt nicht bei eingleisigen Streckenabschnitten,
die im Zweirichtungsbetrieb befahren werden; die Vorbeifahrt ist dort nur auf besondere Anordnung erlaubt.

(17) Zeigt das Uberwachungssignal fiir den Bahniibergang das Signal Bii 0, ist vor dem Bahniibergang zu halten.
Die Fahrt darf fortgesetzt werden, wenn es die Verkehrslage erlaubt.

(18) Rangierauftrage, die nicht durch technische Verstandigungseinrichtungen tGbermittelt werden, gelten nur,
wenn die Signale hdrbar und sichtbar aufgenommen werden; das Rangierhalt gilt bereits, wenn es nur hérbar
oder nur sichtbar aufgenommen wird.
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(19) Signale, die betrieblich keine Bedeutung haben sollen, sind zu beseitigen oder zu verdecken und durch ein
weilRes Kreuz mit schwarzem Rand zu kennzeichnen.

§ 52 Einsatz von Betriebsbediensteten

(1) Betriebsanlagen und Fahrzeuge dirfen nur von Betriebsbediensteten bedient werden, die entsprechend
unterwiesen und vom Betriebsleiter dazu bestimmt worden sind.

(2) In besonderen Fallen, insbesondere zur Ermittlung der Gebrauchsfahigkeit und bei der Instandhaltung, dirfen
Betriebsanlagen und Fahrzeuge auch von unterwiesenen Befugten bedient werden, die dem Unternehmen nicht
angehdren. Die Verantwortung der Betriebsbediensteten fiir die Betriebssicherheit bleibt unberihrt.

(3) Betriebsanlagen oder Fahrzeuge, die ganz oder teilweise selbsttatig arbeiten oder fernbedient werden,
mussen im Rahmen der betrieblichen Erfordernisse von Betriebsbediensteten auf einwandfreie Funktion
Uberwacht werden.

(4) Uber den Dienst der Fahrbediensteten sind Aufzeichnungen zu fiihren. Sie missen enthalten

1. Namen der Fahrbediensteten,

2. Dienstbeginn und Dienstende,

3. besondere Vorkommnisse.

§ 53 Besetzen der Ziige mit Fahrbediensteten
(1) Jeder Zug muB wahrend der Fahrt mit einem streckenkundigen Fahrzeugfihrer besetzt sein.

(2) Abweichend von Absatz 1 brauchen Zige unabhangiger Bahnen nicht mit Fahrzeugfiihrern besetzt zu sein,
wenn

1. Anlagen und Einrichtungen fir selbsttatigen Fahrbetrieb vorhanden sind, die den Forderungen des § 22
entsprechen und nach § 52 Abs. 3 Uberwacht werden,

2. regelmaRig Uberprift wird, daB der lichte Raum des Gleises von Personen und von sicherungstechnisch
nicht erfaBbaren Hindernissen frei ist,

3. Entgleisungen unmittelbar im System erkannt werden und eine geeignete Beeinflussung der Zugsteuerung
erfolgt,

4. zwischen den Fahrgasten und einer Betriebsstelle Sprechméglichkeit besteht und
die Fahrgaste im Notfall unverzuglich gerettet werden kénnen.

(3) Betriebszige mussen auBer mit dem Fahrzeugfihrer mit mindestens einem weiteren Fahrbediensteten
besetzt sein, wenn sie nicht mit einer Sicherheitsfahrschaltung nach § 38 Abs. 2 ausgerustet sind oder ohne
Zugsicherungseinrichtungen nach § 38 Abs. 3 Strecken mit Zugsicherungsanlagen befahren.

(4) Lakt sich ein schadhaft gewordener Zug nicht mehr von der Zugspitze aus fuhren, ist diese mit einem
Fahrbediensteten zu besetzen, der dem Fahrzeugfihrer Gber Sprechfunk oder in anderer Weise Auftrage fur die
Zugbewegung gibt und Gefahrdete warnt.

§ 54 Fahrbetrieb

(1) Personenzilige dlrfen nur abfahren, wenn durch Augenschein oder durch technische Einrichtungen festgestellt
ist, daB die Tlren flr den Fahrgastwechsel geschlossen sind.

(2) Taren dlrfen im Regelbetrieb nur in Haltestellen, nur an der Bahnsteigseite und erst bei Halt der Ziige zum
Fahrgastwechsel freigegeben sein.

(3) Personenziige dlrfen nur so beschleunigt und nur so gebremst werden, daR Fahrgaste nicht mehr als
unvermeidbar gefahrdet werden.

(4) Haltestellennamen sowie Umsteigemdglichkeiten sind in den Zlgen rechtzeitig bekanntzugeben,
ausgenommen bei zielreinem Verkehr.
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(5) Uber Betriebsstdrungen von langerer Dauer sollen die Fahrgéste an Haltestellen und in Ziigen unterrichtet
werden; dabei ist insbesondere auf Ersatzbeférderungen oder Umleitungen hinzuweisen.

(6) Nachrichtentechnische Anlagen und Informationseinrichtungen dirfen nicht zu anderen als betrieblichen
Zwecken benutzt werden.

(7) Die Ladung auf Betriebsfahrzeugen ist verkehrssicher unterzubringen. Sie darf iber den Fahrzeugumrif nicht
hinausragen. Abweichungen sind zulassig, wenn die erforderlichen SicherungsmaBnahmen getroffen worden
sind.

(8) Abgestellte Fahrzeuge sind gegen Abrollen und unbefugtes Ingangsetzen zu sichern.

(9) Uber die Zusammensetzung und den Einsatz der Ziige sind Aufzeichnungen zu filhren.

§ 55 Teilnahme am StraBenverkehr

(1) Auf straBenblindigem Bahnkdrper nehmen die Zlige am StraBenverkehr teil. Dabei mussen die
Fahrzeugfiihrer die sie betreffenden Vorschriften der StraBenverkehrs-Ordnung beachten.

(2) Zuge, die am Stralenverkehr teilnehmen, dlrfen nicht langer als 75 m sein und mussen fir andere
Verkehrsteilnehmer in ausreichendem MaR erkennbar sein.

(3) Auf besonderen und unabhangigen Bahnkoérpern einschlieBlich der Bahniibergange im Sinne des § 16 Absatz
4 Satz 4 und 6 nehmen die Zuge nicht am StraBenverkehr teil.

§ 56 Verhalten bei Mangeln an Ziigen

(1) ZUge mit Sicherheitsmangeln durfen nicht im Betrieb verbleiben. Bei mdglicher Weiterfahrt bis zu einem
betrieblich geeigneten Aussetzpunkt sind je nach Art und Schwere der Mangel VorsichtsmaBnahmen zu treffen.
Die Fahrgaste sind, wenn es die Umstande erlauben, bis zu einer Haltestelle weiter zu beférdern.

(2) Beim Bewegen von Ziigen mit schadhaften Bremsen ist die Geschwindigkeit dem verminderten
Bremsvermdgen anzupassen.

(3) Bei Fahrbetrieb ohne Fahrzeugflhrer oder auf Strecken ohne Sicherheitsraum mussen betriebliche
Vorkehrungen getroffen sein, die eine unverzugliche Rettung der Fahrgaste aus liegengebliebenen Ziigen
ermaglichen.

§ 57 Instandhaltung der Betriebsanlagen und Fahrzeuge

(1) Die Instandhaltung der Betriebsanlagen und Fahrzeuge umfaSt Wartung, Inspektionen und Instandsetzungen;
sie muB sich mindestens auf die Teile erstrecken, deren Zustand die Betriebssicherheit beeinflussen kann.

(2) Art und Umfang der Wartung und der Inspektionen haben sich nach Bauart und Belastung der
Betriebsanlagen und der Fahrzeuge zu richten.

(3) Inspektionen sind planmaRig wiederkehrend innerhalb folgender Fristen durchzuflhren
1. Tunnel und Haltestellenbauwerke, sonstige Bahnbauwerke, ausgenommen

Erdbauwerke 10 Jahre,
2. Energieversorgungsanlagen 4 Jahre,
3. Brucken 6 Jahre,
4. Fahrleitungsanlagen 5 Jahre,
5. Gleisanlagen 5 Jahre,
6. Zugsicherungsanlagen 5 Jahre,
7. Signalanlagen 5 Jahre,
8. die Betriebssicherheit wesentlich beeinflussende maschinentechnische Anlagen 5 Jahre,
9. Bahniibergange 2 Jahre,
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10. Aufzlge, Fahrtreppen und Fahrsteige 1 Jahr,
11. Fahrzeuge, nach Zurlcklegung von 500.000 km, spatestens jedoch nach 8 Jahren,
12. brandschutztechnische Anlagen 1 Jahr.

(4) Unbeschadet des Absatzes 3 sind Betriebsanlagen und Fahrzeuge auch nach Unfallen oder Zwischenfallen,
bei denen Teile beschadigt worden sind, die die Betriebssicherheit beeintrachtigen kénnen, einer Inspektion zu
unterziehen.

(5) Wenn auf Grund von Feststellungen, Berichten, Untersuchungen oder Gutachten hinreichende Anhaltspunkte
daflr vorliegen, dass bei Betriebsanlagen oder Fahrzeugen die Betriebssicherheit gefahrdet sein kann, kann die
Technische Aufsichtsbehérde abweichend von Absatz 3 kirzere Fristen festsetzen.

(6) Die Instandhaltung ist vom Unternehmer zu dokumentieren. Der Dokumentation sind die flr den Bau und die
Instandhaltung wesentlichen Unterlagen beizugeben, insbesondere die Inbetriebnahmegenehmigung sowie bei
Betriebsanlagen die Unterlagen, die dem Zustimmungsbescheid zu Grunde gelegen haben.

(7) Die Dokumentation Gber die Instandhaltung ist vom Unternehmer bis zur AuBerbetriebsetzung der
Betriebsanlagen und Fahrzeuge aufzubewahren. Abweichend ist die Dokumentation Uber die Wartung bis zur
nachsten Inspektion, mindestens jedoch drei Jahre aufzubewahren.

§ 58 Benutzen und Betreten der Betriebsanlagen und Fahrzeuge

(1) Personen, die nicht Betriebsbedienstete sind, durfen Betriebsanlagen und Fahrzeuge, soweit sie nicht dem
allgemeinen Verkehrsgebrauch dienen, nicht betreten oder sonst benutzen. Vor allem dirfen sie besondere und
unabhangige Bahnkdérper nur an den dafiir bestimmten Stellen Giberqueren. Der Betriebsleiter kann Ausnahmen
zulassen.

(2) Vertreter der Technischen Aufsichtsbehérde und sonstige Personen, die mit der Auslibung von Hoheitsrechten
beauftragt sind, sind berechtigt, in Ausubung ihres Amtes oder Auftrages Betriebsanlagen und Fahrzeuge zu
betreten. Sie mussen sich ausweisen kdnnen.

(3) Die Technische Aufsichtsbehdrde kann im Einvernehmen mit der StraBenverkehrsbehdrde Unternehmern des
Personenverkehrs die Benutzung besonderer und unabhangiger Bahnkérper durch Kraftomnibusse oder Obusse
des Linienverkehrs gestatten. Die Sicherheit des Bahnbetriebes darf hierdurch nicht beeintrachtigt werden.

§ 59 Betriebsgefahrdende oder betriebsstorende Handlungen

Es ist verboten, Betriebsanlagen oder Fahrzeuge zu beschadigen, vorsatzlich zu verunreinigen, ihre
Einrichtungen missbrauchlich zu betatigen oder zu nutzen, Fahrthindernisse zu errichten oder andere
betriebsgefahrdende Handlungen vorzunehmen. Dazu ist es insbesondere untersagt,

1. AuBentlren oder Einrichtungen zur Notbremsung von Fahrzeugen missbrauchlich zu betatigen und

2. inden fur den Aufenthalt und die Abfertigung der Fahrgaste bestimmten unterirdischen Anlagen sowie
unter den Uberdachten Bereichen oberirdischer Haltestellen mit Ausnahme von Fahrgastunterstanden zu
rauchen, ein offenes Feuer zu entfachen oder brennende oder glimmende Gegenstande wegzuwerfen.

Siebenter Abschnitt
Verfahrensvorschriften

§ 60 Priufung der Bauunterlagen fir Betriebsanlagen

(1) Mit dem Bau von Betriebsanlagen, die nach § 62 Absatz 1 einer Inbetriebnahmegenehmigung bedirfen, darf
erst begonnen werden, wenn die Prifung der Bauunterlagen durch die Technische Aufsichtsbehdrde ergeben hat,
dal die Vorschriften dieser Verordnung beachtet sind, und wenn der Unternehmer vom Ergebnis dieser Priifung
durch einen Planfeststellungsbeschlu, eine Plangenehmigung oder einen Zustimmungsbescheid nach Absatz 3
unterrichtet worden ist.

(2) Von der Priifung freigestellt sind Betriebsanlagen von sicherheitstechnisch untergeordneter Bedeutung.

Dies gilt insbesondere flr Anlagen, flr die Festigkeitsberechnungen, Lichtraumberechnungen oder andere
Sicherheitsnachweise nicht erforderlich sind. Im Zweifelsfall entscheidet die Technische Aufsichtsbehdrde.
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(3) Die Technische Aufsichtsbehdrde erteilt Gber das Ergebnis der Prifung einen schriftlichen oder nach MaRgabe
des § 5 Satz 3 Personenbefdrderungsgesetz elektronischen Zustimmungsbescheid, wenn

1. im Falle des § 28 Abs. 2 oder 3 Satz 1 des Personenbeférderungsgesetzes eine Planfeststellung unterbleibt
oder

2. die Prufung der Bauunterlagen nicht bereits im Rahmen einer nach dem Personenbeférderungsgesetz
erforderlichen Genehmigung oder Planfeststellung erfolgt ist.

(4) Neben dem Zustimmungsbescheid bleiben die nach anderen &ffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen
Genehmigungen unberihrt; die Technische Aufsichtsbehdrde kann verlangen, daB der Unternehmer diese
Genehmigungen vorlegt.

(5) Die Bauunterlagen mussen die fur die Prifung erforderlichen Darstellungen enthalten. Dazu kénnen auch
Ausfuhrungszeichnungen, Baustoffangaben, Lastannahmen sowie sonstige, flr die Beurteilung der Sicherheit
wesentliche Beschreibungen und Berechnungen gehdoren.

(6) Ist der Trager des Vorhabens ein anderer als der Unternehmer (§ 3 Abs. 3 des
Personenbeforderungsgesetzes), dirfen die Bauunterlagen nur im Einvernehmen mit dem Unternehmer
vorgelegt werden, soweit dessen Belange berlhrt werden; im Zweifelsfall entscheidet die Technische
Aufsichtsbehérde.

(7) Die Betriebsanlagen durfen aufRer in Fallen des Absatzes 2 nur nach den gepriften Bauunterlagen
gebaut werden. Soll von ihnen abgewichen werden, sind die Unterlagen zu erganzen und der Technischen
Aufsichtsbehdrde erneut vorzulegen; die Absatze 1 bis 6 gelten entsprechend.

(8) Fur Betriebsanlagen, die serienmaBig nach denselben Bauunterlagen gebaut werden, genigt die Vorlage
vereinfachter Bauunterlagen, wenn die Technische Aufsichtsbehérde eine Typzustimmung erteilt hat.

(9) Der Zustimmungsbescheid tritt auBer Kraft, wenn innerhalb von drei Jahren nach Erteilung mit der
Ausfuhrung wesentlicher BaumaBnahmen nicht begonnen oder die Bauausfiihrung drei Jahre unterbrochen
worden ist. Die Frist kann vor ihrem Ablauf auf Antrag jeweils um héchstens ein Jahr verlangert werden.

(10) Fir Anlagen des Unternehmers, die nicht dem Betrieb dienen, aber die Sicherheit des Betriebes
beeintrachtigen kénnen (sonstige Anlagen), gelten die Absatze 1 bis 9 liber das Verfahren sowie die §§ 61 und
62 Uber die Aufsicht Uber den Bau von Betriebsanlagen und die Inbetriebnahmegenehmigung entsprechend.
Bestehen Zweifel, ob eine sonstige Anlage die Sicherheit des Betriebes beeintrachtigen kann, entscheidet die
Technische Aufsichtsbehdrde.

§ 61 Aufsicht liber den Bau von Betriebsanlagen und Fahrzeugen

(1) Die Technische Aufsichtsbehdrde beaufsichtigt den Bau von Betriebsanlagen und Fahrzeugen. Sie kann sich
dabei auf Stichproben, bei Fahrzeugen auf das erste Fahrzeug einer Serie, beschranken. Sie kann verlangen, daR
Beginn und Beendigung bestimmter Bauarbeiten rechtzeitig angezeigt werden.

(2) Die Aufsicht umfaRt insbesondere Feststellungen tber

1. die Ordnungsmaligkeit der Bauausfiihrung,

2. die Brauchbarkeit der verwendeten Baustoffe und Bauteile,

3. die ausreichende Sicherung des durch den Bau beruhrten Fahrbetriebes.

(3) Den mit der Aufsicht Beauftragten ist Zutritt zur Baustelle oder Fertigungsstelle sowie Einblick in die fur die
Aufsicht erforderlichen Unterlagen zu gewahren.

§ 62 Inbetriebnahmegenehmigung fiir Betriebsanlagen und Fahrzeuge

(1) Neue oder geanderte Betriebsanlagen und Fahrzeuge durfen auBer zur Ermittlung der Gebrauchsfahigkeit
nur betrieben werden, wenn die Technische Aufsichtsbehdrde die Inbetriebnahme genehmigt hat. Dies qilt fur
geédnderte Betriebsanlagen und Fahrzeuge nur bei Anderungen, die sich auf die Betriebssicherheit auswirken
koénnen. Instandhaltungsarbeiten, bei denen Bauteile mit gleicher Funktion und Leistung ersetzt werden,
bedirfen keiner Inbetriebnahmegenehmigung. Geplante MaRnahmen zur Anderung von Betriebsanlagen und
Fahrzeugen sind der Technischen Aufsichtsbehdrde in schriftlicher oder elektronischer Form anzuzeigen. Der

- Seite 29 von 51 - 193



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz und flr Verbraucherschutz
sowie des Bundesamts fiir Justiz — www.gesetze-im-internet.de

Anzeige ist eine Beschreibung der geplanten Arbeiten, die der Aufsichtsbehdrde eine Beurteilung des Umfangs
und der Art der geplanten Arbeiten erlaubt, und eine Einstufung der Auswirkungen auf die Betriebssicherheit
beizufligen. Nach Eingang der Anzeige entscheidet die Technische Aufsichtsbehérde dariber, ob sich die
MaBnahme auf die Betriebssicherheit auswirken kann. Mit der Durchfihrung der MaBnahmen darf erst nach
der Entscheidung der Technischen Aufsichtsbehdrde begonnen werden. Stellt die Technische Aufsichtsbehérde
Mangel in der vorgelegten Einstufung des Antragstellers fest, hat sie ihm unter Angabe der Mangel Gelegenheit
zur Beseitigung zu geben. § 37 des Personenbeférderungsgesetzes bleibt unberthrt.

(2) Die Technische Aufsichtsbehdrde hat die Inbetriebnahme zu genehmigen, wenn die Prifung nach § 2
ergeben hat, dass die Betriebsanlage oder das Fahrzeug mit den nach § 60 gepruften Unterlagen Gbereinstimmt
und unter den 6rtlichen Einsatzbedingungen sicher betrieben werden kann. Die Entscheidung ist auf Grund

des technischen Regelwerks, das zum Zeitpunkt der Antragstellung anwendbar ist, zu treffen. Liegt die
Antragstellung mehr als sieben Jahre zurick, so ist das technische Regelwerk zugrunde zu legen, das zum
Zeitpunkt des Ablaufs dieser Frist anwendbar war. Die Technische Aufsichtsbehérde kann verlangen, dass
Nachweise, die nach anderen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlich sind, vom Unternehmer vorgelegt
werden.

(3) Soweit die in § 1 Absatz 1 Satz 2 und 3 bezeichneten Vorschriften im Hinblick auf die Anforderungen an

die Beschaffenheit von Betriebsanlagen oder Fahrzeugen oder Teilen von Betriebsanlagen oder Fahrzeugen
anzuwenden sind, mussen die Prifungen und die Entscheidung Uber die Inbetriebnahme nach Absatz 2 in
Ubereinstimmung mit diesen Vorschriften, im Ubrigen in Ubereinstimmung mit § 1 Absatz 1 Satz 4 in Verbindung
mit Satz 3 getroffen werden.

(4) Der Unternehmer hat die Inbetriebnahme bei der Technischen Aufsichtsbehdrde in schriftlicher oder
elektronischer Form zu beantragen. Die Inbetriebnahmegenehmigung von Fahrzeugen ist zu beantragen, sobald
die Bauentwurfe vorliegen; dem Antrag sind Unterlagen zum Nachweis der Erfillung der Anforderungen nach § 2
beizuflgen.

(5) Wird die Inbetriebnahme von Fahrzeugen beantragt, die serienmafig nach denselben Bauunterlagen
gebaut werden, brauchen diese Unterlagen nur beim Antrag auf Inbetriebnahme des ersten Fahrzeugs der
Serie vorgelegt zu werden. Weitere Fahrzeuge dirfen bis zu sieben Jahre nach Inbetriebnahme des ersten
Fahrzeugs der Serie in Betrieb genommen werden, wenn der Unternehmer zum Zeitpunkt der erstmaligen
Inbetriebnahme des jeweiligen Fahrzeugs eine Erklarung des Herstellers Uber die Konformitat dieser Fahrzeuge
mit dem genehmigten ersten Fahrzeug gegenuber der Technischen Aufsichtsbehdrde vorlegt.

(6) Die Genehmigung oder die Versagung der Inbetriebnahme ergeht durch schriftlichen oder elektronischen
Bescheid der Technischen Aufsichtsbehdrde nach MaRgabe des § 5 Satz 3 des Personenbefdrderungsgesetzes.

(7) Ist die Feststellung hinsichtlich der Betriebssicherheit getroffen, dirfen Betriebsanlagen oder Fahrzeuge
vor der Genehmigung der Inbetriebnahme vorlaufig in Betrieb genommen werden, wenn die Technische
Aufsichtsbehdrde nichts anderes bestimmt hat.

Achter Abschnitt )
Ordnungswidrigkeiten, SchluBR- und Ubergangsvorschriften

§ 63 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 61 Abs. 1 Nr. 4 des Personenbeférderungsgesetzes handelt, wer vorsatzlich
oder fahrlassig als Unternehmer

1. entgegen § 7 Abs. 3 Satz 1 oder 3 einen Betriebsleiter oder einen Stellvertreter nicht bestellt,

2. entgegen § 60 Abs. 1, auch in Verbindung mit Absatz 10 Satz 1, mit dem Bau von Betriebsanlagen oder
sonstigen Anlagen beginnt,

3. entgegen § 62 Absatz 1 Satz 1 eine Betriebsanlage oder ein Fahrzeug in Betrieb nimmt.
Nummer 2 gilt fir den anderen Trager eines Vorhabens (§ 3 Abs. 3 des Personenbeférderungsgesetzes)
entsprechend.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 61 Abs. 1 Nr. 4 des Personenbeférderungsgesetzes handelt auch, wer
vorsatzlich oder fahrlassig
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1. als Person, die nicht Betriebsbedienstete ist, entgegen § 58 Abs. 1 Satz 1 Betriebsanlagen oder Fahrzeuge
betritt oder sonst benutzt,

2. entgegen § 59 Satz 2 Nummer 1 eine AuBentir oder eine Einrichtung zur Notbremsung betatigt.
§ 64 Ubergangsvorschrift

Werden in dieser Verordnung an den Bau von Betriebsanlagen oder Fahrzeugen andere Anforderungen als nach
dem bis zum 22. Dezember 2016 geltenden Recht gestellt, brauchen bestehende oder zu diesem Zeitpunkt im

Bau befindliche Betriebsanlagen oder Fahrzeuge den Vorschriften dieser Verordnung nicht angepasst zu werden.

Werden in dieser Verordnung an den Bau von Betriebsanlagen oder Fahrzeugen andere Anforderungen als nach
dem bis zum 9. Oktober 2019 geltenden Recht gestellt, brauchen bestehende oder zu diesem Zeitpunkt im Bau
befindliche Betriebsanlagen oder Fahrzeuge den Vorschriften dieser Verordnung nicht angepasst zu werden. Die
Technische Aufsichtsbehdrde kann eine Anpassung verlangen, wenn die Sicherheit dies erfordert. Abweichend
von Satz 1 gelten fiir die nach § 30 Absatz 8 Nummer 3 zu stellenden Anforderungen eine Ubergangsfrist von
sechs Jahren und fiir die nach § 46 Absatz 5 zu stellenden Anforderungen eine Ubergangsfrist von acht Jahren.

§ 65 Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1988 in Kraft.
(2)

(3) (weggefallen)

(4) (weggefallen)

SchluBformel

Der Bundesminister fir Verkehr

Anlage 1 (zu § 20 Absatz 5 Nummer 1)
Kennzeichnung und Sicherung von Bahniibergangen

(Fundstelle: BGBI. 1 1987, Nr 58, Anlageband S. 2)

Q\ﬁ Bild 1 Andreaskreuz
"o

i Der Blitzpfeil in der Mitte des Andreaskreuzes zeigt an, daf die
’% Strecke elektrische Fahrleitung hat

Bild 2 Lichtzeichen

- H

Bei beengten Verhaltnissen darf das Andreaskreuz neben oder
Uber dem Lichtzeichen angebracht sein

3. T
e

*.-"w—.
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. Bei beengten Verhaltnissen gelten die Angaben zu Bild 2
bt entsprechend.

Bild 3 Lichtzeichen mit Halbschranke
l!{] |

Die Halbschranke darf auch senkrecht gestreift sein.

Anlage 2 (zu § 36)
Grenzwerte fiir Bremsungen

(Fundstelle: BGBI. I 1987, Anlageband zu Nr. 58, S. 3)

Die Grenzwerte a und s der Tabellen 1 und 2 gelten flr leere Fahrzeuge auf geradem, ebenem und trockenem
Gleis.

ain m/s (hoch) 2 = Mindestwert der mittleren Bremsverzdgerung

sinm = Hochstwert des Bremsweges zwischen Beginn der Bremsbetatigung und
Stillstand
vin km/h = Ausgangsgeschwindigkeit bei Beginn der Bremsbetatigung
v(hoch)2
a =
3,6 (hoch)2x2s
Tabelle 1
Grenzwerte
bei Ausfall einer Bremse
(§ 36 Absatz 3 und 7)

Y, a S
km/h m/s (hoch) 2 m
20 0,77 20
30 0,87 40
40 0,95 65
50 1,03 94
60 1,06 131
70 1,07 177
80 1,07 230
90 1,08 290
100 1,09 355

Tabelle 2
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Grenzwerte

bei Gefahrbremsungen
(§ 36 Absatz 6 Nummer 3)

% a S
km/h m/s (hoch) 2 m
20 1,71 9
30 2,04 17
40 2,29 27
50 2,47 39
60 2,57 54
70 2,73 69

Anlage 3 (zu § 47 Abs. 2 Nr. 2)

Sinnbild zur Kenntlichmachung von Sitzpldtzen fir behinderte und andere sitzplatzbediirftige

Personen

(Fundstelle: BGBI. 1 1987, Nr 58, Anlageband S. 4)

Farbe des Sinnbildes und der Bildumrandung
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Farbe des Untergrundes

Anlage 4 (zu den §§ 20, 21, 40, 51)
Signale
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weild

(Fundstelle des Originaltextes: Anlageband zu BGBI. 1 1987, Nr. 58;

bzgl. der einzelnen Anderungen vgl. FuRnote)

Hauptsignale
Vorankindigungssignale
Fahrsignale
Abfertigungssignale
Zugsignale
Geschwindigkeitssignale
Schutzsignale
Rangiersignale

© ©® N o v kA WD

Schaltsignale

=
e

Weichensignale

=
N P

. Sondersignale

Ubersicht

. Uberwachungssignale fiir Bahniibergange

(Fundstelle: BGBI. 1 1987, Nr 58, Anlageband S. 6 - 28)

1. Hauptsignale (Fahren auf Zugsicherung)

Bezeichnung Signalbild

Bedeutung

O N » M < I

Erlauterung

HO Ein rotes Licht

Halt

H1 Ein grunes Licht

Fahrt

Signale H 1 und H 2 kénnen
auch in Verbindung mit
Geschwindigkeitssignalen G 2
gegeben werden

H?2 Ein griines lber einem
gelbem Licht

Fahrt mit
Geschwindigkeitsbeschrankung
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Vorankiindigungssignale (Fahren auf Zugsicherung)

Bezeichnung

Signalbild

Bedeutung

Erlduterung

Vo

Zwei gelbe Lichter nach
rechts steigend

Am folgenden Hauptsignal ist Halt zu
erwarten

V1 Zwei grline Lichter nach Am folgenden Hauptsignal ist Fahrt zu
rechts steigend erwarten
V2 Ein grines und ein gelbes | Am folgenden Hauptsignal ist Fahrt

Licht von links nach rechts
starker steigend

mit Geschwindigkeitsbeschrankung zu
erwarten
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Bei beschranktem Raum kdnnen die Lichter senkrecht untereinander angeordnet sein, wenn keine
Verwechslungen mit anderen Signalbildern zu befurchten sind.

3. Fahrsignale (Fahren auf Sicht)

Bezeichnung Signalbild Bedeutung Erlduterung
FO Ein weiller waagerechter Halt
Lichtbalken
F1 Ein weiler senkrechter Fahrt freigegeben nur geradeaus
Lichtbalken
F2 Ein weiler schrag nach rechts | Fahrt freigegeben nur nach rechts
oben weisender Lichtbalken
F3 Ein weiBer schrag nach links | Fahrt freigegeben nur nach links

oben weisender Lichtbalken
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F 4

Ein weiler Lichtpunkt

Halt zu erwarten

F5

Ein weilles Lichtdreieck mit Fahrt freigegeben unter Beachtung

Spitze nach unten

der Abbiegeregeln nach § 9
StralRenverkehrs-Ordnung

4. Abfertigungssignale

Bezeichnung Signalbild Bedeutung Erlduterung
Al ein weill- oder gelbleuchtendes T Tlren schlieBen
A2a Ein kurzes akustisches oder ein optisches oder |Abfahren
ein akustisches und ein optisches Zeichen
W/
A2b Ein weill- oder grunleuchtender Ring
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Zugsignale
Bezeichnung
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Signalbild

Bedeutung

Erlduterung

Z1

An der Spitze eines Zuges drei weille
Lichter

L O ™

Bahnhot

Q O

T e I S
i I

Spitzensignal

Die Stirnleuchte des
Spitzensignals kann
die Linienbezeichnung
enthalten

Z2

Am ZugschluB zwei rote Lichter

11 oy

o ]

=

Lr-n—-n-rl

SchluBsignal

Z3

Am Zugschluss zwei rote Lichter

Bremssignal
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1 ™

Z4 Gelbe Blinklichter an einer der Fahrtrichtungssignal
beiden Langsseiten
blinkend Bsh blinkand
2T |
=
. I g
TEL _1 i. T
Z5 Gelbe Blinklichter gleichzeitig an Warnblinksignal Zeigt an, daB der Zug

beiden Langsseiten

£ O

[ 1]

Q B

I I

blinkend

blinkand
hy

Geschwindigkeitssignale

Bezeichnung

Signalbild Bedeutung

liegengeblieben ist

Erlduterung

Gla

Eine dreieckige, auf
der Spitze stehende
gelbe Tafel mit weiRem
Rand und schwarzer
Kennziffer

Anklindigung der

Geschwindigkeitsbeschrankung
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Bei beschranktem Raum
kann eine Dreieckspitze
nach oben zeigen

Eine gelbleuchtende
Kennziffer
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G2a

G2b

Eine rechteckige gelbe
Tafel mit weilem
Rand und schwarzer
Kennziffer

eine weillleuchtende
Kennziffer

Beginn der
Geschwindigkeitsbeschrankung

G3

Eine rechteckige weiRe
Tafel mit schwarzem E

Ende der
Geschwindigkeitsbeschrankung
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E

G4

Eine rechteckige weiRe
Tafel mit schwarzem
Rand und schwarzer
Kennziffer

5|

Beginn der

Geschwindigkeitsbegrenzung

Zeigt Anderungen der zulassigen
Geschwindigkeit nach oben an;
kann auch anstelle von Signal G 3
verwendet werden

Die Kennziffern der Signale G 1, G 2 und G 4 bedeuten, dal§ der angegebene Wert in km/h als
Geschwindigkeit zugelassen ist; werden einstellige Kennziffern verwendet, gilt deren zehnfacher Wert als
zulassige Geschwindigkeit.

Schutzsignale

Bezeichnung Signalbild Bedeutung Erlauterung
Sh1l Eine quadratische gelbe Tafel mit | Zwangshalt Kennzeichnet Stellen, an denen
waagerechtem griinen Streifen bei Fahren auf Sicht an jedem
Fall anzuhalten ist
Sh 2 Eine rechteckige rote Tafel mit Schutzhalt Weiterfahrt ist unzulassig
weilRem Rand
Sh3a Mindestens 3 kurze akustische Nothalt Der Zug ist auf kirzestem Weg

Zeichen schnell hintereinander
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Sh3b

Sh3c

Sh3d
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A\ A~

Eine weil-rot-weille Fahne oder
der Arm im Kreis bewegt

Eine Laterne, mdglichst rot
abgeblendet, oder ein leuchtender
Gegenstand im Kreis bewegt

Ein rotes Blinklicht oder mehrere
rote Lichter untereinander

Sh 4

Eine rechteckige weilRe Tafel mit
schwarzem L

Lauten

Den értlichen Gegebenheiten
entsprechend sind akustische
Warnsignale zu geben
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Sh 5 Ein malig langer Ton oder Achtung Signal Sh 5 wird gegeben, um
Lautezeichen Personen zu warnen
[—

Sh 6 Ein rot-weiBes Zeichen oder Grenzzeichen Kennzeichnet die Grenze, bis
entsprechende Markierung im zu der bei zusammenlaufenden
Gleisbereich Gleisen das Gleis besetzt

werden darf

Sh 7 Eine rechteckige schwarze Haltetafel Kennzeichnet die Stelle, an der
Tafel mit weiBem H oder eine die Spitze des Zuges halten soll
rechteckige weiRe Tafel mit
schwarzem H oder entsprechende
Markierung im Gleisbereich

Rangiersignale

Bezeichnung Signalbild Bedeutung Erlduterung

R1

Ein maRig langer Ton und senkrechte

Bewegungen des Armes, bei Dunkelheit

mit einer weiRen Laterne
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R2

Zwei maRig lange Téne und waagerechte
langsame Bewegungen des Armes, bei
Dunkelheit mit einer weilen Laterne

—— EE—
-+ = -

Herkommen

Rangierbewegung zum
Signalgebenden hin

R3

Schaltsignale
Bezeichnung

Drei kurze Téne und kreisférmige
Bewegungen des Armes, bei Dunkelheit
mit einer weiBen Laterne

————

Rangierhalt

Signalbild Bedeutung

Erlduterung

Stl

Eine quadratische blaue Tafel mit | Signalkontakt

einem weiflen S

Am Signal St 1 ist ein
Signalkontakt zu betatigen

St 2

Eine quadratische blaue Tafel mit | Weichenkontakt

einem weiflen W
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St3 Eine quadratische, auf der Ausschalten Vom Signal St 3 an mul8 der
Spitze stehende blaue Tafel mit Fahrstrom ausgeschaltet
schwarzem und weifem Rand und sein
einem zerlegten weifen U

St4 Eine quadratische, auf der Einschalten erlaubt Vom Signal St 4 ab darf der
Spitze stehende blaue Tafel mit Fahrstrom eingeschaltet
schwarzem und weiem Rand und werden
einem geschlossenen weilen U

St5 Eine quadratische, auf der Stromabnehmer Vom Signal St 5 ab muB der
Spitze stehende blaue Tafel mi abziehen Stromabnehmer abgezogen
schwarzem und weilRem Rand sein
und einem waagerechten weilen
Streifen

St6 Eine quadratische, auf der Stromabnehmer Vom Signal St 6 ab darf
Spitze stehende blaue Tafel mit anlegen der Stromabnehmer wieder

schwarzem und weifem Rand
und einem senkrechten weilen
Streifen

- Seite 45 von 51 -

angelegt sein
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St7 Eine quadratische blaue Tafel mit |Streckentrenner Am Signal St 7 ist
einem weilen T der Fahrstrom kurz
abzuschalten
St8 Eine quadratische, auf der Halt flr Fahrzeuge Fahrten Uber Signal

10. Weichensignale
Bezeichnung

Spitze stehende blaue Tafel mit
schwarzem und weiem Rand und
einem auf der Spitze stehenden
gquadratischen weillen Rahmen mit
innenliegendem weillen Quadrat

Signalbild

mit angelegtem
Stromabnehmer

Bedeutung

St 8 hinaus sind fur
Fahrzeuge mit angelegtem
Stromabnehmer unzulassig

Erlduterung

w1

Ein weiR leuchtender Winkel mit
Spitze nach oben

Weiche steht fir
Fahrt geradeaus mit
hochstens 15 km/h

- Seite 46 von 51 -

Kraftschlissige Endlage
der beweglichen
Weichenteile (Weiche ohne
Verschluf)
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W2 Ein weil leuchtender Winkel mit | Weiche steht fir
Spitze nach rechts Fahrt nach rechts mit
hochstens 15 km/h
W 3 Ein weiR leuchtender Winkel mit | Weiche steht fur Fahrt
Spitze nach links nach links mit héchstens
15 km/h
W1l Ein weild leuchtender Winkel Weiche steht fir Fahrt
mit Spitze nach oben und geradeaus mit zulassiger
Basisbalken unten Geschwindigkeit
W12 Ein weiR leuchtender Winkel

mit Spitze nach rechts und
Basisbalken links

Weiche steht fur
Fahrt nach rechts
mit zulassiger
Geschwindigkeit

Die beweglichen Teile
der Weiche sind in der
jeweiligen Endlage
formschlUssig festgelegt
(Weiche ist verschlossen)

- Seite 47 von 51 -
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W13 Ein weil leuchtender Winkel Weiche steht fur Fahrt
mit Spitze nach links und nach links mit zuldssiger
Basisbalken rechts Geschwindigkeit

W14 Ein weilRer Winkel mit Spitze Weiche darf nicht
nach unten und Basisbalken aufgefahren werden
oben auf einer quadratischen
schwarzen Tafel

]
11. Uberwachungssignale fiir Bahniiberginge

Bezeichnung Signalbild Bedeutung Erlduterung

BUO Ein schwarz-weifl§ Halt vor dem Bahniibergang; BU 0 zeigt an, dal’ die
schrag gestreiftes, Weiterfahrt nur, wenn es die technische Sicherung
ruckstrahlendes Mastschild | Verkehrslage erlaubt des Bahnibergangs

ausgefallen ist
Bu1 Ein weildes Blinklicht Der Bahnubergang darf BU 1 zeigt an, dal’ die

Uber einem schwarz-
weils schrag gestreiften,
ruckstrahlenden Mastschild

befahren werden

- Seite 48 von 51 -

technische Sicherung
des Bahnibergangs
ordnungsgeman arbeitet
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blinkend

Bl 2

12. Sondersignale
Bezeichnung

Eine rechteckige schwarze

Ein Uberwachungssignal ist zu

Tafel mit vier auf den erwarten
Spitzen Ubereinander

stehenden weiRen Rauten

Signalbild Bedeutung

Erlduterung

Sol Eine quadratische weille Tafel | Beginn einer Strecke mit Ubergang vom Fahren
mit zwei schwarzen Punkten |Zugsicherung auf Sicht zum Fahren auf
untereinander Zugsicherung

So 2 Eine quadratische weiRe Tafel | Ende einer Strecke mit Ubergang vom Fahren auf

mit zwei schwarzen Punkten
untereinander und einem
nach rechts steigenden roten
Diagonalstreifen

Zugsicherung

- Seite 49 von 51 -

Zugsicherung zum Fahren
auf Sicht
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So3 Ein schwarz-weiler Standortkennzeichen Gibt den Standort von
Erkennungsstreifen Hauptsignalen an
A
So 4 Ein gelb-weiBes Mastschild Auftragsschild Gibt den Auftrag,
am Signal H 0 unter
Beachtung besonderer
Anordnungen, die in einer
Dienstanweisung festgelegt
sind, vorbeizufahren
So5 Eine quadratische gelbe Tafel | Begegnungsverbot — Bei Begegnungsverbot
mit grinem Diagonalkreuz Anfang — fur bestimmte Fahrzeuge

- Seite 50 von 51 -

und Richtungen kénnen
Zusatzschilder verwendet
werden
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So 6 Eine quadratische gelbe Tafel | Begegnungsverbot — Ende
mit griinem Rand —
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Ausschreibungs-Nr.: VGF 210/25

Projekt: Bahnsteigverlangerung Varrentrappstral3e

Zwischen

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)

Kurt-Schumacher-StralRe 8
60311 Frankfurt am Main

- nachstehend AG genannt -

und

in [StralRe, Ort]

- nachstehend AN genannt -

- Gemeinsam im Folgenden Parteien genannt —

wird folgender

Planervertrag

geschlossen.

Vertraulichkeitsstufe 2
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Gegenstand des Vertrages

Bezeichnung der Leistung:

(3)

(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die Beauftragung des AN durch den AG mit der Erbringung von Pla-
nungsleistungen (Grundleistungen und besondere Leistungen) betreffend die Planung einer Bahn-
steigverlangerung fur die stadteinwartsseitige Halstestelle ,Varrantrappstralle:

Anlage 13 Leistungsbild 13.1 HOAI zu § 47 Absatz 2 und § 48 Absatz 5 Leistungsbild Objekt-
planung Verkehrsanlagen

(2) Die beauftragten Grundleistungen und besonderen Leistungen ergeben sich aus der Leistungsbe-

schreibung (Anlage 5), sowie den Teilleistungstabellen (Anlage 10).

Zu planen sind folgende Objekte gemaf der Leistungsbeschreibung (Anlage 5):

Verkehrsanlagen:

Der neu herzustellende Bahnsteig zwischen Bestandsbahnsteig und Bahniibergang an der
Kreuzung Hamburger Allee / Emil-Sulzbach-Str. mit allen vorhandenen Verbindungen an die
Anschlussraume

Variantenuntersuchung zur Herstellung des Bahnsteigs unter Beibehaltung des Baumbe-
stands analog zum Bestand

Ausstattung des Bahnsteigs

Streckenkabeltrasse zur Aufnahme der Kabel fir die Nachrichten-, Signaltechnik, Stromver-
sorgung (StraRenbahnhaltestellen und Fahrleitungsanlagen) etc.

Kabeltrasse zur Aufnahme der Kabel fur die Stromversorgung, der Nachrichtentechnik, der
zentralen Leittechnik und der Bahnsteigausstattung

StralRenverkehrsanlagen, Geh- und Radweganlagen

Markierungs- und Beschilderungspléne

LSA — Kabeltiefbau

Allgemeiner Kabeltiefbau

Allgemeines Tiefbau Entwésserung
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Bestandteile des Vertrages

Bestandteile des Vertrages sind die folgenden beigefligten Unterlagen. Diese Unterlagen liegen dem
Vertragspartner bereits vor (auBer Verhandlungsprotokoll, soweit vorhanden).

Abschnitt Bezeichnung
I Leistung / Honorar
1.1 X | Geschaftsanweisung-GA-04-Arbeiten-i-Bereich-v-Gleisen (Anlage 3)
1.2 X | Honorarermittlung (Anlage 4)
1.3 X] | Leistungsbeschreibung (Anlage 5)
1.4 X | Leitlinie wirtschaftliches Bauen (Anlage 6)
1.5 Xl | Musterstatusbericht (Anlage 7)
1.6 XI | Projektbeschreibung (Anlage 8)
1.7 X1 | Beauftragte Teilleistungstabelle(n) (Anlage 9)
1.8 X] | Eignungskriterien (Anlage 10)
1.9 X | Risikobewertung (Anlage 11)
1.10 X] | Baumgutachten (Anlage 12)
.11 X | Bestandsplane (Anlage 13)
1.12 X | Kostenblatter (Anlage 14)
1.13 X] | Kabelrichtlinie (Anlage 15)
Il Vertragsbedingungen
Vertragsbedingungen der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH fur
1.1 X] | die Ausfiihrung von Architekten- und Ingenieurleistungen, Stand 01.05.2021, nebst
Anlagen (CAD-Richtlinie und AVA-Richtlinien) (Anlage 1 und 2)
Il Weitere Vertragsbestandteile
Weitere Vertragsbestandteile sind die gesamten Ausschreibungsunterlagen zur
1.1 X | Ausschreibung
VGF 210/25
1.2 [] | Verhandlungsprotokoll vom ... ,beids. unterz.
Sofern dieses vorliegt, gilt es an 1. Rangstelle, direkt nach den Regelungen dieses
Vertrages.

Vertraulichkeitsstufe 2
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Leistungen des Auftragnehmers

Die vom AN zu erbringenden Leistungen fir das in § 1 genannte Bauvorhaben ergeben sich aus
diesem Vertrag nebst seinen Anlagen, insbesondere den in § 2 genannten Vertragsbestandteilen.

Die Beauftragung erfolgt direkt fir die Leistungsphasen 1 und 2. Die Leistungen umfassen die Leis-
tungen gem. Ziffern 1-2 der Leistungsbeschreibung (Anlage 5)

Eine etwaige Beauftragung mit Leistungen weiterer Stufen erfolgt durch gesonderten schriftlichen
Auftrag des AG nach Zustandekommen dieses Vertrags. Ein Anspruch auf Beauftragung weiterer
Stufen besteht jedoch nicht.

Fiur den Datenaustausch gilt weiter ergdnzend: Der GAEB-Standard (GAEB-VB23.004), das MS
Office-Paket und MS Project Professional. Tabellen sind mit MS-Excel zu erstellen, Textdokumente
mit MS-Word und Terminplane mit MS-Project. Zeichnungen und Plane sind mdglichst im dgn-Format
zu Ubergeben, ansonsten als dwg- oder dxf-Dateien. Die zu erstellenden Leistungsbeschreibungen
sind ebenfalls so abzufassen, dass alle von den beauftragten Biros oder Firmen zu erstellenden Un-
terlagen systemgerecht fiir den AG eingereicht werden.

Der AN hat die von ihm zu Gibergebenden Unterlagen im nétigen Umfang zu bearbeiten, u. a. nor-
mengerecht farbig und mit Planzeichen und Legende anzulegen sowie DIN-gerecht zu falten. Das
Schriftfeld des AG ist zu Ubernehmen.

Der AN hat die von ihm angefertigten Unterlagen als "Verfasser" zu unterzeichnen.

Die Leistungen umfassen die erforderlichen Abstimmungs- und Arbeitsgesprache.
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Leistungen des Auftraggebers und fachlich Beteiligter

Die Parteien sind sich dartber einig, dass der AG Uber die diesem Vertrag beigefligten Unterlagen keine
weiteren Unterlagen oder Planungen beistellen und auch keine eigenen Leistungen zur Erreichung des ver-
einbarten Vertragsziels erbringen muss, mit Ausnahme folgender Unterlagen, die dem AN nach Beauftra-
gung uUbergeben werden:

e Baumgutachten

Eine Ubergabe der jeweiligen Planung/ Unterlage in digitaler Form ist ausreichend.

85
Termine und Fristen

Fur die Leistungen nach § 3 gelten folgende Termine bzw. Fristen:

Die Parteien vereinbaren die nachfolgend aufgefiihrten maximalen Termine / Fristen, fur die mit diesem Ver-
trag beauftragten Leistungen ab Datum des Projektbeginns. Die aufgefuhrten Tage sind Arbeitstage (ohne
Samstag und Sonntag). Das Datum des Projektbeginns ist das erste Projektstartgesprach, zu dem der AG
einladt (,Kick-off). Der Projektbeginn erfolgt jedoch ungeachtet dessen spéatestens eine Woche nach Ver-
tragsschluss, auch wenn der AG nicht zum Projektstartgespréch einladen sollte.

a) Beginn der Leistungen des AN: Projektstartgespréch (Kick-off)
Eine Woche nach Beauftragung

b) Fertigstellung der abgestimmten und gepriften Leistungen der Leistungs-
phase 1 und 2 gem. Ziffer 1-2 der [Leistungsbeschreibung]
Dezember 2025

c) Fertigstellung der abgestimmten und gepriften Leistungen der Leistungs-
phase 3, 4 und 5 gem. Ziffer 1-2 der [Leistungsbeschreibung]
Mai 2027

d) Fertigstellung der abgestimmten und gepriften Leistungen der Leistungs-
phase 6, 7 und 8 gem. Ziffer 1-2 der [Leistungsbeschreibung]
November 2027

Vertraulichkeitsstufe 2
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8§86
Vergutung / Honorar

VGIF

EUR

(1a) Honorar fur Leistungen nach § 3 Abs. 3

Honorarzone gemafd Anlage 1.4 (Honorarermittlung)
Gesamtvergitung Verkehrsanlagen (Lph 1 — 8/ Grundleistungen)

Honorarsatz gemaR Anlage 1.4 (Honorarermittlung)
Gesamtvergitung Technische Ausstattung (Lph 1 — 8/ Grundleistungen)

Honorarsatz gemaR Anlage 1.4 (Honorarermittlung)
Gesamtvergutung Kanalgewerk (Lph 1 — 8/ Grundleistungen)

(1b) Honorar fur Besondere Leistungen

Das Honorar der beauftragten Besonderen Leistungen (Verkehrsanlagen) wird
vereinbart mit

Das Honorar der beauftragten Besonderen Leistungen (Technische Ausstattung)
wird vereinbart mit

Das Honorar der beauftragten Besonderen Leistungen (Kanalbau) wird vereinbart
mit

(2) Zuschlag fur Umbau und Modernisierung

Fir die Umbau- und Modernisierungsleistungen wird gemaf § 6 Abs.2 HOAI ein
Zuschlag % auf das ermittelte Honorar (Grundleistungen ohne Nebenkosten
und ohne Zuschlag fur mitzuverarbeitende Bausubstanz) vereinbart.

(3) Mitzuverarbeitenden Bausubstanz

Die Vertragsparteien sind sich einig, dass keine detaillierte Ermittlung der anre-
chenbaren Kosten aus der mitzuverarbeitenden vorhandenen Bausubstanz erfol-
gen kann und die Mitverarbeitung der vorhandenen Bausubstanz tber einen
Zuschlag auf das ermittelte Honorar (Grundleistungen ohne Umbauzuschlag und
Nebenkosten) in Hohe von_x % abgegolten werden soll.

(4) Nebenkosten (§ 14 HOAI) / Auslagen (RVP ziff. 1.3)

[] Die Nebenkosten werden nicht gesondert erstattet

[] Die Nebenkosten werden pauschal erstattet mit

[] Die Nebenkosten werden pauschal erstattet mit % des Nettohonorars

] Die Nebenkosten werden auf Nachweis erstattet
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Vom AN kostenfrei zu erstellende Unterlagen:

Arbeitskopien und Pausen wie folgt:
e ein Exemplar der Planunterlagen von relevanten Planungs-
standen

Daruber hinaus gehende Mehrexemplare werden auf Nachweis gesondert vergu-
tet.

(5) Gesamtverglutung (Summe aus (1a) - (4)) Netto

Umsatzsteuer V.H.

Brutto

0 Abschlag ODER
O Zuschlag in Hohe von__ %

Gesamtvergutung (Summe aus (1a) - (4) mit beriicksichtigtem Abschlag
ODER Zuschlag)

Leistungen nach Stundenaufwand: O NEIN X JA

Soweit Leistungen nach Stundenaufwand vergitet werden, gilt Folgendes:
Der geschatzte Stundenaufwand ist dem AG vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu Gibermitteln.

Die Abrechnung erfolgt auf der Grundlage des nachgewiesenen und erforderlichen Zeitaufwands zu
folgenden Stundenséatzen:

Architekt/ Ingenieur .... EUR
Techniker/ Zeichner: .... EUR

Sekretariats- oder Assistenzmitarbeiter werden nicht zusatzlich vergitet. Zuschlage fir Wochenend-
oder Nachtarbeit werden nicht gewahrt.

Die Abrechnung erfolgt nach Zeittakten von sechs Minuten (0,1 Stunde). Es wird fir jede vollendete
sechs Minuten (1/10 des Stundensatzes) abgerechnet.

Die vorgenannten Verrechnungsséatze verstehen sich jeweils netto inkl. Nebenkosten.

Die geleisteten Stunden sind vom AN unter Angabe des Zeitpunkts (Uhrzeit von/bis) der Erbringung
der geleisteten Arbeiten, einer genauen Beschreibung der erbrachten Leistung (z.B. Bezeichnung der
Uberarbeiteten Plane mit Nr., Datum und Index sowie Beschreibung der vorgenommenen Anpassun-
gen) und der namentlichen Benennung des Bearbeiters nebst seiner Qualifikation (Architekt/Ingeni-
eur oder Techniker/Zeichner) zu dokumentieren. Diese Dokumentation ist dem AG wdéchentlich zu
Ubergeben.

Vertraulichkeitsstufe 2
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Erganzende Vereinbarungen

Unterschriften
Auftragnehmer
e e G
Auftraggeber
e e G
8

223



LEISTUNGSVERZEICHNIS 31.10.2025

Ausschreibung

Verfahren: VGF 210/25 - VARR-Bahnsteigverlangerun g Varrentrappstral3e => Planungsleistungen Verkehrsanlagen
SKONTO

Skonto zugelassen Ja

Zahlungsziel 14 Tag(e)

(falls zugelassen)

Skonto %

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN
ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

1 VARR-Bahnsteigverlangerun g Varrentrappstrae => Planungsleistungen EUR
Verkehrsanlagen

1.1 VARR-Bahnsteigverlangerun g Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Varrentrappstrale =>
Auszuschreibende Leistungen: USt. [%] Menge Einheit
Planungsleistungen
Verkehrsanlagen 19% 1,00 Pauschale pro 1,00 Pauschale e

Bitte Ubertragen Sie den Gesamtbetrag (netto) aus den Kostenblattern in
den Einheitspreis dieser Position.

ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass
(netto)

Nachlass
(netto)

Summe inkl. Nachlass
(netto)

Leistungsverzeichnis - 1/3
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Umsatzsteuer

Summe
(brutto)

Leistungsverzeichnis - 2/3
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LEISTUNGSVERZEICHNIS 31.10.2025

Ausschreibung

Verfahren: VGF 210/25 - VARR-Bahnsteigverlangerun g Varrentrappstrafe =>
Planungsleistungen Verkehrsanlagen

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN
Name Dateiname GrolRe MIME-Type

Leistungsverzeichnis - 3/3
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31.10.2025

KRITERIENKATALOG

Ausschreibung

Verfahren: VGF 210/25 - VARR-Bahnsteigverlangerun g Varrentrappstrafe =>
Planungsleistungen Verkehrsanlagen

EIGNUNGSKRITERIEN

1 Hinweis Eignungskriterien

Die Anforderungen an die Eignung sind bitte aus den Ausschreibungsunterlagen (Ausschreibungsbekanntmac hung, Aufforderung zur
Angebotsabgabe etc.) zu entnehmen. Bitte fiigen Sie die entsprechenden Nachweise dem Angebot bei bzw. flllen Sie die
entsprechenden Formulare aus, welche Sie ebenfalls dem Angebot anhéngen.

Kriterienkatalog - 1/1
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KRITERIENKATALOG 31.10.2025

Ausschreibung

Verfahren: VGF 210/25 - VARR-Bahnsteigverlangerun g Varrentrappstrafe =>
Planungsleistungen Verkehrsanlagen

LEISTUNGSKRITERIEN

1 Hinweis Leistungskriterien

Die Anforderungen an die Leistung sind bitte aus den Ausschreibungsunterlagen (Ausschreibungsbekanntmac hung, Aufforderung zur
Angebotsabgabe etc.) zu entnehmen. Bitte fiigen Sie die entsprechenden Nachweise dem Angebot bei bzw. flllen Sie die
entsprechenden Formulare aus, welche Sie ebenfalls dem Angebot anhéngen.

Kriterienkatalog - 1/1
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Typ

Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage

Dateiname

20251021 Planervertrag.pdf
Anlage_1_AVA-Richtlinie.p df
Anlage_2_CAD_Richtlinie_1 -9.pdf
Anlage_3_GA-04-Arbeiten-i -Bereich-v-Gleisen.pdf
Anlage_4.1_Kostenschatzun g.xIsx
Anlage_4.2_AnrechenbareKo sten.xlsx

Anlage_4.3 Honorarzone.x| sx

Anlage_4.4 Honorarermittl ung.xlsx
Anlage_5_Leistungsbeschre ibung.pdf
Anlage_6_Leitlinie zum wirtschaftlichen Bauen.pdf
Anlage_7_Musterstatusberi cht.xlsx
Anlage_8_Projektbeschreib ung.pdf
Anlage_9_Beauftragte Teilleistungstabelle_Verk ehrsanlagen.pdf
Anlage_10_Eignungskriteri en.pdf
Anlage_11_Risikobewertung -Bericht 2308_10 VGF Varrentrappstr_rev01.pdf
Anlage_12_ Baumgutachten_5 593_text_signiert.pdf
Anlage_13a_Bestandsplane_ Lageplan_FFM.pdf
Anlage_13b_Bestandsplane_ Haltestellenlageplan.pdf
Anlage_14_Kostenblatt Kanalbau.xIsx
Anlage_14_Kostenblatt TA.xIsx
Anlage_14_Kostenblatt Verkehrsanlagen.xlsx
Anlage_15_Kabel-und-Leitu ngen.pdf

GroRe
50,43 KB
311,85 KB
897,53 KB
2,13 MB
25,68 KB
18,89 KB
14,51 KB
50,65 KB
214,64 KB
1,73 MB
20,88 KB
209,02 KB
451,42 KB
103,47 KB
1,92 MB
8,11 MB
1,41 MB
161,15 KB
13,72 KB
13,74 KB
13,74 KB
7,67 MB

MIME-Type
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